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j§ 267, 268 StGB. Eine Urkunde kann 
auch dann falsch sein, wenn der Aussteller 
mit seinem richtigen Namen unterzeichnet 
hat, und sie kann echt auch dann sein, 
wenn der Unterzeichner nicht der Namens
träger ist, sondern mit einem fremden 
Namen unterzeichnet hat. — Vollmacht zur 
Vollziehung der Unterschrift des Voll
machtgebers. RG.: DR. 1941, 992 Nr. 3 
(Boldt)

§ 26 Nr. 3 FleischbeschauG. Auch das 
Vergehen nach § 26 Nr. 3 FleischbeschauG. 
kann in mittelbarer Täterschaft bepfaniren 
werden. 6 6

Im Fall des §26 Nr. 3 geht das Anbrin- 
gen der falschen Kennzeichen in dem Feil
halten und dem Verkauf des so gekenn
zeichneten Fleisches auf, wenn beide Tat
bestände von dem gleichen Täter im un
mittelbaren Zusammenhang verwirklicht 
werden.

Untersagung der Ausübung des Gewer
bes gemäß §421 StGB. RG.: DR. 1941, 
993 Nr. 4

§ 60 Nr. 3 StPO. An der Tat, die den Ge
genstand der Untersuchung bildet, ist jeder 
i. S. des §60 Nr. 3 SfPO. beteiligt, der in 
strafbarer Weise bei dem fraglichen Vor
gang und in derselben Richtung wie der 
Angekl. mitgewirkt hat. RG.: DR. 1941 995 
Nr. 5

Zivilrecht
Bürgerliches Gesetzbuch

§§ 119, 779 BGB.; §81 ZPO. Irrt sich der 
Prozeßbevollmächtigte, der sich die Zu
stimmung seiner Partei zu einem gericht
lichen Vergleichsvorschlag Vorbehalten hat, 
über das Vorhandensein dieser Zustim
mung, so ist das unbeachtlicher Irrtum im

Zustimmung ^Beweggrund und seine
dem Vergleichsvorschlag kann e Jeij1
fechten. Uber die Anfechtung w1™ QLß, 
anhängigen Rechtsstreit e" t®??1lhl-sCh) 
Köln: DR. 1941, 995 Nr. 6 (Kub's

§§164 ff., 181 BGB. Tinterbev£
Ein zur Bestellung eines ¿er 

mächtigten befugter, aber befre.l
Schränkung des § 181 BGB. rechtlN
Bevollmächtigter ist J

macnugien oeiugici,
Schränkung des § 181 BGB. ■■-- rec 
Bevollmächtigter ist regelmäßig 
niclit in der Lage, eine 1 .
ohne die Beschränkung des §

ßGB-

erteilen. itif
cm von uem l  J /b e v o l lm a ^  ^  

Grund der Untervollmacht tW  M
abgeschlossenes Rechtsgeschalt » daß dJ 
dadurch rechtswirksam we ’ ¿es y 
Hauptbevollmächtigte es narnen ,941,
machtgebers genehmigt. a- 
997 Nr. 7 (ragä-

§§242, 276 BGB. Versicherung& £
recht. Wenn eine Versicherung^ geit df 
einem Agenten die ihm versichertem
Monaten gewährte Befugm* ’ d vorlä11* 5.
anträge entgegenzunehmen fristlos e 
Deckungszusagen zu erJe V neI1 daß f. 
zieht, so muß sie damit re ch n e n ,^  ef 
der Zeit seiner Befugnis noch ^  ¿us < .
teilte Deckungszusagen, >ns en ßed^ je
der Deckung für einen b“ °n prfüllung Q0 
fall vorliegen, für dere l94l,
Sorge tragen muß. Ku..
Nr. 8 (Kersting) ß Vef"

§§756, 2018 ff-, 2038, 2042Ö-e5 
folgt eine Feststellungsklag weiter_ eI) 
gegen die anderen Mite ¿er Run * ß  
als die Klarstellung e;ne*Josten ^  s,
Erbauseinandersetzune ;|.nungsp°! ¿es
zu berücksichtigenden rschaijun̂  2e-
so ist sie nicht die auf V ^  .^er gjj 
Ft-nifliic o-pffpn den Eröscna _ §§Erbteils gegen den Erbscna.- _ 
richtete Erbschaftsklage den a-  fl.
BGB., sondern sie *ai i  'nderset^feß.). 
des gegenseitigen Ausei an 42^  D(ßuCfi 
Spruchs der Miterben 2 «fW
bei dem nach §75̂  ™ „emeinscb2» e£erdie sich auf die Erbengem« g ^ R.
denden Forderungen der W rq„ 
einander auszugleichen
1941, 999 Nr. 9
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Je»l cjj,' ^Ö4 BüB. Wird iii einem Testä-
J'chl »Ik l^  . dl r gesetzlichen Erbfolge 
!?" zuiti An in Betracht kömrriettde Per

lt der b !eiHerben eingesetzt Und zuSMt der b elnertien eingesetzt ünd zu- 
'chtteii egatte des Erblassers auf den 

ffldeti *«:*&?%**> so ‘S1 die Verweisung 
nicht eine ihrer Art nach

¡M b l» : Verfügung. §2085 BOB. ist 
7  iOOO iv ni,cht anwendbar. RO.: DR.

^es jüdischen Vermögens 
N  V(t,! über den Einsatz des jiidi- 

Wie P°genIs v- 3. Dez. 1938. Ebenso- 
*"ß eine Hypothek oder eine Grund-V “*IQ Splu , Atjrpuil __  ___ _

Kr «inen, V ,l<ann ein Nießbrauch daran
Q': DR ,fcden 8'ü,ti1041, 1001 1

®chuldeiibereinigungsgesetz
Hi?̂ „ ^ “ 'dBereinG. n. F. Der Senat 

i i J esl> daß einer OHG. eine Berei4 7  ihr^nn^bpChtrlden nicht bewilligt wer-
DR. 1941, 1002 Nr. 12

5 r )Ka
11 t a I] (jŝ  J  3S c h u Id B e r e i n G. n. F. Einem
-•io B e i S lten. der mit einem gewerb- 
trj«L die vv/;5Pe. zusammengebrochen ist
darf®, «einen Srv aftu^rundla8;e dieses Be‘ ta iS t Sh ,. .Gläubigern aufgeopfert hat, 
se7Jhgr uldenbereinigung nicht schon 
^ i ? C » Iieh versagt werden, weil 
seJ? totdiilt!- 11111 die Möglichkeit einer, 
öß5 Lebenou se‘ es s°g ar angemes- 

¿>9*1, I n n u n g  gewährleistet. KG.:
C ’’ 5 s Nr- 13
¿1Ö&L «¡n y'huhlBeroiuG. Ausnahmsweise 
Hiii!!ihiiipnKSammenbruch und eine Ver- 
t t Ä r  noA, vo Hi egen, obwohl der 
st' ”at: mu , beute das frühere Laden-
J « ‘n§abe
Ä Sit in n ^  Veule aas frühere Laden- 

Anfnf ; In einem solchen Fall sind 
ha„29Urn-. ^Jderunpen zu stoiipn t r l¡hiijNg: g e ru n g e n  zu stellen. Ld. Pt) UR. 1941 j 0ü3 Nr j 4 (Bre.(_

'’>1,1,,
Gebühren- und Kostenrecht

A „N  des s JNne wesentliche Verände-
S%Hhe|iches3'v -Z? ° t’-ist £eSeben> wenn an P:„s ^ lnd für voraussichtlich 
¡¡er Sj) OrtPnern anderen (billigeren oder 
Nlis der »nfergebracht wird, soweit 

em, Lebensstellung der Mutter 
Ä  iÄ c hPncbt- Das uneheliche Kind 

Hf pr s .b den Unterhaltsanspruch 
. Inetn außerehelichen Vater^  Jtiva

i
ei

lijt u.ues ' } ' 8 ‘ ens die ortsübliche! 
\  gUid ;,nt, ei.lsbedaris für das unehe

dan auocrenenenen vater 
g‘s .sich in Urcb ganz oder teilweise, 
M  ”hliger unentgeltlicher oder beson- 

i n h pV,ege befindet. Der Vater 
cl. ri«- - s t e n , ortsüblichen

§6i!°06 -Mr urilI en- OLO- Celle: DR. 
S  \  <?Pn N  (^chönke)
7 i d J0 3 rotz der Vorschrift des 

ier Nu nn ®ür ein Warsteilendes
leren Instanz ein Rechts

schutzinteresse gegeben sein. Das ist jeden
falls dann der Fall, wenn auf Klage und 
Widerklage aus beiderseitiger Schuld ge
schieden war und nunmehr nur eine der 
Klagen zurückgenommen wird. Liegt sol
chenfalls bereits eine Kostenregelung in 
gerichtlichem Vergleich vor, so ist für 
einen gerichtlichen Kostenausspruch kein 
Raum mehr. KG.: DR. 1941, 1007 Nr. 16 
(D. S.)

§767 ZPO.; 3. AVO. zur VO. über Kün
digungsschutz für Miet- und Pachträume v. 
5. Sept. 1939; §§ 1 n, 49 MietSchG.

Die gegen einen als Zwangsvollstrek
kungstitel geeigneten, gerichtlich abge
schlossenen Vergleich zu erhebenden Ein
wendungen, die erst nach Vergleichsab
schluß entstanden sind und deshalb im 
Wege der Vollstreckungsgegenklage nach 
§767 ZPO. geltend zu machen sind, können 
auch auf einer Änderung der Gesetzgebung 
beruhen. Die für die Beachtung einer Ge
setzesänderung gegenüber rechtskräftigen 
Urteilen geltenden Beschränkungen be
stehen bei einem Vergleiche nicht.

Hat sich eine Partei in einem im Früh
jahr 1939 vor Gericht abgeschlossenen Ver
gleich zur Räumung von Pachträumen am 
31. März 1940 verpflichtet, so kann sie also 
aus der inzwischen ergangenen 3 AVO 
zur VO. über Kündigungsschutz für Miet- 
und Pachträume v. 5. Sept. 1939 eine Ein
wendung gegen den Räumungsanspruch 
herleiten. RG.i DR. 1941, 1008 Nr. 17 Dah- 
mann)

n  (N N - -1 ZPiP '’ «?es‘ über dasDeutsch-Schweizerische Abkommen über 
die gegenseitige Anerkennung und Voll
streckung von gerichtlichen Entscheidungen 
und Schiedssprüchen v. 28. Juli 1930 Für 
die Vollstreckungsgegenklage (§767 Abs 1 
ZPO.) gegen ein ausländisches Urteil ist 
dasjenige Gericht zuständig, das dem aus
ländischen Urteil die Vollstreckbarkeit ver
schafft hat. Daran ändert sich auch nichts 
dadurch, daß auf diese Weise ein ÄG be
rufen sein kann, als Prozeßgericht in einer 
Sache von erheblichem Streitwert zu ent
scheiden. RG.: DR. 1941, 1010 Nr 18 
(Schönke)

§§ 103, 627 b ZPO. Der Gesamtvergleich 
im Eheprozeß ist zur Festsetzung geeigne
ter Titel hinsichtlich der Kosten, derent
wegen er eine Regelung enthält, und zwar 
im Verhältnis der Parteien zueinander 
auch abweichend von der gerichtlichen 
Kostenentscheidung im Scheidungsurteil 
KG.: DR. 1941, 1012 Nr. 19 S

Erbgesundheitsgerichte
§ 1 Abs. 2 Nr. 8 Wolfsrachen und Hasen

scharte als schwere erbliche körperliche 
Mißbildung. ErbgesGer. Frankenthal- DR. 
194̂ , 1012 Nr. 20

Reichsarbeitsgericht
Freuprämien unterliegen in derselben 

Weise wie Weihnachtszuwendungen der 
Angleichungspflicht nach §§40 ff. BRÄndG. 
RArbG.: DR. 1941, 1013 Nr. 21

§2 ÖffArbOG. Die Bewilligung einer 
Trennungsentschädigung an Angestellte im 
öffentlichen Dienst steht im pflichtgemäßen 
Ermessen der zuständigen Dienstbehörde. 
Bei Ausübung dieses Ermessens ist aber, 
obwohl ein Rechtsanspruch auf die Tren
nungsentschädigung nicht besteht, dem Für
sorgegrundsatz des §2 ÖffArbOG. Rech
nung zu tragen, und insoweit ist richter
liche Nachprüfung möglich. RArbG.: DR. 
1941, 1014 Nr. 22

§§323 ff., 615 BGB.; §§ 1, 2 ArbOG. Die 
Frage des Betriebsrisikos, namentlich im 
Hinblick auf den gegenwärtigen Krieg und 
seine Einwirkungen auf das Wirtschafts
leben, sind aus der jetzigen Anschauung 
über das Arbeitsverhältnis als vorwiegend 
personenrechtliches Gemeinschaftsverhält- 
nis (§§ 1, 2 ArbOG.) zu beurteilen und 
nicht nach den Bestimmungen des BGB. 
über den gegenseitigen Vertrag. Auch die 
vom RArbG. früher verwendete „Sphären
theorie“ kommt nicht mehr in Betracht. Es 
erscheint vielmehr gerechtfertigt, im Falle 
der Betriebsgefahr den Unternehmer 
grundsätzlich zur Fortgewährung der Ver
gütung an die Gefolgschaft für verpflichtet 
zu erachten. Doch kann unter besonderen 
Umständen, namentlich im gegenwärtigen 
Kriege, aus der Betriebsverbundenheit die 
Pflicht der Gefolgschaft abgeleitet werden, 
durch Beschränkung des Lohnanspruchs 
die Betriebsgefahr mitzutragen. RÄrbG.: 
DR. 1941, 1014 Nr. 23 (Hueck)

§§225 Abs. 2, 226 ff. ArbVermG.; §49 
Abs. 2 BRÄndG. Rechtsstellung der von 
der früheren Reichsanstalt für Arbeitsver
mittlung und Arbeitslosenversicherung 
übernommenen Dauerangestellten in Ar
beitsnachweisämtern. Zulässigkeit und ge
richtliche Nachprüfbarkeit von Anglei- 
chungsmaßnahmen gegen solche Ange
stellte. RArbG.: DR. 1941, 1016 Nr. 24

VO. über Fürsorge für Soldaten und Ar
beitsmänner v. 30..Sept. 1936 i. d. Fass v. 
29. Dez. 1937; §§ 1, 9, 12 VO. über die Ein
berufung zu Übungen der Wehrmacht vom 
15. März 1939; §1 VO. zur Abänderung 
und Ergänzung von Vorschriften auf dem 
Gebiete des Arbeitsrechts (AbändVO.) v. 
1. Sept. 1939. Urlaubsansprüche eines im 
Laufe des Urlaubsjahres aus dem Betrieb 
ausscheidenden Gefolgsmanns im Fall der 
Einberufung zum Erfüllen der aktiven 
Dienstpflicht und im Fall der Einberufung 
zum Wehrdienst im gegenwärtigen Kriege 
RArbG.: DR. 1941, 1018 Nr. 25

(Fortsetzung Seite 6)

Das neue Gruiiömuerbftcuorgcfeh
vom  29. M ä rz  1940

unter Berücksichtigung sämtlicher Erlasse, Anweisungen und der neuesten Literatur
2. Auflage

Kom m entar von Dr. ju r. Otto Hartei
Da f ang 160 Seiten Preis: kart. RM. 5.70
b ü n i t ISiCi!ei ne"  des Bucl,es ,üm eine Lücke in den Gesetzeshandbüchern aus. Es w ird vor allem dem Praktiker wertvolle 
te il, T ,steJ1' da es eine systematische, nach einheitlichen Gesichtspunkten geordnete Darstellung des teils neu geschaffenen 
Recht „ 1CB “ ’ geformten Rechtsstoffes in seiner Gesamtheit und die Angleichung an österreichisches und sudetendeutsches 

nach dem neuesten Stande bringt. Die Ausrichtung des Rechtsgebietes nach den Grundsätzen nationalsozialistischer 
^  Steuerrechtspraxis bedeutet einen neuen  S c h r i t t  z u r R e c h ts v e re in h e it l ic h u n g

e seit langem gewünschte Gesamtdarstellung, die der Praktiker besonders auch wegen ihres niedrigen Preises begrüßen w ird! 

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

R u t s c h e r  R e c h t s v e r l a g  G .m .b .H . B e r l i n
, Berlin W 36, H ild eb ran d straß e  8

L ie fe ru n g  für Ostmark und Sudetengau: Deutscher Rechtsverlag Q. m. b. H., Wien 1, Riemergasse 1

L e i p z i g  - W i e n



Seit langem bewährte, so fo rt  l ie fe rba re  Werke:

Vogels: Oertmgshilfe und ruicgsmiGnloiriiGuorfnliron
i ^ “ T  ^ rS a c h b e a rb . im R J M ., von M in .-D ir ig .  D r.Vogels unt. M itw . v. O LG .-R a t.R exro th  A G .-R a t Dr.Weitnauer- 
”  a ]lens 'ch ergebenden Fragen is t dieses W e rk  ein zuverläss. F üh re r u. Ratgeber.“  (D t.F re iw .G e r.)  1940, 238 S. 8». 5.20 HM-

Feussner-Schubert: Die ]ioangsDt[ftdgcrun$
J)as Recht der Zw angsvo llstreckung in  das unbew egliche Verm ögen. In  v o rb ild lic h e r K la rh e it is t h ie r  das gesamte Rechts
gebiet zusammenhängend dargeste llt und durch zahlreiche praktische  Beispiele verständlich gemacht. 1939, 279 S. 8 “, 7.50 RM-

Raape: flcutfchcs Internationales JJrioatredit
„D as W erk von P ro f. Raape, einem der erster. Kenner dieses Gebiets, ve re in t in  vo rb ild lich e r W eise die Vorzüge eines G ru»*
s i c h T s n u i r ^ ' f ' T “ ‘ ^ "  Handbuchs, das dem P ra k tik e r k la r  und schnell die Zusammenhänge und maßgebenden Ge
sichtspunkte aufweist«. (D. Justiz! 1. B d .: A ll* .  Lehren, 1938, 152 S. 5 R M „  2 .B d .: Besond. Lehren, 1939, 267 S. 8 . -  R **’

Boschan: E u ro p a ifd ic s  f  a m il io n r e r i i t
(Ausland) nebst zw ischenstaatl. Abkom m en. M it  diesem Handbuch ist ein umfassender Ü b e rb lick  übe r das Personen- n. V * ' 
mogensrecht, das Vorm undsch.- u. P flegschaftsrecht, über S taatsangehörigkeitsrecht usw. gegeben. 1937, 365 S. 8«, geh. 9.40 RM
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Die Schrift w ill dem Leser Klarheit über die arbeitsrecht
lichen Grundbegriffe vermitteln und ihn befähigen, sich 
auf dem außerordentlich weitverzweigten und schwer 
übersehbaren Gebiete des Arbeitsrechtes so zurechtzu- 
finden, wie es der praktische Dienst für das Arbeitsleben 
erfordert. Beginnend mit einer Erklärung der Grund
werte des Arbeitsiebens erläutert der Verfasser die ein
zelnen aus dem Arbeitsleben entstehenden Begriffe, die 
Betriebsgemeinschaft und deren Arbeits- und Lehrver
hältnis, die Dienstgemeinschaft und die Hausgemein
schaft. Die Verfahren der Arbeitsgerichtsbarkeit und der 
sozialen Ehrengerichtsbarkeit werden unter Berücksich
tigung der Gesetzgebung bis Oktober 1940 eingehend 
behandelt. Das Heft gibt dem lernbeflissenen Leser 
Anregung und ist ihm Wegweiser zu weiterer eigener 
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Der Erlaß für den sozialen Wohnungsbau
Von Staatssekretär G o t t f r i e d  F e d e r ,

Professor an der Techn. Hochschule Berlin für Raumordnung, Landes- und Stadtplanung

Vielleicht ist auch das ein besonders charakteristi- 
de a ^ e' cl ’en unserer Zeit, daß Rechtsnormen an 

"Anfang einer Entwicklung gesetzt werden, wäh- 
. nd in anderen Zeiten Rechtssatzungen nur zögernd 
q 111 geschichtlich Gewordenen und durch Sitte und 

'Vohnheit im Volksleben Verankerten folgen.
En es ^ as Unglück der gesamten liberalistischen 
in i e au  ̂ dem ßaugebiet» daß der prinzipiell auch 
he't k Verfassungen verankerte mißverstandene Frei- 
f ' ^uegr i f f  auch im Bauwesen zum Prinzip der Bau- 
der geführt hatte — und hiermit die Schuld an 

völlig chaotischen Entwicklung unserer Städte 
dei \vSo heute am Anfang einer neuen Epoche 
w wohnungs- und Siedlungsbaues ein richtung- 
pyjSeüdes Gesetz, das ganz der freien Intuition des 

>rers entsprungen ist. Es ist auch hier wieder be
frei T nd. fü r die Genialität des Führers, daß diese 
n ‘.e Intuition den tiefsten Notwendigkeiten unseres 

$®alen Lebens entspricht.
UnH uS vyttl nun der Führererlaß? Er setzt ein Ziel 
{(^bestim m t. Er setzt das Ziel: den Wohnungsbau

f
für J* ’ “**> S4*-'»- 6“ *^ UV.OUUIIHVV. -----—

uiese Aufgabe. Der Erlaß bestimmt klar und ein-

c.r seizi uas z.iei: uen wgiiinmgäuau 
d>e arbeitende Bevölkerung m it allem Nachdruck 

, ^jdern, und er gibt ganz bestimmte Richtlinien 
dei,+-ese Aufgabe. Der Erlaß bestimmt klar und ein- 
Eini di? Größe der Wohnungen, die Zahl der 
daß moer> *'lre Zusammensetzung — er ordnet an, 

80o/° aner Wohnungen als V i e r - R a u m -  
kjpj h n u n g e n  zu erstellen sind, während nur ein 
t\|0„"er. Teil unter und nicht allzuviel über diese

^nialraumgröße gebaut werden darf. 
‘Llch diese Anordnung ist ungemeinbatti nung ist ungemein wichtig. Man

TVne ,Slch gewöhnt, geradezu als den dankbarsten 
*, hie Zwei- und Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung 

oh n a«en. Dieser Wohnungstyp mag für Ehepaare 
der Kinder, fü r ältere Unverheiratete — beson-
ist S.Wenn die Wohnungen, wie es meist der Fall 
site c h n is c h  gut ausgestattet und gut installiert 
0(j„ ~Z recht angenehm sein, aber in einer Zwei- 
'*■ Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung können keine

und das ist schließlich das Ent-
Eim-

Kinder 
=hei. 
de r

fü r Geburt und Aufzucht einer zwei- und 
rköpfigen Nachkommenschaft.

SCK^,r gedeihen,
°dcr 7nc*e:  Die Vier-Zimmer-Wohnungen im u i f  
Set,, Zweifamilienhaus sind und bleiben Voraus'

Der Führererlaß v. 15. Nov. 1940 r u n d e t  n u n  
d i e  b e v ö l k e r u n g s p o l i t i s c h e n  M a ß n a h m e n  
des D r i t t e n  R e i c h e s  i n  den  e n t s c h e i d e n 
den  P u n k t e n  m i t  d i e s e r  g a n z  b e d e u t 
s a m e n  A n o r d n u n g  ab.

Alle bisherigen Maßnahmen waren abgestellt auf 
Rasseschutz der Nürnberger Gesetze, finanzielle Bei
hilfe durch Ehestandsdarlehen, Steuererleichterungen 
fü r Kinderreiche, Schulgeld- und Fahrgeldermäßi
gungen, Patenschaften der Städte usw. usf. Die 
äußerst bedeutsame Ehestandsbeihilfe hat zwar die 
Eheschließung gefördert und größtenteils auch schon 
zur Nachholung der Erstgeburten geführt, aber 
Liebe und W ille  zum zweiten und dritten Kind — 
und für die Bestandserhaltung der Nation kommt 
es auf das dritte und vierte Kind an — scheitert ein
fach an der Raumenge der großstädtischen W ohn
verhältnisse.

H ier gre ift der Führererlaß ein und sorgt kate
gorisch dafür, daß gebaut w ird und daß groß genug 
gebaut wird. Aber auch die genügend große Woh
nung allein würde nichts nutzen, wenn sie in der 
Miete unerschwinglich wäre, und so setzt auch hier 
der Führererlaß eine neue Norm: die 30-,%,Ä-Miete 
pro Monat fü r die Vier-Raum-Wohnung.

Es ist nun Sache der Technik und der Finanzinsti
tute, dieses Ziel zu erreichen. Technisch läßt sich 
noch manches herausholen, finanztechnisch läuft die 
Aufgabe auf die ja schon im Gang befindliche Sen
kung des Landeszinsfußes hinaus.

Von besonderer Bedeutung ist die Anordnung, 
daß die aus dem Luftkrieg gewonnenen Erfahrungen 
bei der Standortwahl, der Bebauungsdichte und 
Konstruktion des Hauses zu berücksichtigen sind.

Es wird noch manche Schwierigkeit zu überwinden 
geben, besonders die Kompliziertheit und Schwierig
keit des Verfahrens bis zur Genehmigung der Bau
vorhaben und die endgültige Bereinigung der Viel
zahl aller am Bau beteiligten Dienststellen.

Die Intensität, m it der durch den neuen Reichs- 
Wohnungskommissar die Vorarbeiten in Angriff ge
nommen werden, der starke Rückhalt, den die ganze 
Aktion in der Deutschen Arbeitsfront findet, geben 
die Gewähr fü r die Durchführung.
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Die Verschmelzung des Auftrages für den sozia
len Wohnungsbau m it der Deutschen Arbeitsfront 
w irkt wie ein Fanal fü r die gesamte Neuordnung 
unseres Lebens im nationalsozialistischen Sinne. 
Bauen und Wohnen lagen in der liberalistischen 
Ära ganz im Bereich des individuell Persönlichen. 
Das englische „M y  home is my castle“  stellt sehr 
klar und deutlich die Sphäre des persönlichsten 
Lebens, das eigene Heim, das Zuhause, das Woh
nen im Gegensatz zum öffentlichen und gewerb
lichen Leben. Man muß dies keineswegs als feind- 
liehen Gegensatz auffassen, wie es in dem englischen 
W ort „castle“  in dem Gedanken der ständigen Ab- 
Wehrbereitschaft liegt, aber man wird einräumen 
müssen, daß auch bei uns in dem „Zuhause“  im
„eigenen Heim“  ein Gegensatz zum Berufsleben 
hegt. Raumanordnung und Gestaltung der Woh
nung lag somit logischerweise im Rahmen der ganz 
persönlichen Verfügungsgewalt.

H ier scheint sich eine der entscheidendsten Wand
lungen anzubahnen, durch die in sozialistischem 
Geist ein sehr erheblicher Sektor des ganzen Lebens 
aus der persönlichen Sphäre in die öffentliche 
Sphäre und Fürsorge hinübergerückt wird.

Schon die Normierung der Raumgrößen bedeutet 
selbstverständlich einen E ingriff in die freie persön
liche Gestaltung des Grundrisses. Die Anordnung 
eines sehr mäßig bemessenen Mietpreises, ebenso 
auch die Festlegung, daß 80% der zu erbauenden 
Wohnungen als Vier-Raum-iWohnungen’ gebaut wer
den müssen, läßt für diesen höhen Prozentsatz den 
Wohnungsuchenden nur die Wahl eben dieses 
Wohnschemas. In der gering bemessenen Miete und 
der ebenso bindenden Anordnung, m it geringsten 
M itteln den größten Nutzwert zu erzielen, liegt der 
Zwang zu äußerster Sparsamkeit und Schlichtheit, 
die Notwendigkeit einer gewissen Uniformierung 
und Massenherstellung.

W ir möchten diese Feststellung nicht irgendwie 
als Kritik , sondern im Gegenteil als eine Hervor
hebung einer Reihe von Vorzügen aufgefaßt wissen, 
denn wer die Verheerungen kennt, die durch die 
Baufreiheit der liberalistischen Epoche in unseren 
Städten, Siedlungen und Vorstädten angerichtet 
worden sind, wer weiß, wie eng begrenzt im 
Grunde das Einkommen der Massen ist und wie 
wenig gerade fü r diese mindestens 80<% der Be
völkerung ausmachende Zahl der Wohnungsuchen
den gesorgt worden ist, der w ird  gerade diese An

ordnung des Erlasses als einen ganz besonderen 
Vorzug preisen.

Es ist ja auch nicht so, als ob das Wohnbedürf- 
nis so verschieden und mannigfaltig wäre, wie es 
beispielsweise in der Unzahl und gleichzeitig der 
Scheußlichkeit all dieser Villen, Klein- und Ein
familienhäuser, in den entsetzlichen Baugreueln und 
den unmöglichsten Grundrissen zum Ausdruck 
kommt. Das Wohnbedürfnis rankt sich im Grunde 
um Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche oder Wohn
küche, Abstellraum, Bad oder Dusche, Nebenraum, 
Gang und Klosett; ein weiteres Schlafzimmer tur 
die Kinder, und dann ist im Grunde das Wohn- 
bedürfnis der allermeisten Bevölkerungskreise ei-
schöpft.

ln das Chaos der tausenderlei Lösungen für die
ses Raumproblem Ordnung zu bringen durch die 
Anordnung und Findung von wenigen Typengrim " 
rissen ist nur ein Vorzug und die alleinige Möglich
keit, der Massenherstellung und damit einer immer 
hin wesentlichen Verbilligung die Tore zu offnem 
In gleichem Sinne w irkt die Festlegung einer No - 
malmiete, und die Festlegung von Normen im Grnn 
riß besagt noch nichts über die damit durcha 
möglich bleibende Vielgestaltigkeit im Aufriß, 
der Fassade, in der städtebaulichen Kombination- 

Jedenfalls ist m it dem Wohnungsbauerlaß ei 
weitere ebenso grundsätzliche Regelung gegeb ’ 
wie seinerzeit m it dem Ges. v. 3. Juli 1934 üo 
einstweilige Maßnahmen zur Ordnung des deu' 
sehen Siedlungswesens. ..

Diese beiden Erlasse bedeuten die prinzipielle 
kehr vom Bauliberalismus und die Überleitung ei 
bisher ganz wesentlich im Privaten verankerten Ai 
gäbe in die staatliche Lenkung und Fürsorge- 

Gerade von diesem Gesichtspunkt aus wird u 
Erlaß das g a n z  b e s o n d e r e  I n t e r e s s e  a 
d e u t s c h e n  R e c h t s w a h r e r  f i n d e n  müss > 
w i e  j a  a uch  d i e  S c h a f f u n g  e i nes  a l l g ern ^  
d e u t s c h e n  B a u r e c h t s  n o c h  d e r  Z u k u  
V o r b e h a l t e n  b l e i b t .  Iag

Sicher ist aber, daß dieser Wohnungsbauer . 
eine Krönung des sozialen Aufbauwerkes des r  
rers ist. .. , t

Daß der Führer mitten im Krieg noch Zeit ftn > 
m it bewundernswerter Klarheit und sicherem 
bewußtsein solche wahrhaft sozialen Program 
für den kommenden Frieden aufzustellen, ist 
Beglückung und Unterpfand des Sieges!

Die Steuererleichterungen im deutschen Osten
Von Regierungsrat

In DR. 1941, 65 habe ich die Ost-Steuerhilfe <Ven- 
ordnung v. 9. Dez. 1940 (OStV.) behandelt. Es ist 
inzwischen eine Reihe von Runderlassen des RFM. 
und von sonstigen amtlichen Meinungsäußerungen *) 
dazu ergangen. Am 20. Febr. 1941 ist darüber hin
aus die Zweite Ost-Steuerhilfe-Verordnung (Zweite 
OStV.) erschienen. Und es sind schließlich Steuer
erleichterungen für die früheren östlichen Grenz
gebiete getroffen worden.

Die folgenden Ausführungen bringen im  A n 
s c h l u ß  an DR. 1941, 65 zunächst weitere Erläute
rungen zu der OStV. v. 9. Dez. 1940 und danach 
die wesentlichsten Bestimmungen der Zweiten OStV.

\) Insbesondere Bd.40 der Bücherei des Steuerrechts 
„Die Ost-Steuerhüfe“  von F r i t z  R e i nh a r d t ,  Staats
sekretär im Reichsfinanzministerium, unter Mitwirkung 
von Dr. Hans Meusche l  und Dr. Josef  Oer manm

Dr. K a p p ,  Thorn
fürv. 20. Febr. 1941 und die Steuererleichterungen 

die früheren Östlichen Grenzgebiete. . eser
Die Ausführungen haben den Zweck, den 

des „Deutschen Rechts“ , insbesondere den ,,,'ch' 
anwalt (Fachanwalt für Steuerrecht) über die ' 
tigsten Vorschriften der für den Deutschen ^  
geltenden Steuererleichterungen so zu untern „ en 
daß er in der Lage ist, seinen Mandanten in g10.. 
Zügen Auskunft darüber zu geben. Eine ersc  
f e n d e  D a r s t e l l u n g  ist in diesem Rahmen n 
möglich.

A. Die Ost-Steuerhilfe-Verordnung
vom 9. Dezember 1940
1. E i n k o m m e n s t e u e r  ¡n

Der sog. O s t - F r e i b e t r a g  wird, wie berei 
DR. 1941, 65 kurz erwähnt, auch gewährt, sowei
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¡^kommensteuer durch Steuerabzug vom Arbeits- 
ßSP. (Lohnsteuer) erhoben wird. Nach dem Erl. des 
K  v' 6' Jan- 1941 (RstBI- 1941> 9) entsprechen 
iah v Lohnsteuer dem Ost-Freibetrag von 3000¡M l 
t(l d‘e folgenden Beträge: 260 ¡RM monatlich, 
tj p [ wöchentlich, 10 ¡RM täglich und 5 ¡RM halb- 
ßiniri '• -De.m Ost-Freibetrag von 300 ¡RM für jedes 
(j derjährige haushaltszugehörige Kind, das auf 
fol Lohnsteuerkarte eingetragen ist, entsprechen die 
li Senden Beträge: 26 ¡RM monatlich, 6 ¡RM wöchent- 
Betr -1 31M täglich und 0,50 ¡RM halbtäglich. Diese 

rage werden nicht in die Lohnsteuerkarte ein- 
st ragen. Sie sind zusammen mit etwaigen sonstigen 

T^weien Beträgen, die auf der Lohnsteuerkarte 
sicht ra^ en s*nd) von dem Arbeitslohn ohne Rück- 
p: 1 fn f seine Höhe abzuziehen. Wegen weiterer 

zelheiten Hinweis auf Bd. 40 a. a. O. S. 33 ff.
St s s>nd bei der Lohnsteuer außer den deutschen 

.Angehörigen und deutschen Volkszugehörigen, 
Wni1 ,.en ausschließlichen Wohnsitz oder ihren ge- 
ge>lnJIchen Aufenthalt in den eingegliederten Ost- 
an?leA n haben, auch diejenigen deutschen Staats- 
kün r  n'8en und deutschen Volkszugehörigen be- 
in .stlgt, deren d a u e r n d e  A r b e i t s s t ä t t e  sich 
des CR ^geg liederten  Ostgebieten befindet. Wegen 
Lr iPSr‘ f fs „dauernde Arbeitsstätte“  Hinweis auf 
Läll *94*> d6 Anm. 3. Es kann zur Zeit in einzelnen 
scAetl zweifelhaft sein, ob ein Arbeitnehmer deut- 
(](■..r Staatsangehöriger oder deutscher Volkszuge- 
Utirl^fo (Hinweis auf Bd. 40 a. a. O. S. 26, 27

p0wffr Ost-Freibetrag wird auch den Land- und 
B e w irte n  gewährt, die § 13 Abs. 3 Satz 1 und 2 
Lsu gemäß bei der Einkommensteuerveran- 

begünstigt sind. Diese Land- und Forstwirte, 
hat, 11 Einkommen 8000,5Wi nicht übersteigen darf, 

^ a u ß e r d e m  Anspruch auf den Ost-Freibetrag.

K r i e g s z u s c h l a g  z u r  E i n k o m m e n s t e u e r  
lQjnle Erl. des RFM. v. 31. Juli 1940 und v. 6. Scpt. 
( fc j? n d  durch den Erl. des RFM. v. 10. Jan. 1941 
v. i|C~ fM l,  25) a u f g e h o b e n .  Der Erl. des RFM. 
Eesti ^an' ^94  ̂ enthält die zur Zeit maßgebenden 
Sch i‘mniungen über die Befreiung vom Kriegszu- 

g 8' in den eingegliederten Ostgebieten. 
sit2 'HerPflichtige, die ihren ausschließlichen Wohn- 
geo-i. der ihren gewöhnlichen Aufenthalt in den ein- 
E i nk “ en Ostgebieten haben, sind m it  a l l e n  
s t *  u n f t e n vom Kriegszuschlag zur Einkommen- 
eine r befreit. Bei Steuerpflichtigen, die außer 
eif,e n Wohnsitz in den eingegliederten Ostgebieten 
bei st s°Khen im anderen Reichsgebiet haben, und 
getyaif^'Pflichtigen, die ihren Wohnsitz oder ihren 
e-pk:0r nl*chen Aufenthalt nur im anderen Reichs-Scbietclert'p1 Laben, jedoch Einkünfte aus den eingeglie- 
st i r, u Ostgebieten beziehen, unterliegen n u r  be - 
?Ur t ni.L& E i n k ü n f t e  nicht dem Kriegszuschlag 
"  bekommeLorsh*’• * 0In 1 nensteuer: 1. Einkünfte aus Land- und 
derte, Vl£fschaft, wenn der Betrieb in den eingeglie- 
betriplOstgebieten liegt; 2. Einkünfte ausGewerbe- 
iti den ’ .s°weit die Einkünfte auf eine Betriebsstätte 
küflii ^geg liederten  Ostgebieten entfallen; 3. Ein
heit ; aus selbständiger Arbeit, soweit die Tätig- 
V n n Sinn des § 18 EinkStG. in den eingeglie- 
bünfi Ostgebieten persönlich ausgeübt w ird ; 4. Ein- 
Arbfcit aus nichtselbständiger Arbeit, soweit der 

" ehmer eine dauernde Arbeitsstätte in den 
aUsfe ’ederten Ostgebieten begründet; 5. Einkünfte
bew ..................
Seb
eWe„,e.rmietung und Verpachtung, wenn das un- 

? Icbe Vermögen in den eingegliederten Ost- 
F fiten.Legt.

r die L o h n s t e u e r  g ilt nach dem Erl. des

RFM. v. 10. Jan. 1941 das folgende: Ist die Be
triebsstätte, die den Arbeitslohn und die Lohnsteuer 
berechnet, in den eingegliederten Ostgebieten ge
legen, so ist der Kriegszuschlag in keinem Fall ein
zubehalten. Das g ilt auch dann, wenn sich die 
dauernde Arbeitsstätte des Arbeitnehmers und auch 
sein Wohnsitz im anderen Reichsgebiet befinden, 
der Arbeitslohn und die Lohnsteuer jedoch von einer 
Betriebsstätte in den eingegliederten Ostgebieten 
berechnet werden. Der Kriegszuschlag ist auch dann 
nicht einzubehalten, wenn die Betriebsstätte, die 
den Arbeitslohn und die Lohnsteuer berechnet, im 
anderen Reichsgebiet gelegen ist und wenn sich 
die dauernde Arbeitsstätte des Arbeitnehmers in 
den eingegliederten Ostgebieten befindet. Das g ilt 
auch für Arbeitnehmer, deren ausschließlicher Wohn
sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt sich in den ein
gegliederten Ostgebieten befindet, während ihre 
dauernde Arbeitsstätte im anderen Reichsgebiet ge
legen ist. Für W e h r m a c h t a n g e h ö r i g e ,  die in 
den eingegliederten Ostgebieten tätig sind, gelten 
besondere Bestimmungen (Erl. des RFM. v. 1. Febr. 
1941: RStBJ. 1941, 89).

D e r K r e i s  d e r  P e r s o n e n ,  die vom K r i e g s 
z u s c h l a g  zur Einkommensteuer b e f r e i t  sind, ist, 
wie sich aus den Ausführungen zu 1 und 2 ergibt, 
w e s e n t l i c h  g r ö ß e r  al s d e r  K r e i s  d e r  P e r 
s o n e n ,  d i e  den  O s t - F r e i  b e t r a g  f ü r  s i ch  
i n A n s p r u c h  n e h m e n  k ö n n e n .  Es ist insbeson
dere zu beachten, daß die B e f r e i u n g  v o m  
K r  i eg  s z u s c h l a g  bei Vorliegen der sonstigen 
Voraussetzungen fü  r a l l e  n a t ü r l i c h e n  Per sonen  
o h n e  R ü c k s i c h t  a u f  i h r e  V o l k s z u g e h ö r i g 
k e i t  gilt. ö

3. B ü r g e r s t e u e r
Wie bereits in DR. 1941, 65 ff. ausgeführt ist, 

ist die Besteuerungsgrundlage für die Bürgersteuer 
in den eingegliederten Ostgebieten n u r  das Ein
kommen. Maßgebend ist das Einkommen im Sinn 
des.§ 2 Abs. 2 EinkStG. Die Höhe des Einkommens 
w ird also dadurch, daß 3000 ¡RM § 1 OStV. gemäß 
einkommensteuerfrei sind, nicht berührt. Es bildet 
somit bei der Bürgersteuer das u n g e k ü r z t e  E i n 
k o m m e n  die Besteuerungsgrundlage.

Die Erhebung der Bürgersteuer durch Steuerabzug 
ist durch den Erl. des RFM. v. 6. Jan. 1941 (RStBI. 
1941, 10) geregelt. Wegen der Erhebung der Bürger
steuer durch Steuerbescheid Hinweis auf Bd. 40 
a. a. O. S. 175.

4. V e r m ö g e n s t e u e r
Die F r e i b e t r ä g e  nach §5  Abs. 1 und 2 Vcrm- 

StG. werden bei der Veranlagung deutscher Staats
angehöriger und deutscher Volkszugehöriger, die 
ihren ausschließlichen Wohnsitz oder ihren gewöhn
lichen Aufenthalt in den eingegliederten Ostgebieten 
haben, v e r d r e i f a c h t .  Verlegt ein Steuerpflich
tiger, der zur Vermögensteuer veranlagt ist, seinen 
Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt aus 
dem anderen Reichsgebiet in die eingegliederten 
Ostgebiete, so ist eine N eu  V e r a n l a g u n g  auf den 
Beginn des Kalenderjahrs vorzunehmen, das auf die 
Verlegung des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Auf
enthaltes folgt. Die Neuveranlagung wird in der 
Weise durchgeführt, daß vom Gesamtvermögen an 
Stelle der bisherigen Freibeträge die erhöhten Frei
beträge des § 4 OStV. abgesetzt werden. Deutsche 
Staatsangehörige und deutsche Volkszugehörige, die 
noch nicht ihren ausschließlichen Wohnsitz in den 
eingegliederten Ostgebieten haben, weil sie noch 
keine geeignete Wohnung für ihre Familie finden 
konnten, sind ab dem Beginn ihres Aufenthalts in

121*



964
Aufsätze

den ^geg liederten  Ostgebieten wie deutsche Staats
angehörige und deutsche Volkszugehörige zu be
handeln, die ihren ausschließlichen Wohnsitz in den 
^"gegliederten Ostgebieten haben (Erl. des RFM 
v. 24. Jan. 1941: RStBI. 1941, 65).

5. Q r u n d e r w e r b s t e u e r  
Die Steuerbefreiung ist nicht davon abhängig 

daß es sich um den e r s t m a l i g e n  E r w e r b  unter 
«% oSt v ngh dF ^[gnnstigungsvorschrift des 
e r w ? r h  , n d e ,t l s t „ z' B ' auch der H in z u -e r w e r b  zu einem Grundbesitz befreit, der eine 
volle Lebensgrundlage noch nicht bildet, und son
stiger Erwerb weiterer Grundstücke.

Ein großer Teil des Grundbesitzes, der in den 
ingegliederten Ostgebieten erworben wird, besteht

oder°vondS! UCkeu -deS ehSmal'gen polnischen Staates 
ShateT 0n 3 ? d|6S ehemaIigen polnischen
52, ?hC Grundstucke sind oft zunächst durch

n Reichskommissar für die Festigung des deut- 
schen Volkstums oder durch die Haupttreuhandstelle
dpr,HnS^ eo ° ncLere ,durcE d'e Grundstücksgesellschaft 
der Haupttreuhandstelle Ost, erworben. Eine Grund
erwerbsteuer für den Erwerb durch den Reichskom- 
misar, durch die Haupttreuhandstelle Ost oder durch 
einen Beauftragten wird nach dem Erl. des RFM 
v S. Jan. 1941 (RStBI. 1941, 49) nicht erhoben Es 
ist abei auch die W e i t e r ü b e r t r a g u n g  dieses 
von den Zwischenerwerbern erworbenen Grundbe- 
sitzes an deutsche Staatsangehörige und deutsche 
Volkszugehörige, die ihren ausschließlichen Wohn
sitz odei ihren gewöhnlichen Aufenthalt in den em- 
geghederten Ostgebieten haben, steuerfrei.

zu^ 5gA b,W2eo ^ v  Ei nzelheite,,> insbesondere auch f i i»  3 Abs 20S tV ., Hinweis aut den Erl. des RFM 
v. 8. Jan. 1941: RStBI. 1941, 49ff.

6. U m s a t z s t e u e r
n f ! s, erstmaliger Erwerb im Sinn des § 6 Z iff 3 
OStV. ist es auch anzusehen, wenn ein deutscher 
Staatsangehöriger oder ein deutscher Volkszugehö- 
l l^fe.r, n?elllj?rf  Unternehmen oder mehrere gesondert 
geführte Betriebe zur gleichen Zeit in den ein- 
geghederten Ostgebieten erwirbt. Die Anwendung 
der Befreiungsvorschrift wird nicht dadurch aus-
rurn R°SiŜ nu dau -der Veräußerer Grundstücke, die 
zum Betrieb gehören, oder das Inventar nicht mit- 
veraußert, sondern sie dem Erwerber nur vermietet

R S tB I^ io u i h‘ ao\(Em des RFM'• m ‘ P f 1, Umsatzsteuer w ird auch dann 
nicht erhoben, wenn ein bestehendes Unternehmen 
oder ein gesondert geführter Betrieb in den e h i 
gegliederten Ostgebieten in der Weise aufgelöst 
wird, daß die Warenvorräte und das Inventar an 
vvulrere tl eut.scfl(: Staatsangehörige oder deutsche 
Volkszugehonge in den eingegliederten Ostgebieten
efnzeHei H * rde” - Wfe£en der Voraussetzungen im

¡ s t f ä s u s x  Erl des RFM-v a jan'
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denen die bewertungsfreien Anlagegüter des Be
triebsvermögens zugeführt werden, in den ein- 
gegliederten Ostgebieten gelegen sind und der Ge- 
wmn aus diesen Betrieben getrennt von dem Ge- 
winn aus Betrieben außerhalb der eingegliederte11 
Ostgebiete ermittelt w ird (Bd. 40 a. a. O. S. 85).

Durch die im einzelnen in DR. 1941, 65 ff. er
läuterte B e w e r t u n g s f r e i h e i t  soll die Ver
b e s s e r u n g  u n d  E r w e i t e r u n g  d e r  Be t r i ebs 
a n l a g e n  g e f ö r d e r t  werden. Die Bewertungs
freiheit nach der OStV. setzt nicht voraus, daß die 
an geschafft cu Wirtschaftsgiiter neu (fabrikneu) sind- 
u ie  OStV. sieht auch keine Beschränkung der pc' 
Wertungsfreiheit hinsichtlich der H e r k u n f t  d f  
Anlageguts vor. Es ist einerlei, w o  das angeschafue 
Anlagegut hergestellt ist (Bd. 40 a. a. O. S. 79). 
a ^d r b a u l i c h e  A n l a g e n  g ilt die Beschränkung
daß die Bewertungsfreiheit nur m it 20o/o der A«- 
schaffungs- oder Herstellungskosten in Anspmcl 
genommen werden darf. Unter den Begriff ,,baU' 
‘rcße A n l a g e n “  fallen Gebäude, Gebäudeteil 

Umbauten, Anbauten und Einbauten in Gebäude,

7. B e w e r t u n g s f r e i h e i t 2)
,,Dic: Bewertungsfreiheit des § 8 OStV. g ilt für 

aII, f  ptichfuhrenden und nichtbuchführenden deut- 
f f Fern Ghit er ne hm er und Unternehmen, die Einkünfte
au® Lana- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder ,,,1U U1C «uruaurucKiage mcm oeruim. *■* 
selbständiger Arbeit haben, soweit die Betriebe von der Bewertungsfreiheit Gebrauch, so rr 

- ’ zu Lasten der Aufbaurücklage gehen (Bd. 40

, e iiuauiiH  uim uinDauteii in ■■
Mauern, Fundamente, Deckenverstärkungen, £ ‘ 
nahsationsanlagen, Grubenbauten im Bergbau ub 
und unter Tag, Straßenbauten, Anlagen auf Spor 
platzen Usw., soweit sie nicht als Bestandteile des 
Grund und Bodens zu bewerten sind. Soweit be
wegliche Anlagegüter mit baulichen Anlagen K f  
verbunden sind, müssen sie hinsichtlich der W 
Wertung getrennt behandelt werden (Bd. 40 ä. a-u -
O. 71-),

8. A u f b a u r ü c k l a g e 2)
Die A u f b a u r ü c k l a g e  soll die F i na n z i e r un g  

dej.r A n s c h a f f u n g  e r l e i c h t e r n .  Sie kann de 
heilo Unternehmern, deren wirtschaftliche Lage e - 
steuerliche Begünstigung nicht erfordert, versaß 
werden. Die Bestimmung des 8 9 Abs. 3 OStV. - 
aber g r o ß z ü g i g  anzuwenden. Das gilt insbes°n 
dere w a h r e n d  des K r i e g s .  Maßgebend ist n je " 
d ie  E r t r a g s l a g e  des B e t r i e b s ,  sonde 
s e i ne  L i q u i d i t ä t  (Bd. 40 a. a. O. S.98).

Ich habe bereits in DR. 1941, 65 ff. darauf nU>- 
gewiesen, daß die Prüfung dieser Frage n ic h t im 
ohne Schwierigkeiten vor sich gehen wird. f  
Unternehmer hat deshalb das Recht, bereits v° 
der Bestellung des Anlageguts oder vor Begum . 
Herstellung im eigenen Betrieb eine E n t  sei 
d u n g  des F i n a n z a m t s  herbeizuführen, PH-+V.
bereit ist, die Voraussetzungen des §9  Abs. 3 U 
als gegeben anzuerkennen oder nicht. Das h . 
wird in diesem Fall die Erstellung einer Liquid"«» 
Berechnung durch den Steuerpflichtigen verlang 
und w ird dann die gewünschte A u s k u n f t  ert 
(Bd. 40 a. a. O. S. 108).

Es soll dem Unternehmer durch die Aufba 
rucklage der steuerliche Vorteil, der mit dei • 
Bewertungsfreiheit verbunden ist, bereits v o r 
Lieferung zugute kommen. W ird das bestellte w 
schaftsgut, für das eine Aufbaurücklage geD 
worden ist, dem Betriebsvermögen zugeführt, s „ sf, 
der Steuerpflichtige die W a h l ,  ob er von der y  
Bewertungsfreiheit Gebrauch machen w ill oder ny 
Entscheidet er sich für die zweite Möglichkeit, 
w ird die Aufbaurücklage nicht berührt. Mac 
von der Bewertnno-efrpihfMt Gebrauch, so muß n

...  ̂ Gi*e Vorschriften über die Bewertungsfreiheit und 
,die, bau[ üclda8'e gelten für die Kalenderjahre 

1940 bis 1944 auch im Reichsgau Sudetenland und in den 
R e v u e n  der Ostmark (VO. v. 21. Jan. 194?: RStBI

a. a. O.

S. 101).

9. N ie  h ( e n t n o m m e n e  G e w i n n e  
Es sind zu dieser neben der Bestimmung des

OStV. w i c h t i g s t e n  S t e u e r e r ! e i c h t e r u n 0
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• Jahrgang 1941 Heft 18]

a. a. O. S.lOQff. g r u n d s ä t z l i c h e  
enthalten. Der B e t r a g ,  f ü r  den

?StV.; Bd. 40
I? sführungen
i n a ° m m e n s t e u e r f r e i h e i t  §10 OStV. gemäß 
in-, ns.Pruch g e n o m m e n  w e r d e n  k a n n ,  ist 

j Wei f a c h e r  W e i s e  b e g r e n z t :
Es g ilt i m m e r  die Beschränkung, daß der 
steuerfreie Betrag n i c h t  m e h r  als 50 «/o 
des n i c h t e n t n o m m e n e n  G e w i n n s  aus 

2 j^ewerbebetrieb betragen darf.
•Der steuerfreie Betrag darf n i c h t  m e h r  als 

% des g e s a m t e n  G e w i n n s  aus Ge- 
2 h ^ ' rEet>etrieb sein.

.•Ehe in Z iff. 2a bezeichnete B e g r e n z u n g  
&Gt  abe r  n i c h t ,  wenn der Steuerpflichtige 
d i c h t  m e h r  als 40000 3ti\i a ls  s t e u e r 
f r e i e n  B e t r a g  b e a n s p r u c h t .

Qe' s p i e i e  (Bd.40 a. a. O. S. 118):
C'vinn Entnahme Nichtentnom- Steuerfreier

R 500000
c ?2°ooo 
n 120000
E ,80000
p ’60000

45000
V,

200000
130000
70000
20000
50000
15000

mener Gewinn 
100000 
90000 
50000 
60000 

110000 
30000

Betrag
50000
44000
25000
30000
40000
15000

Grund
(Ziffer)

1
2a
V)
1
2b
1

H a X "a , weiterer Einzelheiten, insbesondere zu der 
ges l ‘d fgdes steuerfreien Betrags bei P e r s o n e n -  
ru ’ s c h ä f t e n  und zu der N a c h v e r s t e u e -  

8 Abs. 2 OStV. gemäß, Hinweis auf Bd.40 
u - S. 119 ff.

10. K ö r p e r s c h a f t s t e u e r  
Gelfufei kier nur au’ die VO. zur Verlängerung der 
PerscV^fdauer des Gesetzes zur Erhöhung der Kör- 
3j «lattsteuer für die Jahre 1938 bis 1940 vom 

1n' "  26) und die in Bd.40
hip«0,'..s- 136 näher erläuterten H ä r t e m a ß n a h -
«■a n  • 1940 (RStBI. 1941, 
tie' -S .  136 näh 

hingewiesen.

Es ^  e r a u ß e r u n g s g e w i n n
stigt nur die Veräußerungsgewinne begün-
halb f .erdcn, die in den Jahren 1940 bis 1946 äußer
en si e' I?^eS’*ederten Ostgebiete erzielt wor- 
seitn,,„,; Ein Veräußerungsgewinn ist m it dem 
V h  i , <4er E r f ü l l u n g  des K a u f v e r t r a g s  
Aufn.a]~en Veräußerer oder mit der Beendigung der 
4esg^e des Betriebs e r z i e l t .  Auf den Zeitpunkt 
es dich?.......,u - prlich-rechtlichen Vertragsabschlusses kommt 
hiebt"V  pH" Auch der Zeitpunkt des Zufließens ist 
[«U jj. Maßgebend. Die Veräußerungsgewinne sind 
hußer.,uSen nur insoweit steuerfrei, als der Ver- 
sH u “!?Sserlös innerhalb eines Jahrs nach E lit
ä r bf f  der Veräußerungsgewinne zum Erwerb oder 
>rten T ^ n d u n g  eines Betriebs in den eingeglie- 

o &ebieten verwendet wird. Der Begriff
¡hit Yel l . ß c r u n g s e r l ö s “  ist nicht gleichbedeutend

ib X -U ß '""
V, faußerungspreis und Veräußerungsgewinn. 

. « e r u n g s e r l ö s  ist der Veräußerungspreis 
;«Ho. 1 der Veräußerungskosten. V e r ä u ß e -  
atißê  §■e w i n ri ist demgegenüber bei der Ver- 
^üß iinF eines Betricbs der Veräußerungspreis 
der y  !' des Werts des Betriebsvermögens und 
x5Sentl; n erun£skosten> Eei der Veräußerung einer 
«d&licfi 1 en Beteiligung der Veräußerungspreis ab- 
, \ SI der Anschaffungskosten und der Veräuße- 
ahße sten. Der Begriff „ E n t s t e h u n g  des V e r -  
’’Er2j , n g s g e w i n n s “  deckt sich mit dem Begriff 

u ffg  des V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n  s“ .
. S) Jy '—

40nsiche ^ eSrenzung nach Ziff. 2a ist unbeachtlich, weil 
Û ”0,wi/nur bei einem steuerfreien Betrag von über

auswirkt.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere in den 
Fällen, in denen der Steuerpflichtige nicht den g a n 
zen Veräußerungserlös in die eingegliederten Ost
gebiete überträgt, Hinweis auf Bd. 40 a. a. O. S. 149. 
Hinweis auch auf M e u s c h e l :  DStZ. 1941, 25.

12. B e t r i e b s v e r m ö g e n  — V e r m ö g e n s t e u e r  
Die insoweit maßgebenden Bestimmungen enthält

der Erl. des RFM. v. 24. Jan. 1941 (RStBI. 1941, 
65). Der Abzug von 2 5 0 0 0 0 ist nicht bei der 
Einheitsbewertung des gewerblichen Betriebs oder 
bei der Feststellung der Hilfswerte für die land- 
und forstwirtschaftlichen Betriebe (§ 6 der VO. vom 
8. Dez. 1940: RStBI. 1940, 1070), sondern bei der 
V e r a n l a g u n g  z u r  V e r m ö g e n s t e u e r  vorzu
nehmen. Hat ein Steuerpflichtiger m e h r e r e  b e 
g ü n s t i g t e  B e t r i e b e ,  so w ird der A b z u g  n u r  
e i n m a l  g e w ä h r t .  Ist der W ert des begünstigten 
Vermögens niedriger als 250000¡RM, so ist n u r  
der Wert des begünstigten Vermögens abzusetzen. 
Eine Anrechnung auf nichtbegiinstigte Vermögens
teile kommt nicht in Betracht. Sind an einem Betrieb 
m e h r e r e  P e r s o n  en beteiligt, so darf der A b z u g  
bei a l l e n  B e t e i l i g t e n  250000¡UM n i c h t  ü b e r -  
s t e i ge n .  Der Betrag, der bei jedem Beteiligten 
abzusetzen ist, bemißt sich nach dessen Anteil an 
dem begünstigten Vermögen. Hat einer von meh
reren Beteiligten außer der Beteiligung noch an
deres begünstigtes Vermögen, so ist auch dieses 
Vermögen für die Bemessung des Abzugs zu be
rücksichtigen. Der Abzug kann diesem Beteiligten 
bis zur Höhe von 250000 3tM gewährt werden, 
rreten die Voraussetzungen für die Gewährung 

oder für die Erhöhung des Abzugs ein, so ist eine 
N e u v e r a n l a g u n g  auf den Beginn des Kalender
jahrs vorzunehmen, das dem E intritt der Voraus- 
setzungen für die Gewährung oder fü r die Er- 

u nj?  des Abzugs folgt. Die Neuveranlagung kann 
auch dann vorgenommen werden, wenn die W e r t 
g r e n z e n  des §13 Abs. 1 Z iff. 1 VermStG. n i c h t  
überschritten sind.

Wegen weiterer Einzelheiten Hinweis auf den Erl. 
des RFM. v. 24. Jan. 1941. Der Erlaß enthält eine 
Reihe von wichtigen B e i s p i e l e n .

13. B e t r i e b s v e r m ö g e n  — G e w e r b e s t e u e r
Der Freibetrag von 250000SiM wird für j e d e n  

B e t r i e b ,  der selbständig zur Gewerbesteuer her
anzuziehen ist, gewährt. Bei Einzelgewerbetreiben
den kann demnach eine m e h r f a c h e  G e w ä h r u n g  
des F r e i b e t r a g s  in Betracht kommen. Das er
gibt sich aus dem objektartigen Charakter der Ge
werbesteuer. In allen anderen Fällen, insbesondere 
bei Personengesellschaften und bei Kapitalgesell
schaften, w ird gewerbesteuerlich die gesamte ge
werbliche Tätigkeit als E i n h e i t  behandelt. Wegen 
weiterer Einzelheiten Hinweis auf Bd. 40 a. a. O. 
S. 183 ff.

14. R e a l s t e u e r n
Die Gemeinden in den eingegliederten Ostgebieten 

erheben von den deutschen Staatsangehörigen und 
deutschen Volkszugehörigen und von den deutschen 
Unternehmen die Grundsteuer, die Grundstücksteuer 
und die Gewerbesteuer nur in Höhe von 50<yo des 
Steuerbetrags (§ 20 OStV.).

Bei der G r u n d s t e u e r  und der G r u n d s t ü c k 
s t e u e r  handelt es sich um S t e u e r n  n a c h  
f r ü h e r e m  p o l n i s c h e n  Recht .  Das deutsche 
Grundsteuergesetz ist in den eingegliederten Ost
gebieten noch nicht eingeführt (Hinweis auf die VO 
v. 31. März 1940: RStBI. 1940, 451). Die Grund-
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Steuer entspricht im wesentlichen der deutschen 
Grundsteuer von den Iand- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben, die Grundstücksteuer der deutschen Grund
steuer von den Grundstücken.

Die Halbierung des Steuerbetrags g ilt bei der 
Gewerbesteuer bereits fü r das Rechnungsjahr 1940. 
Die Festsetzung des einheitlichen Gewerbesteuer
meßbetrags für das Rechnungsjahr 1940 ist mit der 
Festsetzung des einheitlichen Gewerbesteuermeß
betrags für das Rechnungsjahr 1941 zu verbinden 
(Erl. des RFM. v. 20. Aug. 1940: RStBl. 1940, 794 
und zur Ergänzung dieses Erlasses den Erl. des 
RFM. v. 6. März 1941: RStBl. 1941, 223). Anwei
sungen über die Festsetzung der Hebesätze fü r die 
Rechnungsjahre 1940 und 1941 und Anweisungen 
über die Durchführung der Steuererleichterungen 
auf Grund der OStV. werden besonders ergehen. 
Wegen weiterer Einzelheiten Hinweis auf Bd. 40 
a. a.O. S. 176 ff.

B. Die Zweite Ost-Steuerhilfe-Verordnung 
vom 20. Februar 19414)

Die steuerlichen Maßnahmen der OStV. sollen der 
F e s t i g u n g  u n d  F ö r d e r u n g  des D e u t s c h 
t u m s  in den ehemals polnischen Gebieten d i enen .  
Sie sollen einen Z u z u g  von Menschen und Unter
nehmen aus dem Altreich in die Ostgebiete bewir
ken. Die OStV. g ilt nur für die Reichsgaue Warthe
land und Danzig-Westpreußen (mit Ausnahme der 
bisherigen ostpreußischen Gebiete) und für die in 
die Provinzen Ostpreußen und Schlesien eingeglie
derten Ostgebiete. Für das Gebiet der Freien Stadt 
Danzig gelten nur die Vorschriften der OStV. über 
die Erleichterung der Wirtschaftsführung, nicht da
gegen die Vorschriften über die Erleichterung der 
Lebenshaltung.

Diese Maßnahmen der OStV. dürfen nicht dazu 
führen, daß auch aus der Grenzprovinz Ostpreußen 
und den f r ü h e r e n  ö s t l i c h e n  G r e n z g e b i e t e n  
Menschen und Unternehmen in die ehemals pol
nischen Gebiete ab w a n d e r n .  Es ist der Z w e c k  
der Zweiten OStV. v. 20. Febr. 1941 und der Erl 
des RFM. v. 20. Febr. 1941 (RStBl. 1941, 177 u. 186) 
betreffend Steuererleichterungen in den früheren 
östlichen Grenzgebieten und im Regierungsbezirk 
Troppau, durch steuerliche Maßnahmen e i n e  
s o l c h e  A b w a n d e r u n g  zu v e r h i n d e r n  u n d  
g l e i c h z e i t i g  e i n e n  Z u z u g  auch  in d i ese  
G e b i e t e  zu f ö r d e r n .

Der Geltungsbereich der OStV. ist durch die 
Zweite OStV. in  v o l l e m  U m f a n g  auch auf das 
M e m e l i a n d  ausgedehnt worden. Nach dem Erl 
des RFM. v. 28. Febr. 1941 (RStBl. 1941, 185) ist 
fü r das Memelland auch der Erlaß v. 6. [an. 1941 
(RStBl 1941, 9) entsprechend anzuwenden.

Einige Bestimmungen der OStV. gelten nach der 
Zweiten OStV. m it gewissen Abweichungen auch in 
anderen Gebieten:

1. E r l e i c h t e r u n g  de r  L e b e n s h a l t u n g  
( E i n k o m m e n s t e u e r )

Deutsche Staatsangehörige und deutsche Volks
zugehörige, die ihren ausschließlichen Wohnsitz oder 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet der bis
herigen Freien Stadt D a n z i g ,  in der Provinz O s t 
p r e u ß e n  (vgl. dazu den Erl. des RFM. v. 28. Febr. 
1941) oder in den f  rü  h e r o s t p r e u  ß i s c h e n  G e 
b i e t e n  des R e i c h s g a u e s  D a n z i g - W e s t p r e u 

ßen haben, können für die Kalenderjahre 1941 bis 
1950 2100 ¡UM (nach § 1 OStV. 3000 ¡RM) von ihrem 
Einkommen a b z i e h e n ,  sofern das Einkommen 
6000 ¡RM nicht übersteigt. Der Betrag von 2100 ÄT 
erhöht sich um 180 ¡RM für jedes minderjährige 
haushaltszugehörige Kind (§ 2 Abs. 1 der Zweite” 
OStV.). Für die Lohnsteuer "gilt der Erl. des RD'r 
v. 10. Jan. 1941 (RStBl. 1941, 25) entsprechen^ 
Dem Freibetrag von 2100 X «  entsprechen bei an 
Lohnsteuer die folgenden Beträge: 182 ¡RM rnoa& 
lieh, 42 ¡RM wöchentlich, 7 ¡RM täglich und 3,50 
halbtäglich. Wegen weiterer Einzelheiten H in"'c‘ 
auf §2  Abs. 2 der Zweiten OStV. und auf den £"• 
des RFM. v. 28. Febr. 1941 (RStBl. 1941, 185).

2. E r l e i c h t e r u n g  d e r  W i r t s c h a f t s f ü h r u n g
Die Vorschriften über die Erleichterung der 

Schaftsführung gelten nach §3  der Zweiten U5V  
in  v o l l e m  U m f a n g  auch in der Provinz O 
p r e u ß e n ,  in den f r ü h e r  o s t p r e u ß i s c h e n  u
b i e t e n  des R e i c h s g a u s  D a n z i g - W e s t p r c  
ß e n und im Regierungsbezirk K a 11 o w i t  z tur 
stimmte im § 3 Z iff. 3 a. a. O. aufgezählte Kreis •

Sie gelten in  b e s c h r ä n k t e m  U m f a n g  für' ^  
Kalenderjahre oder Rechnungsjahre 1940 bis 
auch für bestimmte im § 5 der Zweiten ® 
einzelnen aufgeführte Kreise in den Regier“  °r t 
bezirken K ö s l i n ,  S c h n e i d e m ü h l ,  F r ans  ^  
(Oder), L i e g n i t z ,  B r e s l a u  und 0 PP- ,Ar ciie 
gelten in diesen Gebieten die Vorschriften llD ¡^t- 
Bewertungsfreiheit, die Aufbaurücklage, die J j 
entnommenen Gewinne, die Veräußerungsgew 
die Grunderwerbsteuer und Umsatzsteuer, d i e ^  
günstigung des Betriebsvermögens bei dei« egen 
mögensteuer und die Aufbringungsumlage. y  *ejs 
der Grundsteuer in der Provinz Ostpreußen n 
auf § 4 der Zweiten OStV.

Die in § 3 Z iff. 3 und in 
aufgeführten Kreise in den 
towitz, Köslin, Schneidern , . _
Liegnitz, Breslau und Oppeln werden in £cie,Vhê re 
v. 20. Febr. 1941 (RStBl. 1941, 178) als D 1“  
ö s t l i c h e  G r e n z g e b i e t e  bezeichnet.

§ 5 der Zweiten 0 ^ ;
Regierungsbezirke .

um Frankfurt W cx\.

C. Steuererleichterungen in den frühere
östlichen  Grenzgebieten

Die Vorschriften der Zweiten OStV. sehen ^ nde) 
früheren östlichen Grenzgebiete (vgl. B2 a aftsfüh" 
eine steuerliche Erleichterung der Wirtsci |jer 
rung vor. Ein Freibetrag bei der Einkornrn ^pjvl. 
ist in diesen Gebieten nicht eingeführt. De 
hat zur weiteren Steuererleichterung d i e s e r fl 
sichtlich der Einkommensteuer nicht begun Je? 
f r ü h e r e n  ö s t l i c h e n  G r e n z g e b i e t e  uEr]asSen
R e g i e r u n g s b e z i r k s  T r o p p a u  in den ejne 
v. 20. Febr. 1941 (RStBl. 1941, 177 u. 18 > 
Reihe von Bestimmungen getroffen:

E r l e i c h t e r u n g  f ü r  n i c h t b u c h f ü h r e n
L a n d -  und  F o r s t w i r t e  nurch' 

Nach der VO. über die Aufstellung von atIsaLIl UtT VW. UOCI Uic nuioiv.« ‘•“ ‘o jnflS
schnittsätzen für die Ermittlung des G frei
Land- und Forstwirtschaft v. 31. Dez. I ~ der 
der Ermittlung des Gewinns als Gruu1“  rts a,K
achtzehnte Teil des maßgebenden Einhe ' tritt
zusetzen. An die Stelle des achtzehnten fiirü' 
in den früheren östlichen Grenzgebiete ,gW,ejts. 
undzwanzigste Teil des maßgebenden Lin Ed
Wegen weiterer Einzelheiten Hinweis a 
v. 20. Febr. 1941.4) RStBl. 1941,165; vgl. auch DStZ. 1941,137.
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^ G e i c h t e r u n g  f ü r  K l e i n g e w e r b e t r e i b e n d e  
dP7e^ der Gewinnermittlung nach Richtsätzen ist 
pA, Uewmnermittlung in der Regel der unterste 
^ anrnensatz. zugrunde zu legen.

E r l e i c h t e r u n g e n  f ü r  A r b e i t n e h m e r  
wPrJ in die LöhnsteuertabelJe zur Abgeltung der 
RP* , ngskosten und Sonderausgaben eingearbeitete 
be VOn- 39 mona"*ch erhöht sich um einen 
freiPn ¿>rs d*e Steuerkarte einzutragenden steuer- 
(].,() "  Betrag von 39 :7t,Al monatlich, vorausgesetzt 
Weic * Einkommen 6000 31M nicht übersteigt. Hin- 
5 i ‘s auf die Beispiele in dem Erl. v. 20. Febr. 1941. 
nehm Erleichterung g ilt auch für solche Arbeit- 
ort'?1'Er’ d.ie n.ic ilt ihren ausschließlichen Wohnsitz 
ianp gewöhnlichen Aufenthalt, sondern nur ihre 
QrP, rn , Arbeitsstätte in den früheren östlichen 
Grenzgebieten haben.

E r l e i c h t e r u n g
f ü r  S o z i a l r e n t n e r  u n d  K l e i n r e n t n e r  

Der in § 10 der EinkStDurchfBest. vorgesehene 
Pauschbetrag von 200 SUt erhöht sich auf 600 m i.

B e s o n d e r e  E r l e i c h t e r u n g e n  
i m R e g i e r u n g s b e z i r k  T r o p p a u  

Für den Regierungsbezirk T r o p p a u  bestimmt 
der Erl. des RFM. v. 20. Febr. 1941 (RStBI. 1941, 
186) außerdem, daß in diesem Bezirk auch die 
Vorschriften über die nichtentnommenen Gewinne, 
über die Begünstigung des Betriebsvermögens bei 
der Vermögensteuer und über die Befreiung von 
der Aufbringungsumlage für die Kalenderjahre oder 
Rechnungsjahre 1940 bis 1944 gelten.
..D ie  Vorschriften über die Bewertungsfreiheit und 
über die Aufbaurücklage gelten in Troppau bereits 
nach der VO. v. 21. Jan. 1941 (RStBI. 1941, 57).

Mieteminderung und Vertragshilfe
Von Rechtsanwalt und Notar Dr. R o q u e t t e ,  Königsberg (Pr.)

heufer ^ ‘^ter oder Pächter gewerblicher Räume hat 
bZwe^ we* Rechtsbehelfe in der Hand, um die Miete 
trHn.', .acEt zu senken: Die Minderung und die Ver- 
run 1 e' Ü b e r  das V e r h ä l t n i s  v o n  M i n d e -  
p r E . i u i d  V e r t r a g s h i l f e  b e s t e h t  in d e r  
Wird J-S n o c h  v ö l l i g e  U n k l a r h e i t .  Vielfach 
durch Auffassung vertreten, daß die Minderung 
or(j "  dle Sondervorschriften der Vertragshilfever- 
V|.?üng (VHV.) ausgeschlossen werde, weil die 
gen • als Sondergesetz den allgemeinen Bestimmun- 

eS B°B . v°rgehe. Diese Auffassung wird 
gebr. e, von den unteren Gerichten zur Anwendung 
Punkt Andererseits findet man den Rechtsstand- 
iie L 1 .vor> daß beide Rechtsbehelfe gleichwertig 
habe eiuander beständen und der Mieter die Wahl 
tnac,j °b er von dem einen oder anderen Gebrauch 
nichten Wol]F- Beide Auffassungen treffen jedoch 
setZu zu- Bei genauer Untersuchung der Voraus- 
hi]fe "Sen, unter denen Minderung und Vertrags- 
sich Anspruch genommen werden können, ergibt 
ge ’ aa(> d ie  b e i d e n  R e c h t s b e h e l f e  scha r f ,  
iede " e ,.n a n d e .r a b g e g r e n z t  s i n d  u n d  ein 
hat p.? e i n e n  e i g e n e n  A n w e n d u n g s b e r e i c h  
grünri ,les so11 in nachstehenden Ausführungen be
wirb et werden. Was dabei von der Miete gesagt 

’ gut auch von der Pacht gewerblicher Räume.

Obe
I. D ie  R e c h t s p r e c h u n g

Üinrr^ d l^ Frage, in welchem Verhältnis Minde- 
Weit , • Vertragshilfe zueinander stehen, sind, so- 
öffer, ' " r  bekannt, bisher drei Entscheidungen ver- 
5.2ivoIClt worden, nämlich die Entscheidung des 
die de des KG- v' 24. Juli 1940: DR. 1940, 2113, 
lQ4l firn17' ZlvSen- des KG. v. 27. Nov. 1940: DR.fiK n r 6 i . i xuv . i yw ;  i
v- 14 \T 11 u"d  die Entscheidung des OLG. Celle 
lehnen jX - DR. 1941, 64813. Alle drei Gerichte 
Sondern Auffassung ab, daß die Vertragshilfe als 
j>ber • gesetz die Minderung ausschließe, vertreten 
[ich d e / \ /Se!ts verschiedene Auffassungen hinsicht- 
hilfe; . Verhältnisses von Minderung und Vertrags- 
^d ra n  iS :^ G‘ ' s* der Ansicht, daß Minderung und 
"len ü k „ dfe nebeneinander zur Anwendung kom- 
a" s> daR11i.e-nf das GLG. Celle geht dagegen davon 

DerT  .eide Rechtsbehelfe einander ausschließen. 
?riindiin ZivSen. des KG. beschränkt sich in der Be- 
"er A.,ffg seiner Entscheidung auf die Widerlegung 

Fassung, daß die Minderung durch die Ver

tragshilfe ausgeschlossen werde. Sein Hauptbeweis
grund ist der, daß die VHV. weder ausdrücklich 
noch dem Sinne nach das Minderungsrecht des Mie
ters aufgehoben habe. Er führt dazu aus, daß dieses 
dem Zweck der VHV. widersprechen würde, die 
doch dem Gewerbetreibenden eine „H ilfe "  sein, ihn 
also gegenüber der allgemeinen Rechtslage begün
stigen solle. Würde man dem Gewerbetreibenden 
die Möglichkeit versagen, sich auf die Minderung 
zu berufen, so würde er dadurch schlechter gestellt 
werden als andere Volksgenossen; denn die Ver
tragshilfe gestattet die Herabsetzung der Miete nur 
bis zur Hälfte, während die Minderung die M iet
herabsetzung sogar um 100°/o ermögliche. Eine 
Grenzziehung zwischen Minderung und Vertrags
hilfe versucht der 5. ZivSen. nicht, er beschränkt sich 
auf die Erklärung, es sei zuzugeben, daß die G e l 
t u n g  d e r  b e i d e n  G e s e t z e s b e s t i m m u n g e n  
n e b e n e i n a n d e r  zu S c h w i e r i g k e i t e n  f üh r e .

Auch der 17. ZivSen. des KG. bekämpft die Auf
fassung der unteren Instanz, daß die VHV. eine 
Sonderregelung darstelle und die Minderung aus
schließe. Auch für ihn ist die Tatsache entscheidend, 
daß die VHV. an keiner Stelle zum Ausdruck ge
bracht habe, daß sie „der einzige Rechtsbehelf sei, 
um ein durch die Kriegsverhältnisse herbeigeführtes 
Mißverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung 
auszugleichen". Er spricht deshalb dem Mieter das 
Recht zu, sich neben Vertragshilfe auf Minderung 
zu berufen. Die Vertragshilfe setze voraus, daß der 
Mieter seine Schuld anerkenne, sie sei aber un
anwendbar, wenn er sie bestreite. Es mag dahin
gestellt bleiben, ob für die Vertragshilfe die An
erkennung der Schuld durch den Mieter wesentliche 
Voraussetzung ist, indessen entscheidet der 17. Z iv
Sen. des KG. die Frage nicht, ob im Falle des Be
streitens immer das Minderungsrecht bestehe. Auch 
er versucht nicht, zwischen Minderung und Ver
tragshilfe die Grenzen aufzuzeigen.

Das OLG- G d le lehnt gleichfalls die Auffassung 
ab, daß die VHV. den allgemeinen Bestimmungen 
des BGB. als Sonderregelung vorgehe, denn die 
VHV. habe die allgemeinen Bestimmungen des 
BG B nicht aufgehoben. Es sei auch nicht möglich, 
die Gewerbetreibenden dadurch schlechter zu stel
len, daß rechtliche Möglichkeiten, die nach den all
gemeinen Vorschriften des BGB. dem Mieter eine



968 Aufsätze [Deutsches Recht, Wochenausgabe

günstigere Stellung verschaffen könnten, beseitigt 
würden. Die VHV. lasse dem Mieter nur die Wahl 
zwischen Vertragsaufhebung und Mietherabsetzung 
bis höchstens zur Hälfte, das BOB. gestatte aber die 
Minderung der Miete bis zu 100%, und zwar unter 
Aufrechterhaltung des Vertrages. Außerdem könne 
bei Anwendung der VHV. der Mieter mit einer Ent
schädigungsleistung belastet werden, die bei der 
Minderung nicht möglich sei. Es sei nicht anzu
nehmen, daß die VHV. die Gewerbetreibenden hin
ter andere Volksgenossen habe zurückstellen wol
len, indem man ihnen die Minderung versagte. So
weit deckt sich die Beweisführung des OLG. Celle 
mit der des KG., sie w ird  aber noch durch weitere 
Beweisgründe weitergeführt. Das OLG. Celle spricht 
klar aus, daß die Voraussetzungen für Vertragshilfe 
und Minderung grundverschieden seien: Bei der 
Vertragshilfe seien die persönlichen Verhältnisse der 
Beteiligten, bei einer Minderung die objektiven Ein
wirkungen auf eine Sache die entscheidenden Um
stände. Daraus ergebe sich, daß die VHV. die M in
derung völlig unberührt gelassen habe. Damit lehnt 
das OLG. Celle die Auffassung der beiden ZivSen. 
des KG. ab, daß beide Rechtsbehelfe nebeneinander 
bestehen könnten; denn wenn die Voraussetzungen 
der beiden Rechtsbehelfe grundverschieden sind, 
berührt sich ih r Anwendungsbereich nicht, sie 
stehen also vollkommen unabhängig nebeneinander. 
Diese Auffassung, die das OLG. Celle nur durch- 
blicken läßt, ist die allein zutreffende.

In allen drei Entscheidungen handelte es sich um 
die Miete bzw. Pacht von T a n k s t e l l e n ,  deren 
Betrieb durch die Einstellung der Betriebsstoffliefe
rungen stillgelegt war. Alle dtei Gerichte ließen die 
Minderung der Miete bzw. Pacht zu, und zwar das 
OLG. Celle um 8O0/0 und der 17. ZivSen. um 100»/o. 
W ie hoch die Minderung in dem vom 5. ZivSen. des 
KG. entschiedenen Falle war, ergibt sich aus der 
Begründung der Entscheidung nicht. Alle drei Ge
richte sind in der Auffassung einig, daß die behörd
liche Einstellung der Benzinlieferungen einen Man
gel der Miet- bzw. Pachtsache darstelle, welche ihre 
Tauglichkeit zu dem vertragsmäßigen Gebrauch auf
hebe; es sei ständige Rechtsprechung, in solchen 
allgemeinen behördlichen Verboten Sachmängel zu 
erblicken (KG.: DR. 1940, 2113). Für die Pacht
minderung führt KG.: DR. 1941,650u  weiter aus: Der 
Verpächter hafte dem Pächter dafür, daß die Pacht
sache ertragsfähig bleibe; werde es dem Pächter 
durch behördliche Maßnahmen unmöglich gemacht, 
weiterhin bürgerliche Früchte aus der Pachtsache zu 
ziehen, so sei die Tauglichkeit der Pachtsache zu 
dem vertragsmäßigen Gebrauch aufgehoben; so
lange es sich dagegen nur um Einschränkungen der 
Benzinlieferungen handele, sei keine Minderung 
möglich, denn der Verpächter hafte dem Pächter 
nicht fü r den Umfang des Ertrages der Pachtsache. 
„Ebensowenig wie dem Verpächter ein Anspruch 
auf Erhöhung des Pachtzinses bei besonders hohen 
Erträgen der Pachtsache zusteht, steht dem Pächter 
bei Sinken des Ertrages ein Anspruch auf Minde
rung des Pachtzinses zu.“

Wo die Grenze zwischen Minderung und Vertrags- 
hilfe verläuft, ist aus den vorgenannten Entschei
dungen nicht zu entnehmen. Alle drei Entscheidun
gen untersuchen nicht näher, unter welchen Vor
aussetzungen der eine oder der andere Rechtsbehelf 
anzuwenden ist. Sie beschränken sich vielmehr dar
auf, die Bejahung des Minderungsrechts zu begrün
den. Nur das OLG. Celle weist in einem kurzen 
Satze darauf hin, daß beide Rechtsbehelfe verschie
dene Voraussetzungen haben, begründet dieses je

doch nicht näher. Wenn auch für die zu entscheiden
den Fälle die Begründungen genügt haben mog > 
wäre es doch wünschenswert gewesen, wenn 
Gerichte eine klare Abgrenzung aufgezeigt h m  > 
damit eine einwandfreie Anwendung der ue 
Vorschriften in der Praxis der unteren Geri 
sichergestellt würde.

II. D ie  r e c h t s p o l i t i s c h e n  Gr u nd g ed a nk e n
Das KG. nimmt in DR. 1941,65014 an, daß beide 

Rechtsbehelfe dem gleichen Zwecke dienten, 1 
lieh „ein durch die Kriegsverhältnisse herbeigei 
tes Mißverhältnis zwischen Leistung und u  JLnt 
leistung auszugleichen“ . Diese Annahme trutt 
zu, beide Rechtsbehelfe dienen vielmehr versc 
nen Zwecken. . ^

Das M i n d e r u n g s r e c h t  dient dem Aus g l el^.£ 
u n g l e i c h  g e w o r d e n e r  L e i s t u n g e n .  1 , t.ef 
Vermieterleistung durch Einwirkungen irgendvv 
Art, insbesondere durch Einwirkungen der 
Verhältnisse in ihrem Umfang oder ihrem 
wesentlich beeinträchtigt worden, so kann a g 
stung des Mieters nicht gleichbleiben, sonde ^ ¡ e, 
dieser Wertminderung angepaßt werden. y . ,ung 
ter braucht nur so viel zu zahlen, als die ¡g. 
des Vermieters wert ist. W ie bei jedem geg . ,ung 
gen Vertrage steht auch beim Mietverträge L en. 
und Gegenleistung einander als gleichwertig fe U j .  
über. Bei Veränderungen des Wertes der ein ng 
stung muß die Gegenleistung dieser Veran1 „  und 
angepaßt werden. Stets müssen also LelsJ*; Patlch 
Gegenleistung wertgleich erhalten werden k U - s_ 
R o q u e 11 e, „MietFecht“  S. 76). Das Minderung ̂  
recht beruht also auf dem G r u n d s a t  z d es 
g e w i c h t s  d e r  L e i s t u n g e n .  . es

Die V e r t r a g s h i l f e  hat mit dem Ausgleich £tfen, 
Mißverhältnisses zwischen Leistung und g e„
leistung nichts zu tun. Sie beruht aut . ¡ ¿ d e r
d a n k e n  d e r  S c h i c k s a l s v e r b u n d e n n  ^
b e i d e n  V e r t r a g s t e i l e .  Wenn der M ie. ¿ e-
Auswirkungen des Krieges Einbuße an se■ ejn-
schäftsbetrieb erleidet, so daß er ihn e111., „„Hadern 
schränken oder umstellen muß, dann soll Ein- 
Vermieter zugemutet werden, seinerseits ^ usWir- 
buße in Kauf zu nehmen, er soll an die.?f ¡whmen. 
kungen des Krieges auch seinerseits rnitt gen.
Der Krieg verlangt Opfer von jedem Vomsg , ^ eter 
Ein Dauervertrag wie der Mietvertrag bin ^  den 
und Vermieter so eng zusammen, daß s j,aft- 
durch den Krieg verursachten Opfern gern ¿ein
lieh tragen sollen. So hat die VertragshiL eistung 
Wertverhältnis von Leistung und Geg ^ ¡ eter 
nichts zu tun, sie dient vielmehr da^u’ ,c i < r i eS 
einen A u s g l e i c h  f ü r  d i e  d u r c h  . . _c ha f t -  
b e d i n g t e  S c h w ä c h u n g  s e i n e r  w i r  
l i e h e n  L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  zu vers ¿jr

d i
f ü r  d ie  V e r t r a g s n u i e  u i c  ¿t* * -----__ Qje j
e n t s c h e i d e n d e n  V o r a u s s e t z u n g  *, re der 
derung setzt eine Einwirkung rnst,es durch 
Kriegsverhältnisse auf die Mietsache v > be- 
die eine Wertminderung der Vermieter die Ein- 
dingt wird. Die Vertragshilfe dagegen ¡rtsChaft- 
Wirkung der Kriegsverhältnisse aut ÜI Voraus- 
liehe Leistungsfähigkeit des Mieters 
Setzung.

III. V o r a u s s e t z u n g e n  d e r  M in d e ^ M iet-
Die Minderung ist dann g ^ t ^ S r ä u m e  "  

Sache — hier also die gewerblichen Miet
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mit
tu

einem Fehler behaftet ist, der ihre Tauglichkeit 
. dem vertragsmäßigen Gebrauch aufhebt oder 
'ndert. Werden durch die Auswirkungen des Krie- 

sf.®’ beispielsweise durch einen Luftangriff, die Miet- 
ume eines Gewerbetreibenden beschädigt, so liegt 

r-t?tl eine Beeinträchtigung des vertragsmäßigen 
, enrauehs der Räume, und der Mieter kann in dem 
, rang mindern, in dem die Benutzung der Räume 
rrilii- cht*§J- ist. In Fällen dieser A rt liegt natürlich 
.^ thch  kein Problem vor. Die Schwierigkeiten ent- 
w 5 n erst, wenn die Frage zu erörtern ist, inwie- 

gesetzliche oder behördliche Maßnahmen, die 
, eirund der durch den Krieg geschaffenen Lage 

dprSA«e-n werden, einen Fehler der Mietsache, also 
j Mieträume begründen, durch die die Tauglich- 
0j zu dem vertragsmäßigen Gebrauch beeinträchtigt

r aufgehoben wird.
p. ^udsätzlich w ird nach Rechtsprechung und 
Qjp slehre jn den Auswirkungen von gesetzlichen 
ein rr- , bördlichen Maßnahmen auf die Mietsache 
Vn/S h le r der Mietsache erblickt. Hinsichtlich der 
?ri aj Ssetzungen, unter denen diese Annahme be- 
yundet ist hat das RG. scharfe Grenzen gezogen.ist> hat ’das RG* scharfe Grenzen gezogen, 
hät-ar muß es sich bei den gesetzlichen oder be- 
ha„i i en Maßnahmen um G e b r a u c h s v e r b o t e  
in nfl11 Und sodann müssen diese Gebrauchsverbote. * mm MjUdllU UlUdSLU liivov. v_»»---
Sc. Irgendwelchen B e z i e h u n g e n  zu d e r  Be-  
ihr zt en h ei t  d e r  R ä u m e ,  i n s b e s o n d e r e  zu 
naWr ö r t l i c h e n  L a g e  stehen. Haben die Maß- 
kari 11 ’bren Grund in der Person des Mieters, so 
Wpm ein Fehler der Mietsache nicht angenommen 
einLT (vgl. RGZ. 144, 176; 147, 159). So klar und 
Sest i d'ese Grenzziehung erscheint, so schwierig 
ri,„ ¿Uit sich ihre Anwendung in der Praxis. Denn 

.“ Q. selbst und auch die Rechtsprechung derdas

Gerichte zieht die Grenzen der Gebrauchs- 
beit s°w ie der Beziehungen zu der Beschaffen
em» aF Räume und zu ihrer örtlichen Lage außer- 
Fjl, nt'ich weit. Es kommt noch hinzu, daß in den 

wo Raumpacht vorliegt, die B e r ü h r u n g  
(vg.i dem F r u c h t b e z u g s r e c h t  eine Rolle spielt 
§ f  47,s t a u d i n g e r - K i e f e r s a u e r ,  Er. 15 zu 
smj.f )• ),Wie beim Pachtvertrag ein die Pachtsache 
bjut Reffendes, die Möglichkeit vertragsmäßiger 
aüfuU,n?) d. h. die Möglichkeit des Fruchtgenusses 
^pbendes behördliches Verbot gern. § 581, 537 
V ^ te n  des Verpächters geht, so hat es auch der 
ê aiieter zu tragen, wenn die Mietsache wegen 
Qehrcier örtlichen Lage, die den vertragsmäßigen 
lich, a.Uch erst ermöglichte, von einem ihre Taug- 

e‘t zu dem vertragsmäßigen Gebrauch auf- 
A Ä n  Verbote betroffen w ird “  (RGZ. 91, 55).

Grund dieser Einstellung hat das RG. beispiels- 
Kripi e‘n allgemeines Tanzverbot während des 
atir,» ? als Fehler einer gepachteten Tanzgaststätte 
der ^ehen, ferner das Verbot des Badebetriebes auf 
FpL, nsel Borkum während des Weltkrieges als 
reh,eines Ladens, der zum Geschäftsbetrieb wah- 
öarr.k es alljährlichen Badebetriebes vermietet war.

Villen r hinaus hat aber das RG. auch dann schon
durci fehler der Mieträume angenommen, wenn
2Us iü,d‘e Einwirkung behördlicher mit dem Kriege 

(aenhängender Maßnahmen der Umsatz einer
terhniV'1i tschaftJiy f e i " . Viertel gesunken w a j - ^ W m -lerhiH i dui ein v lei iv-i ^Lbuuivv. _ t
dje !\ hat das RG. zu den gesetzlichen Maßnahmen, 
gern .netl Fehler der Mietsache begründen können, 
zelha h?et: Das Verbot der Neuerrichtung voni Ein- 
vor, ^elsgeschäften, das Verbot der Neuerrichtung 
Mj-.i, Finheitspreisgeschäften, die Eingriffe m

ereibetriebe auf Grund des Gesetzes über den 
. ninienschluß der Mühlen. , a , .
Us diesen Beispielen ergibt sich schon, daß hier

die Grenzen zu verschwimmen beginnen. Denn die 
Beantwortung der Frage, wann ein gesetzliches oder 
behördliches Verbot die Mieträume selbst oder das 
Bezugsrecht des Pächters berührt, überschneidet 
sich mit der Frage, wann ein solches Verbot aus
schließlich den Gewerbebetrieb des Mieters betrof
fen hat. Das RG. hat in RGZ. 147, 159 ausgespro
chen, daß der Verpächter einer Bierwirtschaft nicht 
dafür einzustehen habe, daß der Hersteller des 
Bieres in der Lage ist, dem Pächter das Bier zu lie
fern. Das KG. sagt in DR. 1941,650u der Verpächter 
hafte dem Pächter nicht für den Umfang des Er
trages der JPachtsache, sondern nur dafür, daß die 
Pachtsache ertragsfähig bleibe, und dieser Fall sei 
dann gegeben, wenn es dem Pächter durch behörd
liche Maßnahmen unmöglich gemacht werde, weiter
hin bürgerliche Früchte aus der Pachtsache zu zie
hen. Wenn nun das KG. das Verbot der Belieferung 
des Mieters einer Tankstelle m it Benzin als einen 
solchen Fehler ansieht, dann ist doch damit bereits 
die vom RG. gezogene Grenze überschritten. Ist 
denn nicht die Belieferung des Tankstelleninhabers 
mit Benzin der Belieferung eines Gaststätteninhabers 
mit Bier gleichzustellen? Für die Tankstelle ist doch 
der o-elieferte Betriebsstoft die Ware, m it der der 
Tankstellenbesitzer Handel treibt, wie für den Gast
w irt das Bier die Ware ist, die die Grundlage für 
den Betrieb einer Bierwirtschaft darstellt. W ird die 
Beschaffung der Ware durch gesetzliche oder be
hördliche Maßnahmen unmöglich gemacht, so w ird 
damit der Gewerbebetrieb betroffen, nicht aber der 
Gebrauch der zum Gewerbebetrieb gemieteten Räume 
unmöglich gemacht. Solche Maßnahmen sind nicht 
Gebrauchsverbote, sie verhindern nicht den Ge
brauch der Mieträume durch den Mieter, sie haben 
auch gar keine Beziehung zur örtlichen Lage der 
Räume die das RG. immer wieder als wesentliche 
Voraussetzung hervorhebt und in den von ihm ent
schiedenen Fällen auch immer wieder nachweist. 
Zwar hat auch das RG. in seiner Entscheidung vom 
3 Jan 1919: RGZ. 94, 267 selbst die Beschlagnahme 
und das Veräußerungsverbot des Benzins als Grund 
für die Minderung des Mietzinses einer Tankstelle 
angesehen, es hat aber dabei erklärt, es handele 
sich nicht unmittelbar um einen Fehler der M iet
sache im Sinne des § 537, sondern um eine diesem 
o-leiche Sachlage. Zweifellos liegt in dieser Entschei
dung eine Ausdehnung des Minderungsrechts über 
die vom RG. aufgestellten Grenzen hinaus. Dessen 
mao- sich auch das RG. wohl bewußt gewesen sein. 
Für die damalige Zeit mag die Ausdehnung des 
Minderungsrechts vom wirtschaftlichen und sozialen 
Standpunkt aus gerechtfertigt gewesen sein, da es 
während des Weltkrieges die Möglichkeit einer Ver
tragshilfe des Richters nicht gab. Heute ist die Aus
dehnung des Minderungsrechts nicht am Platze. M it 
dem gleichen Recht wie ein Tankstellenmieter könn
ten sich ja auch andere gewerbliche Mieter auf M in
derung berufen, wenn ihnen die Beschaffung der 
Handelsware infolge der Kriegsmaßnahmen er
schwert ist. Wieviel Handelszweige haben über Er
schwerung der Warenbeschaffung zu klagen! W ie
viel Handelszweige haben durch Einführung des 
Karten- bzw. des Bezugsscheinssystems erhebliche 
Umsatzrückgänge zu verzeichnen! Viele Handels
betriebe können ihren Warenbedarf überhaupt nicht 
mehr decken. In allen solchen Fällen kann doch un
möglich ein Fehler der Mieträume angenommen 
werden. Das würde bedeuten, daß man dem Ver
mieter die ganze Last der durch die Auswirkungen 
des Krieges geschaffenen Lage aufbürden würde. 
Außerdem könnte auch eine solche Gesetzesaus-
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legung unmöglich als dem gesunden Volksempfin
den entsprechend bezeichnet werden.

H ier heißt es, klare Grenzen zu ziehen. Die Recht
sprechung muß wieder zu den vom RG. aufgestell
ten Grundsätzen zurückkehren und die Grenzen des 
Minderungsrechts eng ziehen. Es muß in jedem 
Falle festgestellt werden, ob die g e s e t z l i c h e n  
o d e r  b e h ö r d l i c h e n  M a ß n a h m e n  e i n  G e 
b r a u c h s v e r b o t  h i n s i c h t l i c h  d e r  M i e t 
r ä u m e  d a r s t e l l e n  u n d  ob  s i e  i n i r g e n d 
w e l c h e n  B e z i e h u n g e n  zu den  M i e t r ä u m e n  
s e l b s t ,  i n s b e s o n d e r e  i h r e r  ö r t l i c h e n  L a g e  
s t ehen.  Allgemeine Verbote, die die Warenbeschaf
fung erschweren oder verbieten, müssen ausgeschal
tet werden. Die gesetzlichen oder behördlichen Maß
nahmen müssen die Vermieterleistung betreffen und 
diese einschränken oder wertlos machen. Dann mag 
gemindert werden. Wo dagegen lediglich die Mieter
seite betroffen wird, kann ein Fehler der Mieträume 
nicht mehr angenommen und deshalb die Minde
rung nicht angewendet werden. In diesen Fällen 
greift dann eben die Vertragshilfe ein.

IV. V o r a u s s e t z u n g e n  d e r  V e r t r a g s h i l f e
Auch bei der Vertragshilfe handelt es sich um die 

Auswirkungen des Krieges. Diese müssen aber den 
Gewerbebetrieb des Mieters als solchen betroffen 
haben, nicht wie bei der Minderung die Mieträume. 
Die VHV. stellt zwei grundlegende Tatbestands
merkmale auf, deren Vorhandensein vorerst festge
stellt werden muß: Erstens muß durch Auswirkun
gen des Krieges die S t i l l e g u n g ,  U m s t e l l u n g  
o d e r  e r h e b l i c h e  E i n s c h r ä n k u n g  des G e 
w e r b e b e t r i e b e s  des M i e t e r s  verursacht sein, 
und zweitens muß dadurch die w i r t s c h a f t l i c h e  
L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  des M i e t e r s  w e s e n t 
l i c h  b e e i n t r ä c h t i g t  sein ( §§4 , 1  VHV.). Der 
Fall der Betriebsstillegung w ird  wohl nur selten die 
Mieteherabsetzung rechtfertigen, er w ird  in der 
Regel zur Auflösung des Mietverhältnisses nach § 5 
VHV. führen (vgl. auch § 4 Abs. 2 Satz 2 VHV.). 
W ird beispielsweise das Lager des Mieters, das sich 
in einem Speicher oder Lagerhaus befindet, von 
einer Fliegerbombe vernichtet, so mag das zu einer 
erheblichen Einschränkung oder zur Stillegung des 
Handelsbetriebes des betreffenden Gewerbetreiben
den führen, wenn ihm die Neubeschaffung von 
Waren für seinen Verkauf erschwert oder überhaupt 
Unmöglich w ird. Der Mietvertrag über die Geschäfts
räume, in denen er sein Handelsgeschäft betreibt, 
w ird dadurch nicht berührt, er bleibt zur Miete
zahlung grundsätzlich verpflichtet. Wenn nun aber 
seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dadurch er
heblich beeinträchtigt wird, kann er bei Vorliegen 
der sonstigen Voraussetzungen Vertragshilfe in An
spruch nehmen.

Neben den Grundvoraussetzungen, die sich aus 
§ 1 VHV. ergeben, w ird fü r die Anwendung der 
Vertragshilfe zwecks Mieteherabsetzung noch wei
terhin zweierlei verlangt: Erstens muß d ie  M i e t e  
i n e i n e m  e r h e b l i c h e n  M i ß v e r h ä l t n i s  zu 
d e m  v e r m i n d e r t e n  E r t r a g e  des G e w e r b e 
b e t r i e b e s  s t e h e n  und zweitens muß d e r G e 
w e r b e t r e i b e n d e  bei angemessener Berücksich
tigung seiner sonstigen M ittel n i c h t  i n  d e r  L a g e  
sein, die bisherige Miete oder Pacht weiterhin zu 
zahlen, er muß also auch sein sonstiges Vermögen 
neben den Erträgnissen gerade des betroffenen Ge
werbebetriebes zur Bezahlung der Miete heran
ziehen.

In diesen besonderen Voraussetzungen, die § 4
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VHV. aufstellt, zeigt sich die Neuartigkeit des de 
Vertragshilfe zugrunde liegenden Rechtsgedankens. 
Die Miete oder Pacht w ird hier von der Gegen- 
leistung losgelöst und in die Abhängigkeit zU “ T  
Ertrage des Gewerbebetriebes gestellt. An die Siel 
des Wertverhältnisses zwischen Vermieter- und Mi 
terleistung w ird ein Abhängigkeitsverhältnis zW' 
sehen Miete und Ertragsfähigkeit des Gewer 
betriebes gesetzt. H ier w ird der a l l geme>n 
R e c h t s g e d a n k e  ausgesprochen, daß d i e M i e  
o d e r  P a c h t  i n  e i n e m  a n g e m e s s e n e n  ve 
h ä l t n i s  zu d e m  E r t r a g e  des G e w e r »  
b e t r i e b e s  s t e h e n  m ü s s e ,  und daraus die r  
gerung gezogen, daß bei einem erheblichen m  
Verhältnis zwischen der Miete und dem Gewer 
ertrag eine Mietsenkung zu erfolgen habe, allercfing 
unter weiteren erschwerenden Voraussetzungen ;■ 

Diese Abhängigkeit der Miete von der Ertrags 
fähigkeit des Betriebes und damit der wirtsc 
liehen Leistungsfähigkeit des Schuldners beweist 
enge Verbundenheit der beiden Vertragstelle: u  
Schicksal des einen w irk t sich auf den andern 

Um Auswirkungen des Krieges auf den Gewer 
betrieb handelt es sich stets dann, wenn duren & 
setzliche oder behördliche Anordnungen die , 
Schaffung der zu dem betreffenden Betriebe e g 
derlichen Waren erschwert oder verboten w'fd- 
war in den vom KG. und OLG. Celle entschied
Fällen geschehen. Betriebseinschränkungen
-Stillegungen bei Tankstellen, die ihren Pew Lher 
Brennstoffen nicht mehr decken können, sind 
nicht als Gründe für eine Minderung anzuspf® ^  
sondern können nur Anlaß sein, daß der Mijete er. 
Mietherabsetzung im Wege der Vertragsh)Ue zur
strebt. Daß er dabei nur eine Ermäßigung D. n 
Hälfte erreichen kann, muß er in Kauf nen ^  
Kann er diese Miete auch nicht tragen, dann . en> 
die Aufhebung des Vertrages zu erreichen s

V. D as V e r h ä l t n i s  z w i s c h e n  M i n ^ erU
u n d  V e r t r a g s h i l f e  gen

Ich komme nach den vorstehenden Aus>uPtrags' 
zu dem Ergebnis: Mieteminderung und ejnes 
hilfe stehen zueinander nicht im Ve« „  nauch 
Sondergesetzes zum allgemeinen Gesetz, K° 1 elldung 
nicht gleichzeitig nebeneinander zur A° ejden 
kommen. Ihre Anwendungsbereiche überS :|iander- 
sich nicht, sondern liegen unabhängig neben 0der 
Der Mieter hat nicht die Wahl, ob er den e*  ̂ vjel- 
anderen Rechtsbehelf geltend machen win> , ejnen 
mehr je nach Lage des Falles immer n u r j g ¡st 
Rechtsbehelf angewiesen. V e r t r a g s h 1 , erUng 
s t e t s  a u s g e s c h l o s s e n ,  w e n n  M m  i ¡nie 
e in  g r e i f t .  Es ist deshalb stets in erster ^erUfen 
prüfen, ob der Mieter sich auf Minderung £̂ zes 
kann. In diesem Falle w ird die Miete kratt -gjgt, 
herabgesetzt, sie kann sogar um 100°/o ^  die
praktisch also erlassen werden. Dann br

------------------  . neerne'"^
*) Die folgerichtige Durchführung dieses a ° q£fahr 

Rechtsgedankens dürfte allerdings eine schw 
in sich bergen. Sie müßte zwingend zu emerF^ rage 
Miete führen, deren Höhe sich je nach dem v0raUs> 
stimmte. Der Vermieter wüßte also niemals  ̂ Qtarige!lS 
mit welchem Mietbetrage er zu rechnen hau • ^erc\ts 
finden sich Ansätze desselben Rechtsgedan j ür die 
in einigen Anordnungen des Reichskommiss J84/3' 
Preisbildung, nämlich in Ziff. 64 des Rdtrt. DeichS' 
v. 12. Dez. 1937 und in Ziff. 15 der Richtlinien de ¡dung 
Statthalters für die Ostmark betreffend die _ fiir V̂ ohU' 
und Preisüberwachung der Mieten und Pachte 
und Geschäftsräume v. 9. März 1939.
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Fr.age, ob Vertragshilfe möglich sei, überhaupt nicht 
erörtert zu werden. Liegen dagegen die Voraus- 
Atzungen der Minderung nicht vor, dann ist zu 
Prüfen, ob der Mieter die Herabsetzung der Miete 
itn Wege der Vertragshilfe erreichen kann. Dann er

fo lgt die Mietherabsetzung durch Richterspruch. So 
bedeutet die V e r t  r a g s h i 1 f e e i n e  E r w e i t e 
r u n g  u n d  E r g ä n z u n g  d e r  d u r c h  d i e  a l l 
g e m e i n e n  B e s t i m m u n g e n  b e r e i t s  g e g e b e 
nen  R e c h t s b e h e l f e  des M i e t e r s .

Wichtige Richtlinien zu § 3 der Neufassung 
des Schuldenbereinigungsgesetzes vom 3. Sept. 1940

Von Landgerichtsrat Dr. H. V o g e l ,  Hamburg

_ Nach S 3 SchuldBereinO. in der Neufassung vom 
3: Sept. 1940 können Schuldner, die als Angehörige 
ejnes unselbständigen Berufs oder „als Angehörige 
înes selbständigen Berufs, der im wesentlichen 

""rch den Einsatz der Arbeitskraft ausgeübt wind 
‘nfolge der Wirtschaftsnot, die vor der Machtüber
nahme geherrscht hat, in Schuldennot geraten sind, 
„ le Bereinigung ihrer Schulden im Wege richter- 
hcher Vertragshilfe betreiben. Diese Bestimmung 
‘st das Ergebnis der Erfahrungen aus den ersten 
*wei Jahren der Schuldenbereinigung (SchB.), in 
denen sich die frühere Fassung des Gesetzes als zu

erwiesen hatte ( K l e m m :  DR. 1939, 593; ü e r -  
ke n - V o g e l ,  2. Aufl., Anm. 1 zu §3 S. 64).
. Welche Bedeutung dieser Vorschrift beizulegen 
!s.t, zeigen drei Entscheidungen des KG. aus der 
Lu"gsten Zeit, in denen zu verschiedenen sich aus 
,o 3 SchuldBereinO. ergebenden Zweifelsfragen btel- 
Ung genommen wird.

In nahezu allen Veröffentlichungen zum alten 
besetz ist die Frage der Erweiterung der Schts. 
‘“itner aus dem Gesichtspunkt behandelt worden, 
üaß auch früher vermögenslose Schuldner in selb- 
s% diger Stellung, die für ihren Beruf kein Ver- 
m°gen brauchten und infolgedessen auch keins hin
t e n  konnten, ein Anrecht auf die Bereinigung 
' " er alten Schulden haben müßten. Hingewiesen 
Worden ist dabei meistens auf Agenten, Makler, 
j rchitekten und ähnliche Berufe. Nachdem dm Neu
r u n g  die erhoffte Ausweitung gebracht hat, Hn- 
,9 sich in den Äußerungen des Schrifttums die 

1‘eichen Beispiele ( H o l t k a m p ,  3. Aufl., Anm. 1 zu 
j 3; V o g e l s ,  „SchuldBereinG.11 S. 16 und Anm. 2

§3  §.122 G e r k e n - V o g e l ,  2. Aufl., Anm. 3 
*u § 3 S. 66).
5 Pas KG. hatte nun die Frage zu entscheiden, wie 
^chuldner zu behandeln sind, die einen anderen als 
"len der angeführten Berufe ausgeübt hatten, und 

*War größtenteils m it geliehenem Geld ,und 
Wesentliche eigene M ittel. So lag einer Entscheidung 
^  2. Jan. 1941 ( l W x  378, 381, 382/40) folgender 

atbestand zugrunde: Ein Schuldner hatte zwei"Tatbestand zugrunde: Ein Schuldner hatte zwei 
|(ößere Vergnügungsbetriebe mit einem geringen 
^ " k a p i t a l  von 5000-6000 31M eröffne . Die zum 

etriebe erforderlichen wesentlichen sachlichen M it- 
11 Waren infolge Zurverfügungstellung durch den 
Hauswirt und eine Brauerei ebenfalls vorhanden, 
"ßer den für die Erneuerung der Raume au3Se“ 
.e"deten Geldbeträgen setzte der Schuldner^an 

f'genen Werten nur seine Arbeitskraft ein. Das KG. 
at die SchB. zugelassen und äusgeführt.
, »Damit ist die Voraussetzung des § 3 der Neu- 
pssung des SchuldBereinO. erfüllt, daß der selb- 
ständige Beruf ,im wesentlichen durch den tinsm z 
der Arbeitskraft1 ausgeübt worden ‘S,F Denn unter 
1 3 der Neufassung fallen auch solche Betriebe, 
"ei denen — wie nicht selten gerade im Gast

wirtsgewerbe — allerdings erhebliche sachliche 
M itte l erforderlich und vorhanden, aber von drit
ter Seite zur Verfügung gestellt worden sind, 
ohne in das Eigentum des Inhabers überzugehen. 
Auch in einem solchen Falle setzt der I n h a b e r  
ausschließlich oder überwiegend nur die Arbeits
kraft ein, sei es die eigene, sei es die von riilts - 
personen. Diese Auslegung des Gesetzes entspricht 
dem aus dem Inhalt der Neufassung zu entneh
menden W illen des Gesetzgebers, fü r den selb- 
ständigen Gewerbetreibenden eine SchB. auch 
dann zu ermöglichen, wenn er eine eigene W irt
schaftsgrundlage, die er in Erfüllung des § 1 
Abs. 1 Z ift.2  SchuldBereinG. n. F. seinen Gläu
bigern hätte aufopfern können, nicht gehabt hat.
§ 3 der Neufassung soll sich in dieser Beziehung 
nach der Ansicht des Senates an den bisherigen 
Hauptfall, den des jetzigen §1 Abs. 1, unmittel
bar anschließen. Während die letztere Vorschrift 
den Schutz des Gesetzes demjenigen zuteil werden 
läßt, der zur Ausübung seines selbständigen Be
rufes e i g e n e  s a c h l i c h e  M i t t e l  (die w irt
schaftliche Grundlage seiner selbständigen Le
benshaltung) besessen und diese den Gläubigern 
zur Befriedigung hingegeben hat, w ill § 3 von 
den selbständigen Gewerbetreibenden auch die
jenigen einbeziehen, welche nach der A rt ihres 
Betriebes die Erfordernisse des § 1 nicht erfüllen 
k o n n t e n ,  weil sie eine zur Hingabe an den 
Gläubiger geeignete Wirtschaftsgrundlage nicht 
besaßen. Nur diejenigen selbständig gewesenen 
Schuldner sollen bei Nichterfüllung des §1 Abs. 1 
Z iff.2  der Neufassung den Schutz des Gesetzes 
nicht erhalten, welche e i g e n e  sachliche M ittel als 
wirtschaftliche Grundlage ihrer selbständigen Le
benshaltung gehabt und diese M itte l gleichwohl 
ihren Gläubigern überhaupt nicht oder mindestens 
nicht in den wesentlichen Teilen zur Befriedigung 
hingegeben haben (§1 Abs. 1 Z iff.2 ).

Ob diese Stellungnahme mit dem W ortlaut des 
Gesetzes in jeder Beziehung vereinbar ist, kann 
Zweifeln begegnen. Hierzu ist vor allem darauf hin
zuweisen, daß in dem Gesetz von einem „Beruf, der 
im wesentlichen durch den Einsatz der Arbeitskraft 
ausgeübt w i r d 11 die Rede ist, während das KG. 
von einem solchen Beruf, der „ a u s g e ü b t  w o r 
den is t11, spricht. Da in der ScnB. allgemein die 
Reurteilun’e von Wirtschaftsvorgängen in der Ver
gangenheit, nämlich der Zeit vor der Machtüber
nahme in Frage steht, das Gesetz aber die Gegen
wartsform gewählt hat, liegt die Annahme nahe, 
daß in ihm allgemein eine bestimmte Gruppe von 
Berufen bezeichnet werden sollte, nämlich eine 
solche, die regelmäßig nur durch den Einsatz der 
Arbeitskraft ausgeübt wird. Nicht aber sollte offen
bar ein Erfordernis aufgestellt werden, ob gerade 
dieser Schuldner in gleichviel welchem Beruf nur
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seine Arbeitskraft oder auch Sachwerte eingesetzt 
hatte.

Trotz dieser aus der Wortfassung des Gesetzes 
möglichen Zweifel ist aber die Entscheidung zu be
grüßen, denn sie entspricht dem Sinn des Gesetzes 
und ermöglicht es, billige und gerechte Ergebnisse 
(§ 7 Abs. 1 SchuldBereinG.) zu erreichen. Ist der 
Schuldner würdig im Sinne des § 5 SchuldBereinG. 
und muß nicht etwa die Kreditbeanspruchung als 
leichtfertig verurteilt werden, so muß ihm richter
liche Vertragshilfe zur Überwindung der unver
schuldet bestehenden Überschuldung gewährt werden. 
Durch das SchuldBereinG. soll erreicht werden, alle 
noch brauchbaren Kräfte wieder dem Wirtschafts
leben im Interesse der Allgemeinheit nutzbar zu 
machen. Dieses Ziel schließt, noch dazu in Kriegs
zeiten, in denen jeder arbeitsfähige Volksgenosse 
dringend Benötigt wird, jede kleinliche und eng
herzige Betrachtungsweise aus.

II. In dem Beschluß v. 16. Jan. 1940 (1 W x 529/40) 
ist eine weitere sich aus § 3 ergebende Frage ent
schieden worden. Ein Schuldner, der 1928 als selb
ständiger Unternehmer zusammengebrochen war und 
aus diesem Zusammenbruch etwa 500 000 XM, Schul
den behalten hatte, hatte noch vor 1934 versucht, 
als Geschäftsführer einer m it dem letzten Geld sei
ner Ehefrau gegründeten GmbH, wieder eine Exi
stenz zu finden. Während dieser Zeit war eine wei
tere Schuld von 6000 SRM gegen den Schuldner 
entstanden. Die Bereinigungsmöglichkeit dieser letz
ten Schuld wurde angezweifelt. § 1 SchuldBereinG. 
gab nur die Grundlage für die Bereinigung der bis 
zum Zusammenbruch 1928 entstandenen Schulden. 
Das KG. hat m it §3  geholfen und ausgeführt:

„Nach § 3 SchuldBereinG. kann u. a. derjenige 
die Vertragshilfe des Richters in  Anspruch neh
men, der als Angehöriger eines unselbständigen 
Berufes, z. B. als Angestellter, infolge der W irt- 
'schaftsnot, die vor der ¡Machtübernahme geherrscht 
hat, in Schuldennot geraten ist. Unter diesen Vor
aussetzungen sind Geldschulden der Bereinigung 
fähig, die v o r  dem l.Ja n . 1934 entstanden sind. 
Daß dem Anwendungsbereich des § 3 n. F. Schuld
ner unterstehen, welche „a ls “  Angehörige eines 
unselbständigen Berufes in Schuldennöt geraten 
sind, bedeutet, daß die Schuldennot eingetreten 
sein muß, w ä h r e n d  der Schuldner einem solchen 
Berufe angehörte ( V o g e l s ,  „SchuldBereinG.“ , 
1940, Anm.3 zu §3, S. 123). Es ist unerheblich, 
ob er noch jetzt diesem Berufskreise angehört, es 
kommt im allgemeinen auch nicht darauf an, ob 
die Schulden, über den erwähnten zeitlichen Zu
sammenhang hinaus, gerade durch die Berufsaus
übung entstanden sind.

Im vorliegenden Falle übte der Schuldner als 
Geschäftsführer der GmbH, mindestens einen u n 
selbständigen Beruf im Sinne von § 3 n. F. aus. 
Denn für den Begriff des hier genannten ,An
gestellten' kommt es nicht darauf an, ob der 
Schuldner Dienste höherer oder niederer A rt ge
leistet und ob und welches Entgelt er dafür be
zogen hat. Auch der Geschäftsführer einer GmbH, 
gehört regelmäßig diesem Kreise an. W ollte man 
aber die Unselbständigkeit der Berufsausübung 
des Schuldners wegen der besonderen Verhält
nisse des vorliegenden Falles verneinen, so wäre 
in seiner kaufmännischen Betätigung fü r die 
GmbH, ein s e l b s t ä n d i g e r  Beruf zu erblicken, 
der — bei Verneinung der Anwendbarkeit des § 1 
Abs. 1 — im wesentlichen durch den Einsatz der

Arbeitskraft ausgeübt wurde (§ 3), d. h. ein Be
ruf ohne eigene sachliche Wirtschaftsgrundlage.
Auch in der Tatsache der großen Verschuldung 

aus dem früheren Zusammenbruch hat das KU. 
keinen Hinderungsgrund erblickt. Zu diesem PunK 
sagt das KG.:

„Allerdings bestand damals aus der Zeit des 
früheren Unternehmens bereits eine Schulden!^ 
von rund 500000 3tM. Wenn aber, wie im vor
liegenden Falle, die bisherige Schuldenlast au 
Grund des § 1 bereinigungsfähig ist, muß es zu 
Anwendung des § 3 auf die weiteren Schulde 
genügen, daß durch diese die Schuldennot erho 
ist oder mindestens, daß die weiteren Schulde , 
auch abgesehen von den früheren Verbindhc 
keiten, eine Schuldennot begründet haben wu 
den. Beides tr if f t  hier zu. Die Verbindlichkeit v 
über 6000 ¿UM belastet auch, abgesehen von d 
älteren Schulden, den Antragsteller erheblich u 
geht weit über seine Leistungsfähigkeit hma 
(vgl. V o g e l s  a. a. O., Anm. 8 zu §3).“

Diese Entscheidung verdient, weiter bekannt 
werden. Sie zeigt, daß eine verständige vvirtscha '
liehe Betrachtungsweise auch da zu billigen u 
gerechten Ergebnissen, wie sie in § 7 Abs. 1 Sch 
BereinG. gefordert werden, führen kann, wo e 
formale Konstruktionsjurisprudenz vielleicht sc 
tern könnte.

III. Im bisherigen Schuldenbereinigungsrecht
die Bereinigung ausgeschlossen, wenn ein Sem 
ner, der zwei Unternehmen betrieb, in dem e' j 
wirtschaftlich zusamrnengebrochen war, aber 111 0 zll 
anderen noch die Möglichkeit gefunden hatte , 
einem wenn auch vielleicht erheblich eingeschra 
ten Lebensunterhalt. So wurde die Bereinig .» 
fü r einen pensionierten Beamten abgelehnt, de 
einem nebenbei betriebenen Gewerbebetrieb 
großen Schulden hängengeblieben war, wen ^  
ihm belassene pfandfreie Betrag der Pension als j  
Annahme eines Zusammenbruchs entgegenste 
angesehen wurde (KG.: JFG. 19, 184; 19,
20, 330). .

Jetzt hat das KG. diese Rechtsprechung >n jn 
wendung des § 3 SchuldBereinG. aufgegeben.• ^
dem Beschluß v. 20. Febr. 1941 (1 W x 366/40) * ¡n 
der l.ZivSen. zur Frage der Bereinigung eine 
Schuldennöt geratenen Beamten aus:

„D ie  SchB. kann jetzt nach § 3 der Neufassu^ 
auch von Angehörigen eines unselbständig 
aber ohne eigene Wirtschaftsgrundlage 3 
übten Berufes in Anspruch genommen we 
wenn die Personen aus bestimmten Griind ef 
SchuVdennot geraten sind. Nun läßt sich zwa 
§3  selbst im vorliegenden Falle nicht anvve ^  
Denn er soll ersichtlich nur solchen Persone 
statten kommen, welche die Voraussetzung^
8 1 Abs. 1 des Ges. nicht erfüllen k o n n t e n ,  
nesondere deshalb nicht erfüllen konnten, 
sie ihren Beruf ohne eigene Wjrtschaftsgrdn »j 
ausübten, die sie ihren Gläubigern ge1” 3 .¡egf 
Abs. 1 Zi f f .2 hätten aufopfern können, bo * & 
der Fall hier nicht, da der Schuldner fü r  jje 
verschiedenen Betriebe eine zur Hingabe aj,t 
Gläubiger geeignete Wirtschaftsgrundlage g ^eS 
hat und ebenso alle anderen Voraussetzung 
§ 1 Abs. 1 erfüllen konnte. § 3 läßt aber au setz- 
einen solchen Fall als Auffassung des „ qtehed 
gebers immerhin erkennen, daß das Fortbe 
der dem Schuldner in seiner Stellung als Ar.D kten 
Angestellter oder Beamter bei den beschran
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Möglichkeiten der Lohn- und Oehaltspfändung 
verbliebenen Sicherung einer bescheidenen Le
benshaltung die SchB. nicht grundsätzlich aus
schließen soll. Auch der Arbeiter, Angestellte oder 
Beamte soll eine SchB. erhalten können, wobei 
freilich seine Einkommensverhältnisse (wie übri
gens bei jedem Schuldner) fü r die Gestaltung der 
Bereinigung im einzelnen Falle zu berücksichtigen 
sind. M it dieser Einstellung des Gesetzgebers 
wäre es nicht vereinbar, wollte man weiterhin 
einem Beamten, Arbeiter oder Angestellten, der 
~7 abgesehen von der Fortdauer dieser Lebens- 
stellung — die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 
sämtlich erfüllt, die SchB. allein deshalb versagen, 
Weil er nach wie vor Beamter, Arbeiter oder An
gestellter ist und als solcher ein seine Lebens
haltung in bescheidenen Grenzen sicherndes Ein
kommen behalten hat. Es muß also zur Erfüllung 
aes Erfordernisses des wirtschaftlichen Zusam
menbruches bei einem Beamten, der nebenbei 
°aer — ais Ruhestandsbeamter — in Ausübung

eines neuen Hauptberufes ein selbständiges Ge
werbe betrieben hat, genügen, daß er m it diesem 
Betriebe vollständig zusammengebrochen ist.

Der Umstand, daß ihm sein Beamtengehalt ver
blieben ist, würde die SchB. nicht einmal dann 
ausschließen, wenn der ihm unter Berücksichti
gung aller Abzüge einschließlich des pfändbaren 
und gepfändeten Teiles auszuzahlende Betrag eine 
im Sinne des § 6 Abs. 1 SchuldBereinG. n. F. an
gemessene Lebenshaltung gewährleistete. Denn 
der Schuldner kann dann immer noch verlangen, 
daß ihm, was zugleich im Interesse einer gerech
ten Befriedigung der einzelnen Gläubiger liegt, 
zur Vermeidung von Vollstreckungsmaßnahmen 
geeignete Zahlungsfristen bew illigt und daß ihm 
gegebenenfalls diejenigen Spitzenbeträge erlassen 
werden, die er innerhalb eines angemessenen 
Zeitraumes, nach § 7 Abs. 2 des Ges. regelmäßig 
innerhalb von 10 Jahren, nicht abtragen kann 
(vgl. Senat, 1 W x 394/39: JFG. 20, 335 =  DR. 
1940, 45 =  HRR. 1939 Nr. 1518).“

Die einstweilige Anordnung im Lohnpfändungsrecht
Zugleich ein Beitrag zur Verfahrensrechtsreform

Von Amtsgerichtsrat Dr. S p r e y ,  Magdeburg

bc Erlaß eines Pfändungs- und überweisungs- 
sonn Usses enthält nicht nur eine Entscheidung, 
s t r J i n *st zugleich ein rechtsgestaltender Voll- 
richf ungsakt. Die Entscheidung des Vollstreckungs- 
O h f i c'ie aut e'ne gegen den Pfändungs- und 

'Weisungsbeschluß gemäß § 766 ZPO. eingelegte 
Vq]i Gerung hin ergeht, bestätigt entweder diesen 
°4es [eekungsakt, ändert ihn ab, hebt ihn ganz 
»¡nr teilweise auf oder erweitert ihn. Das gleiche 
ger- von den Entscheidungen des Beschwerde- 
W„chts, das den Beschluß des Vollstreckungsrich- 
es bestätigt, abändert oder aufhebt. Damit hängt 
Ob^sammen, daß die eine Lohnpfändung und 
C / ^ u n g  ändernden Beschlüsse der Vollstrek- 
vorn\ s2eij chte und Beschwerdegerichte auch die von 
kicht r?'a zu Unrecht ergangenen Lohnpfändungen 
?lSo ^  rückwirkender Kraft beseitigen. Während 
heb„ j  E. im Erkenntnisverfahren durch das auf- 
tiM _n. , Berufungsurteil das erstinstanzliche Urteil 
nie ,LI'̂ w irkender Kraft so beseitigt wird, als ob es 
Schielaugen wäre, ist es die Eigenart der Be- 
sät?ii ?e 'm Vollstreckungsverfahren, daß sie grund- 
Sow'S.n nur fü r die Zukunft Wirksamkeit besitzen.

fr auf Grund eines zu Unrecht ergangenen 
UhnK fr?8'  und Überweisungsbeschlusses bereits 
gläu}.. frage vom Drittschuldner an den Pfändungs- 

° ‘ger abgeführt worden sind, muß es dabei sein 
Veo. buen haben, vorbehaltlich eines Prozesses 
stre0jfr ungerechtfertigter Bereicherung. Das Voll- 
irstnt+llnSsgericht jedenfalls kann nicht die Ruck- 
SetierituJ g  öer dem Gläubiger zu Unrecht zugeflos- 
£\va,. “ ezüge anordnen. Insoweit ist vielmehr die 
iti$0..^Vollstreckung auch bereits beendet, so daß 
^ r ie u 1 eine Entscheidung des Vollstreckungs- 
rech*Qts nicht mehr zulässig ist. Aber auch von den 
scbe:.,£estaltenden Urteilen der Prozeßgerichte unter
b ie t^  . sich die Beschlüsse der Vollstreckungs
rist; 'fre insofern, als sie die Rechtsgestaltung nicht 
ktigki .!* ihrer Rechtskraft ins Leben rufen, sondern 
Und r,tnSig von der Rechtskraft. Ein Pfändungs- 
Votjj ,~erweisungsbescbluß, der auf Erinnerung hin 

ollstreckungsgericht aufgehoben worden ist,

bleibt also aufgehoben, auch wenn auf rechtzeitige 
sofortige Beschwerde hin (§ 793 ZPO.) der Beschluß 
des Vollstreckungsgerichts wieder aufgehoben wird. 
Die Entscheidung des Beschwerdegerichts hat in 
diesem Falle nur die W irkung, daß ein neuer Pfän
dungs- und Überweisungsbescbluß erlassen wird.

Der geschilderte mit der Eigenart des Vollstrek- 
kungsverfahrens zusammenhängende Grundsatz, daß 
die einen Vollstreckungsakt ändernden Beschlüsse 
uur fü r die Zukunft wirken, bedarf jedoch einer 
Einschränkung. Soweit der Drittschuldner aus freien 
Stücken und auf eigenes Risiko die gepfändeten 
und bereits fä llig  gewordenen Lohnbeträge nicht an 
den Pfändungsgläubiger abgeführt, sondern etwa 
zurückbehalten hat, und soweit sich aus dem die 
Pfändung abändernden Beschlüsse des Vollstrek- 
kungsgerichts ergibt, daß die Lohnpfändung bereits 
in der Vergangenheit zu Unrecht erfolgt war, erhält 
der Beschluß des Vollstreckungsgerichts durch dieses 
Verhalten des Drittschuldners rückwirkende Kraft. 
Denn die Bestimmung des § 836 Abs. 2 ZPO., wo
nach der zu Unrecht erlassene Überweisungsbeschluß 
zugunsten des Drittschuldners dem Schuldner gegen
über so lange als rechtsbeständig gilt, bis seine Auf
hebung zur Kenntnis des Drittschuldners gelangt, 
ist nur eine den Drittschuldner begünstigende Be
stimmung. Es w ird ihm dadurch eine Befugnis ein
geräumt, aber er ist dem Pfändungsgläubiger gegen
über nicht verpflichtet, von dieser Befugnis Ge
brauch zu machen. Der Drittschuldner, häufig eine 
große Firma mit Sozialbetreuung der Gefolgschaft, 
kennt o ft die Familienverhältnisse des Schuldners 
schon auf Grund der Steuerkarte viel besser als der 
Gläubiger, der den Pfändungs- und Überweisungs
beschluß beantragt und das Gericht, das ihn er
lassen hat, und das vorher gemäß § 834 ZPO. den 
Schuldner nicht hören darf. Das Lohnbüro der 
Drittschuldnerin w ird häufig sogar den Schuldner 
erst veranlassen, den angemessenen Vollstreckungs
schutz im Wege der Erinnerung früher auf Grund 
der Unterhaltslastenverordnung v. 7. April 1938 oder 
nach Art. 6 Abs. 1 Z iff. 3 VO. v. l.Sept. 1939 und
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jetzt nach § 8 LohnpfändVO. 1940 zu beantragen, 
zumal die Drittschuldnerin selbst ein Interesse daran 
hat, daß ihrem Gefolgschaftsmitgiied der seinen be
sonderen Verhältnissen entsprechende Teil des 

/Arbeitseinkommens verbleibt. Sie w ird dann häufig 
naturgemäß die in Frage kommenden Beträge von 
sich aus so lange zurückbehalten, bis über die An
träge des Schuldners vielleicht sogar in der Be
schwerdeinstanz entschieden ist, und w ird von der 
Befugnis des § 836 Abs. 2 ZPO. keinen Gebrauch 
machen.

Ob der Drittschuldner in dieser Weise der Ent
scheidung des Vollstreckungsgerichts die Rückwir
kung ermöglicht, hängt von Zufälligkeiten und von 
seinem Belieben ab und kommt fast nie zur Kenntnis 
des Vollstreckungsgerichts. In vielen Fällen läßt es 
der dem Vollstreckungsgericht im Wege der Er
innerung unterbreitete Sachverhalt aber von vorn
herein angemessen erscheinen, die rückwirkende 
Kraft seiner endgültigen Entscheidung unter allen 
Umständen sicherzustellen, die es meistens nicht 
sofort fällen kann und will, weil es weitere Auf
klärung für erforderlich hält und jedenfalls nach 
dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs auch der 
Gegenseite ausreichend Gelegenheit geben w ill, ihre 
Belange geltend zu machen. Diesem dringenden Be
dürfnis dient in erster Linie die Bestimmung der 
§§ 766 Abs. 1 Satz 2, 732 Abs. 2 ZPO., wonach das 
Gericht befugt ist, auf Antrag oder von Amts wegen 
vor seiner Entscheidung eine einstweilige Anord
nung zu treffen, insbesondere die Zwangsvollstrek
kung einstweilen einzustellen. Die einstweilige Ein
stellung in der Form, daß der Drittschuldner an
gewiesen wird, die gepfändeten Bezüge in dem nach 
dem Inhalte der Erinnerung bestimmten Umfange 
bis zur endgültigen Entscheidung weder an den 
Pfändungsgläubiger noch an den Schuldner ab
zuführen, stellt die rückwirkende Kraft der end
gültigen Entscheidung mindestens bis zum Zeit
punkte der Zustellung dieser einstweiligen Anord
nung an den Drittschuldner sicher. Von einer Sicher
heitsleistung braucht diese Anordnung in keinem 
Falle abhängig gemacht zu werden, da die sich an
sammelnden Beträge ja nur zu dem Zwecke bei dem 
Drittschuldner zurückgehalten werden sollen, um 
entsprechend der endgültigen Entscheidung verteilt 
zu werden, so daß durch die einstweilige Anord
nung in der Regel niemand zu Unrecht geschädigt 
werden kann.

In der Regel enthält weder die Entscheidung des 
Vollstreckungsgerichts noch des Beschwerdegerichts 
eine ausdrückliche Bestimmung über den Zeitpunkt 
ihrer Wirksamkeit. Nach dem Vorstehenden aber 
ergibt sich aus der Entscheidung in der Regel, 
folgende s t i l l s c h w e i g e n d e  Bestimmung über 
den Zeitpunkt ihrer Wirksamkeit: Für den Fall, daß 
der Drittschuldner von der Befugnis, daß § 836 
Abs. 2 ZPO. keinen Gebrauch gemacht hat, soll die 
Änderung oder Aufhebung der Lohnbeschlagnahme 
möglichst weit zurück bis zu dem Zeitpunkt wirken, 
in welchem der Sachverhalt eingetreten ist, der für 
die Änderung der Lohnbeschlagnahme maßgebend 
war. Für den Fall, daß der Drittschuldner von der 
Befugnis des § 836 Abs. 2 ZPO. Gebrauch gemacht 
hat, soll die Änderung der Lohnpfändung im Falle 
einer früheren einstweiligen Anordnung mindestens 
bis zum Zeitpunkt der Zustellung dieser Anordnung 
an den Drittschuldner, und nur wenn keine einst
weilige Anordnung ergangen ist, erst von der Zu
stellung der endgültigen Entscheidung an gelten. 
Diese Grundsätze gelten nicht nur, wenn mit der 
Erinnerung die Gesetzwidrigkeit der Lohnpfändung

geltend gemacht worden ist, sondern auch, welin 
dem Schuldner im Wege des VoIlstreckungsschutzeS 
eine Erleichterung gewährt worden ist.

M it der Ermöglichung der zeitlichen Rückwirkung 
der Entscheidungen der Vollstreckungsgerichte |s 
die Bedeutung der einstweiligen Anordnungen 1111 
Lohnpfändungsrecht nicht erschöpft. Nach herrschen- 
der Auffassung ist überall da, wo eine einfach 
einstweilige Anordnung gesetzlich zulässig ist, dI. 
umständlichere einstweilige Verfügung der §§ 935'>• 
ZPO. unzulässig. W ill man an dieser bewährt 
Praxis festhalten, so müssen aber auch beim * 0 ' 
liegen entsprechender Tatbestände einstweilige * j ' 
Ordnungen zur Regelung eines einstweiligen 
Standes also zu dem Zweck zulässig sein, zu desse 
Erfüllung sonst einstweilige Verfügungen ua 
§ 940 ZPO. erlassen zu werden pflegen. Ändernd 
müßte diese im Interesse der Vereinfachung “ 
Rechtspflege entstandene Rechtspraxis des Äuer 
Schlusses von einstweiligen Verfügungen zu ein 
Verkümmerung der zur Erhaltung des Reehtstr*  ̂
dens und zur Durchsetzung des Rechtes zur v 
fügung stehenden Möglichkeiten führen. Es konUj1 
bei den Erinnerungen gegen Lohnpfändung j11 
selten Fälle vor, in denen dem Schuldner soforUju
hülfen werden muß, in denen trotzdem das ^ 
Streckungsgericht seine endgültige Entscheid3 s 
nicht sofort fällen kann oder w ill. Es muß da 
möglich sein, die Lohnpfändung bis zur endgtm’o 
Entscheidung bis zu dem sich aus der Eriniier 
ergebenden Umfange mit der W irkung einzuste* ’ 
daß der Drittschuldner die in Frage stehenden Lo 
teile nicht zurückzubehalten braucht, sondern sc 
jetzt an den Schuldner auszahlen darf. Es ko nun 
viele Erinnerungen vor, bei denen der Schm ^  
seine Angaben nicht nur mit einer eidesstattlich 
Versicherung, sondern auch durch Standesamt ^  
Urkunden und Lohnbescheinigungen glaubhaft ma jj 
In den meisten derartigen Fällen widerspricht a^£f 
der Gläubiger später der beantragten Änderung ,  ̂
Lohnpfändung aus dem einfachen Grunde 
weil er von sich aus dieselbe nur in dem

ddne?
Schuldner begehrten geringeren Umfange er  ̂
hätte, wenn ihm die besondere Lage des Schul ^  
früher bekannt gewesen wäre. Wenn dasuv»a„„i gewesen wäre, w . -0S
Streckungsgericht in einem solchen Falle che ' j ef 
weilige Anordnung trifft, daß bis zum Umfang j erl 
Erinnerung die gepfändeten Bezüge sofort an 
Schuldner auszuzahlen sind, so bedeutet die ^ 
den Zeitraum bis zur Zustellung seiner endgU' ^ n£ 
Entscheidung an den Drittschuldner allerdmg 
teilweise Aufhebung der Pfändung auf die , ^ e. 
hin, daß sich nach weiterer Aufklärung die £ 
rung als unbegründet erweist. Aber auch.der 
ter, der im Wege einer einstweiligen ^ cr Gnet, 
gemäß §940 ZPO. eine Unterhaltszahlung^an<,-efabr

nricht ¡0
rtiget

nimmt genau so bewußt die entsprechende lts. 
mit in Kauf, daß der geltend gemachte Unt . , M 
anspruch im Hauptprozeß nicht ö 
gleichen Umfange anerkannt wird, 
einstweilige Anordnung ist durch 
des § 732 Abs. 2 gedeckt, da hier de 
allgemeine Befugnis zum Erlaß e ins iy^e ii^-^gs
Ordnungen eingeräumt ist, mag auch nn 0  ejnst' 
Wortlaut der besondere Hinweis lediglich a ^s.
weilige Einstellungen mit oder ohne Bic ¿er
leistungen unmittelbar hinzugefügt sein. ¿pO-
Hinweis, daß auch in den Fällen des § ' niK 
die Aufhebung einer Vollstreckungsmaßna jieUte 
gegen Sicherheitsleistung zulässig ist, Ka . 
nicht mehr gegen die Zulässigkeit der vorste og 
gerechtfertigten einstweiligen Anordnung
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,.m §940 ZPO. durchschlagen. Denn heute sind 
e meisten Schuldner auf ihren Lohn viel mehr 

R ie s e n  als in den Zeitläufen, in denen der 
auh geschaffen wurde; heute wiegt daher
a eine nur zeitweise Lohnvorenthaltung, die un- 
Amt racfa erscheint, viel schwerer als ehemals, 
itn \yrĈern handelt es sich heute nicht mehr darum, 
fuo- ■ g;e einer formallogischen Auslegung die Be- 
sona1SSe . ^ es ^E ite rs  möglichst einzuschränken, 
ihm -n a'*e ^ 'e Befugnisse einzuräumen, die 

j* e'ne volksnahe Rechtsprechung ermöglichen. 
w J?er weder mit der Sicherstellung der rixckwir- 
der v  ^ ra^  der rechtsgestaltenden Entscheidungen 
9 Vollstreckungsgerichte noch mit der Regelung 
Zu ,s der Rechtsbefriedung dienenden Zwischen- 
L '.^des entsprechend dem § 940 ZPO. ist die 
njdcmelle Bedeutung der einstweiligen Anord- 
Ij S voll erschöpft. Die einstweilige Anordnung 
deuf\noch e‘ne weitere Funktion haben, deren Be
kam!111̂  und Zulässigkeit nur voll erfaßt werden 
¡Lph wenn man sich zuvor über die mögliche 
Voll * 1e‘te der endgültigen Entscheidungen des 
sei‘ streckungsgerichts auf Grund der neueren Oe- 
GeJ'e°UnS klar geworden ist. In der Regel ist 
r>cHf s*and der Entscheidung des Vollstreckungs- 

rS nur e‘ne einzelne Vollstreckungsmaßnahme, 
îtiw >Clne Sachpfändung, gegen deren Zulässigkeit 

pfg er*dungen erhoben werden, oder eine Lohn
et «ang, deren Beschränkung oder Erweiterung 
Uiittl^gehrt wird. Die Entscheidung hat dann un- 
V„i,‘bare Rechtsbedeutung auch nur für diesen 
eine reckungsakt und hindert den Gläubiger nicht, 
hjn . gleichartige neue Zwangsvollstreckung an- 

zu machen, so daß der Schuldner sich ge- 
ein, p n  sieht, eine gleichartige neue Erinnerung 
EtitspS.en) und das Gericht eine gleichartige neue 
dem aeidung fällen muß, die auch nur wieder Be- 
hat. für diesen einen neuen Vollstreckungsakt 

y  rch die neue Gesetzgebung ist aber nunmehr 
5rlja pUstreckungsgericht eine Machtbefugnis zu- 
Scheinnt Worden, die es ihm ermöglicht, seine Ent- 
We i f pg  mit einer W irkungskraft zu versehen, die 
Vcrof1 , r den vorliegenden einzelnen Vollstrek- 

i hinausgeht und Ähnlichkeit hat mit der 
V0p y1dien Rechtskraft eines Zivilurteiles. Nach dem 
Abs ''MißbrG. v. 13. Dez. 1934 und nach Art. 6 
W  ¿¡ff. 3 VO. v. l.Sept. 1939 kann das Voll-
liche lagsgericht die ihm ___ I M I  „
^hmp Ehestandes erforderlich erscheinenden Maß- 
schü „n unmittelbar an den Vollstreckungstitel an- 
dejf, p u  und z. B. die Zwangsvollstreckung aus 
«der 1 e* für immer oder zeitweise ganz verbieten 
%o. auch bestimmte Arten der Zwangsvollstrek- 
>H|8 ^ne re ll untersagen, z. B. dem Gläubiger bis 
^ s c h ’•■eres nur Lohnpfändungen mit bestimmten 
S°Hen £kungen gestatten. Wenn entgegen einem 
J,ntr,w Beschluß eine weitergehende Pfändung be-

bei Erfüllung des gesetz-

^Scin, „w ' rd, ¡st das Vollstreckungsorgan an den 
pht ü ' des Vollstreckungsgerichts, solange er be- 
!ehnn„ pbunden und muß die Vollstreckung ab-nlen w men una mun aie vousirecKung 
N g  e.nn es trotzdem die beantragte Vollstrek-
^ rln tn° r^ net> etwa weil es die angeordnete Be- 

Ulan £ der Zwangsvollstreckung nicht kennt— 
gelt ja noch eine Vorschrift, nach der jedenerpir Ja nocn eine vorscnriu, naen uu  j'-“ -  

^ f (jgj® Beschränkung der Zwangsvollstreckung 
iß P1 vollstreckungstitel zu vermerken ist —, so 
1 Ano nachträglich ohne neue Ermittlungen und 
•ßriah Wegen gemäß den §§ 775, 776 ZPO. seine 

c?rdiiPtÜen , berichtigen, sobald es von der^an
fhigg eten Beschränkung Kenntnis erlangt. Der- 
% gSrrpdgü ltig e  Entscheidungen des Vollstrek- 

^ “ chts unterliegen gemäß §793 ZPO. der

sofortigen Beschwerde. Sie unterscheiden sich von 
den Urteilen der Prozeßgerichte etwa auf Unzu
lässigkeit der Zwangsvollstreckung in bestimmte 
Gegenstände (§ 771 ZPO.) oder aus einem be
stimmten Vollstreckungstitel (§ 767 ZPO.) dadurch, 
daß sie vom Vollstreckungsgericht zu jeder Zeit 
wieder geändert werden können, was im Art. 6 
Abs. 1 Z if f .3 VO. v. l.Sept. 1939 ausdrücklich her
vorgehoben ist. Während also das Prozeßgericht in 
den Fällen des § 323 ZPO. nur nach Maßgabe der 
nachträglichen Veränderung des klaggründenden 
Tatbestandes seine frühere rechtskräftige Entschei
dung abändern darf, und während es im Falle der 
Vollstreckungsgegenklage des § 767 ZPO. nur solche 
rechtshemmenden und rechtsvernichtenden Tat
sachen berücksichtigen darf, die erst nach dem 
Schlüsse der letzten mündlichen Verhandlung ent
standen sind, kann das Vollstreckungsgericht seine 
auf Art. 6 Abs. 1 Ziff. 3 beruhende formell rechts
kräftige Entscheidung nicht nur auf Grund neu 
eingetretener Tatsachen, sondern schon dann ab
ändern, wenn es nachträglich von vor der frühereren 
Entscheidung liegenden Tatsachen Kenntnis erhält, 
und sogar schon dann, wenn es bei völlig gleichem 
Tatbestand eine andere Rechtsauffassung für rich
tiger hält. Damit ist das Vollstreckungsgericht trotz 
der einer materiellen Rechtskraft ähnlichen W irkung 
seiner Entscheidungen in ihrer Abänderungsmög
lichkeit viel beweglicher wie das Prozeßgericht, und 
dies gründet in der Eigenart der Vollstreckungs
instanz und der darin erforderlichen Maßnahmen 
im Gegensatz zum Erkenntnisverfahren. Wenn man 
sich dies vor Augen hält, w ird man auch einst
weilige Anordnungen im Lohnpfändungsrecht, die 
über die einzelne Lohnpfändung hinausgehen, für 
möglich halten. Wenn man derartige Maßnahmen 
nicht auf § 732 Abs. 2 ZPO. stützen w ill, so haben 
sie in A rt.6 Abs. 1 Ziff. 3 VO. v. l.Sept. 1939 eine 
unantastbare Rechtsgrundlage. Denn es kann im 
Interesse des Schuldners dringend geboten und dem 
Gläubiger zumutbar sein, eine generelle Beschrän
kung der Zwangsvollstreckung bis zur Entschei
dung über die Erinnerung Platz greifen zu lassen, 
selbst wenn diese Erinnerung sich zunächst nur 
gegen eine einzelne Lohnpfändung richtete. Gerade 
im Lohnpfändungsrecht zeigt sich ein praktisches 
Bedürfnis fü r derartige weitgehende einstweilige 
Anordnungen. Es gibt viele Unterhaltsvollstreckungs
titel, die für die Unterhaltsleistung entsprechend den 
Lohnzahlungen wöchentliche Vorauszahlungen, also 
wöchentliche Fälligkeiten, anordnen. Der Gläubiger 
erw irkt dann mitunter fü r jede neue Wochenrate 
einen neuen Pfändungs- und Überweisungsbeschluß; 
er ist ja grundsätzlich nicht dazu gezwungen, von 
der ihm durch § 6 Abs. 4 LohnpfändVO. 1940 ge
gebenen Befugnis der Vorratspfändung Gebrauch 
zu machen. Wenn nun ein Schuldner gegen die zur 
Zeit seines Antrags anhängigen Lohnpfändungen 
Erinnerung erhebt, und das Vollstreckungsgericht 
eine einstweilige Anordnung für angemessen er
hält, und bis zur endgültigen Entscheidung über 
die Erinnerung mehrere Wochen hingehen, kann 
das Gericht gezwungen sein, einstweilen anzuordnen, 
daß Lohnpfändungen nur mit bestimmten Ein
schränkungen zulässig sein sollen, damit es nicht 
durch fortlaufende neue Pfändungsbeschlüsse des 
um die Eigenart des Zwischenstadiums unbeküm
merten Gläubigers in seiner Arbeit gestört wird, 
und damit nicht der Schuldner durch jede neue) 
Pfändung um die Früchte einer auf den einzelnen 
Vollstreckungsakt abgestellten einstweiligen Anord
nung immer wieder betrogen wird. Auch derartige
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generelle einstweilige Anordnungen behalten deren 
Eigenart; sie werden mit der endgültigen Entschei
dung des Vollstreckungsgerichts noch vor Ablauf 
der Frist fü r die sofortige Beschwerde auch dann 
hinfällig, wenn dies nicht ausdrücklich bestimmt 
ist, und unterliegen selbst keinem Rechtsmittel und 
können zu jeder Zeit vom Vollstreckungsgericht 
aufgehoben oder abgeändert werden.

Die Eigenart der Lohnpfändung, die sich häufig 
auf einen langen Zeitraum erstreckt und meistens 
die einzige Einnahmequelle des Schuldners erfaßt 
und wohl die praktisch wichtigste Pfändung im ge
samten Vollstreckungsrecht überhaupt bildet, laßt 
zugleich die Probleme der einstweiligen Anordnung 
klar hervortreten. Die aus der vollstreckungsrichter
lichen Praxis hierüber gemachten Ausführungen 
zeigen, daß die auf §§ 765 Abs. 1 Satz 2, 732 Abs. 2 
ZPO. beruhenden einstweiligen Anordnungen über 
die Ermöglichung der rückwirkenden Kraft der Ent
scheidungen des Vollstreckungsgerichts hinaus häufig 
die Funktion einstweiliger Verfügungen gemäß § 940 
ZPO. übernehmen müssen. Daß ein Bedürfnis für 
derartige vereinfachte unanfechtbare und jederzeit 
abänderbare einstweilige Anordnungen besteht, ist 
auch vom Gesetzgeber bereits in verschiedenen 
Spezialgesetzen anerkannt worden. So läßt der §18 
VertragshilfeVO. v. 30. Nov. 1939 und § 17 Schuld- 
BereinG. v. 3. Sept. 1940 derartige einstweilige An
ordnungen neben den einstweiligen Einstellungen

im engeren Sinne (§ 17 bzw. § 16 a. a. O.) ausdrück
lich zu. Umgekehrt hat der Gesetzgeber für Eh" 
Sachen durch die Neufassung des § 627 ZPO. ^  
§ 39 Nr. 1 EheG. v. 27. Juli 1938 die frühere einst
weilige Verfügung vereinfacht und einer einstwe* 
gen Anordnung angenähert. Diese Erscheinung 
legen den Gedanken nahe, ob nicht im Intere? 
der Vereinfachung der Rechtspflege allgemein e> 
Verschmelzung der Rechtsinstitute des Arrestes, ü 
einstweiligen Verfügungen und der einstweilig 
Anordnungen angebrachterscheint. VergegenwanK 
man sich außerdem noch einmal, welche Re< 
weite heute auf Grund des VollstrMißbrG. und ut> 
Art. 6 Abs. 1 Ziff. 3 VO. v. 1. Sept. 1939 die 
weiligen Anordnungen haben können, so ersehe1!^.
jedenfalls die kasuistischen Unterschiede in der 
Iassung und Regelung der einstweiligen Anordn 
in den §§707, 719, 732, 766, 768ff., 785 f., 795, ÖV  
sowie 104, 107, 572 Abs. 2, 775 Z iff. 4 und 5 0  
Abs. 2 ZPO. sowie andererseits ihrer Nichtzulas , 
in den Fällen der §§ 825 und 323 ZPO. als 9 
die Rechtsentwicklung längst überholt. Die Ke Gg 
entwicklung erheischt heute einheitliche ö ®  1 
und großzügige Bestimmungen, die dem ter 
richter, dem Vollstreckungsrichter und dem k i 
der freiw illigen Gerichtsbarkeit die Möglichkeit ? J ,  
durch der Eigenart des Einzelfalles angepaßte A s 
nungen die Durchsetzung eines volksnahen K. fl> 
zu gewährleisten und dem Rechtsfrieden zu di

Das nichteheliche Kind und die neue Lohnpfändungsverordnung
Von Landgerichtsdirektor Dr. P usche l ,  Berlin

In der Praxis w ird eine große Zahl von Lohn
pfändungen durch die nichtehelichen Kinder des 
Schuldners veranlaßt. Die neue LohnpfändVO. vom 
31,Okt. 1940 (RGBl. 1940, 1451) erwähnt das nicht
eheliche Kind nur einmal, und zwar in § 6 Abs. 2 
Z iff. b. ln diesem Absatz w ird die Rangordnung der 
verschiedenen in Frage kommenden Unterhalts
berechtigten geregelt: Die minderjährigen unver
heirateten ehelichen Kinder des Schuldners, sein 
Ehegatte und sein früherer Ehegatte gehen den 
nichtehelichen Kindern im Range vor. Den übrigen 
ehelichen Abkömmlingen stehen die nichtehelichen 
Kinder im Range gleich. Und vor den Verwandten 
aufsteigender Linie haben die nichtehelichen Kinder 
den Vorrang.

Damit ist zunächst e i n e  a l t e  S t r e i t f r a g e  z u 
g u n s t e n  des n i c h t e h e l i c h e n  K i n d e s  g e 
l ös t .  Vor dem Inkrafttreten der VO. hieß es zwar 
in § 850 Abs. 3 ZPO., der dem § 6 der VO. ent
spricht, ganz allgemein, daß die Ansprüche der 
nichtehelichen Kinder' denen der Verwandten nach
stehen. Trotzdem aber wurde im Anschluß an das 
RG.J) folgende Auffassung vertreten: Zu den son
stigen Verpflichtungen i. S. von § 1603 Abs. 1 BGB. 
gehören auch die Unterhaltsansprüche des nicht
ehelichen Kindes. M it Rücksicht auf diese Ver
pflichtung gegenüber dem nichtehelichen Kinde ist 
ein Schuldner mit einem geringen Arbeitseinkom
men materiell seinen Eltern überhaupt nicht unter
haltspflichtig. Eine solche materielle Unterhalts-

Eflicht ist aber die Voraussetzung dafür, daß die 
fnterhaltspflicht gegenüber den Eltern bei der 

Pfändung eines nichtehelichen Kindes von dem Vo ll
streckungsgericht zu berücksichtigen ist. In Zukunft 
kann hier ein Zweifel nicht mehr bestehen. Die

!)  RGZ. 106, 372.

Eltern des Schuldners müssen bei einer Loh P ^ .  
düng hinter den nichtehelichen Kindern 
stehen.

D ie  V o r r a t s p f ä n d u n g  deg
Eine weitere, für die U nterhahsansprüc^^g

j  ̂  g

k ü n f t i g  f ä l l i g  w e r d e n d e n  ^ ^ t e r y a t e rS 
r a t e n  das  A r b e i t s e i n k o m m e n  des ¡nde'
p f ä n d e n  l a s s e n ,  wenn der Schuldner va. ; der 
stens einer Unterhaltsrate im Rückstand is j rejt>t. 
Vormund deswegen die Lohnpfändung lbiger
Eine Vergünstigung, die fü r alle Unterhaltsg aUs 
sowie außerdem für solche Gläubiger guh Qe- 
Anlaß einer Verletzung des Körpers od.5 heIi. D*e 
sundheit eine Rente zu beanspruchen n .^¡chen 
weittragende Bedeutung liegt in den oß iflu 
W irkungen einer derartigen Pfändung: ^  den
der Zustellung des Pfändungsbeschluss , eui
Drittschuldner w ird  fü r das niehtehehcn de5
Pfändungspfandrecht mit den Rechts iE.nd cf- 
§ 804 ZPO. begründet. Das niehtehehcne „  den
hält durch diese sogenannte „Vorratspf;â ubjgern- 
Vorrang vor allen später pfändenden u* „¡cSt* 
Das so entstandene Pfandrecht sicher solch® 
ehelichen Kinde den Vorrang aj } ch pu vo r 
nachher pfändenden Gläubigern, die d
Fälligkeit der künftigen U n te rh d ts a n s p ru ^ m  
nichtehelichen Kindes in das gleiche A 
men vollstrecken.

Z u s a m m e n t r e f f e n  . er n
m i t  n i c h t  b e v o r r e c h t i g t e n  O , fändu11̂
Durch die Möglichkeit _ einer ctroffcJ

können insbesondere diejenigen Oiau hevorrecW1» 
werden, die nicht zu den sogenannte
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.zählen und später pfänden. Sie würden unter 
'-^Ständen ganz leer ausgehen. Deshalb hat die 
neue VO. die Möglichkeit eines Ausgleiches ge
schaffen. Die Bestimmung findet sich in § 7 Z iff. 5 
p r VO. und lautet: „T r if f t  eine Pfändung, eine Ab
tretung oder eine sonstige Verfügung wegen eines 
ncr im § 6 bezeichneten Ansprüche mit einer Pfän- 
nung wegen eines sonstigen Anspruchs zusammen, 
So sind auf die Unterhaltsansprüche zunächst die 

§ 6 der Pfändung in erweitertem Umfang 
Unterliegenden Teile des Arbeitseinkommens zu ver
schrien. Die Verrechnung nimmt auf Antrag eines 
beteiligten das Vollstreckungsgericht vor. Der Dritt- 
^huldner kann, solange ihm eine Entscheidung des 
‘ Oilstreckungsgerichts nicht zugestellt ist, nach dem 
nhalt der ihm bekannten Pfändungsbeschlüsse, Ab- 
retungen und sonstigen Verfügungen mit befreien- 

W irkung leisten.“
Wer diese Vorschrift verstehen w ill, muß sich fo l

gendes klarmachen: Bei der Pfändung von Arbeits- 
'nkommen sind sozusagen drei Reviere zu unter

scheiden:
. R Dasjenige Revier, das a u s s c h l i e ß l i c h  f ü r  
: f n S c h u l d n e r  u n d  se i ne  F a m i l i e  s e l b s t  da 
.• Hier darf kein Gläubiger mit einer Pfändung 
^greifen. Auch ein Unterhaltsgläubiger nicht. Die- 
s Gebiet umfaßt das, was der Schuldner fü r sich 

Persönlich notwendig braucht sowie für den Lebens- 
,Herhalt derjenigen Angehörigen, die dem pfänden- 
ei| Gläubiger vergehen oder im Range gleich

en
Dasjenige Revier, das n u r e i n e m  soge -

. n n t e n  b e v o r r e c h t i g t e n  G l ä u b i g e r ,  
' nem U n t e r h a l t s g l ä u b i g e r ,  bei der Pfän- 

l¿Hg offensteht. Das Revier beginnt unmittelbar 
üna r ^en zu Z iff. 1 genannten, für den Schuldner 
ena se*ne Angehörigen notwendigen Beträgen. Es 
ri Het, sobald vderjenige Betrag erreicht ist, der in 
u, H betreffenden Falle dem Schuldner pfandfrei 
,.Clben müßte, wenn ein nichtbevorrechtigter Gläu- 

pfändete.
(j '• Das dritte Revier umfaßt d e n j e n i g e n  T e i l  
t r sc A r b e i t s e i n k o m m e n s ,  d e r  i n  dem be-  
,. eH e n d e n  F a l l e  auch  e i n e m  n i c h t b e v o r -  
dr, H g t e n  G l ä u b i g e r  f ü r  e i ne  L o h n p f ä n -  
s z u r  V e r f ü g u n g  s teht .  Dieses Revier ist 

w°hi dem Unterhaltsgläubiger als auch dem ge
lblichen Gläubiger zugänglich.

Vnr?>e erklärt nun: Bei einem Zusammentreffen 
L .1 Gnterhaltsansprüchen und sonstigen Ansprüchen 
m " er Vollstreckungsrichter dafür zu sorgen, daß 
zw Herhaltsgläubiger in erster Linie das obige 
fp j^ e Revier in Anspruch nimmt, d. h. denjenigen 
rrr;{£ des Arbeitseinkommens, der nur seinem Zu- 
U ffe offensteht.
w  •

le g e h t  d i e  V e r r e c h n u n g  nach  § 7 VO.  
p, v o r  s i ch?

^ e'spiel zum Verständnis. Altes und neues 
nt werden gegenübergestellt. 

p,5ln lediger Angestellter hat an seine geschiedene 
*  ‘ z.ur Deckung seiner Unterhaltsschuld 1-0 * 1  
6ac3» h von seinem Arbeitseinkommen abgetreten. 
3?4 Arbeitseinkommen beträgt 360 M l brutto und 
z d netto. Ein nichtbevorrechtigter Gläubiger, 

■ der Hauswirt, w ill das Gehalt pfänden.
5/ a ? Recht: Ein gewöhnlicher Gläubiger konnte 
l 5n esjenigen Betrages pfänden, der die Summe von 

brutto überstieg, d. h. 2/s von 210 M l 
bp, J  monatlich. Aus diesen für einen nicht- 

° rrechtigten Gläubiger an sich pfändbaren 140 M l

entnahm der Drittschuldner, d. h. der das Gehalt 
auszahlende Arbeitgeber die abgetretenen 120 3iM.

Für den Hauswirt blieben deshalb nach bisherigem 
Recht nur 20 SRM monatlich pfändbar. Ein Ergebnis, 
das der ständigen Rechtsprechung des RArbG .2) 
entsprach.

Die Abtretung des Arbeitseinkommens umfaßte 
nach dem RArbG. zuerst denjenigen Teil des Ein
kommens, der für jeden gewöhnlichen Gläubiger 
pfändbar war. Ein Unterhaltsgläubiger — und damit 
auch das nichteheliche Kind — war nach Ansicht 
des RArbG. wohl berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
seinen Vorrechtsbereich, das Revier 2, auszunutzen. 
Es handelte nicht etwa sittenwidrig, wenn es zu
nächst denjenigen Einkommensteil seines Schuld
ners in Anspruch nahm, der dem allgemeinen Zu
griff aller Gläubiger offenstand, d. h. das Revier 3.

Anders nach neuem Recht. Die LohnpfändVO. 
geht nicht mehr von dem Bruttoeinkommen, sondern 
von dem Nettoeinkommen aus. In dem obigen Bei
spiel würde ein Nettoverdienst von 324 3UI zugrunde 
zu legen sein.

Die abgetretenen 120 3tM sind nun so zu verrech
nen, daß zunächst derjenige Teil des Einkommens 
in Anspruch genommen wird, der nach §6  derVO. 
das ausschließliche Revier des bevorrechtigten Unter
haltsgläubigers ist. Dem Schuldner hat fü r den not
wendigen Lebensunterhalt 104 3tM monatlich zu ver
bleiben. Alles, was 104 SRM monatlich übersteigt, 
kann ein Unterhaltsgläubiger pfänden. Die abge
tretenen 120 31M müssen also aus demjenigen Be
trage gezahlt werden, der unmittelbar hinter den 
obigen 104 3Ut kommt, d. h. aus dem vorhin als 
Revier 2 bezeichneten Teilgebiet des Arbeitseinkom
mens.

Ein nichtbevorrechtigter Gläubiger könnte nach 
§ 5 der VO. alles pfänden, was über 130 iUM monat
lich und 3/io des Mehrbetrages über 130 9Ut hinaus
geht, d. h. er könnte alles pfänden, was monatlich 
übersteigt 188,20
Der Unterhaltsgläubiger kann nach § 6 

der VO. pfänden alles über 104,— M l
Ausschließlich für den Unterhaltsgläubiger 

ist also das Revier 2 pfändbar mit 84,20 M il
Der Unterhaltsgläubiger hatte abgetreten 120,— M t 
Er erhält zunächst aus dem dem Unter

haltsgläubiger vorbehaltenen Revier 2 84*20 9UI
Der Unterhaltsgläubiger muß die restlichen 35,80 M l 
aus dem Revier 3 erhalten, d. h. aus dem, 
was einem nichtbevorrechtigten Gläubiger 
zur Verfügung steht. H ier aus dem Be
trage über 188,20 M t. Das sogenannte 
Revier 3 macht im vorliegenden Falle 
aus: 1 135,80 M t
Aus diesem Revier 3 erhält der Unterhalts

gläubiger die restlichen 35,80 MM
Der Hauswirt dagegen kann monatlich 100,— M l 
pfänden.

Entsprechend diesem Beispiel ist zu verfahren, 
wenn ein nicht^heliches Kind vor dem gewöhnlichen 
Gläubiger das Arbeitseinkommen gepfändet hat 
oder wenn der Schuldner an sein nichteheliches 
Kind einen Teil seines Lohnes abgetreten hat.

Der Grundgedanke des § 7 Z iff. 5 der VO. ist 
der: Die Pfändungsbeschränkungen sind im Inter
esse der Allgemeinheit erlassen. Weder der Schuld
ner noch ein Gläubiger — Unterhaltsgläubiger oder

2) RArbG. 38, 168ff.; vgl. DR. 1939, 1598=« und 1939, 
217729.

123



978 Aufsätze [Deutsches Recht, Wochenausgat>e

nicht bevorrechtigter Gläubiger — darf die Grenzen 
der Unpfändbarkeit durch w illkürliche Maßnahmen 
verschieben3). Keiner von beiden soll durch seine 
Handlungsweise, entgegen dem Zweck der neuen 
Bestimmungen, den Erfolg herbeiführen können, 
daß ein später pfändender Gläubiger völlig leer aus
geht. Das Gesetz hält zwar an dem Grundsatz der 
Priorität und an der Bevorzugung der Unterhalts
gläubiger und damit des nichtehelichen Kindes vor 
den anderen Gläubigern fest. Es w ill aber auch dem 
nachher pfändenden Gläubiger noch die Möglich
keit eines gewissen Zugriffs auf das Arbeitseinkom
men seines Schuldners eröffnen.

M u ß  das n i c h t e h e l i c h e  K i n d  
v o n  v o r n h e r e i n  s t r e n g  p f ä n d e n ?

Damit ist nicht gesagt, daß das nichteheliche Kind 
in jedem Falle verpflichtet ist, von Anfang an eine 
strenge Pfändung nach § 6 der VO. vorzunehmen. 
Dem Unterhaltsgläubiger steht es durchaus frei, 
lediglich im Rahmen von § 5 der VO. wie ein nicht
bevorrechtigter Gläubiger zu pfänden4). Das nicht
eheliche Kind kann also von sich aus zunächst den 
Vater schonen und sich in seinem Pfändungsantrag 
auf die normale Pfändung —. das sogenannte Re
vier 3 — beschränken. Das Vollstreckungsgericht hat 
nicht etwa einen solchen Antrag m it der Begrün
dung abzulehnen: ein Unterhaltsgläubiger dürfe 
sich nicht mit Revier 3 begnügen, sondern müsse 
unter allen Umständen von vornherein nach den für 
bevorrechtigte Gläubiger in § 6 der VO. vorgesehe
nen Richtsätzen pfänden, d. h. sogleich auch das 
Revier 2 in Anspruch nehmen.

Aber die anderen Gläubiger, die später das gleiche 
Arbeitseinkommen gepfändet haben oder pfänden 
lassen, können dann bei dem Vollstreckungsgericht 
eine Änderung des von dem Unterhaltsgläubiger er
wirkten Pfändungsbeschlusses beantragen. Das 
gleiche Recht hat der Drittschuldner. Und nunmehr 
hat das Vollstreckungsgericht die in § 7 Z iff. 5 er
wähnte Verrechnung vorzunehmen. Es hat den 
ersten Pfändungsbeschluß des nichtehelichen K in
des so zu ändern, wie es die VO. in § 6 vorschreibt. 
Das Gericht stellt fest, was dem Schuldner als not
wendig fü r sich und seine Familie zu verbleiben hat. 
H ier gelten für Groß-Berlin die vom KG. aufgestell
ten Richtsätze, wonach gerechnet werden: Wöchent
lich 24 ¡JIM fü r den Schuldner, 8 31M fü r seine Ehe
frau und 6 ¡RM für jedes eheliche Kind. Und das 
Nettoeinkommen des Schuldners, das diese Summe 
übersteigt, w ird jetzt vom Vollstreckungsgericht zu
gunsten des nichtehelichen Kindes gepfändet. Darin 
besteht die Verrechnung.

R e c h t l i c h e  B e d e u t u n g  d e r  g e r i c h t l i c h e n  
V e r r e c h n u n g  aus § 7 Z i f f .  5 VO .

Die Rechtswirkung dieses Verrechnungsbeschlus
ses ist die: Der Drittschuldner muß in Zukunft den 
Unterhaltsgläubiger in erster Linie aus dem Revier 2 
befriedigen und erst hinterher aus dem Revier 3. Das, 
was dann von dem Arbeitseinkommen aus Revier 3 
noch übrigbleibt, erhält der gewöhnliche Gläubiger, 
der bisher leer ausgegangen war und den Antrag 
aus § 7 Z iff. 5 gestellt hatte.

Der Verrechnungsbeschluß w irk t konstitutiv. Das 
geht m. E. aus dem Text des Gesetzes klar hervor: 
„D ie  Verrechnung nimmt auf Antrag eines Beteilig
ten das Vollstreckungsgericht vor.“  J o n a s 5) sprießt

) Vgl. Sprey:  DR. 1940,1290.
) Ebenso J on as VI, 2 zu § 7.
) Jonas a. a. O. VI, 2 u. 3 zu §7.

von einer Verrechnung „k ra ft Gesetzes“  und ver
tr itt folgenden Standpunkt: Die erste im Rahmerl 
von § 5 erfolgte Pfändung des UnterhaltsgläubigefS 
dehnt sich „automatisch“  aus über den sich a.tlS 
dem Pfändungsbeschluß ergebenden Umfang hjn‘ 
aus, und zwar bis zur Grenze der erweiterten Pfän' 
düng gemäß § 6.

Ich kann dem nicht zustimmen. Man kann nictf 
von einer „automatischen“  Ausdehnung sprechet1» 
wenn das Vollstreckungsgericht die Verrechnung 
vornimmt und einen Pfändungsbeschluß abändert- 
Erst die Entscheidung des Gerichts schafft die yef' 
teilung des pfändbaren Arbeitseinkommens im Sinn® 
der neuen Vorschriften. Sie hat rechtsgesta’ tend 
W irkung6).

W e r  e r l ä ß t  den  V e r r e c h n u n g s b e s c h B 1̂
Zuständig zum Erlaß des Verrechnungsbeschhnj'

ses ist der Rechtspflegen Auch dann, wenn das Ku' 
oder das LG. den ersten Pfändungsbeschluß e, 
lassen hat. Denn es handelt sich nicht um eine E«' 
Scheidung über eine Erinnerung nach § 766 ZPy ’ 
über die nur der Richter zu befinden hätte7)- 1 
Frage steht die Entscheidung über einen Antrag» 
wie er auch sonst dem Rechtspfleger übertrag 
is t8). So hat z. B. auch der Rechtspfleger über ein 
Überleitungsantrag aus § 12 der VO. zu befinde ■

Z u s a m m e n t r e f f e n
m i t  a n d e r e n  U n t e r h a l t s g l ä u b i g £ rfl .. 

W ie ist es nun, wenn das nichteheliche Kind rrn_
anderen Unterhaltsberechtigten des Schuldners |   ̂
sammentrifft? Eine Verrechnung im Sinne von 9,._
Ziff. 5 der VO. kommt nicht in Frage. Denn <it 
Vorschrift bezieht sich nach ihrem klaren Won1
nur auf Fälle, in denen sich Unterhaltsberechtig .
auf der einen Seite und gewöhnliche Gläubiger 
der anderen Seite gegenüberstehen. Hat das ptd 
dende nichteheliche Kind mit sonstigen Versorgung  ̂
berechtigten Gläubigern zu tun, so g ilt § 6 .¿n
der VO., der in der Hauptsache dem bisherig 
Recht entspricht. In einem solchen Falle ist 
Schuldner der eigene notwendige Unterhalt un° j 
übrigen der für den Unterhalt seines Ehegatten ^  
seiner ehelichen minderjährigen Kinder nötige ‘ 
terhaltsbetrag mit dem V o r r a n g  vor dein nJ t  
ehelichen Kinde zu belassen. Nach den , „hn- 
des KG. für Groß-Berlin, die durch die neue 
pfändVO. nicht berührt werden, haben dem bc . e
ner selbst 24 ¡UM in der Woche, sowie für • ,er 
Ehefrau 8 ¡RM und für jedes seiner ehelichen K cjj 
6 ¡RM wöchentlich zu verbleiben. Es g ilt abei# ‘ {
wie vor der Grundsatz, daß dem Schuldner bei us, 
solchen Berücksichtigung seiner anderen Unter ^  
pflichten nicht mehr pfandfrei belassen wer.,eIj;cher, 
als ihm zu verbleiben hat, wenn ein gewöhn 
nicht bevorrechtigter Gläubiger pfändet.

Die gewöhnliche, normale Pfändung richte ■_ 
nach § 5 der LohnpfändVO. Bisher konnte dt

grenze, die bei der Pfändung eines gewöhn ^e5 
iläubigers nach § 850 b ZPO. galt, zugunsten 

Schuldners entsprechend seinen Unterhaltspin * 
auf Grund der VO. v. 7. April 1938 erhöht w 
Die VO. wollte die kinderreichen Schuldner ^ af 
ders schützen. Nach dem bisherigen Recn 
einem Schuldner bei der normalen Pfändung ^gS. 
einen gewöhnlichen Gläubiger höchstens h  
jenigen Betrages pfandfrei zu belassen,

4 ' 7̂
*<

Ebenso Me r t en  V, 5 b § 7 S. 85. 
So Jonas a. a. O. VI,3 zu §7. 
M e r l e n  a. a. O. V, 5 b zu §7.
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ßmttogehalt von 150 StM monatlich überstieg. Nach 
,er neuen LohnpfändVO. kann dem Schuldner bei 

e‘ner gewöhnlichen Pfändung durch einen nicht be
vorrechtigten Gläubiger mehr als 3/io desjenigen be- 
*assen werden, was er über 130 M l monatlich netto 

Arbeitseinkommen hat. Für jeden Unterhalts- 
oorechtigten bleibt ihm ein weiteres Zehntel. Es 
|Jagt sich nun, -ob das Vollstreckungsgericht trotz 
oer allgemeinen Möglichkeit, die Kinderzahl eines 
~chuldners im Rahmen von § 5 der VO. zu berück- 
■chtigen, noch dem kinderreichen Schuldner mehr 

Pfandfrei belassen kann. Darf es z. B. dem Gläu- 
?'Ser auch das eine Zehntel des Mehrbetrages über 
Q monatlich nehmen, auf das er nach dem 
Schlußsatz von § 5 jedenfalls Anspruch hat? 
Vnci zwar nach den gleichen Grundsätzen, wie sie 
• er VO. v. 7. April 1938 zugrunde lagen oder sich 
!m Anschluß an die VO. in der Rechtsprechung 
cerausgebildet hatten. Die LohnpfändVO. hat die

v. 7. April 1938 zwar offiziell aufgehoben. Ihrem 
la u tlic h e n  Inhalt nach aber ist die VO. v. 7. April 
y38 durch § 8 der neuen LohnpfändVO. aufrecht- 
kalten worden. Hiernach kann das Vollstreckungs- 

sCr>cht dein Schuldner auf Antrag über die Bestim
mungen der §§ 5 und 6 hinaus einen Teil des an 
.'Co pfändbaren Arbeitseinkommens ausnahmsweise 
,e|ässen, wenn dies mit Rücksicht auf seine beson- 
ecs umfangreichen gesetzlichen Unterhaltspflichten 

«cbotcn ist und überwiegende Belange des pfänden- 
en Gläubigers nicht entgegenstehen.

mle b i s h e r i g e  R e c h t s p r e c h u n g  des K a m -  
6rg e r i c h t s  ü b e r  das V e r h ä l t n i s  d e r  e h e 

l i c h e n  u n d  n i c h t e h e l i c h e n  K i n d e r  
t^.^ar der pfändende Gläubiger ein nichteheliches
J.Ud, so wendete das KG. einen bestimmten Schlüs- 
*„ an> je nach der Zahl der versorgungsberechtig- 
Ü3 Gnterhaltsgläubiger. Die Ehefrau und die ehe- 
in ffn Binder sowie das nichteheliche Kind hatten sich 
jr, .Ccn Nettoüberschuß des Arbeitseinkommens über 

monatlich nach einem gewissen Verhältnis 
j. teilen. Hierbei ging das KG. für das nichtehe- 
1(1 j  Kind von einem Satz aus, der den für eheliche 

naer vorgesehenen Satz um 25o/o überschritt, und 
0 ar von einem Betrage von 7,50 JIM in der Woche. 
pif^KG. nahm diese Erhöhung vor, weil das nicht- 
Oirf . e Kind regelmäßig nicht zu der häuslichen 
e lkeinschaft des Schuldners gehört. Der für das 
wN 'che Kind vorgesehene Betrag von 6 M l 

cbentlich stelle sich als ein Zuschlag zu dem 
iJknen Unterhaltsbetrag des Schuldners von 24 JIM 

Woche dar und sei unter Berücksichtigung 
jv.if Tatsache errechnet, daß die ehelichen Kinder 
leb ^en' Schuldner in häuslicher Gemeinschaft zu 
]o pflegen. Darum müsse für das nichtehehche 
Ses i - ’n Zuschlag zu den 6 M l treten, der auf 2o»/o 

chätzt wurde.
W as Ergebnis des Standpunkts des KG. war: Es 

sich die Ehefrau und die ehelichen Kinder 
das nichteheliche Kind bei einem kinderreichen 

e ig n e r  in den dem Schuldner nach Abzug seiner 
ühn nen 24 M l wöchentlich verbleibenden Netto- 
ai kchuß des Lohnes in dem Verhältnis zu teilen, 
|jcJ e nach der Zahl def Kinder auf das mchtehe- 
7sn Kind der Prozentsatz entfiel, in dem seine 

verhältnismäßig zu den Richtsätzen dei 
sugen Berechtigten standen, 

die r)nnen diese Grundsätze des KG., nach denen 
raxis sich richtete, jetzt noch gelten.

v Ich verneine dies, und zwar aus folgenden Er
wägungen:

Die LohnpfändVO. kennt nicht mehr die Bestim
mung, daß jeder Gläubiger mindestens 1/ s des
jenigen Betrages pfänden kann, der den Bruttolohn 
von monatlich 150 M l übersteigt, gleichviel wie
viel eheliche Kinder der Schuldner hat. Vielmehr 
werden die ehelichen Kinder von vornherein in § 5 
der VO. berücksichtigt. Ein Blick in die von der 
DAF. herausgegebene Lohnpfändungstabelle zeigt, 
wie stark sich die Zahl der ehelichen Kinder zu 
seinen Gunsten auswirkt. Aus der Tabelle geht wei
ter hervor, daß ein kinderreicher Schuldner sich bei 
einer normalen Pfändung nach § 5 der VO. o ft weit 
besser steht, als er stehen würde, wenn das Voll
streckungsgericht bei der Pfändung eines nicht
ehelichen Kindes die obige Entscheidung des KG. 
anwenden würde.

Beispielsweise stellt sich bei einem Schuldner, der 
eine Ehefrau und drei eheliche Kinder hat, der Ver
gleich wie fo lgt: 
Einkommen netto 
40 JIM wöchentl.

50 M l „

60 JU l

Nach d. KG. pfändbar 
Nach § 5 pfändbar 
Nach d. KG. pfändbar 
Nach § 5 pfändbar 
Nach d. KG. pfändbar 
Nach § 5 pfändbar

JIM
wöchentl. 3,60 

„  1 -
„  5,84
„  2 , -

8,05
„  6,60

Erst bei höheren Einkommen ist das Ergebnis ein 
anderes.

Beispiel: Einkommen 80 M l wöchentlich.
Nach dem KG. pfändbar wöchentlich 10,29 M l 
Nach § 5 pfändbar wöchentlich 12,— 9tM

Die Anwendung der früheren Berechnungsart des 
KG. hätte also in vielen Fällen keinen Sinn.

Damit ist nicht gesagt, daß die Grundgedanken 
der VO. v. 7. April 1938 ihre Bedeutung verloren 
haben. Auch § 8 der VO. gibt dem Vollstreckungs
gericht die Möglichkeit, bei einem kinderreichen 
Schuldner denjenigen Betrag, der sich für das nicht
eheliche Kind bei einer normalen Pfändung nach 
§ 5 als pfändbar errechnet, zugunsten des Schuld
ners noch herabzusetzen. Immer ist aber Voraus
setzung, daß besondere Umstände vorliegen, die 
eine solche Herabsetzung rechtfertigen (so auch 
J o n a s ,  „D ie  Lohnpfändungsverordnung“  zu § 6 
I D 4  und zu § 8 I, 4).

Solche besonderen Verhältnisse können z. B. ge
geben sein, wenn der Schuldner für seine F.hefrau 
oder fü r eines seiner ehelichen Kinder infolge 
Krankheit besondere Aufwendungen zu machen hat. 
Überall da, wo ein gewöhnlicher Gläubiger nur Vio 
des Mehrbetrages über 130 31M monatlich pfänden 
könnte, w ird  eine Herabsetzung dieses Betrages 
nach § 8 der VO. zum Schaden des nichtehelichen 
Kindes nur ausnahmsweise gerechtfertigt sein. Und 
da, wo sich für das nichteheliche Kind nach § 5 
der VO. ein höherer Betrag als Vio des Mehrbetra
ges über 130 M t ergibt, hat das Vollstreckungs
gericht im Rahmen von § 8 der VO. die in Betracht 
kommenden Interessen gegeneinander abzuwägen. 
An den Vorrang der einzelnen beteiligten Unter
haltsgläubiger ist der Richter hierbei ebensowenig 
gebunden wie an die Höhe derjenigen monatlichen 
Summe, zu der das Prozeßgericht den Vater des 
nichtehelichen Kindes verurteilt hat. Vielmehr muß 
das Vollstreckungsgericht nach freiem Ermessen die 
Summe schätzen, um die der nach § 5 der VO. 
pfändbare Betrag zu kürzen ist.

123*
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]31ic k in die Zeit
Ein Jahr deutsche Gerichte 
im  Generalgouvernement

Am 24. Febr. 1941 war ein Jahr vergangen, seitdem im 
VOBi. des Generalgouvernements die drei grundlegen
den VO. über die deutsche und polnische Gerichtsbar
keit und über den Übergang von Rechtssachen in der 
deutschen und polnischen Gerichtsbarkeit verkündet und 
gleichzeitig in Kraft getreten sind (VOBI. GGP. I, 57 ff.). 
Die Tätigkeit der deutschen Justiz im Generalgouverne
ment hat allerdings schon viel früher begonnen. Die 
ersten Beamten des Reichsjustizministeriums kamen mit 
dem Oberverwaltungschef beim Oberbefehlshaber Ost 
bereits nach Posen und Litzmannstadt, als die letzten 
Kampfhandlungen des deutsch-polnischen Krieges noch 
im Gange waren. Als der Führer mit dem Erlaß vom 
12. Okt. 1939 über die Verwaltung .der besetzten polni
schen Gebiete (RGBl. I, 2077) das Generalgouvernement 
begründete, wurde sofort auch die Abteilung Justiz im 
Amt des Generalgouverneurs eingerichtet. Am 26. Okt. 
1939 erging die VO. über den Aufbau der Rechtspflege 
im Generalgouvernement (VOBI. GGP. S. 4), die bereits 
grundsätzlich vorsieht, daß im Generalgouvernement 
eine deutsche und eine polnische Gerichtsbarkeit statt- 
finden soll. Die erste Aufgabe bestand damals darin, die 
Tätigkeit der polnischen Gerichtsbarkeit wieder in Gang 
zu bringen, da diese durch die Kriegsereignisse, vor 
allem durch die von der geflüchteten polnischen Regie
rung befohlene Evakuierung, fast überall zum Stillstand 
gekommen war. Diese Aufgabe ist von der deutschen 
Justizverwaltung sehr rasch gelöst worden, wobei ihr 
zugute kam, daß sich die meisten polnischen Justizbeam
ten bald zum Dienst zurückmeldeten.

Die ersten deutschen Gerichte, die im heutigen Ge
biete des Generalgouvernements ihre Tätigkeit aufnah- 
men, waren die Sondergerichte, die durch VO. des Ober
befehlshabers des Heeres v. 5. Sept. 1939 (VOBI. für die 
besetzten Gebiete in Polen S. 2) errichtet wurden. Diese 
VO. ist durch die VO. über die Sondergerichte im Ge
neralgouvernement v. 15. Nov. 1939 (VOBI. GGP. S. 34) 
für das Gebiet des Generalgouvernements außer Kraft 
gesetzt worden, indem zugleich eine neue Rechtsgrund
lage für die Tätigkeit der Sondergerichte geschaffen 
wurde. Die auf Grund der früheren VO. errichteten 
Sondergerichte blieben als Sondergerichte im Sinne der 
neuen VO. bestehen. Die Zuständigkeit der Sonder
gerichte im Generalgouvernement ist noch weit umfas
sender als im Reich. Die Bekämpfung von Straftaten 
politischen Charakters bildet nur einen kleineren Teil 
ihrer Arbeit, überwiegend haben sie sich mit der schwe
ren Kriminalität zu befassen. In einer großen Anzahl 
von VO. des Generalgouverneurs wird die Zuständigkeit 
der Sondergerichte vorgeschrieben. Neben Straftaten 
mit politischem Einschlag, wie unerlaubter Waffenbesitz, 
Rundfunkverbrechen usw., kommen vor allem solche 
Taten in Betracht, die mit der Kriegswirtschaft Zusam
menhängen, wie Preistreiberei, Schleichhandel, Ketten
handel u. dgl. Allgemein ist zu sagen, daß die Sonder
gerichte im Generalgouvernement keineswegs politische 
Ausnahmegerichte gegen die polnische Bevölkerung dar
stellen. Ihre Verhandlungen finden nach deutschem Ver
fahrensrecht statt, also grundsätzlich öffentlich. Die An
geklagten sind berechtigt, sich des Beistandes von 
ihnen gewählter Verteidiger zu bedienen; in schwer 
liegenden Fällen werden zum Teil auch von Amts wegen 
Rechtsanwälte zu Verteidigern bestellt. Nicht selten en
den Verfahren mit Freispruch oder damit, daß die Staats
anwaltschaft die Anklage zurücknimmt, wozu sie nach 
§5 der VO. v. 15. Nov. 1939 bis zur Beendigung der 
Beweisaufnahme berechtigt ist.

Die Bedeutung der drei VO. über die Gerichtsbarkeit 
im Generalgouvernement — auch für die Arbeit der 
Sondergerichte — liegt vor allem darin, daß die Grenzen 
der Zuständigkeit zwischen der deutschen und der pol
nischen Gerichtsbarkeit festgelegt wurden, daß ferner 
eine grundsätzlich alle Rechtsgebiete umfassende deut

sche Gerichtsbarkeit begründet wurde, und daß schließ” 
lieh die polnische Gerichtsbarkeit nach dem Untergang 
des polnischen Staates wieder eine feste gesetzlich1' 
Grundlage erhielt. Es würde im Rahmen dieser Ab
handlung zu weit führen, im einzelnen auf die AbgreH' 
zung der Zuständigkeiten zwischen der deutschen un“ 
polnischen Gerichtsbarkeit einzugehen. Der leiten“ 
Grundsatz ist der, daß jeder Deutsche sein Recht vor 
den Deutschen Gerichten suchen und finden soll. ^ ern' 
entsprechend ist die polnische Gerichtsbarkeit nur 2 
geben, soweit nicht die Zuständigkeit eines Deutsch 
Gerichts begründet ist (8 1 der VO. über die polnisch 
Gerichtsbarkeit: GGP. 1940 I, 64). In Strafsachen 
scheiden die polnischen Gerichte, wenn die AnklaS, 
behörde die Angelegenheit an die polnische Benot , 
abgegeben hat. Alle Strafsachen gehen daher zunacn 
durch die Hand der deutschen Staatsanwaltschaft! 
prüft, ob deutsche Interessen berührt sind, und y611! 
nendenfalls die Sache abgibt. In Zivilsachen und in A 
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit kornin* 
im wesentlichen darauf an, ob ein Deutscher Partei 
Prozesses oder Beteiligter des sonstigen Verfahrens 
Wegen der Einzelheiten muß auf den Text der » 
verwiesen werden. In diesem Zusammenhang soll 
lieh noch auf eine besondere Zuständigkeit der i, 
sehen Gerichte hingewiesen werden, die in der Dm 
führungsvorschrift zur VO. über die deutsche Oerie» , 
barkeit v. l.Aug. 1940 (VOBI. GGP. II, 411) behatme 
und auch für die Rechtswahrer im Reich von erhebu“ 
Bedeutung ist. In Zwangsvollstreckungssachen sind n 
lieh die Deutschen Gerichte auch zuständig, wenn,:Pat. 
Drittschuldner der deutschen Gerichtsbarkeit tmtm»1 k ' 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse gegen Sen 
ner, die bei deutschen Behörden oder Firmen im y  ..^ 
ralgouvernement beschäftigt sind, sind also beim.01 ¡jt 
zuständigen Deutschen Gericht zu erwirken. Dies 
auch dann, wenn die Vollstreckung aus polnischen 1 
betrieben wird.

Auf das Verfahren sind in diesem Falle, wie ol^?g 
mein, die reichs- und landesrechtlichen Vorschriften! ^  
im Lande Preußen gelten, sinngemäß anzuwenden ts r. 
der VO. über die deutsche Gerichtsbarkeit). Zu de[* <oCfi 
fahrehsvorschriften gehört auch das Kostenrecht, ]e° 
werden die Gerichtsgebühren nur in halber H°he ^). 
hoben (I. der Durchführungsvorschrift v. 1. Aug- 
Die Anwaltsgebühren entstehen dagegen in voller 
und sind entsprechend erstattungsfähig. Vor den 
sehen Gerichten können alle im Deutschen Reich =nt 
lassenen Rechtsanwälte, die im Generalgouvern ‘ 
ansässigen Volksdeutschen sowie diejenigen nicn j urch 
sehen Anwälte auftreten, die entweder allgemein j en 
Verwaltungsanordnung oder für den Einzelfall durc ^  
Vorsitzenden des zuständigen Deutschen Gerichte*  ̂
gelassen sind. Nach der VO. über deutsche K 
anwälte im Generalgouvernement v. 13. Sept. 19401 
GGP. I, 297) kann der Leiter der Abteilung JlIS senen 
Amt des Generalgouverneurs im Reich yugeia 
Rechtsanwälten die Erlaubnis erteilen, an einem ejne 
Generalgouvernement eine Kanzlei zu errichten? ebe0 
persönliche Ausübung der Heimatpraxis ist ü j^ejhe 
nicht zulässig. Derartige Erlaubnisse sind in einer 
von Fällen, insbesondere für die Städte Kraka 
Warschau, bereits erteilt worden. , ,

t Straf'
Sachlich entscheiden die Deutschen Gerichte im

verfahren ebenfalls nach dem im Altreich
geltenden

¿-s F (J IG enerj
Recht sowie selbstverständlich nach den v0/n.f^n DaS 
gouverneur erlassenen strafrechtlichen Vorschrift • ^¡e 
schließt nicht aus, daß zivilrechtliche Vorfrage i 
Eigentum, Vertretungsmacht u. a., nach P°*n! ¡’ ¡irecH*' 
teriellem Recht beurteilt werden müssen. Aut z ßeCht 
lichem Gebiet gilt nämlich das frühere polniscn gß- 
im Generalgouvernement weiter, was vielfach n g-rjaß 
nügend beachtet wird. In dem schon erwähnte 
des Führers v. 12. Okt. 1939 heißt es im § 4 a. , s0-
Iich, daß das bisher geltende Recht in Kraft bie >
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weit es nicht der Übernahme der Verwaltung .durch das 
^eutsche Reich widerspricht. Nur für die persönlichen 
Verhältnisse der Deutschen bleibt entsprechend den 
Grundsätzen des internationalen Privatrechts das Hei- 
^atrecht maßgebend (§§ 22—24 der VO. über die 
deutsche Gerichtsbarkeit; §§ 1—4 ÄnderungsVO. vom 

Dez. 1940 [VOBI. GGP. I, 364]). Das Nebeneinander 
beiden Rechtsordnungen stellt die Deutschen Ge- 

rchte häufig vor schwierige Probleme. Die Schwierig
sten werden noch dadurch vergrößert, daß das pol- 
uische Zivilrecht nur zum Teil vereinheitlicht worden 
.ar> während auf vielen Rechtsgebieten noch die Rechts
atze der sechs Teilgebiete gelten, aus denen die pol- 

'Usche Republik am 1. Sept. 1939 bestand (vgl. hierüber 
c'Orkisch: Ztschr. für ausländ, und internat. Privat
s t  1938, 850 ff.). Hier kann auf diese Fragen nicht 
aber eingegangen werden.

Po , ma2 nur noch abschließend kurz auf die für die 
Rechtspflege im Reich sehr bedeutungsvolle Arbeit hin- 
t, Wiesen werden, die die Deutschen Gerichte im Gene- 
, ‘Souvernement dadurch leisten, daß sie im unmittel- 
aren Verkehr Rechtshilfeersuchen für die Justizbehör-

i. ? des Reiches erledigen. Diese Arbeit hat besonders 
ph* ?en Gerichten in Krakau und Warschau einen sehr 
geblichen Umfang. Wegen der Durchführung des 
, chtshilfeverkehrs — auch zwischen den Justizbehör- 

» 'm Reich und den polnischen Gerichten und Staats- 
V,,wtaltschaften — itn einzelnen sei auf den Aufsatz des 
crtassers: DR. 1940, 1400 mit Zitaten verwiesen.

RA. Jochen T h i e s i n g ,  Berlin, 
z- Z. Richter beim Deutschen Obergericht Krakau.

Aus dem Generalgouvernement
D Zu l assung  v e r e i d i g t e r  Do l me t s c h e r  

2ü̂ ut Grund einer VO. des Generalgouverneurs kann 
m verewigten Dolmetscher auf seinen Antrag bestellt 

Vnii n’ wer die deutsche, ukrainische oder polnische 
die kÄzuSehörigkeit besitzt, politisch einwandfrei ist und 
Del ^ etlntnis der Sprachen nachweist, für die er zum 
für (betscher bestellt werden soll. Die Bestellung erfolgt

jeden Distrikt durch den Leiter des Deutschen Ober- 
■bts, der dem Dolmetscher mit der Bestellung seinen 

D;'o Zuweist, und auch bei Ausübung seiner Pflichten die
SM^rfbufsicht ausübt..Die auf Grund der bisherigen Vor- 
ih‘rit‘e.n bestellten oder zugelassenen Dolmetscher dürfen 

ätigkeit bis auf Widerruf, längstens aber bis zum

der dem Dolmetscher mit der Bestellung seinen
- ..............Oie

sch 
ihn
a,Mai 1CJ41 aUsüben.2
^ i l d u n g  w e i t e r e r  j ü d i s c h e r  W o h n b e z i r k e  

in,nack Warschau und Krakau (s. DR. 1941,694) wurden 
iüdio ^Uch in Lublin, Radom und Kielce geschlossene 

che Wohnbezirke (Ghettos) gebildet.

Aus Norwegen
. 1 • 22000 Mann zum A r b e i t s d i e n s t

<li,,afh Mitteilung des Chefs des norwegischen Arbrfts- 
C ,steMs. DR. 1940,1931) werden ungefähr 22000 junge 
Die ^Scr in diesem Jahr zum Arbeitsdienst einberufen. 
LnKjMDeitsdienstpflichtigen werden in drei Gruppen im 

e Oes Sommers eingezogen.

Aus den Niederlanden
1. O r g a n i s a t i o n  der  Staa t spos t  

D einer VO. des Reichskommissars gingen mit
des Dü 1941 alle Güter, Rechte und Verbindlichkeiten 
sta1t,ni^ er*ändischen Staates, die in den Rahmen des 
RecLjhen Post- und Fernmeldewesens gehören, auf einen7 * osi- unu rernmeiaeweseus — --
f&h tsträger über, der die Bezeichnung „Staatspost 
Verl  Und seinen Sitz im Den Haag hat. Die laufende 
der ,a‘tung der Staatspost obliegt dem Generaldirektor,
Und ,ertl Generalsekretär im Innenministerium unterstellt 
Schijpofbntwortlich ist. Die Beamten der Staatspost ein- 
Wp; , i,ch des Generaldirektors sind den Staatsbeamten

lchgestellt.2
Ge n e h m i gu n g s p f  1 i ch t  f ü r  den V e r k a u f  

jn von Un t e r ne h m u n g e n
erHeichskommissar für die besetzten niederländischen

Gebiete hat am 24. März 1941 eine VO. erlassen, wonach 
der Verkauf von in den Niederlanden befindlichen indu
striellen und Handelsunternehmungen durch Personen, 
die ihren Sitz in den Niederlanden haben, an Personen 
im Auslande genehmigungspflichtig ist.
3. A r b e i t s v e r m i t t l u n g  auf  neuer  G r un d l ag e  

Die Arbeit zur Durchführung der VO. über die Ar
beitsvermittlung v. 5. Okt. 1940 (s. DR. 1940,1875) ist so 
weit fortgeschritten, daß mit dem l.M ai d. J. die neue 
Organisation in Kraft treten kann. Damit wird die Ar
beitsvermittlung ausschließlich Sache des Staates. Es 
werden 37 Bezirksarbeitsämter errichtet, denen weitere 
148 über das ganze Land verbreitete Nebenstellen unter
stehen. Während die bisherigen Arbeitsbörsen der Ge
meinden sich fast ausschließlich auf die Arbeitsvermitt
lung beschränkten, werden die staatlichen Arbeitsämter, 
entsprechend der Regelung im Reich, eine bedeutendere 
Funktion im Wirtschaftsleben zu erfüllen haben. Auch 
das nach deutschem Beispiel eingeführte Arbeitsbuch 
wird den Arbeitsämtern genaue Unterlagen über die 
Fähigkeiten der Arbeitsuchenden geben.

4. Re f o r m des Apo t h e k e n we s e n s  
Anläßlich des Besuches des Reichsapothekerführers in 

den Niederlanden wurde auch die Reform des nieder
ländischen Apothekenwesens, deren Durchführung durch 
das parlamentarische System verhindert wurde, zur Sprache 
gebracht. Der wesentliche Mißstand besteht darin, daß 
sich jeder, der im Besitz des Apothekerdiploms ist, ohne 
Genehmigung niederlassen kann, wo es ihm beliebt. Die 
Folge ist eine Zusammendrängung der Apotheken in 
den besseren Wohnvierteln und dichtbevölkerten Städten, 
während das flache Land und die Arbeiterviertel von den 
Apothekern nicht begehrt sind. Da die deutsche Orga
nisation allein die Forderungen erfüllt, die aus sozialen 
und wirtschaftlichen Gründen gestellt werden müssen, 
wird das niederländische Apothekenwesen nach diesem 
neu geregelt werden.

Aus Belgien
1. N e u r e g e l u n g  der  A r b e i t s v e r m i t t l u n g
Eine VO. im Staatsanzeiger v. 12. April 1941 beinhaltet

die Neuregelung des Arbeitseinsatzes in Belgien. Das 
Landesamt für Arbeitsvermittlung und -kontrolle erhielt 
di.e Bezeichnung „Landesarbeitsamt“ . Es erhielt zugleich 
die Aufgabe, den Arbeitseinsatz zu vermitteln und zu 
leiten. Es werden Arbeitsämter errichtet, bei denen 
alle Arbeitsuchenden für die Durchführung des Arbeits
einsatzes unter Beachtung ihrer beruflichen Eignung er
faßt werden. Durch die VO. wird ferner u. a. die Ver
mittlungspflicht festgelegt, wonach jeder Arbeitgeber, der 
mehr als 50 Arbeiter oder Angestellte beschäftigt, ver
pflichtet ist, bei Neueinstellung das Arbeitsamt in An
spruch zu nehmen.

2. W i r t s c h a f t s a b k o m m e n  mi t  der  S o w j e t 
un i on

Am 4. April 1941 ist in Moskau unter deutscher Füh
rung ein Abkommen über den Waren- und Zahlungs
verkehr zwischen Belgien und der UdSSR, abgeschlossen 
worden.

3. M o n a t s s c h r i f t  der  Deu t schen  H a n d e l s 
kammer

Die Deutsche Handelskammer in Belgien (s. DR. 1941, 
756) hat am 1. April 1941 die erste Nummer einer Monats
schrift „Belgien-Handel“  herausgebracht. Sie will, ebenso 
wie die Arbeit der Handelskammer selbst, die deutsch
belgischen Wirtschaftsbeziehungen fördern und vertiefen 
und bringt u. a. Beiträge kommentierenden Inhalts über 
die belgische und die deutsche Wirtschaft in deutscher, 
französischer und flämischer Sprache.

Aus Frankreich
1. De u t s c h - f  ranzös is ch e W i r t s c h  af ts 

bespr echungen
Auf Initiative der Wirtschaftsabteilung des Militär

befehlshabers in Frankreich haben vom 2. bis 5. April in 
Paris Besprechungen zwischen deutschen und französi
schen Vertretern des Handels stattgefunden. Es wurden



982 Aufsätze [Deutsches Recht, WochenausgaW

Fragen, die sich speziell auf gewisse französische Pro
duktionszweige beziehen, mit Rücksicht auf die besondrere 
Wirtschaftslage Frankreichs erörtert, wobei deutscher
seits insbesondere die Erfahrungen auf dem Gebiete der 
Wirtschaftsrationierung und der Berufsorganisation dar
gelegt wurden.

2. Rückgang  der  A r b e i t s l o s i g k e i t  
Gegenüber dem Stand von Anfang Januar hat sich die 

Arbeitslosigkeit im besetzten französischen Gebiet um 
63.000, das sind 10o/o, vermindert. Für den Bereich des 
Militärbefehlshabers in Frankreich beträgt die Arbeits
losenzahl noch rund 520000, wovon der Hauptanteil auf 
das Departement Seine mit 332000 entfällt.

Aus Lothringen
1. Deut sche T r e u h a n d v e r w a l t u n g  f ü r  die 

M o n t a n i n d u s t r i e
Nach umfangreichen Vorarbeiten ist nunmehr die Über

führung der großen Werke der lothringischen Montan
industrie in die treuhänderische Verwaltung deutscher 
Konzerne durchgeführt worden. Vor allem sind jene 
deutschen Unternehmungen mit dieser Vertrauensaufgabe 
betraut worden, die bereits vor dem Weltkrieg eigene 
Unternehmungen in Lothringen hatten, bzw. kapitalmäßig 
mit der lothringischen Eisenindustrie verbunden waren. 
Eine endgültige Regelung der Besitzverhältnisse in der 
lothringischen Schwerindustrie ist noch nicht erfolgt und 
dürfte erst nach Friedensschluß durchgeführt werden.

Aus dem Elsaß
1. R e c h t s h i l f e v e r k e h r  in Z i v i l s a c h e n  

Auf Grund einer VO. des CdZ. im Elsaß v. 22. März 
1941 besteht in Zivilsachen zwischen den Gerichten im

Elsaß einerseits und den Gerichten im Deutschen Rei'j1 
(einschließlich der Deutschen Gerichte im Protektorat)) 
Lothringen und Luxemburg andererseits der unmittelbar 
Geschäftsverkehr.

2. A n e r k e n n u n g  f r a n z ö s i sc h e r  Sc h u l 
zeugni sse

Der Reichserziehungsminister hat in einem Erlaß ^  
Frage der Anerkennung französischer Schulzeugnisse de 
Elsässer im Reich geregelt. So wird z. B. das französisch' 
Baccalauréat als Äquivalent des deutschen Reifezeugnis,5'5 
anerkannt und zahlreiche andere Vorbildungsnachweis'’ 
die in Frankreich zum Hochschulstudium berechtigt'11,’ 
auch in Deutschland für den Eintritt in Universitäten an 
Fachhochschulen als genügend erachtet. Die wichtig5̂  
französischen Doktorgrade dürfen auch in Deutsch^11 
entsprechend weitergeführt werden.

Aus der Untersteiermark
1. E i n r i c h t u n g  der  Z i v i l v e r w a l t u n g  

Nach Beendigung der Kampfhandlungen wurde in delJ 
besetzten Gebiet der Untersteiermark als dem FW1!  
unmittelbar unterstellter Ghef der Zivilverwaltung 
leiter U i b e r r e i t h e r ,  Graz, bestellt.

Aus Kärnten und Krain
1. E i n r i c h t u n g  der  Z i v i l  Ve r wa l t ung  

Gleichfalls durch Erlaß des Führers wurde in den e, 
setzten Gebieten Kärnten und der Krain ein“ '7:»UverW 
tung errichtet und stellvertretender Gauleiter 
Klagenfurth, als dem Führer unmittelbar 
Chef der Zivilverwaltung bestellt.

(Abgeschlossen am 16. April 1941)

K u n t e ä l £

Die Schadensersatzpflicht des unwahr
haftigen Zeugen

I. In letzter Zeit ist in Rechtsprechung und Schrifttum 
vielfach die Ansicht vertreten worden, daß ein Zeuge, 
welcher im Zivilprozeß die Unwahrheit sagt, der Partei, 
zu deren Ungunsten das Urteil auf Grund seiner falschen 
Aussage ergangen ist, nach §§ 823 Abs. 2, 826 BGB. 
schadensersatzpflichtig ist (vgl. Lo r enz :  JW. 1934, 876; 
OLG. Hamburg: JW. 1936, 2809; LG. Köln: JW. 1939,40; 
AG. Bremerhaven: DR. 1940, 508; AG. Kulmbach: DR. 
1940, 2253). Soweit in den genannten Verfahren die Zeu
gen eidliche Aussagen gemacht haben, ist der Gedanke 
nicht neu: Schon RGWarn. 1908, 211 hat ausgesprochen, 
daß der Meineidsparagraph 153 StGB, ein Gesetz zum 
Schutz des einzelnen und daß infolgedessen derjenige 
zum Schadensersatz verpflichtet ist, auf dessen falscher 
Aussage ein mit der wirklichen Rechtslage nicht über
einstimmendes Urteil beruht. Richtigerweise führt aber 
LG. Köln: JW. 1939, 40 aus, daß auch eine uneidliche 
Aussage schadensersatzpflichtig macht.

All diese Meinungsäußerungen sind vom rechtspoli
tischen Standpunkt aus gut gemeint; man kann einen un
wahrhaftigen Zeugen nicht scharf genug anfassen. Ihr 
Ausgangspunkt ist auch richtig: Die Vorschriften der 
Prozeßordnung über die Wahrheitspflicht sind Schutz
gesetze i. S, des § 823 Abs. 2 BGB. Im folgenden soll 
aber gezeigt werden, daß die Anwendung der §§823 
Abs. 2, 826 BGB. oftmals nicht zum Ziel führt oder dem 
durch eine falsche Aussage Geschädigten auf anderem 
Wege geholfen werden kann.

II. Durch die falsche Aussage eines Zeugen entsteht 
ein sog. unechtes Gesamtschuldverhältnis:

a) Es bleibt der ursprüngliche Anspruch gegen den 
Prozeßgegner.

b) Es kommt hinzu der Schadensersatzanspruch gegen 
den Zeugen.

Die Auflösung dieses unechten Gesamtschuldverhält
nisses vollzieht sich wie folgt:

1. Zahlt der durch die falsche Aussage Gewinn j,
nach ihrer Entdeckung die Klagesumme oder das 0%, 
das unrichtige Urteil Erlangte zurück, so kann der ,e(i\ 
schädigte nicht die gleiche Summe noch einmal von . 
unwahrhaftigen Zeugen fordern. Zwar finden die * 
Schriften über das Erlöschen der Gesamtschuld) . e 
auch §421 BGB., auf die unechte Gesamtschuld *• ut 
Anwendung. Wenn der im Prozeß Obsiegende jetzt 
oder das Erlangte zurückgibt, besteht aber gar 
Schaden mehr. , ,^e

2. Erhebt der durch eine falsche Aussage Geschä'1“ ^ 
aber einen Schadensersatzanspruch gegen den Z.eng 
so ist dieser Anspruch vielfach sehr problematisch- j,

Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat ' e 
§ 249 BGB. den Zustand wiederherzustellen, der sind 
das schädigende Ereignis bestünde. Zu vergleichen
d3her: Rlich'fa) Vermögenslage des Geschädigten bei mutmaß ¡^¡t

Dauer des Prozesses und mutmaßlicher Mög11'  ge 
der Vollstreckung des Urteils, wenn der *■ 
die Wahrheit gesagt hätte. iAfiCk ^

b) Vermögenslage des Geschädigten nach Entciec
der falschen Aussage. . e

Nur die Differenz zwischen a und b hat der ^ .¡rd  
Zeuge zu ersetzen. Bei Aufstellung dieser Rechnung g. 
sich oft zeigen, daß der Anspruch gegen den ursp 
liehen Beklagten höher ist als derjenige gegen d ¡.¡¡tef 
sehen Zeugen, ja, daß ein von letzterem veni.r®e ¿ies 
Schaden gar nicht beweisbar ist. Ein Beispiel mog 
verdeutlichen: r  sagt

a) A klagt gegen B auf Zahlung von 1000 g Jje 
in aiesem Prozeß der Wahrheit zuwider aus, daß 
Schuld bereits zurückgezahlt habe. Darauf wird di a(lS( 
des A gegen B abgewiesen. Alsbald stellt sich n.¡„efl 
daß C die Unwahrheit gesagt hat. Dann kann AR ¡<ann 
Anspruch gegen B sofort wieder aufgreifen. D.eSSefl 
sich, da er das Urteil erschlichen hat, nicht auj: ^ntF 
Rechtskraft berufen (RGZ. 155, 55; 156, 256; S 
DR. 1940, 414).



Aufsätze 98311. Jahrgang 1941 Heft 18j

R h) Klagt umgekehrt A iii betrügerischer Absicht gegen 
, a«f Zahlung von 1000 ¿iii und sagt C der Wahrheit 
t~wider aus, daß A dem B das Geld in seiner Anwesen- 
? ,t gegeben habe, so kann sich A nach Entdeckung der 
«Ischen Aussage ebenfalls nicht auf das zusprechende 
•teil berufen (siehe a). B hat gegen ihn vielmehr einen 
nsPruch aus ungerechtfertigter Bereicherung.
■st im Beispiel a B vermögend, so besteht der von C 

pjursachte Schaden des A also nur darin, daß dieser 
Forderung sp äter  erhält. Hauptsumme und Kosten 

halt er von B. Ist im Beispiel b der A vermögend, so 
csteht der von C verursachte Schaden des B nur in der 

. , Streckung des von A erschlichenen Urteils. Haupt- 
"hinie und Kosten kann B von A im Wege der un

gerechtfertigten Bereicherung zurückfordern.
,i *-*ai Wo der ursprüngliche Anspruch noch besteht und 
hrchsetzbar ist, oder da, wo der unterlegene Teil gegen 
'nen Gegner einen durchsetzbaren Anspruch aus un- 

mu^tfertigter Bereicherung hat, ist also ein Schaden 
k* Höhe der Hauptsumme nicht zu beweisen. Nachweis-

a) falls der Kläger unterlegen war, ein reiner Verzugs- 
Schaden, bestehend in Zinsverlust und möglicher- 

, Weise entgangenem Gewinn,
falls der Beklagte unterlegen war, der durch die 
Vollstreckung des erschlichenen Urteils entstandene 
Schaden.

überhaupt nicht geschädigt ist durch eine falsche Aus- 
£e ein Kläger, wenn der ursprüngliche Beklagte ver- 
‘"genslos ist. Denn dann hätte er auch bei wahrer Aus- 

ry°e des Zeugen das Urteil nicht vollstrecken können. 
lileser Fall ist sogar recht häufig, besonders bei der Ein- 
, ]agung großer Beträge, z. B. von Alimenten gegen Be

ste mit großer Familie usw. 
tvy, '• Diese Gesichtspunkte lassen die in I zit. Urteile in 

1939,40 und DR. 1940,2253 unberücksichtigt.
Kölner Fall lag folgender Tatbestand zugrunde: 

A war im Ehescheidungsprozeß das Armenrecht für 
?le Berufungsinstanz versagt worden, weil der Zeuge G 
J11 Armenrechtsverfahren der Wahrheit zuwider an- 
jpgeben hatte, daß er keine unerlaubten Beziehungen 
vJ B, der Ehefrau des A, gehabt habe. Nachdem A 
X,le Berufung ohne Armenrecht durchgeführt hatte und 
„  erneut nach unerlaubten Beziehungen zu B gefragt 
"Orden war, verweigerte er die Aussage. Darauf for- 
rf.rte A von C den Betrag an Unterhaltskosten für B 
mit der Begründung, daß er diesen nicht mehr hätte 
i a.blen müssen, wenn C gleich die Wahrheit gesagt 
ra“ e und damit entsprechend früher über die Be- 
utung entschieden worden wäre.

gê 'cbtig ist in diesem Fall das Gericht davon aus- 
fer?.angen, daß der Anspruch dem Grunde nach gerecht
er^;?' se'- Es hätte, bevor es die Klage zusprach, aber 
A n ^ en müssen, daß dem A gegen seine Ehefrau B ein 
da3 ruHi aus ungerechtfertigter Bereicherung zustand, 

in der fraglichen Zeit nicht mehr mit Recht von 
War ,cnnt lebte (vgl. § 1361 BGB.). Erst wenn geprüft 
(8 ¡¿ baß eine Bereicherung von B nicht mehr bestand 

° Abs. 3 BGB.), oder ein Bereicherungsanspruch 
e i^ c l ie  ß nicht aurchsetzbar war, hätte das Gericht 

pP Schaden des A feststellen dürfen, 
ent« l?so Fegen die Dinge in dem Fall DR. 1940, 22o3; 

ehieden durch das AG. Kulmbach:
„ Im  Alimentenprozeß hatte die uneheliche Mutter 
^eidlich als Zeugin bekundet, daß sie mit keinem 
deren Manne als dem Beklagten während der ge- 

I,.„bellen Empfängniszeit Geschlechtsverkehr gehabt
^ abe. Darauf wurde der Beklagte zur Zahlung verurteilt.
derS pericht hat die unwahrhaftige Zeugin zur Zahlung 
sicht m Kind geleisteten Unterhaltsraten unter dem Ge- 
Na’ffPunkt der §8 138 ZPO. und 826 BGB. verurteilt 
die ir*em feststand, daß die Zeugin im Unterhaltsprozeß 
dam ,1" vahrheit gesagt hatte, stand dem vermeintlichen, 
sPriiM Verurteilten Vater gegen das Kind aber ein An- 
hatt„b aus ungerechtfertigter Bereicherung zu. Denn er 
Qei! *m  Unterhalt ohne rechtlichen Grund geleistet. 
Kinn -ber diesem Bereicherungsanspruch konnte das 

nicht einwenden, daß es nicht mehr bereichert sei

(§818 Abs. 3 BGB.). Denn eŝ  hat nunmehr einen Unter
haltsanspruch gegen seinen wirklichen Vater. Ein Scha
den ist dem zu Unrecht Verurteilten erst dann entstan
den, wenn mit Sicherheit feststeht, daß er seinen An
spruch gegen das Kind aus ungerechtfertigter Bereiche
rung nicht durchsetzen kann. Die Klage war daher nicht 
schlüssig.

Zuzustimmen ist AG. Bremerhaven: DR. 1940,508. Hier 
bestand kein Anspruch des Unterlegenen gegen seines, 
früheren Prozeßgegner aus § 812 BGB. Mit Recht hat 
ihm deshalb das Gericht sofort einen Schadensersatz
anspruch nach § 823 Abs. 2 BGB. zugebilligt.

AGR. Dr. Sc h l o t t m a n n ,  Offenbach a. M.

Keine übermäßige Einengung der Erzieher
Das RG. hat in einem Urteil des 3. StrSen. v. 22. Sept. 

1938 (3 D 713/38 — Auszug in DRechtspfl. 1938, 291), das 
in einem Aufsatz in DJ. 1940,1187 neuerdings beifällig 
erwähnt wurde, die Grenzen des Begriffs der unzüch
tigen Handlung mit Schülern usw. nach §§174 Abs. 1 
Nr. 1, 176 Abs. 1 Nr. 3 RStGB. wieder ein Stück weiter 
gesteckt: „Die ,unzüchtige Handlung' ist ,mit‘ den Schü
lern vorgenommen, wenn der Lehrer ihre Körper auch 
nicht berührt, die Körper aber durch von ihm befohlene 
Freiübungen in Stellungen gebracht hat, die zur Erregung 
seiner Sinneslust dienten. . . . “

Fände die so gekennzeichnete Begriffsbestimmung all
gemein Anklang, so könnte sie bald über den verhältnis
mäßig engen Rahmen der unmittelbar angeführten Straf
sätze hinausgreifen und sich auch auf andere Arten der 
Unzucht erstrecken (vgl. §§ 175—175 b, 180—181 a, 183 
RStGB.). Um so nötiger ist eine nähere Untersuchung. 
Und da stößt man gleich auf die grundsätzliche Frage: 
„Wieweit muß eine innere Gemeinheit in die äußere Er
scheinung treten, um strafbar zu werden?“  — Denn die 
erkennbare äußere Betätigung des vom Gesetz verworfe
nen Willens ist nach dem Leitsatz des Urteils bei den 
genannten Turnübungen doch auffallend gering.

Vor diesem Urteil hatte die Rechtsprechung (vgl. z. B. 
noch RGSt. 67,114) an zwei wesentlichen Voraussetzun
gen festgehalten:

a) daß die unzüchtige Handlung den fremden Körper 
selbst (wenngleich mit einem Stock und durch die Klei
dung hindurch) u n m i t t e l b a r  träfe und nicht etwa 
bloß durch das Mittel befolgter Worte auf ihn einwirkte;

b) daß man im körperlichen oder seelischen Sinne von 
dem Betroffenen als von einem „Opfer“  sprechen könnte; 
sowenig der Ausdruck „Opfer“  eigentlich juristisch ist, 
so treffend ist er dem gesunden Lebenssprachgebrauch 
des Volkes entnommen, das damit eine ausgeprägte Vor
stellung verbindet. Nach dem Urteil sollte es aber ge
nügen, wenn die fremden Körper durch befohlene Übun
gen „in Mitleidenschaft gezogen werden“ . Diese könnten 
an sich nach dem Empfinden der Ausführenden oder 
unvoreingenommener Zuschauer völlig harmlos sein. — 
Beizustimmen ist zunächst darin, daß die in der bis
herigen Rechtsprechung herausgearbeiteten Regeln noch 
nicht hinreichen, jedes s t r a f w ü r d i ge  Verhalten auf 
dem fraglichen Gebiet zu erfassen. Auch an den Wort
laut des Gesetzes (Handlung „m it“  den Schülern) darf 
sich kein entscheidender Widerspruch klammern. Das 
Buchstabenrecht ist überwunden. Man kann aus jenen 
Worten das genannte Ergebnis herauslesen, *venn man 
es für sachlich notwendig hält. Der r e c h t s p o l i t i s c h e  
G e s i c h t s p u n k t  ist maßgebend — wohl auch nach 
Ansicht des RG. Aber er ist es gerade, dessen Ein
schätzung m. E. folgende Bedenken hervorruft:

1. Eine Verwischung der bisher immer noch ziemlich 
scharfen Umrisse des behandelten Begriffs kann zu einer 
unheilvollen R e c h t s v e r w i r r u n g  in der allgemeinen 
Strafrechtspflege führen. Erblickt man schon in dem aus 
Wollust stammenden Befehl zu Freiübungen, denen der 
Befehlende zusieht, eine unzüchtige Handlung mit den 
Schülern, so ist das Gleiche schwer zu umgehen, wenn 
etwa der Lehrer in gleicher Absicht auf andere Weise 
eine entsprechende Körperstellung herbeiführt, z. B. durch 
Fallenlassen eines Gegenstandes, den der Schüler ohne 
weiteres aufheben soll. Denn warum sollte gerade in der 
Befehlsform der Beeinflussung ein Tatbestandsmerkmal
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liegen? Kaum anders wäre es, wenn der Erzieher dem 
Zögling ein unzüchtiges Bild oder ein empfängnisver
hütendes Mittel zeigt oder ihm davon erzählt, um sich 
am Anblick seines erregten oder verschämten Äußeren 
zu weiden. Dabei dürfte aber doch an die Grenzen zu 
denken sein, die der Gesetzgeber bewußt und erkennbar 
in §§ 184, 184a RStGB. gezogen hat. Jedenfalls wäre es 
der Rechtspflege abträglich, wenn solche Tatbestände 
von einzelnen Gerichten ganz ungleich beurteilt würden.

2. Freilich soll hier nicht dem geringsten Mitleid mit 
einem wegen solcher Dinge schuldig Angeklagten das 
Wort geredet sein. Unabhängig aber davon, ob der Täter 
Strafe verdient, ist die Frage aufzuwerfen, ob die Er
weiterung des Begriffs der V o l k s g e m e i n s c h a f t  
n ü t z t .  Die Formel, daß derjenige, der sich an der 
Jugend oder Volksgesundheit versündige, nicht hart 
genug bestraft werden könne, ist zu einfach, um allein 
den Lebensbedürfnissen gerecht zu werden. Sie darf nicht 
dazu führen, den einzelnen in einer unfruchtbaren Um
kehrung liberalistischen Denkens statt wie früher als 
Rechtsträger nun als Verpflichteten oder Rechtsbrecher 
in den Mittelpunkt strafrechtlicher Erwägungen zu stellen. 
Die Gefahr der Schnüffelei und schmutzigen Anzeiger- 
tums liegt um so näher, je mehr der Straftatbestand 
der äußeren Erscheinung entzogen und ins menschliche 
Innere verlegt werden kann. Gerade das empfindliche 
Verhältnis zwischen Jugend und Lehrer muß vor über
mäßigen Fesseln bewahrt werden. Es darf nicht so weit 
kommen, daß schließlich der reinste Lehrer ängstlich 
werden könnte, die Schüler möchten hinter seinen Be
fehlen irgend etwas Schlechtes finden, oder ein Lausbub 
möchte sich einmal für eine Strafe mit einem Vorwurf 
der Unsittlichkeit rächen, gegen den es keinen festen 
Beweis gäbe. Man denke an die hohen Strafandrohungen 
mit Zuchthaus und an die Mindeststrafe von sechs Mo
naten Gefängnis in §§174 Abs. 2, 176 Abs. 2! Nioht zu 
übersehen ist auch, daß schon die Disziplinargewalt in 
Fällen von Sittlichkeitsverletzungen wirksam für die Aus
merzung unwürdiger Elemente aus dem Lehrerstand 
sorgt. — Staatsanwait und Strafrichter werden sich stets

bewußt bleiben müssen, daß sie den Bereich des Sicht
baren grundsätzlich nicht überschreiten können.

AGR. Dr. S t ä h l i n ,  Aichach (Oberbayern).

Kostenfestsetzung erst nach Rechtskraft?
Auf Grund einer Anregung von RA. H erbet *  

S c h n e i d e r ,  Karlsruhe, hat KGR. Dr. G a e d e 1< <•> 
Berlin (in DR. 1941, 369 ff.), eine Änderung des §J 
Abs. 1 ZPO. angeregt, die Kostenfestsetzung grundsätz
lich erst nach Rechtskraft zulassen würde.

D i e s e r  V o r s c h l a g  i s t  an s i ch  d u r c h a l t 5 
b i l l i g e  ns w e r t .  Jedoch scheint mir ein SachverlP11 
nicht genügend berücksichtigt:

Die Mehrzahl aller Kostenfestsetzungen auf Grund vor
läufig vollstreckbarer Urteile entfällt auf Ane r kenn1' 
n i s - und insbesondere auf V e r s ä u m n i s u r t e i ' c’ 
Hier sprechen aber gerade erhebliche praktische GrünjP 
der Geschäftsvereinfachung und Kostenersparnis für p1 
Aufrechterhaltung des jetzigen Zustandes. Die vorläufig 
Vollstreckbarkeit dieser Urteile auch im Kostenpunkt 'sl 
einmal für die Gerichte die notwendige Voraussetzung 
im vereinfachten Verfahren des § 105 ZPO. in einem 
schäftsgang mit der Urteilsausfertigung die Kosten fp, _ 
zusetzen. Diese vereinfachte Kostenfestsetzung erleicn' 
tert außerdem der Kanzlei des Anwalts die Zustellung 
und Vollstreckung. Sie erspart endlich dem Kostenschuk*' 
ner eine sonst praktisch kaum vermeidbare dopPelt, 
Belastung mit Zustellungskosten, Rechtsanwalts- un“ 
Gerichtsvollziehergebühren für die Zwangsvollstreckung 
und sonstigen Auslagen. Diese Vorteile sollten ume 
allen Umständen erhalten bleiben. g

Auch die sachlichen Gründe, die für den Ausscmu 
der Festsetzung vor Rechtskraft in streitigen Prozesse 
sprechen, treffen auf diese Fälle nicht zu, in denen PP 
Urteil doch in aller Regel nicht mehr abgeändert Wim- 

Es dürfte sich daher empfehlen, neben den Kosten 
Urteilen nach § 708 Ziff. 7 auch die Kosten aus Urteile 
nach § 708 Ziff. 1 und Ziff. 3 von dem Verbot der FeS ’ 
Setzung vor Rechtskraft auszunehmen.

RA. Dr. R. He l d ,  Stuttgart-

S c h r i f t t u m
Die Sc h u l d e n b e r e i n i gu n g .  Gesetz über eine Be

reinigung alter Schulden, erläutert von Dr. H. G e rk  en, 
LGDir. in Hamburg, und Dr. H. Vogel ,  LGR. in Ham
burg. 2., vollständig neu bearb. Aufl. Berlin 1941. Ver
lag Franz Vahlen. 248 S. Preis kart. 6,75 3UL.
Die hamburgischen Gerichte haben sich um die Durch

führung und Ausgestaltung der Schuldenbereinigung be
sondere Verdienste erworben. Sie haben sich vom ersten 
Tage an, als an manchen Stellen noch die Bedenken 
überwogen, für die neuen Rechtsgedanken, die dem 
SchuldBereinG. zugrunde liegen, eingesetzt und wesent
lich dazu beigetragen, daß sich diese Gedanken nach ge
wissen Anfangsschwierigkeiten schließlich doch allgemein 
durchsetzen konnten. Der Kommentar von G e r k e n -  
V o g e l b a t  im gleichen Sinne gewirkt. Er ist nunmehr 
nach der Neufassung des Gesetzes in einer vollständig 
neu bearbeiteten 2. Auflage erschienen. Dabei haben die 
Verf. überall die wichtige Rechtsprechung und das um
fangreiche Schrifttum zum SchuldBereinG. herangezogen 
und verwertet. Sie beschränken sich dabei nicht auf 
die kritiklose Wiedergabe fremder Meinungen, sondern 
bringen stets eine begründete eigene Stellungnahme.

Im einzelnen gibt das Buch zu folgenden Bemerkun
gen Anlaß:

Die neue Fassung des Gesetzes sehen die Verf. als 
eine wesentliche Verbesserung gegenüber der alten an, 
die man deshalb aber nicht als „praktisch unbrauchbar“  
bezeichnen dürfe (S. 31 f.). Besonders erkennen die Verf. 
an, daß der Gesetzgeber die Anregungen aus der Praxis 
bei der Neufassung in weitestem Umfang verwertet habe. 
Als einen „Irrtum“  oder doch eine „Ungenauigkeit“  des 
Gesetzgebers sehen sie es allerdings an, wenn sich der 
RJM. bei der Bekanntmachung der neuen Gesetzesfassung 
auch auf die Ermächtigung in § 36 der VHV. v. 30. Nov.

1939 berufen hat (S. 35, 231). Hier dürften die Verf. übe 
sehen haben, daß das alte Gesetz, auf dessen Ermächtigu™ 
sich der RJM. im übrigen stützen konnte, in versen1 , 
denen eingegliederten Gebieten, z. B. im Sudetenland mb 
in Danzig, nicht galt. Die Ermächtigung in der vn ' 
mußte deshalb herangezogen werden, um den 
wendungsbereich des Gesetzes auch auf diese Gebm 
ausdehnen zu können.

In Anm. 6 zu § 1 wird gesagt, bei Beantwortung 
Frage, ob der Schuldner wirtschaftlich zusammengebroc11 
sei, müsse entscheidendes Gewicht darauf gelegt w ’ 
ob wirklich „der Verlust der wirtschaftlichen Grundig 
des Berufs“  vorliege (ebenso LG. Hamburg: DR 
100314). Wie ich bereits in der Anmerkung zu die 
Entscheidung DR. 1941,1005 ausgeführt habe, ist die 
Umschreibung des Begriffs „wirtschaftlicher Zusatnin 
bruch“  wenig glücklich, weil das Gesetz zwischen “  
sammenbruch einerseits und Verlust der Wirts cha1 
grundlage anderseits unterscheidet.

In Anm. 8 zu § 6 wird die wichtige, vom Gesetz sei 
offengelassene Frage erörtert, wie alte Forderunge11 .£f 
handelt werden, die durch Sicherungsübereignung °. j. 
Verpfändung von beweglichen Sachen gesichert sl„ e. 
G e r k e n - V o g e l  vertreten hier mit eingehender 
gründung die Auffassung, daß der Richter ein ie 
beschränktes Eingriffsrecht in diese dinglichen ReC c(j 
habe. M. E. wird der Richter von diesem Recht, pu 
wenn man es ihm zusprechen will, doch nur mit v s 
sicht Gebrauch machen dürfen. Die Regelung, die ü1 ■ 
Gesetz für Grundpfandrechte getroffen hat, wird da 
nicht ganz unberücksichtigt bleiben können. .:e

In Anm. 10 zu § 8 vertreten G e r k e n  - V o g e l ,  ̂  

Auffassung, die bisherige Rechtsprechung, nach der “ 
Mitverpflichtete nicht weitergehend entlastet werden dm
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s der Hauptschuldner, sei durch die Neufassung des 
«etzes überholt. Dem wird zuzustimmen sein.
Uie Erläuterungen zu dem neuen § 9 (Behandlung von 

, ^^Pfandrechten) scheinen mir weniger gelungen als 
aere Teile des Kommentars. In Anm. 3 zu §9 wird 

/"Ogen, ob es nicht nur eine „Ungenauigkeit der Ge- 
<gzesfassung“  sei, wenn das Gesetz die Bereinigung 

» je h e r  Schulden auf den Fall des § 1 Abs. 2 beschränke. 
So iv t sich angesichts der eindeutigen Vorschrift des 
7n ii bs. 6 doch wohl schwerlich behaupten. In Anm. 33 
rtp heißt es denn auch, daß für andere Fälle als die 

1 Abs. 2 „die dingliche Bereinigung ausgeschlos- 
sei.

’"Anm. 17 zu § 9 wird am Anfang der Gesetzestext 
off» ^  wiedergegeben. Es bleibt deshalb die Frage 
a- j n> ob aus dem wirklichen Gesetzestext nicht etwa 
■ Ä  Schlüsse gezogen werden müßten, als hier ge- 
e i n * n Anm. 18 wird gesagt, bei der Umwandlung in 

, .'Igungshypothek müsse die Frage geregelt werden, 
>> o dle zu zaijien(j e Rate ,j[e Zinslast mit enthalten oder 
ft». eifle Regelung in Raten zuzüglich ersparter Zinsen 
ist i i 'u werden soll“ . Was hiermit gemeint sein könnte, 
Qln> u- erkennbar. Auch ist nicht einzusehen, wieso der 
e in ige r behaupten könnte, bei der Umwandlung in 
?.• Ulgungshypothek entstehe ihm „ein empfindlicher 
‘^Verlust“  (Anm. 19). Im übrigen wäre es zweckmäßig 

(jmVesen, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß die 
.'i^dlung in eine Tilgungshypothek einem Privat

iven1?61’ ¡n der Regel nicht zugemutet werden kann, 
(j 1 sein Kapital dadurch verzettelt wird. Da Hypotheken 
let .organisierten Realkredits nur selten innerhalb des 
halKj.Drittels des Grundstückswerts liegen, wird des- 
Ein? . Umwandlung in eine Tilgungshypothek ohne 
tra^sföndnis des Gläubigers praktisch kaum in Be- 

"t kommen.
^u!! Anm. 26 zu § 9 vertreten die Verf. mit Recht die 
oh i?SSUng, daß der Richter seinerseits feststellen muß, 
»r„ "le Kreditanstalt ein Grundstück innerhalb der Wert- 
sci,„ e bis zu 60o/o beliehen hat oder ob diese Grenze 
fei “  bei der Beleihung überschritten wurde. Daß die 
nj^'tanstalt dies selbst dem Gericht bescheinigt, kann 
in ausreichen. Die Kreditanstalten werden sich aber 
(ien°B ,le.n Fällen voraussichtlich auf die für sie gelten- 
erwau ^ ‘Fungsvorschriften berufen. Auf diese im Gesetz 
Eie ß,*e.n Vorschriften geht der Kommentar nicht ein. 
sjCL Beleihungsvorschriften für Hypothekenbanken finden 
w ' z-B. in § § H  u. 12 HypBG., dazu kommt die „An- 
Qe.s)]ng über die Wertermittlung“ , die nach §13 dieses 

für die einzelne Bank erlassen wird. Diese Vor-
SclJfel1 werden bei der Anwendung des § 9 Abs. 4 

reinG. zu berücksichtigen sein, 
hüi^ü das — nicht ohne weiteres erkennbare

Aii ¡7 mcj. zu oerucicsicnngen sein.
-»Ittc das — nicbt ohne weiteres erkennbare — Ver- 
n,e'Kls. in dem § 9 zu § 7 Abs. 4 steht, wird in den Be

in ’in£en zu § 9 nicht erörtert, sp Arnn.7 unt| zu g jg greifen die Verf. die Recht- 
Sche; des KG. an, nach der eine angefochtene Ent- 
l%eryung insoweit immer bestehen bleiben soll, als Glau- 
Syn > deren Forderungen gestrichen worden sind, nicht 
Qe , Beschwerde eingelegt haben. Die Gründe, die 
tU ... cn - V og e 1 hiergegen anführen, sind beachtlich. 
EtikroS KG. in einer von G e r k e n - V o g e l  angeführten 
Auff. 'düng v. 3. Okt. 194Ü aus seiner grundsätzlichen 
erS(.,as.Sllng keine Folgerungen zieht, kann es zweifelhalt 
v°llem ien’ ob das KG. die bisherige Rechtsprechung in 

Olt Umfang aufrechterhalten wird. .
An«, ~r d'e Kosten des Verfahrens sagen die Verf. in 
¡5, U/. Zu §21: „Für Verfahren nach den §§ 7 bis 10, 12, 

,lsf jedesmal eine besondere Gebühr festzusetzen. 
Een, r?mit gesagt werden soll, ist nicht recht klar. Nach 
Verf besetz ist die Gerichtsgebühr für ein bestimmtes 
ficht ■ n nur e i nmal  zu erheben, auch wenn das Ge- 
Eber dem Verfahren über verschiedene Punkte, z.B. 
Eür»PÖle Bereinigung für den Hauptschuldner, für den 
Scheir?n Und über die Gewinnverrechnung (§ 10) zu ent- 
l ere,'ii? batte. Eine andere Behandlung ist nur dann 
V acr tfertigt, wenn Anträge auf Grund verschiedener 

^ en zu verschiedenen Zeiten voneinander un- 
Sestellt und demgemäß auch vom Gericht ge- 

lieben behandelt werden. Ferner ist nach der ausdruex- 
CrlieK„Vorschrift in §21 Abs. 2 eine weitere Gebühr zu 

etl> Wenn sich an ein bestimmtes Verfahren spater

ein Verfahren der erneuten Prüfung (§15 Abs. 3) oder 
ein Änderungsverfahren (§ 20) anschließt. Von diesen 
Fällen abgesehen, kann auch ein Anyvalt für e in  Ver
fahren höchstens 100 ¡KM als Gebühr erhalten, auch wenn 
in diesem Verfahren nicht nur die Schulden des Haupt
schuldners, sondern auch die des Bürgen bereinigt wer
den oder auch ein Gewinn nach § 10 verrechnet wird. 
Die abweichende Ansicht, die G e r k e n - V o g e l  in 
Anm. 4 zu § 22 vertreten, ist nicht zutreffend.

Die Zitate und Verweisungen im Text treffen gelegent
lich nicht zu. Z. B. muß es auf S. 161 in Anm. 4 heißen: 
„DJ. 1940, 879“  statt „DRW. 1940, 880“ , in Anm. 5 „DJ. 
1939“  statt „DJ. 1940“ , in Anm. 7 „DJ. 1939“  statt „DJ. 
1940“ .

Soweit vorstehend bei Einzelpunkten Kritik geübt ist, 
wird dadurch der Wert der Arbeit im ganzen nicht be
einträchtigt. Der Kommentar ist vielmehr für alle, die 
mit der Schuldenbereinigung zu tun haben, ein brauch
bares Hilfsmittel.

AGR. Dr. B r e i t h a u p t ,  Berlin.

Rec h t s w i s s ens c h a f t ,  U r s a c h e n b e g r i f f und 
N e u r o s e n f r a g e .  Juristische Beiträge zur An
gleichung ärztlicher und rechtlicher Auffassungen über 
die Entschädigungspflicht bei Neurosen. Von SenPräs. 
Dr. A r e n d t s  in Münster i. W., RA. Ca r l  in Düssel
dorf, MinDir. z. D. Dr. K n o l l  in Berlin, Oberreichs
bahnrat Roßbach in Nürnberg und — mit einem 
rechtsphilosophischen Beitrag — Dr. K l ug  aus dem 
rechtsphilosophischen Seminar von Prof. Dr. Dr. E m g e 
in Berlin. (Heft 39 von Arbei t  und Gesundhei t ,  
Sozialmedizinische Schriftenreihe aus dem Gebiete des 
Reichsarbeitsministeriums.) Leipzig 1941. Georg Thieme 
Verlag. 192 S. Preis geh. 6,50 3U/L.
Das Werk bringt die von dem Herausgeber bereits 

früher angekündigte Stellungnahme bekannter und be
sonders sachkundiger Rechtswahrer zu der im Jahre 1939 
als Heft 37 dieser Schriftenreihe erschienenen Abhand
lung von D a n s a u e r - S c h e i l w o r t h  „Neurosenfrage, 
Ursachenbegriff und Rechtsprechung“  (Bespr.DR. 1940,21).

A r e n d t s  nimmt Stellung unter der Überschrift 
„Neurosenfrage und Rechtsprechung“ . Er billigt im 
wesentlichen den erkenntnistheoretischen Standpunkt von 
Dansauer-Scheilworth, kommt zu dem Ergebnis, daß ein 
äußeres Geschehnis niemals eine rechtlich beachtliche 
(=  .adäquate) Ursache für das Auftreten der reinen Ent
schädigungsneurose sein könne, und verwirft dement
sprechend die Rechtsprechung des RG. Er bezeichnet 
den Entschädigungs- (Renten-) Neurotiker als asoziales 
Element und Volksschädling und fordert, daß sämtliche 
ordentlichen und Verwaltungsgerichte Groß-Deutschlands 
die auf dem Gebiete der Entschädigungsneurose gewon
nenen Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft sich 
zu eigen machen, aus diesen wissenschaftlichen Er
fahrungssätzen als Obersätzen die rechtlichen Schluß
folgerungen ziehen und sie allgemein wie im Einzelfallc 
anwenden. Er hebt hierbei noch die Notwendigkeit der 
Errichtung eines Reichsverwaltungsgerichtes hervor „mit 
einer Einrichtung, die in grundsätzlichen, die ordentliche 
wie die Verwaltungsgerichtsbarkeit betreffenden Rechts
fragen die Einheit der Gesamtrechtsprechung Groß- 
Deutschlands sicherstellt“  (S. 36).

Ca r l  kommt bei seiner Erörterung „Über die Not
wendigkeit einer Änderung der Rechtsprechung des Reichs
gerichts zur Frage der Entschädigungsneurose“  zu dem 
Ergebnis, daß der ursächliche Zusammenhang im Rechts
sinne zwar auch da gegeben sein könne, wo die ursäch
liche Verknüpfung im naturwissenschaftlichen Sinne nicht 
vorliege, daß eine derartige Annahme aber eine ein
gehende Auseinandersetzung mit modernen wissenschaft
lichen Auffassungen voraussetze und nicht einfach die 
fortgeschrittene medizinische Erkenntnis für unbeachtlich 
erklären könne. Bei der Entschädigungsneurose sei von 
einem ursächlichen Zusammenhang nur dann zu sprechen, 
wenn eine Dauerwirkung des Unfalles psychischer oder 
physischer Art so hinreichend wahrscheinlich sei, daß 
den Strebungen nach eigenem Vorteil und den Be
gehrungsvorstellungen nicht eine selbständige, den Un
fall ausschließlich rational mit dem erstrebten Erfolg ver
bindende Rolle zugesprochen werden müsse. Hierbei 
müsse die Verwendung des Beweissatzes „post hoc, ergo
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propter hoc“  unter alten Umständen ausscheiden. Davon 
unabhängig sei die Frage zu entscheiden, ob der Schä
diger etwa durch sein Verhalten nach dem Unfall Be- 
gehrungsvorsteliungen des Geschädigten verstärkt und 
die krankhafte Entartung solcher Vorstellungen schuld
haft mit herbeigeführt habe. Auf jeden Fall seien die 
Pflichten des Verletzten zur Behebung der Unfallfolgen 
zunächst unter dem Gesichtspunkt des Anspruchs der 
Allgemeinheit auf die bestmögliche Leistung jedes ein
zelnen und seine Pflicht, Widrigkeiten aller Art zu über
winden, zu beurteilen.

Kn o l l  geht von der „Rechtsprechung des Reichs
gerichts zur Frage der Rentenneurose“  aus und billigt 
im allgemeinen seine Verursachungslehre wie auch seine 
Rechtsgrundsätze über die Möglichkeit eines inneren 
Zusammenhanges zwischen Anlage, Unfall und Renten
neurose. Es sei eine Tatfrage, daß man auch von diesen 
Rechtsgrundsätzen aus zu einem richtigen, mit den ärzt
lichen Erkenntnissen übereinstimmenden Ergebnis kom
men könne. Daher müßten einerseits die ärztlichen Sach
verständigen es versuchen, sich in die rechtlichen Ge
dankengänge des RG. hineinzufinden, um in ihrem Rah
men das wahre Wesen der Rentenneurose aufzuzeigen 
und dem RG. die Unmöglichkeit der tatsächlichen Ge
dankengänge darzulegen. Andererseits müsse das RG. 
schärfer als bisher zwischen den rechtlichen Gedanken
gängen und den tatsächlichen Feststellungen scheiden 
und sich in die anerkannte Auffassung der ärztlichen 
Wissenschaft vom-Wesen der Rentenneurose einarbeiten. 
Dann werde es ohne Änderung seiner Rechtsgrundsätze 
die richtigen rechtlichen Folgerungen aus diesen tatsäch
lichen Umständen ziehen können.

Roßbach geht in seiner „Rechtlichen Betrachtung 
zur sogenannten Unfallneurose“  von der Problemstellung 
aus, unter welche gesetzlichen Begriffe die sog. Unfall
neurose fallen solle, und erörtert eingehend die Be
denken, sie überhaupt als Körperverletzung im Rechts
sinne anzusehen. Er kommt hierbei zu einer dem Stand
punkt von Dansauer-Scheilworth entsprechenden Ab
lehnung der reichsgerichtlichen Rechtsprechung.

K l ug  begründet in seinen Ausführungen „zum Pro
blem der logischen und erkenntnistheoretischen Grund
lagen der juristischen Kausalitätslehre“  den erkenntnis
theoretischen Standpunkt Dansauers philosophisch und 
rechtlich durch eine Klarlegung und Anwendung logischer 
Grundbegriffe.

M a r t i n e c k faßt in seinem Schlußwort die Ergeb
nisse der verschiedenen Beiträge zusammen und kommt 
zu dem Endergebnis, daß das RG. bei seiner Recht
sprechung über die Entschädigungspflicht bei der sog. 
Unfallneurose keinen einzigen seiner reinen Rechtsgrund
sätze aufzugeben brauche. Es müsse nur bei der Würdi
gung der Sachlage den tatsächlichen Verhältnissen, hier 
also den Erkenntnissen und Feststellungen der medi
zinischen Wissenschaft gerecht werden. Bei einem ver
mehrten Eindringen in das eigentliche Wesen der sog. 
Unfallneurose werde der bisherige Widerstreit zwischen 
ärztlicher Auffassung und Rechtsprechung grundsätzlich 
und ohne Gefahr von Rückfällen überwunden und eine 
unanfechtbare Rechtsprechung erreicht werden. Notfalls 
sei ein Eingreifen der Gesetzgebung an Ffand der bereits 
im Bereiche der Wehrmacht und des Reichsarbeitsdienstes 
getroffenen Regelung zu erwägen.

Der Referent darf sich jedenfalls auch ohne eine hier 
nicht mögliche eigene Stellungnahme zu dem Problem 
dem Wunsche des Fierausgebers anschließen, daß die in 
dem Werk dargelegten ernsthaften Bedenken so hervor
ragender Rechtswahrer im Zusammenhang mit den ärzt
lich-erkenntnistheoretischen Ausführungen von Dansauer 
und Schellworth dem RG. Anlaß geben mögen, seine 
Rechtsprechung bei der sog. Unfallneurose erneut zu 
überprüfen. Wobei es bedauert sein mag, daß kein Ver
treter des RG. zu diesen Fragen Stellung genommen hat. 
Form und Inhalt aller Beiträge in diesem bedeutsamen 
Werk stehen auf höchster Stufe wissenschaftlicher Gründ
lichkeit und Durchdringung eines Problems, das zweifel
los zu den schwierigsten und in seinen gemeinschafts
wichtigen Folgeerscheinungen bedeutsamsten unseres 
Rechtslebens zählt.

AGR. Dr. K a l i f e l z ,  Cottbus.

Re i ch s b e we r t u n g s g e s e t z  und B o d e n s c h ä t -  
zungsgeset z  v. 16. Okt. 1934 mit Durchführungs
verordnungen und Vermögensteuerrichtlinien unter Be
rücksichtigung der amtlichen Begründung und de 
Rechtsprechung des RFH. von Dr. L u d w i g  Haider. 
In 2. Auflage bearbeitet von R e i n h o I d E n g e 1 ’ 
ORegR. am Oberfinanzpräsidium Kassel. (Beckscn 
Kurzkommentare Bd. 18.) München und Berlin 1|V 
C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung. XXIV, 486 
Preis geb. 9,50 31M.
Das RBevvG. hat seine besondere Bedeutung dadurc > 

daß es das allgemeine Bewertungsrecht für zahlreich 
Steuern enthält. Es gilt in seinem" Ersten Teil (§§2 ‘
17) für sämtliche Steuern des Reichs, der Länder, 0 g 
Gemeinden usw. Es gilt in seinem Zweiten Teil (§»., 
bis 77) für die Vermögensteuer uneingeschränkt und w, 
weise (Erster Abschnitt: §§20 bis 66) für die GrU“ 
Steuer, die Gewerbesteuer, die Erbschaftsteuer und 
Grunderwerbsteuer nach näherer Maßgabe durch die 
Betracht kommenden Gesetze. . j,

Die Kenntnis des RBewG. ist somit für jeden, der si 
mit dem Steuerrecht in irgendeiner Weise zu beschäftig 
hat, unerläßlich. Es ist für jeden Steuerpraktikeruueuuu tiv-u. I—13 löl IUI JCUC11 OlCUCIlficH'“ *’" . --ge
offenes Geheimnis, daß die Erlangung dieser Kenntni. 
nicht immer einfach ist. Es ist deshalb zu begrüßen, 0 5 
es der Verf. übernommen hat, das bereits im Jahr * 
in 1. Auflage erschienene Werk von H a i d e r ,  des, 
Brauchbarkeit durch die inzwischen eingetretenei 
rangen stark gemindert war, auf den neuesten stan“ t,er

be-bringen. Er hat damit denen, die an die gedrängten, 
alles Wesentliche behandelnden Erläuterungen der ^  
währten Beck’schen Kurzkommentare gewohnt sind; 
w e r t v o l l e s  H i l f s m i t t e l  in die Hand gegeben- n 

Der Verf. hat es vor allem verstanden, die Wtch 
Vermögensteuerrichtlinien und die Ergänzungsricm11 ‘ r 
geschickt in den Text hineinzuarbeiten. Der ß,enLer. 
des Buchs kommt auf diese Weise niemals in die 
legenheit, eine Bestimmung der Richtlinien zU., ¿eni 
sehen. Die Rechtsprechung des RFH. und das seit 
Jahr 1935 erschienene Schrifttum hat der Verf., s j ere 
ersichtlich, vollständig verarbeitet. Das gilt insbeson { 
für die Aufsätze in der Deutschen Steuerzeitung JJer„ 
Bewertungsfragen, die von den maßgebenden Bearne 
im Reichsfinanzministerium stammen. . „  ^uf-

Es ist bei allen diesen Vorzügen, die auch die s0 
läge hat, damit zu rechnen, daß sie ihren Weg e ^eit- 
wie die 1. Auflage macht. Dies um so eher, als der.nSjjg 
punkt des Erscheinens der 2. Auflage besonders g 
ist. Es wird nach dem Stand vom 1. Jan. 1940 eine n ^  
feststellung der Einheitswerte des Betriebsvermögen?1 aen 
genommen, so daß das Interesse für Bewertungsn » 
im Augenblick besonders groß ist.  ̂ - Jes

Die Wiedergabe des Gesetzes über die Schätzuni^g^ 
Kulturbodens (Bodenschätzungsgesetz) v. 16. ¿aS 
nebst Begründung und Erläuterungen vervollständig 
Werk. der

Es wäre vielleicht wünschenswert gewesen, vV̂ vUliß 
Verlag auch für dieses Werk die Lose blattform g 
hätte. RegR. Dr. Kapp,  Ttl°

Dr. G. v. Scanzon i ,  RA. in München: Scheid^ , 
ohne Ver schu l den .  2., erw. Aufl. BenIm-*- i rt. 
Wien 1941. Deutscher Rechtsverlag. 77 S. Pre 
1,80 MC.

• c n 2 0 f lDie sorgfältige und abgewogene Arbeit ¿>can is i i r
die zunächst als Aufsatz in DR. 1940,753, dann .  ̂„uri 
veränderter Sonderdruck aus DR. erschienen war, * gjjc- 
in erweiterter Fassung vorgelegt. Die 2. Auflage und 
sichtigt die inzwischen ergangenen (veröffenthen üfSl. 
unveröffentlichten) Entscheidungen und gibt ei ^ £setn 
fassende und verständnisvolle Kommentierung z“ ¿es 
neuen und in der Praxis, so bedeutsamen Absen ^  g 
Ehegesetzes. ____

i *D ie Re i chss t eue rgese t ze .  Sammlung der fC\r 
tigsten Steuergesetze nebst den einschlägige -ffetit- 
führungsvorsenriften. Mit einer Einführung: u  Qbei" 
liehe Finanzwirtschaft. Von Er ns t  Kaemme , jjef- 
regierungsrat b. Oberfinanzpräsidium Berlin. gerliH 
zur 4. Aufl. 90 Blatt. Preis 1,60 M i.  München u. "  
1940. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung-
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Nachdruck der Entscheidungen nur auszugsweise und mit genauer Quellenangabe gestattet 

[** Abdruck in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts. — f  Anmerkung]

Rechtspolitisch besonders bedeutsame Entscheidungen:
Strafrecht S. 987ff. Nr. 1, 2, 3 ;  Versicherungsrecht S. 997 Nr. 8 ; Schuldenbereinigungsgesetz S. 1002 Nr. 12f f .

r Strafrecht

1. RG 156, 49 StGB. Der Beihilfe zur Abgabe
'ner wissentlich falschen eidesstattlichen Versicherung 
,acht sich derjenige schuldig, der zu der Examensarbeit 
nes Prüflings, deren Selbständigkeit dieser eidesstattlich 
Sichern muß, einen so bedeutenden Beitrag leistet, daß 
0,1 einer Selbständigkeit keine Rede sein kann, t )  
h Der Sinn der Darlegungen der StrK. ist der, daß 

er Angekl. (Repetitor) bei dem Zustandekommen der 
fe ite n  der Bewerber B., H., S. und L. eine'Tätigkeit 
ntwicüelt habe, die — sowohl dem inneren Gehalt als 

äußeren Umfange nach — von so entscheidender 
edeutung gewesen sei, daß man von selbständigen 

joeiten der angegebenen Verfasser nicht mehr sprechen 
nr,e, den Angekl. vielmehr als den geistigen Urheber 

.„¿Arbeiten oder eines nicht unwesentlichen Teiles der-
p-,,ei:1 ansehen müsse. Dies gilt insbesondere für die
n; e B. und H. Aber auch in den Fällen S. und L. 

mmt die StrK. an, der Beitrag des Angekl. zum Zu- 
atidekommen der Arbeiten sei so bedeutend gewesen,

Uni Von deren Selbständigkeit keine Rede sein Bonne, 
der diesen Umständen kommt es nicht darauf an, bis

v Welchem Grade eine Unterstützung der Bewerber 
sn!1 Witter Seite (Anregung und Betreuung von I lores- 
),:■en usw.) als üblich und erlaubt angesehen werden

»nte, da der Begriff einer solchen „Unterstützung 
A Sesichts der Art und des Umfangs der Betätigung des 

überhaupt entfällt. _ ,
| n ' Im Ergebnis zutreffend ist auch die Annahme des 
IiVk ’ der Angekl. habe sich der B e i h i l f e  zur wissent- 
s „r1 falschen Abgabe eidesstattlicher Versicherungen 

huldig- gemacht. Zum Beigriff der Beihilfe gehört mclr 
«.¡Wie die StrK. anzunehmen scheint —, daß der Gerillt
vi ? »Bedingung“  für die Haupttat „setzt“ , es¡genj''= 
‘elmehr, daß er mit dem Willen handelt, die Haupttat 

„ tordern oder zu erleichtern. Das Vergehen gegen den 
L ? 6. StGB, besteht darin, daß derjenige, der die Rich- 
wVu1! einer Erklärung versichert, seine Pflicht zu 
tPl, rheit verletzt. Es kann deshalb nur durch den B - 
au^.den und nicht durch einen anderen — auch nie

'ttäter — begangen werden; ein anderer kaum d 
Str.i! a^er dabei helfen. Die Beihilfe im Sinne des §
VPr . Braucht nicht durch unmittelbare Hilfe bei
opi'yirklichung der gesetzlichen ■ Tatbestandsmerkni

tlsJet zu werden. Es reicht aus, daß der Gehilfe d
Hc{!. Erbrechens- oder Vergehenstatbestand ve™,‘r '  
is* ende Handlung, bevor sie zum Abschluß gekom 
Ha» irgendeinem Zeitpunkt mit dem w !lle.n’ . 
Wpi'Pttat zu fördern oder zu erleichtern, durch irge - 
d«r+cile Einwirkung .äußerer oder innerer Gestaltung - 
H7si°der erleichtert (vgl. RGSt. 67, 191 [193]; > ,
ScliJ 50 JW. 1937, 2402‘6). Dies kann hiernach auch 
r»n„n, * * * * v vi°r dem Beginn der tatbestandsmäßigen A 
b0rf*Bandlungen geschehen, wenn die Haupttat erst - 
So tfet wird. Nach der Annahme der StrK. waren s ■ 
daVu!1 der Angekl. als die Bewerber von vornherein 
tenllh.er im klaren, daß diese beim Vorlegen der Arbei- 
$tänH-ldesstattlich versichern müßten, die Arbeiten s 
Ä *  .angefertigt zu haben. Daß sie eine solche Ver- 
\vürri Ung wahrheitsgemäß nach Lage der Sache nicht 
SwdeiJ aBgeben können, hat nach der Annahme der 
t‘o L keiner von ihnen bezweifelt. Wenn der Angekl. 
u^dem  — Wie das LG. annimmt — in dem Bewußtsein 

dem Willen, die Prüflinge wurden die Selb- 
^gkeit der Arbeiten in dem dargelegten Sinne eides-

stattlich versichern, in der festgestellten Weise für die 
Bewerber tätig .war und sie in ihrem darauf gerichteten 
Entschluß bestärkte, so bestehen keine rechtlichen Be
denken gegen die Annahme, der Angekl. habe in den 
vier in Betracht kommenden Fällen den Bewerbern Bei
hilfe in der Abgabe ihrer später wirklich abgegebenen 
eidesstattlichen Versicherungen geleistet (vgl. hierzu 
RGSt. 37, 92 [93]).

3. Die Bewerber haben vor der Wirtschafts- und So
zialwissenschaftlichen Fakultät der Universität K. an 
Eides Statt versichert, sie hätten die vorgelegten Arbeiten 
„selbständig und ohne fremde Flilfe“  oder »ohne fremde 
Hilfe“  angefertigt. Die bezeichnete Fakultät ist eine zur 
Abnahme derartiger eidesstattlicher Versicherungen zu
ständige Behörde (vgl. RGSt. 17, 208). Die Versiche
rungen waren nach dem Gesagten wissentlich unwahr. 
Die Bewerber haben sich somit des Vergehens gegen 
den § 156 StGB, schuldig gemacht.

Diesen Verlauf hat der Angekl. von vornherein in 
seine Vorstellung und in seinen Willen aufgenommen. 
Seine Verurteilung als Gehilfe nach den §§ 156, 49 StGB, 
ist deshalb gerechtfertigt.

(RG., 3. StrSen. v. 10. Febr. 1941, 3 D 633/40.) [He.]
Anmerkung: Die Entsch. betrifft einen tatsächlich und 

rechtlich einfachen Fall. Ihrem Ergebnis und den wich
tigsten Feststellungen der Begründung muß zugestimmt 
werden. Gleichwohl gibt sie zu Überlegungen Anlaß. 
Dieser Anlaß liegt in den grundsätzlichen Ausführungen 
über das Wesen der Beihilfe.

Das RG. bestätigt aufs neue seine seit RGSt. 58, 113 
feststehende Rspr., nach der für § 49 n i ch t  erforderlich 
ist, „daß der Erfolg der Haupttat durch dje Gehilfen
tätigkeit ursächlich mitbewirkt, gefördert oder erleichtert 
wird“ . Es genüge, „daß die den Verbrechenstatbestand 
verwirklichende Handlung, bevor sie zum Abschluß ge
kommen ist, zu irgendeinem Zeitpunkt durch das Jätig- 
werden des Gehilfen tatsächlich gefördert worden ist“  — 
eine Wendung, welche die vorliegende Entsch. beinahe 
wörtlich übernimmt. Mit ihr tritt das RG. in Gegensatz 
zu der im Schrifttum wohl heute noch herrschenden 
Ansicht, wonach „das Tun des Gehilfen für die Haupttat 
kausal sein“ muß. (Vgl. aus der älteren Literatur z. B. 
v. L i s z t :  ZStW. 38, 303; B i r k m e y e r ,  VDA. II
S. 13, 14, 69 u. a.; im übrigen etwa L i s z t - S c h m i d t ,  
„Lehrbuch“ , 26. Aufl., S. 321; F r a n k ,  I, IV zu §49; 
M e z g e r ,  „Lehrbuch“  S. 412f., und in neuester Zeit 
entschieden K o h l r a u s c h ,  36. Aufl., 5 zu § 49; um 
Ausgleich bemüht Mezger :  Grundriß, 1938, S .llO f.; 
zweifelnd W e l z e l ,  „Der Allg. Teil in seinen Grund
zügen“  1940, S. 77.) Mit den in diesem Schrifttum gegen 
seine Rspr. erhobenen Einwendungen hat das RG. sich 
bisher nicht auseinandergesetzt. Auch die vorl. Entsch. 
geht auf sie nicht ausdrücklich ein. Gleichwohl hat es 
den Anschein, als trage sie ihnen vorsichtig Rechnung. 
Deshalb bewirkt das Urteil einen Fortschritt in der Aus
sprache, und darin liegt seine Bedeutung. Bevor das 
aber aufgezeigt werden kann, muß zunächst noch einmal 
kurz der Stand der Kontroverse dargestellt werden.

Die Gegner des RG. erklären, daß „beteiligt“  an einer 
Straftat nur sein könne, wessen Tun oder Unter
lassen für den Erfolg ursächlich geworden ist, und be
tonen, daß diese Auffassung der Beihilfe vom Stand
punkt eines folgerichtigen Erfolgsstrafrechts aus ge
radezu selbstverständlich ist ( Mezge r ,  „Grundriß“ , 
S. 110). Ob diese These heute noch gilt, kann zweifelhaft 
erscheinen. Denn offenbar ist schon das noch geltende 
Strafrecht kein reines Erfolgsstrafrecht mehr. Aber der
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immer deutlicher werdende Übergang zu einem Willens
und Täterstrafrecht macht eine Änderung der Anschau
ungen vom Wesen der Beihilfe weder nötig noch auch 
nur möglich. Der Beihilfe ist die Beziehung zu einer 
Haupttat wesentlich. Sie ist ihrer Natur nach abhängig 
(mag man über den Grad der Akzessorietät auch ver
schiedener Meinung sein), denn „Hilfe“  setzt notwendig 
ein „Etwas“  voraus, zu dem sie geleistet wird. Und 
diese Abhängigkeit muß in einem ursächlichen Ver
hältnis der Beihilfe zur Haupttat ihren Ausdruck finden,. 
Wenn freilich die Haupttat nicht in einer Erfolgsbewir
kung besteht, so braucht natürlich auch die Hilfelei
stung nicht Ursache eines außerhalb der Haupttat als 
solcher liegenden Erfolges zu sein. Gleichwohl muß die 
Beziehung zwischen der Tätigkeit des Gehilfen und der 
des Haupttäters eine kausale sein. Es ist nötig, daß die 
Haupttat ohne die Beihilfe nicht so, wie sie tatsächlich 
ausgeführt wurde, begangen worden wäre. Wollte man 
auf diese Voraussetzung verzichten, so käme man un
weigerlich zur Bestrafung der versuchten Beihilfe. Das 
wäre eine Ausdehnung des Willensstrafrechtsgedankens, 
von der erst geprüft werden müßte, ob sie rechtspoli- 
tisch wünschenswert ist, die aber jedenfalls nach gelten
dem Recht ausgeschlossen erscheint (arg. §§ 49, 159 
usw.). So mag man der veränderten Grundhaltung un
seres Strafrechts dadurch Rechnung tragen, daß man 
das Wesen der Beihilfe nicht mehr ausschließlich als 
Mitverursachung des E r f o l g e s  der Haupttat bestimmt. 
Es bleibt aber dabei, daß sie die Haupttat selbst verur
sachen muß, womit zugleich ausgedrückt ist, daß dann, 
wenn die Haupttat in der Herbeiführung eines Erfolges 
besteht, der Gehilfe auch diesen Erfolg mitbewirkt haben 
muß — causa causae est causa causati t).

Angesichts dieser Formulierung kann gefragt werden 
ob sie nicht genau den Standpunkt des RG. wiedergibt’ 
nach dem Beihilfe in der Förderung oder Erleichterung 
der Haupttat besteht. Aber darauf ist zu erwidern, daß 
das RG. mit der von ihm gebrauchten Wendung einen 
durchaus anderen Sinn verbindet: „Förderung“  soll ge- 
rade nicht „Verursachung“  der Haupttat sein (so die 
vorliegende Entsch., so auch RGSt. 58, 113 und früher 
RGRspr. 9, 149). Daher besteht auch für den, der die 
oben aufgestellte einschränkende Begriffsbestimmung der 
Beihilfe anerkennt, der Gegensatz zu der reichsgericht
lichen Auffassung in voller Schärfe fort.

Was ist nun aber der Sinn dieser Auffassung? Was 
bedeutet „Förderung“  der Haupttat? Ist es möglich und 
ist es geboten, „Förderung“  von Verursachung zu unter
scheiden? Nur wenn diese beiden Fragen bejaht werden 
können, ist die Reichsgerichtstheorie haltbar.

Nun muß die erste, wenn man sie abstrakt, ohne Be
ziehung auf konkrete Fälle stellt, sicherlich verneint 
werden. Der Gehilfe kann die Haupttat nur dann för
dern, wenn er an ihr mitwirkt, d. h. wenn er Ursachen 
setzt, die in ihr wirksam werden. Ein anderes ist nicht 
denkbar. Mezge r  meint (Grundriß S. 111), ein För
dern, das kein Verursachen sei, könne vielleicht da an
genommen werden, wo der Gehilfe günstigere Umstände 
tur die Ausführung der Tat geschaffen hat, ohne daß 
diese Umstände dann vom Haupttäter ausgenutzt wur
den (das_ vom Gehilfen gelieferte Einbruchswerkzeug 
wurde bei der Tat nicht gebraucht). Aber wo die Gunst 
der Umstände nicht genutzt wurde, da hat keine Förde
rung stattgefunden. Mögliche ist nicht wirkliche Förde
rung. In der Tat, worin der Unterschied zwischen Ver
ursachung“  und „Förderung“  bestehen soll, ist nicht er
sichtlich ( Mezger ,  „Lehrbuch“  S. 413).

Die Unterscheidung kann deshalb nur dann gebilligt 
werden, wenn das Wort „Förderung“  in einer Bedeutung 
zu nehmen ist, die mit seinem ursprünglichen Wortsinn 
nichts zu tun hat, als technischer Ausdruck also für 
Handlungen, die keine verursachende Wirkung haben,

‘ ) Keiner Hervorhebung bedarf, daß dies keine er
schöpfende Definition der Beihilfe ist. Natürlich ist eine 
die Begehung der Haupttat mitverursachende Handlung 
nur dann Beihilfe, wenn sie von einem auf Vollendung 
der Haupttat gerichteten W i l l e n  getragen ist. Diese 
subjektive Seite der Sache steht aber hier nicht zur Er
örterung.

aber aus zwingenden kriminalpolitischen Gründen dod' 
als Beihilfe bestraft werden müssen. Es muß also ge' 
fragt werden, ob es derartige Handlungen gibt. Aud1 
diese Frage ist zu verneinen.

Von vornherein muß hervorgehoben werden, daß Se' 
rade das RG. das Dasein solcher nicht ursächlicher» 
aber gleichwohl förderlicher und darum als Beihilfe aH' 
zusehender Handlungen gar nicht anerkennen darf, o|in_ 
die Grundlagen seiner gesamten TeilnahmerechtspN' 
chung aufzugeben. Denn gäbe es solche Handlungen’ 
so könnte, so müßte sogar die Tätigkeit des Haupttaters 
von der des Gehilfen nach objektiven Gesichtspunkte 
unterschieden werden: der eine verursacht, der and0 
„fördert“ . Beihilfe und Mittäterschaft wären dann sch° 
nach äußerlichen Gesichtspunkten zu trennen, und es “ 
dürfte des Gegensatzes von Täterwillen und Gehiu® 
willen nicht mehr, um sie gegeneinander abzugreiVe ' 
Der Begriff des „animus socii“  wäre überhaupt 4. hc 
flüssig. Die Verschiedenheit der objektiven Tatbestand' 
würde sich auf der Schuldseite auswirken. Die eigj-" 
tümliche Schuld des Gehilfen wäre dann dadurch 
stimmt, daß der Wille des Gehilfen apf etwas ganz ® . 
deres gerichtet ist als der des Täters: eben nur ^  
„Fördern“ . Im ganzen: die Teilnahmetheorie lief® f... 
die von Lobe (Leipziger Kommentar, 4, 5 zu §49) v i 
tretene Ansicht hinaus. Diese Folgerungen aber I0 
das RG. ab. Es betont insbesondere, daß der Wille , . 
Gehilfen auf Vollendung (nicht nur auf Förderung) ^  
Haupttat gerichtet sein müsse (RGSt. 50, 169 [170]I AE 
23 [24]). Hiernach ist unwahrscheinlich, daß sich > a 
strafwürdiger „Förderung“ , die nicht in Wahrheit d°' 
zugleich auch Verursachungsfälle wären, in der Ksi 
finden lassen.

Diese Vermutung wird durch eine Überprüfung f l  
Judikatur bestätigt, auf die sich das RG. beruft- 
stets ist da, wo das RG. eine bloße Förderung an® 
nommen hat, Verursachung nachzuweisen (MezS 
„Grundriß“  S. 111). Für die wichtigsten Entsch. der 
teren Rspr., deren Summe RGSt. 58, 113 zu ziehen s‘ 
bemüht, hat M e z g e r  das im „Lehrbuch“ S. 41J * 
zeigt. Zu ergänzen wäre, daß es bei den übniU. 
dort angeführten Entsch. nicht anders liegt. RGSt. 4, * 
der Gehilfe lieferte dem Täter minderwertige Uhren, 
wohl er wußte, daß dieser sie als hochwertige verkau 
würde; hätte er das nicht getan, so hätte der Täter n* 
betrügen können; RGSt. 28, 287: der Angekl. gaö ¡. 
Täterin das „von ihr dann auch angewendete“  A ^  
bungsmittel; RGSt. 51, 136: der Angekl. beschei"1* 
dem Täter die Lieferung größerer als wirklich au§ ¡ne 
bener Brotmengen und ermöglichte ihm dadurch c ¡t 
Übertretung der BundesratsVO. über den Verkehr 
Brotgetreide und Mehl aus dem Erntejahr 1915 
28. Juni 1915; Rspr. 3, 464 u. 9, 149: der Angeld- nabei 
Namen und Anschrift einer Hebamme, deren Hute /jn 
einer Abtreibung in Anspruch genommen wurde- , eI., 
RGSt. 16 350 ist der Sachverhalt nicht mitgeteilt.) v 
all ist das Tun des Gehilfen also wirklich eine 
Mitverursachung gewesen. Und ebenso war esi*®L t f ,  
teren, nach RGSt. 58, 113 ergangenen Entsch. RG •
191: der Gehilfe brachte den Täter mit dem Zeuge” . jeS 
sammen, den der Täter zur Leistung eines M e in m  
zu verleiten suchte; RGSt. 71, 176: der ange*fe[. 
Funkoffizier verhinderte den Schmuggel der ihm 1 
stellten Matrosen nicht, obwohl er dazu ¡instand ¡, 
verpflichtet war; RGSt. 73, 53 =  JW. 1939, 538 • gVi 
hilfe (begangen durch Unterlassen) zum Mord wir ^agi» 
für den Fall angenommen, daß Angekl. in _” ! r 7l7 et' 
war, durch Tätigwerden die Vollendung der Tat z ^ £ 
schweren, d. h. daß sein Untätigbleiben wenigsten 
Art und Weise der Tatbegehung bestimmte. Irn ß au 0ße 
eine Notwendigkeit, von der Mitverursachung die. j ¿et 
„Förderung“  zu unterscheiden, lag in der Mehrza nicht 
Falle, an denen das RG. seine Lehre entwickelte, 
vor. . W>e

Es bleiben darum nur solche Fälle zweifelhat , 
sie RGSt. 58, 113 im Auge hat: Fälle, in denen c 
hilfe ein Werkzeug liefert, das dann gar nicht D 
wird, so daß nicht einmal die „Modalität der ^e,
( Mezge r ,  „Lehrbuch“  S. 413) durch das Werkzeug.^ 
einflußt wird. Aber auch hier ist die Entsch.
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chwierig. Denn hier liegt entweder nur versuchte Bei- 
ite vor, deren Straflosigkeit erträglich ist und jeden- 
alls ertragen werden muli, solange das Gesetz sie nicht
usdrücklich unter Strafe stellt. Diesen Standpunkt hat 

1ss\ U- selbst gelegentlich eingenommen (vgl. RGSt. 38, 
Sö): Oder aber es bewirkt die Tätigkeit des Gehilfen 
venjgstens eine „innere Stärkung“  des Täters. Dann ist 
le Beihilfe durch Rat und unter diesem Gesichtspunkt 
ach g 49 strafbar. Natürlich darf solche intellektuelle 
eilulfe nicht ohne weiteres einfach angenommen wer- 

Uni wenn der Gehilfe ein nicht benutztes Werkzeug zur 
der‘ügung gestellt hat. Sonst käme man praktisch zu 

m Ergebnis, daß Beihilfe immer schon da vorliegt, wo 
i.,tr Gehilfe nur überhaupt irgend etwas mit dem Willen 
v- >. d'e Haupttat zu fördern und zu erleichtern, gleich- 
r . welche Wirkungen sein Handeln hat. Daß dies aus- 
Stm6’ w*rt  ̂ zwar *n der vorliegenden Entsch. an einer 
r Ä  ausgesprochen („es genügt vielmehr, daß er [der 
, hilfe] mit dem Willen handelt, die Haupttat zu för- 
at rn und zu erleichtern“ ). Aber jene Erklärung ist nicht 

schließgud. Sie dient nur zur Zurückweisung ifer von 
j. “ JrK. vertretenen Rechtsansicht. Daß nach wie vor 

Bloße Absicht des Gehilfen, durch seine Hilfelei- 
¿¡¡S die Haupttat zu unterstützen“ , die Anwendung von 
y nicht rechtfertigen soll (so RGSt. 58, 113), bestä-

Sdn® 'i'6 Haupttat zu unterstützen“ , die Anwendung von 
iitrt n'cht rechtfertigen soll (so RGSt. 58, 113), bestä- 
hV/uch cjas vorstehende Urteil, in dem es an dem Er- 
tu„ rn's einer tatsächlichen Förderung oder Erleichte- 
4 g festhält, Diese Förderung aber wird vielfach auch 

' es zu einer physischen Mitwirkung des GehilfenWo
nicht(j.Ju gekommen ist, in einer moralischen Unterstützung 
pallHaupttäters festgestellt werden können. Wo das derpall
■Hen

__ festgestellt
lsf, kann auch in solchen Fällen Beihilfe angenom-

blnR Werden. Und nu r dann liegt wirklich echte, nicht 
versuchte Beihilfe vor. Fehlt dagegen auch jene 

u.pi'ge Mitwirkung, hat das Verhalten des „Gehilfen 
¡fPp r auf das Tun noch auf das Wollen des Täters 
§ dn11 . nen Einfluß gehabt, dann ist Bestrafung nach 

„n ich t möglich.
‘^sPr Ansicht nun scheint sich das vorliegende Er

hält 's n*cBt mehr ganz verschließen zu wollen. Es 
Itirt ZWar an ^en überlieferten Formeln von „Förderung 
eijU »Erleichterung“  fest und leugnet das Erfordernis 
un,s ursächlichen Zusammenhangs zwischen Beihilfe 
ü0 , Haupttat. Aber es stellt die Entsch. zum Schluß 

a darauf ab, daß der Angekl. durch sein Verhalten 
upttäter in ihrem' auf Abgabe einer falschen eides-

dip'V, darauf ab, daß der Angekl. durch sein Verhalten 
stat(paupttäter in ihrem' auf Abgabe einer falschen eides- 
stä i en Versicherung gerichteten En t sch l uß  be- 
\yjJ k f habe. Darin, in dieser psychischen Hilfeleistung 
trb^’ .uud mit Recht, die eigentliche Beihilfehandlung 
Punkt Auf diesen Sachverhalt ist auch vom Stand- 

c*er Gegner des RG. aus § 49 unzweifelhaft an-

D.Ui nijuf beschreitet die Entsch. den Weg, auf dem die 
typ.", 58, 113 gemeinten Fälle befriedigend gelöst 
Vpr„,en, Bonnen. Vielleicht darf sie deshalb als erster 
den a ,einer Vermittlung zwischen den widerstreiten- 
lung “ ^sichten aufgefaßt werden. Eine solche ^Vermitt-

Htf
fisten r  ' ...........- ...............Grenzen erkennen lasse.

I3rav;VVJare dringend zu wünschen. Denn die bisherige 
itiit nS grifft der Vorwurf Mezgc r s  („Grundriß“  S. 111) 
festB„ cJ?t- daß sie kein Muster an Klarheit sei und keine

Prof. Dr. B o c k e i m a n n ,  Königsberg (Pr.)
** *
Aup-pa??- — § 266 StGB. Eine Verletzung der Pflicht des 
Aufj;p Hlfen, auf Verlangen der Firma zwei Jahre nach 
'Vfirh Utlf* des Angestelltenverhältnisses keinen Wettbe- 

jy *u treiben, ist keine Untreue i. S. des § 266 StGB, f)jy - »ciuen, ist Keine untreue l. s. ues s ¿uu >
daß1®, Untreue nach dem § 266 StGB, findet das LG. darin, 
8teu, „ Angekl. St., anstatt gemäß dem § 4 seines An
der „ugsvertrages seine ganze Kraft dem Unternehmen 
¡'ach 'w?rBe zu widmen, in erheblichem Umfange für die 

?e‘ner eigenen Meinung betriebsfremde Angelegen-
. 8̂ Pp (YO n ü i-i O fl i n rrc i ro r f n li ro il O in Hptl RfllllTlCn UtlQ

Hit d ltler eigenen Meinung betriebsfremde Angeiegen- 
tiit H0eii Pegenerierungsverfahrens in den Räumen und 
% ( , ”  Mitteln der S. werke Versuche angestellt und da- 
?.ifi Sp^°Bl seine eigene Arbeitskraft wie auch zum I eil 
'chenln»er Mitarbeiter eingesetzt und dann zur gewerb- 
Hutern Ausnutzung dieses Verfahrens das Wettbewerbs- 
die men in Kl. aufgebaut und zu diesem Zweck auch 

aer bezeichneten Handlungen vorgenommen habe.

Diese Verurteilung kann nur teilweise bestehen bleiben. 
Im einzelnen ist dazu folgendes zu sagen.

a) Treuverhältnis.
Das LG. nimmt rechtlich zutreffend an, der Angekl. St. 

habe auf Grund seines Anstellungsvertrages und des ihm 
zugewiesenen Pflichtenkreises während der Dauer seines 
Anstellungsverhältnisses in einem T r euve r hä l t n i s  der 
im § 266 StGB, bezeichneten Art zu den S.werken gestan
den, das ihn verpflichtet habe, die Vermögensinteressen 
der S.werke wahrzunehmen.

Das LG. ist aber auch der Auffassung, diese Treuever
pflichtung des Angekl. St. habe nicht nur über den Zeit
punkt, in dem er gekündigt habe, hinweg bis zur Beendi
gung seines Beschäftigungsverhältnisses (8. Sept. 1937) be
standen, sondern sie sei auch für die ganze Zeit in Kraft 
geblieben, für die das Wettbewerbsverbot gegen den An
gekl. St. wirksam gewesen sei. Denn dieses besondere 
Wettbewerbs verbot für die Dauer von zwei Jahren nach 
Beendigung des Dienstverhältnisses habe eine über das 
Dienstverhältnis hinausreichende Treupflicht eigener Art 
begründet, „die die Anwendung der sonst etwa für die 
Übergangszeit und die Zeit nach der Beendigung des Ver
trages geltenden Regeln ausschließe“ .

Das ist rechtsirrig. Das Wettbewerbsverbot hat keine 
solche Wirkung.

Es ist davon auszugehen, daß in der Regel die in einem 
Anstellungsverhältnisse begründete Verpflichtung, Wett
bewerbshandlungen gegen den Anstellungsbetrieb zu un
terlassen, mit der Beendigung des Dienstverhältnisses auf
hört. Das ist unter dem Gesichtspunkt des § 17 UnlWG. 
in der Rspr. anerkannt (vgl. RGSt. 61, 273 [274] und 
RGUrt. v. 4. Okt, 1938, I 250/37: HöchstRRspr. 1939 Nr. 30). 
Danach bindet das Verbot des § 17 Abs. 1 UnlWG. den 
Angestellten grundsätzlich nur für die Zeit seiner An
stellung und verwehrt ihm nicht, Betriebsgeheimnisse, die 
er auf ordnungsmäßigem Weg erfahren hat, nach Ablauf 
des Dienstvertrages sowohl Dritten mitzuteilen als auch 
zu Wettbewerbszwecken selbst zu verwerten.

Maßgebend ist bei dieser Rspr. die Erwägung gewesen, 
dem Interesse des Betriebsinhabers, daß seine Geschäfts
geheimnisse gewahrt blieben und ihm kein früherer Ange
stellter als Wettbewerber entgegentrete, stehe das nicht 
minder berechtigte Interesse der Angestellten gegenüber, 
ihre Kenntnisse und Fertigkeiten zu ihrem Fortkommen 
zu nutzen. Daran ist festzuhalten. Aus demselben Grunde 
kann auch aus der in dem Beschäftigungsverhältnisse i. S. 
des § 266 StGB, begründeten Treueverpflichtung keine Bin
dung des Angestellten über die Beendigung des Dienst
verhältnisses hinaus erwachsen. Gegen diese Begrenzung 
der Treuebindung spricht auch nicht die jetzige Rechts
auffassung (vgl. die §§ 1 und 2 ArbOG. v. 20. Jan. 1934 
[RGBl. I, 451), nach der das Arbeitsverhältnis überwiegend 
personenrechtlicher Natur ist und auf der gegenseitigen 
Treupflicht zwischen dem Betriebsführer und der Gefolg
schaft beruht. Denn gerade nach der heutigen Anschauung 
muß der Angestellte an sich die Möglichkeit zum Aufstieg 
— auch zum selbständigen Unternehmer — haben; das 
Eingehen eines Beschäftigungsverhältnisses, in dem er sich 
in seinem Fache zum Erwerb und zur Verwertung von 
Kenntnissen und Erfahrungen betätigt, darf kein Hindernis 
dagegen schaffen, daß er nach der Beendigung des Dienst
verhältnisses das Gelernte für sich selbst verwertet. Es 
liegt auch im Interesse der Gesamtheit, daß die Angestell
ten ihre besonderen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrun
gen frei — auch im eigenen Betriebe — der Wirtschaft 
nutzbar machen. Deshalb ist es in der Regel rechtlich zu
lässig, daß sich ein Angestellter nach der Beendigung 
des Anstellungsverhältnisse in einem Wettbewerbsbetriebe 
betätigt oder selbständig macht.

Das gilt auch für den Angekl. St. Das in seinem Anstel
lungsvertrage vorgesehene Wet t bewer bsve r bo t  än
dert insoweit nichts an der allgemeinen Regel. Nach dem 
§ 6 seines Anstellungsvertrages sollte das Wettbewerbs
verbot erst dann wirksam werden, wenn die S.werke dies 
nach Au f l ösung  des D i ens t ver hä l t n i sses  ver
langen würden. Daraus ergibt sich, daß das Verlangen 
nicht etwa — in gewisser Beschränkung — das Dienstver
hältnis fortsetzt, sondern ein neues Vertragsverhältnis in 
Kraft setzt, das dem bisherigen Angestellten das Wettbe
werbsverbot als Schuldverpflichtung auferlegt, während es
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bisher für ihn auf Grund der im Dienstverhältnis begrün
deten Treupflicht gegolten hatte. Das Aufhören der Treue
pflicht mit der Beendigung des Dienstverhältnisses gibt 
für den Berechtigten erst den Anlaß, zu erwägen, ob er 
den Wettbewerb verbieten und dafür die entsprechende 
Gegenleistung übernehmen will. Das neue Vertragsverhält
nis steht somit nur in einem äußeren und nicht in einem 
inneren Zusammenhänge mit dem früheren Anstellungs
verhältnis, so daß in ihm die mit jenem verbundene Treu
pflicht nicht fortwirkt. Es legt jedem Vertragsteile Vert 
bindlichkeiten i. S. des Schuldrechts des BGB. auf, ohne ein 
neues Treuverhältnis zu begründen. Der frühere Ange
stellte hat — gegen Entgelt — eine Betätigung in gewisser 
Richtung, die dem anderen Teile wirtschaftlich schädlich 
werden könnte, zu unterlassen, ohne daß er deshalb ver
pflichtet wäre, allgemein die Vermögensinteressen des an
deren Vertragsteiles wahrzunehmen.

Der Verpflichtung des Angekl. St. aus dem Wettbewerbs
verbote fehlt somit das Wesen einer Treueverpflichtung, 
wie es zum Tatbestände des § 266 StGB, gehört. Die all
gemeine Verpflichtung, den Vertrag nach Treu und Glau
ben zu erfüllen, genügt dazu nicht (vgl. RGSt. 73, 299 
[300] = DR. 1939, 1981).

Soweit deshalb der Angekl. St. nach der Beendigung 
des Anstellungsverhältnisses Wettbewerbshandlungen vor
genommen hat, kann das für ihn nur bürgerlich-rechtliche 
Verbindlichkeiten, aber keine Strafbarkeit nach dem § 266 
StGB, nach sich ziehen. M it der Beendigung des Beschäf
tigungsverhältnisses hört auch das Treuverhältnis auf, das 
ihn i. S. des § 266 StGB, an die S.werke band.

Für die Zeit, die zwischen seiner unwirksamen Kündi
gung und zwischen der fristlosen Kündigung der S.werke 
liegt (15. Aug. bis 8. Sept. 1937), gilt der Angekl. St. noch 
als deren Angestellter. Denn die unbefugte Kündigung 
war nicht geeignet, ihn von seinen Vertragsverpflichtun
gen zu befreien,

b) Treubruch.
Die Verletzung der Treupflicht, den Treubruch, findet 

das LG. im ganzen darin, daß der Angekl. St. (mit dem 
Mitangeklagten K.) das Werk in Kl. — ein Wettbewerbs
unternehmen zu den S.werken — aufgebaut habe. Diesem 
Zwecke hätten die näher aufgeführten Handlungen ge
dient; in jeder dieser Handlungen im einzelnen sieht des
halb das LG. einen Treubruch nach dem §266 StGB.

Dieser Auffassung vermag der Senat in dieser Allge
meinheit nicht beizutreten.

Wie oben dargelegt, war der Angekl. St. — wie in der 
Regel jeder Angestellte — berechtigt, nach der Beendigung 
seines Beschäftigungsverhältnisses ein Wettbewerbsunter
nehmen zu betreiben. Auch ergibt sich aus den Feststel
lungen des LG., daß das Werk in Kl. nicht vor dem 1. Jan. 
1938 — also erst nachdem sein Anstellungsverhältnis und 
das des Angekl. K. bei den S.werken beendet waren — 
in Betrieb genommen werden sollte und betrieben wor
den ist.

Ist ein Angestellter aber berechtigt, nach Beendigung 
seines Beschäftigungsverhältnisses ein Wettbewerbsunter
nehmen zu betreiben, so kann es ihm auch nicht verboten 
sein, dieses Unternehmen während der Dauer des Dienst
verhältnisses vorzubere i t en.  Denn ein solches Verbot 
widerspräche dem natürlichen Lauf der Dinge, nach dem 
sich der Strebende in der unteren Stufe die Möglichkeit 
zum Aufstieg in die höhere Stellung schaffen muß. Sonst 
wäre z.B. ein Angestellter auch dann strafbar, wenn er 
sich von seinem Gehalte das Kapital ersparte, um sich 
nach ordnungsmäßiger Beendigung seiner Anstellung in 
einem Wettbewerbsbetriebe zu betätigen. Es wäre vielfach 
ein schweres Hindernis für einen Angestellten, sich selb
ständig zu machen, wenn er erst nach Beendigung seiner 
Beschäftigung und des Gehaltsbezuges mit dem Aufbau 
des Wettbewerbsunternehmens beginnen dürfte. Da es ge
rade bei technischen Betrieben vielfach lange dauert, bis 
sie Einkünfte bringen, wäre Minderbemittelten die Selb- 
ständigmachung nahezu unmöglich. Es bedeutet auch für 
die Wirkung gegenüber dem bisherigen Beschäftigungs
betriebe dasselbe, ob der frühere Angestellte in einem 
von anderen oder von ihm selbst eingerichteten neuen 
Wettbewerbsbetriebe tätig wird.

Das Recht des Angestellten, den eigenen Betrieb vorzu
bereiten, gilt selbstverständlich nur unter der Voraus
setzung, daß die Vorbereitungshandlungen selbst nicht

schon während der Dauer des Treuverhältnisses einen 
Nachteil für den Beschäftigungsbetrieb zur Folge habe»’ 
Eine den Treugeber  schädigende Vorbereitung^ 
handlung könnte ein Treubruch i. S. des § 266 StGB, sein, 
während andere Vo r ber e i t ungshand l ungen keine11 
Treubruch dieser Art darstellen. Das ergibt sich als selbst
verständliche Folgerung aus dem Rechte des Angestellte11’ 
nach Lösung des Angestelltenverhältnisses ein Wettbe
werbsunternehmen zu betreiben. Soweit durch die Tat' 
Sache, daß das geplante Wettbewerbsunternehmen nach def 
Beendigung des Treuverhältnisses entsteht, eine Vermö
gens g e f ä h r d u n g  für den Beschäftigungsbetrieb her 
beigeführt wird, beruht diese nicht auf einer Verletz«11» 
der Treupflicht. Die bezeichneten Vorbereitungshandl«11' 
gen erfüllen deshalb insoweit nicht die Merkmale eine 
Vergehens gegen den §266 StGB.

c) Nachteil für den Berechtigten.
Der Nachte i l  i. S. des § 266 StGB., der den S.werk®1 

durch den Treubruch des Angekl. St. erwachsen sein so11’ 
besteht nach der Auffassung des LG. in folgendem:

Bei erfolgreichem Gange des Wettbewerbsunternehmp1 
sei mit einer Schmälerung des Absatzes der S.werke j  
rechnen gewesen, und darin liege mindestens eine für äl 

.nächste Zukunft voraussehbare gegenwär t i ge  ver 
mögensgefährdung der S.werke, die einen Verm' 
gensschaden (=  Nachteil i. S. des § 266 StGB.) bedeute- 

Zu dieser Vermögensgefährdung komme noch folgen« 
Vermögensschaden als unmittelbare Folge der einzeln® 
Untreuehandlungen hinzu: der Verlust, der den S.wer... 
durch die Entziehung der Arbeitskräfte und der Ma*erl s
lien für die Ausarbeitung des Regenerierungsverfahre 
im August 1936 entstanden sei; die Beeinträchtigung “ 
Rohstoff,,wünsche“ der S.werke durch die Bemühungen, „ 
die knappen Rohstoffe für das neue Werk und durch 0 
Bezug von Asbest am 4. Mai 1937, von Zellston , 
August 1937 und von gebrauchten Filtrierstoffen im Hef 
1937; durch das Oberlassen der N.zeichnung an St- . 
Ostern 1937 sei für die S.werke schon dadurch ein Na 
teil i. S. des § 266 StGB, eingetreten, daß die Zeich« 
zum Zwecke der Verwendung in einem zukünftigen w -t( 
bewerbsunternehmen verfügbar geworden sei; der .Aus1 
eines erfahrenen Monteurs (Ende Oktober 1937) in e,’ „ 
Zeit zunehmenden Facharbeitermangels bilde für el‘te;j 
Spezialbetrieb wie die S.werke selbst schon einen Nac« 
i. S. des § 266 StGB.; der Verlust des in Aussicht s tftf. 
den Alleinbezugsrechts für Kieselgur im Oktober 19-”  f. 
deute einen Vermögensschaden für die S.werke; am

Ver
de«

dem sei auch dadurch den S.werken ein Schaden ent 
den, daß der Hinweis auf die Herbeiführung dieses ^  
lustes die für die S.werke nachteilige Verschmelzung . e. 
KI.er Unternehmens mit der Firma Kol. begünstigt n 

Hierzu ist folgendes zu sagen. ¿es
Wie dargetan ist, kann die durch die Vorbereitung^, 

Wettbewerbsunternehmens im ganzen herbeigeführte g 
mögensgefährdung an sich hier nicht zur Anwe«yQi. 
des § 266 StGB, gegen den Angekl. St. führen. Die ^  
bereitungshandlungen im einzelnen haben aber aI® eit 
treuehandlungen i.S. dieses Gesetzes zu gelten, so ^  
sie vo r dem 8. Sept. 1937 liegen und den S.werk1 j,.
außerhalb ihrer Bedeutung für das Wettbewerbsunte: lt 
men — einen Nachteil zugefügt haben. Insoweit K ¿ie 
nach dem Urteil nur der Verlust in Betracht, de „$1 
S.werke dadurch erlitten haben, daß ihnen der O Ajefl 
St. (wie der Angekl. K.) im August 1936 durch die 1 fle. 
Anlagen der S.werke in größerem Umfange vorgen eige 
nen Regenerierungsversuche seine eigene und tei ¿en 
die Arbeitskraft seiner Untergebenen entzogen und z 
Versuchen Chemikalien der S.werke benutzt hat. pr- 

Im übrigen ergibt sich aus den Feststellungen a ^ ¡t 
teils, daß durch die Betätigung des Angekl. St. in d utld 
bis zum 8. Sept. für die S.werke bei der Gründung ^e, 
Einrichtung des Unternehmens in Kl., insbes. bei dVj0efl, 
Schaffung von Rohstoffen und dem Ankauf von Mas -sefl 
sowie durch die für diese Zwecke unternommenen 266 
kein nachweisbarer wirklicher Nachteil i. S.
StGB, eingetreten ist. Soweit eine nflichtwidrige n 
für den Treugeber zu keinem
StGB, eingetreten ist. Soweit eine pflichtwidrige 
für den Treugeber zu keinem Vermögensschade ge- 
kommt keine Verurteilung nach dem § 266 StOp-
tracht; denn der Versuch dieses Vergehens ist nicm ^  
bar. Um mehr kann es sich aber auch in dem ran 
handeln, in dem sich um Ostern 1937 der Angekl. o'-

cht
ch
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Monteur G. die N.zeichnung verschafft hat. Denn diese 
Dehnung stellt kein Betriebsgeheimnis dar, und St. hat 
Sle nicht verwendet.

(RG., 3. StrSen. v. 19. Dez. 1940, 3 D 236/40.)
Anmerkung: Die Auslegung des § 266 n. F. ist in beson- 

nerern Maße durch rechtspolitische Erwägungen bestimmt, 
p® gilt, namentlich den zweiten Tatbestand des § 266 sinn- 
’°11 zu beschränken und ihn gegen die bloße Vertrags- 
^netzung abzugrenzen. In diesem Zusammenhänge ist die 
orstehende Entscheidung von Bedeutung.

Das richtige Verständnis des § 266 StGB., 2. Alter- 
aüve setzt eine genauere Unterscheidung der einzelnen 

iatbestandsmerkmale voraus. Der Täter muß erstens eine 
reupf l i cht  verletzt haben. Zwar spricht das Gesetz 
Ur von einer „Pflicht“ , fremde Vermögensinteressen wahr- 
"nehmen und vom „Treuverhältnis“ nur dort, wo die 

i’r l̂n tatsächliche“ , der formalrechtlichen Grundlage ent
ehrende Pflicht zur Wahrnehmung fremder Interessen ge- 
?^lnt ist. Doch hat dies nur darin seinen Grund, daß man 
,ei der Neufassung des § 266 die früher vertretenen An- 

Jcl'ten über das wesen der Untreue (Mißbrauchs- und 
I ^bruchstheorie) miteinander zu verbinden versuchte. 
n Wahrheit stehen al le Einzelfälle der Untreue unter dem 
gemeinsamen Gedanken der Treupflichtverletzung. Inso- 
i r.n ist der Entwurf 1936, der dies klarer zum Ausdruck 
d['n?t, schon heute geltendes Recht. „Untreue begeht, wer 
pM. ‘hm auf Grund eines Treuverhältnisses obliegende 
a,i l t, für fremdes Vermögen zu sorgen, verletzt“ (vgl. 
uch Gür t ner ,  „Das kommende deutsche Strafrecht , 

besonderer Teil, 2. Aufl., 1936, S. 449). Der Begriff des 
euverhältnisses aber verträgt keine Banalisierung. Nicht 

Hau Rechtsverhältnis, kraft dessen jemand verpflichtet ist, 
dl ch Treu und Glauben zu leisten, ist ein Treuverhältnis, 
Pflieh ¡Cht Zur Erfüllmig des Vertrages noch keine Treu-

nh.muß aber zweitens hinzukommen, daß die Treupflicht 
die Wahrnehmung f remder  Vermögens i n te r -  

Ren gerichtet ist. Auf dieses Merkmal bezieht sich die

9i.f luD cUJCi ¿WCllCIIo lllUZUlvUnllllCU) UUU ulv' 1 “ 1
e 1 die Wahrnehmung f remder  Vermögens i n te r -  

s,en gerichtet ist. Auf dieses Merkmal bezieht sich die 
lo^er bekannten Entscheidung RGSt. 69, 58 (61) = JW. 
Sol u enthaltene Einschränkung, wonach es sich um 
sieb  ̂ Pflichten oder Pflichtenkreise handeln müsse, „die 
ItA  'hrer Dauer nach über eine gewisse Zeit, oder ihrem 
Daß n?e nach über bloße Einzelfälle hinaus erstrecken . 
»J,diese Einschränkung freilich nicht ausreicht, zeigt 
Krane der vorl. Fall: Die Pflicht, zwei Jahre hindurch 

len Wettbewerb zu betreiben, erstreckt sich über eine 
dori'S?-e Zeit und umfaßt mehr als bloße Einzelfälle, und 
typii Megt keine Untreue vor. Und zwar deshalb nicht, 

‘ die Pflicht, auf den anderen Teil Rücksicht zu neh- 
o3. *hn nicht zu stören, als eine im wesentlichen ne- 

‘ y® Pflicht etwas anderes ist, als die Pflicht, fremdeI;
anriü102ensinteressen zu wahren, d.h. p o s i t i v  für jemand 

.fr,s ?u sorgen. Aber auch die Pflicht, für einen anderen 
^b e ite n , ist nicht ohne weiteres eine Pflicht, seine Ver- 
lei.5ensinteressen zu wahren, und die vorsätzliche Ver- 
HinUng der Pflichten aus dein Arbeitsverhältnis ohne 

zutreten besonderer Umstände noch keine Untreue. 
UniUr Wenn diese Merkmale Zusamment ref fen,  kann 
abpr Ue v°rliegen. Es gibt einerseits Treupflichten, die 
intp.„ doch nicht auf die Wahrung fremder Vermögens- 
der essen gerichtet sind — so die Pflicht des Arbeiters, 
hat lm wesentlichen mechanische Arbeit zu verrichten 
der ~v Unc* andererseits Pflichten zur Wahrnehmung frem- 
T rp ,,rmögensinteressen, die aber doch nicht auf einem 
Qes Verhältnis beruhen, wie etwa die Pflichten aus der 

>. “ aftsführung ohne Auftrag.
()en p egt man diese Maßstäbe an den in der .vorstehen
des p *scheidung erörterten Fall an, so dürfte sich folgen- 

1 v£eben:
Ver’| i ' e'ne Untreue enthält die Verletzung der Pflicht, auf 
gestsn̂ en der Firma zwei Jahre nach Abschluß des An- 
tnso,, . nvei'hältnisses keinen Wettbewerb zu treiben. Denn 
noch e'f bandelt es sich weder um ein Treuverhaltnis, 
Ve r “ m die Pflicht zur positiven Wahrnehmung fremder 
eine, Pj/ensinteressen, und zwar, obwohl diese Pflicht nicht 
SehpAi e Nebenverpflichtung im Rahmen eines weiter- 
lichpn , n Rechtsverhältnisses ist, sondern den wesent- 
stelu Jnllalt des hierüber abgeschlossenen Vertrages dar- 
flgp.'.Pas RQ. iegt darauf Wert, daß das für die Zeit nach 

Qlgung des Dienstverhältnisses in Aussicht genom

mene Rechtsverhältnis nicht die bloße Fortsetzung des bis
herigen Dienstverhältnisses, sondern rechtlich selbständig 
sei und durch das ausdrückliche Verlangen der Firma zu
stande komme. Doch dürfte es auch insoweit auf diese 
formalrechtlichen Erwägungen — selbständiger Vertrag 
oder Fortwirkung des alten Vertrages — nicht ankommen. 
Zwar wird an sich mit Recht anerkannt, daß auch nach 
Beendigung des zwischen dem Täter und dem Verletzten 
bestehenden Rechtsverhältnisses doch ein Treuverhältnis 
fortbestehen kann, so daß auch der aus seiner bisherigen 
Stellung ausscheidende Beamte, Angestellte oder Arbeiter 
noch Untreue begehen kann (vgl. z. B. Eb. Schmidt ,  
„Komm. z. Aktienrecht“  von Gadow, Heimchen, Eb. 
Schmidt, W. Schmidt, Weipert, 1940, S. 1211 f. mit weiteren 
Hinweisen und v. D o h n a n y i ,  Nachtrag zur 18. Aufl. 
des Frankschen Kommentars zum StGB., 1936, S. 57). Doch 
muß dann immer noch eine wenigstens tatsächliche Treu
pflicht zur Wahrung fremder Vermögensinteressen be
stehen. Eine solche Pflicht verletzt das Vorstandsmitglied 
einer AG., oder der Prokurist einer Firma, der nach 
seinem Ausscheiden noch im Abwicklungsstadium Geschäfte 
zum Nachteil seiner Firma weiterführt, nicht aber der An
gestellte, der nach seinem Ausscheiden die Pflicht zum 
Unterlassen des Wettbewerbes verletzt. Denn mater i e l l  
haben das jetzt bestehende Rechtsverhältnis und die dar
aus erwachsenden Pflichten einen anderen Inhalt, als das 
ursprüngliche Arbeitsverhältnis.

2. Schwieriger ist die Frage zu beurteilen, ob das 
Verhalten des Täters v o r  Ablauf des Dienstverhältnis
ses Untreue ist. Das Angestelltenverhältnis ist zweifel
los ein Treuverhaltnis. Doch sind auch die aus die
sem Verhältnis entspringenden Pflichten auf die Wahr
nehmung fremder Vermögensinteressen gerichtet. Be
kanntlich hat das RG. den zweiten Tatbestand des 
§ 266 StGB, mit Recht auf solche Fälle beschränkt, in 
denen der Verpflichtete für die Erfüllung seiner Pflicht 
„einen gewissen Spielraum, eine gewisse Bewegungsfrei
heit oder Selbständigkeit hat“ (vgl. z. B. RGSt. 69, 62). 
Diese Voraussetzung war im vorl. Falle erfüllt. Denn wie 
der unveröffentlichte Teil des Urteils ergibt, war der An- 
gekl. „mit der selbständigen und verantwortlichen Leitung 
des von ihm einzurichtenden bierchemischen Versuchs
laboratoriums beauftragt“ . Er hatte somit eine verhältnis
mäßige selbständige, der persönlichen Entscheidung und 
Verantwortung Spielraum lassende Stellung, ohne daß es 
darauf ankäme, ob ihm die Befugnis zu selbständigem 
recht sgeschäf t l i chem Handeln eingeräumt war.

III. Doch sind noch zwei weitere Merkmale zu prüfen. 
Das RG. hat die Eigenart der bis zur Beendigung des 
Dienstverhältnisses bestehenden Pflicht nicht näher ge
prüft. Es nimmt nämlich an, daß der Angekl. be r ech t i g t  
gewesen sei, ein Wettbewerbsunternehmen für die spätere 
Zeit schon während der Dauer des Beschäftigungsverhält
nisses vorzubereiten. Es hält somit eine Verletzung der 
dem Täter obliegenden Pflichten nicht für gegeben, wo
mit sich freilich die Frage nach deren Wesen erübrigt. 
Aber ob man ihm darin zustimmen kann, scheint doch recht 
zweifelhaft. Zwar schließt die im Vertrage übernommene 
Verpflichtung, die ganze Arbeitskraft dem Unternehmen zu 
widmen, nicht aus, daß der Angestellte sich auch Zeit für 
seine eigenen Angelegenheiten nimmt, sich im Hinblick 
auf die für später geplante Wettbewerbstätigkeit Kapital 
spart oder sonstige Vorbereitungen trifft. Insoweit ist den 
sozialen Erwägungen, mit denen das RG. eine Verpflichtung 
zum Unterlassen von Wettbewerbshandlungen nach Be
endigung des Dienstverhältnisses grundsätzlich verneint, 
gewiß beizupflichten. Soweit solche Betätigungen sich im 
Rahmen des der Verkehrssitte und Volksanschauung ge
mäßen, des „Sozialadaequaten“  (nach einem Ausdruck von 
Welzel )  halten, liegt in der Tat keine Pflichtverletzung 
vor. Im vorl. Falle ging aber die Betätigung des Angekl. 
St. über dieses Maß offenbar hinaus. Er hat doch allem 
Anschein nach in erheblichem Umfange Rohstoffe und 
wertvolle Arbeitskräfte nicht dem ihm anvertrauten La
boratorium und seiner Firma zugeführt, sondern für sich 
verwendet (einen gewissen Vergleich bietet der in der 
Entsch. RGSt. 71, 333 =  JW. 1937, 3022 erörterte Fall). 
Vor allem aber tat er dies zur Vorbereitung eines Wett
bewerbsunternehmens, daß er noch vor Ablauf der zwei 
Jahre nach Beendigung des Dienstverhältnisses und ohne 
Rücksicht auf ein etwa entgegenstehendes Verlangen seiner
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Firma eröffnen wollte, obwohl er sich im Vertrage ver
pflichtet hatte, einem solchen Verlangen nachzukommen. 
Er bereitete also einen Vertragsbruch vor. Auch die vom 
RO. mit Recht in den Vordergrund gerückten sozialen Er
wägungen ändern aber nichts an der Verpflichtung, ver
traglich übernommene Verbindlichkeiten zu erfüllen und 
somit an der Pilichtwidrigkeit eines vertragswidrigen 
Verhaltens.

Endlich wäre aber noch besonders zu prüfen, ob das 
Verhalten des St. die Firma benachteiligt hat. Warum ein 
solcher Schaden nicht nachweisbar sei, wie die Schluß
ausführungen des Urteils behaupten, ist ohne nähere 
Kenntnis des Sachverhalts nicht zu entscheiden. Doch läßt 
sich folgende Erwägung nicht von der Hand weisen: Auf 
Grund des Anstellungsvertrages hatte die Firma das Recht, 
von dem Angekl. das Unterlassen des Wettbewerbes für 
die Dauer von zwei Jahren nach Beendigung des Dienst
verhältnisses zu fordern. Sie hatte somit die greifbare Aus
sicht auf ein Unterbleiben von Wettbewerbshandlungen für 
diese Zeit. Dieser Bestandteil ihres Vermögens aber ist 
durch die Vorbereitungen des Angekl. und durch seinen 
Entschluß, sich über ein etwaiges Verlangen der Firma hin
wegzusetzen, doch wohl in so starkem Maße gefährdet und 
entwertet, daß schon von einem gegenwärtigen Nachteil 
die Rede sein kann.

Für den inneren Sachverhalt, namentlich die Beurteilung 
der Frage, ob der Angekl. sich einer Pflichtverletzung be
wußt war, ergibt das Urteil, soweit es veröffentlicht ist, 
keinen genügenden Anhalt.

Prof. Dr. Dahrn, Leipzig.
*

** 3. RG. — §§ 267, 268 StGB. Eine Urkunde kann auch 
dann falsch sein, wenn der Aussteller mit seinem richtigen 
Namen unterzeichnet hat, und sie kann echt auch dann 
sein, wenn der Unterzeichner nicht der Namensträger ist, 
sondern mit einem fremden Namen unterzeichnet hat. — 
Vollmacht zur Vollziehung der Unterschrift des Voll
machtgebers. f )

Das LG. hat angenommen, daß sich der Angekl. einer 
fortgesetzten schweren Urkundenfälschung (§§ 267, 268 
Abs. 1 Nr. 1 StGB.) schuldig gemacht habe, weil er in 
dem Rechtsstreit gegen H., den er im Namen seines Nef
fen L. bei dem AG. führte, Prozeßs'chriften und Vollmach
ten mit dem Namen seines Neffen unterzeichnet hat.

Zum fälschlichen Anfertigen einer Urkunde i. S. der 
§§ 267, 268 Abs. 1 Nr. 1 StGB, gehört, daß der Anschein 
erweckt wird, als sei eine andere Person der Aussteller 
der Urkunde, als derjenige, von dem sie in Wahrheit her
rührt, daß also über die Person des Ausstellers getäuscht 
wird und der Täter darüber täuschen will. Wesentlich ist 
hiernach, wer im einzelnen Fall derjenige ist, von dem 
die Urkunde herrührt. Dabei ist nicht ausschlaggebend, 
wer die Urkunde körperlich vollzogen hat, entscheidend 
ist vielmehr, von wem sie geistig herrührt. Eine Urkunde 
kann auch dann falsch sein, wenn der Aussteller mit sei
nem richtigen Namen unterzeichnet hat, und sie kann echt 
auch dann sein, wenn der Unterzeichner nicht der Na
mensträger ist, sondern mit einem fremden Namen unter
zeichnet hat. Bei dem — hier in Betracht kommenden — 
Zeichnen mit fremdem Namen kommt eine echte Urkunde 
dann zustande, scheidet also eine Urkundenfälschung aus, 
wenn folgende Voraussetzungen Zusammentreffen: Der 
Unterzeichner will den Namensträger vertreten, er kann ihn 
rechtlich vertreten, und der Namensträger w ill sich in der 
Unterschrift vertreten lassen.

Der Angekl. hatte im vorl. Fall u. a. behauptet, L. habe 
ihm eine Generalvollmacht erteilt, auf Grund deren er den 
Rechtsstreit im Namen des L. geführt und die erwähnten 
Urkunden mit dessen Namen unterzeichnet habe. Das LG. 
hat als wahr unterstellt, daß der Angekl. eine „weit
gehende Vollmacht“ für L. gehabt habe. Was das LG. 
darunter versteht, bleibt unklar, zumal da es an einer 
anderen Stelle des Urteils ausführt, der Angekl. habe über 
den Rahmen der ihm vielleicht tatsächlich gegebenen 
Vollmacht hinaus die in Betracht kommenden Urkunden 
fälschlich angefertigt. Nach Lage der Sache muß bei der 
rechtlichen Nachprüfung des Urteils davon ausgegangen 
werden, daß das LG. das Vorliegen einer Generalvoll
macht als wahr unterstellt hat. Ermächtigte diese den An
gekl., den Rechtsstreit im Namen des L. zu führen und

[Deutsches Recht, Wochenausgaf^

demgemäß auch die dem Gericht einzureichenden Sehr 
stücke für ihn zu unterzeichnen, so können die Vor 
Setzungen gegeben sein, unter denen beim Zeichnen 
fremdem Namen echte Urkunden vorliegen. L. konnte. •«. 
in der Unterzeichnung der in Betracht kommenden ben 
stücke vertreten lassen. In einem solchen Fall kann 
Bevollmächtigte unmittelbar mit dem Namen des-Ye . 
tenen unterzeichnen (vgl. RGSt. 45, 327, 328/329)- 
Ausführungen des LG., daß sich der Angekl. trotz d 
der „weitgehenden Vollmacht“ liegenden Ermächtig 
des L. durch Unterzeichnen der Schriftstücke mit tdcabe, 
Namen einer Urkundenfälschung schuldig gemacht * f 
scheinen davon auszugehen, daß der unwahre Inhalt ¡nen 
Urkunde diese schon als eine unechte Urkunde ersv, i.aib 
lasse, oder daß eine Urkundenfälschung schon a ' ur 
vorliege, weil die Ermächtigung des Namenstrager j 
Begehung einer strafbaren Handlung (hier eines t>e■ ■„
benutzt werden sollte. Diese Ansicht würde reett ^
sein. Aus dem unwahren Inhalt allein kann dasUrkun^Standsmerkmal der fälschlichen Anfertigung einer
- - .......----------------------1 (RGSt. 43, 348 349). F g ds.
kann für die Frage, ob nicht dn Mißbrauch der ur^ j aß
nicht hergeleitet werden

form gegeben ist, auch die Tatsache erheblich sei , ^
die Urkunde einen unwahren Inhalt hat, nämlicn ^ a. 
wenn die unwahren Angaben von dem Willen u waS 
mensträgers nicht umfaßt werden. Daraus kann sic > 
im einzelnen Fall zu prüfen ist, ergeben, daß d ®̂gffeis 
reichen der Urkunde nicht dem Willen des Namens e ,

iui in ^egcucn iöi, auuii uic i  awauic c*nv*/**~—
die Urkunde einen unwahren Inhalt hat, nämlicn^-^a.

reichen der Urkunde nicht dem Willen des ^ alT,c“ ‘%"‘ c\jr- 
entsprach, die Ermächtigung zur Unterzeichnung der 
künde mit seinem Namen also fehlte. Dann Hann s. jerlCjeii 
Unterzeichner der Urkunde, wenn er sich der *e ¡^er 
Ermächtigung bewußt gewesen ist, einer Täuschun,, n 
den Aussteller der Urkunde schuldig ge,'iaCc!r,ß er- 
(RGSt. 43, 348, 350; vgl. auch die zum § 269 » ^ « g e 
gangene Entsch. RGSt. 74, 210, 211/212: DR. l940’ / ^ ufzt

Daß die Ermächtigung des Namensträgers ^aZü. Jfê en, 
werden soll, um eine strafbare Handlung zu » jje- 
insbes. andere in betrügerischer Weise zu 
gründet ebenfalls noch nicht die Annahme einer ur s0ichen 
Fälschung. Voraussetzung für das Vorliegen ellae[ (eiiers, 
ist vielmehr, daß gerade über die Person des soll>
über das Vertretungsverhältnis getäuscht werti . 
während es nicht genügt, daß mit der Urkunde u yertre- 
Sachen getäuscht werden soll, die außerhalb des der 
tungsverhältnisses liegen. Will aber der Unterzeic ^¡eser 
Urkunde den Namensträger nicht vertreten, .u.' ßr der 
sich nicht durch jenen vertreten lassen, soll viel ejtier 
Anschein erweckt werden, als sei die Urkunde ¿ein 
anderen Person ausgestellt, als von demjenigen; Br- 
sie herrührt, so macht sich der Unterzeichner gC|lU]dig> 
künde einer Urkundenfälschung selbst dann seineS 
wenn sich der Namensträger mit dem Ctebra 43, 34»; 
Namens einverstanden erklärt hat (vgl. RGS • 1934:
352/353; 68, 240, 242; RGUrt. 2 D 1061/33 v. 1- Mar l937, 
HöchstRRspr. 1934 Nr. 1079; 3 D 622/37 v. 6. bei gfl. 
1 D 211/38 v. 31. Mai 1938: DJ. 1938, 1917). t '  ^  peZ. 
deres sollte auch durch das RGUrt. 2 D 667/38 • cf)eri 
1938: HöchstRRspr. 1939 Nr. 662 nicht ausge 1 d der 
werden, wie der dort geschilderte Sachvermn ^ ufld 
Hinweis auf RGSt. 43, 348, 352/353; 68, 24U,
RGUrt. 1 D 211/38 v. 31. Mai 1938 ergibt.

(RO., 2. StrSen. v. 9. Dez. 1940, 2 D 355/40.)
. z fljen*

Anmerkung: Für die Echtheit einer Urkunde ,4 ^  g„t- 
ausschlaggebend, wer sie körperlich v?ü?°g rrührt“ 
scheidend ist vielmehr, von wem sie geistig ; ß, Fre 
dieser Satz bildet das Fundament der vorl. «  s NaInen 
lieh hat das RG. seit je das Zeichnen mit frem « ]sChUfl| 
unter gewissen Umständen nicht als Urku >- „g at 
angesprochen. Aber die Herleitung dieser A AbS!ê r 
einem bestimmten Echtheitsbegriff, die sai ,..-4 ¡n ein?, 
zung zwischen der Täuschung über die Ide 1 -j 
Urkunde und betrügerischen Manipulation 
einer Urkunde, überhaupt die scharfe Kenn &
Voraussetzungen der Zulässigkeit des . ¡ j ung  “ ‘U 
fremdem Namen sowie die methodische V_ i.„»ns 11

Hilf«
Ktflu

amen sowie die meuiuuibuic * ^  . hnens 
mit dem der Fälschung trotz Zewnn^ v0̂  

..amen, das ist mit solcher Deuthch* ghefe0 
RG. bisher nicht ausgesprochen worden Dc geri 
Zusehen- ergibt sich allerdings, daß diese Austun

ses Falles 
eigenem Namen
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z«m Teil' wörtlich — der letzten (35.) Aufl. des Komm. 
v°n Koh l r ausch  (zu § 267 Anm. 6) entnommen sind, 
°hne daß der Senat angibt, von wem die Formulierungen 
»geistig herrühren“ . Es sei deshalb einmal deutlich aus
gesprochen, daß eine derartige „stillschweigende“  Ver
wendung der Literatur durch die höchstrichterhche Rspr., 
Y'e sie auch sonst manchmal zu beobachten ist (vgl. etwa 
KQst.70, 193 und die Schrift von Dahm,  „Das trei- 
sPrechende Urteil im Strafverfahren“ ), bei aller Würdi
gung der Tatsache, daß ein Urteil kein Lehrbuch ist, 

gebilligt werden kann. Es dürfte nur der Sache 
, lenen, wenn der Oberste Gerichtshof, besonders in Zei- 
!e» einer starken Wandlung der Rspr., die gerade auch 
ln den Blättern dieser Zeitschrift geförderte Verbindung 
hir Wissenschaft seinerseits dadurch pflegt, daß er die 
Ansicht eines Schriftstellers nicht nur dann zitiert, wenn 
l r >hn bekämpft, zumal bei einem auch bei den unteren 
Qenchten so verbreiteten, vorzüglichen Buch wie dem 
genannten Kommentar.

Schlich ist der Entsch. zuzustimmen, bis auf den be- 
gnfflichen Ausgangspunkt, wie er eingangs gekennzeic - 
,et ‘st. Jene Vergeistigung des Echtheitsbegriffes hat den 
^eck, von seiten des Tatbestandes der Urkundenfal- 
?chung aus der Tatsache Rechnung zu tragen, daß nacn 
burgerlichem Recht die mit einem fremden Namen unter-; u,Kernchetn Recht che mit einem iremucu i
nac|fnê „ , Urk ^ de> s°Sar M Ä Ä m
Rech 
$ f . )  
fall 
nen
der
mit
jj'otz vjeoraucns aes e i genen »«uu». — r r r  „
en- Aber in Wahrheit haben die beiden Lalle nichts mit-

oacl1 § 126 BOB., unter bestimmten Voraussetzungen 
» ‘sgültigkeit haben kann (vgl. VerZivSen. RGZ-74. 
??{■). Die vorl. Entsch. verbindet damit freilich auch den 
„al> einer Identitätsfälschung durch Gebrauch des eige- 

n Namens. Und in der Tat klingt es sehr bestechend 
Herstellung einer echten Urkunde trotz ZeichmetiS 

, f remd eni Namen die Herstellung einer f a u c h e n

. Aber in Wahrheit haßen tue ßeiuen . <**■>= V 
Ränder zu tun und beruht ihre Lösung nicht aut dem 
glichen Gedanken: dort wird eine Urkunde kraft 
al?mter außerhalb ihrer liegenden Beziehungen einer 
anderen Person als dem Hersteller rechtlich zugerechnet 

dagegen muß der Urkunde ihre Rechtswirksamkeit 
gesprochen werden, weil ihr Oesamtzusammenhang 
{9,z richtiger Namensbezeichnung des Herstellers schon 
3  sich und aus sich falsche Identitätsvorstellungen he - 
[orruft. \y ird dg,. auf den vermögenden Vater „Emil Mul- 
£  gezogene Wechsel vom gleichnamigen unvermogen- 
u,n Sohn akzeptiert, so rührt auch rein physisch die Ur 
X de nicht von dem her, von dem sie herzuruhren vor 
| 'bt, ist also unecht; denn der Name ist nur ein M tej 
“r Individualisierung einer Person, auf deren Identität 

r allein« ankommt (grundlegend ROSt. 4, 157). -
La!">lienstand (z. B. all Ehefrau RGSt. 30, 43 oder als 

RGSt. 37, 196 und 48, 342) das Gewerbe (z. EL 
am vbesitzer-Tagelöhner in Oppenhoff Rspr. 17, 453), die 
K J * *  Eigenschaft (vgl. RGSt. 52, 12), kurz der ge- 

„Kontext der Schrift“  (RGSt. 13 171 «t dabei m 
Fracht zu ziehen, und der Name ist „Schall und Rauch , 

stp, er den Aussteller nicht wirklich bezeichne . 
eht dem Gebrauch eines fremden der Mißbrauch des 
lgenen Namens gleich (RGSt. 55, 173).

V.^anz anders liegt es beim Zeichnen mit fremdem 
patnen. Hier wird ta der Urkunde zugleich eine fremde 
ij.rtSOn substituiert; die mangelnde Identität zwischen 
¡„"^eichner und Namensträger ist ganz offens chtl ch 
IjJe r Urkunde selbst findet sich nichts, was auf diese 
<iieleiischeiclung hinwiese, sie erklärte oder recht, ßp '&u 
ihre.^nn erst geschehen, wenn man ^ew'sse außerh b 
ö i f  Regende Rechtsverhältnisse heranzieht. Will man d e 
ecufUnHe trotzdem unter bestimmten Voraussetz g 
au! t Sprechen, so macht man eben eine Ausnalime vo„ 
RSf\vr0nst geltenden Regeln. Aber mit Recht hat P/an 
S 5 - 32. 90 f.) dieser Erweiterung vorgehalten, daß sie 
H e'!.„ yerschiedenartige Erscheinungen,^ nämlich d ^* vtrscnieaenariige crbuiamuigv.», 

rüh ren  von einer bestimmten Person und s 
Voll" Ven für sie“ , verwechsele und den „Echthe 
4er Randi? seines objektiven Charakters e" tkle'd^  ! d ! 
UerrkuBre,griff nicht nur von der kausalen Beziehung der

ẑumniWillenr e.Vner Person, sondern auch davon 
C ?"g ig  gemacht werde, wie sich dieser Wille zur 
S htsordnung verhalte“ . Daher erklärt sich auch, daß 

h vielfach die einschlägigen Urteile des RG. in einen

Kreisschluß verstricken: die in jeder Zeichnung mit fal
schem Namen liegende Täuschung wird für unbeachtlich 
erklärt, wenn der Namensträger zugestimmt hat — es 
sei denn, daß dies doch eine Täuschung darstellt (vgl. 
z.B. RGSt. 16, 325; 26, 220 ; 37, 196. Wie vertragt sich 
dies übrigens mit § 117 BGB.?! Der gleiche Zirkel auch 
in RGZ 74 auf S. 71!). Ich kann auch nicht finden, daß 
es dem Leben und dem natürlichen Rechtsempfinden 
mehr entspreche, wenn man es auf den geistigen Urheber 
ankommen läßt, wie K o h 1 r a u s c h a. a. O. meint. Für 
die „natürliche“  Betrachtung pflegt doch das Handgreif
liche, Sinnfällige, Körperliche im Vordergrund zu stehen; 
gerade auch hier bei der Urkunde, die aus sich heraus 
verständlich und vollständig einen Gedankeninhalt ver
körpert. Wer sich aber handschriftlich eines fremden 
Namens bedient, erweckt eben den falschen Schein, als 
habe der wahre Namensträger geschrieben. Auch sollte 
man rechtspolitisch gesehen nicht durch eine Ausweitung 
strafrechtlicher Begriffe der Vergrößerung gewisser Aus
nahmeerscheinungen auf dem Gebiet des bürgerlichen 
Rechts Vorschub leisten, die im Interesse eines offenen 
vertrauensvollen Rechtsverkehrs im Gegenteil möglichst 
eingedämmt werden müssen.

Andererseits ist selbstverständlich, daß soweit, als das 
Zivilrecht solche mit fremdem Namen gezeichneten Ur
kunden nun einmal als rechtsgültig anerkennt, ihre Her
stellung nicht strafbare Urkundenfälschung sein kann. 
Dafür kann es freilich nicht befriedigen, wenn F r an k 
(a. a.O. S. 95) die Straflosigkeit aus einem mangelnden 
Verschulden herleitet. Vielmehr muß mindestens schon 
die Rechtswidrigkeit verneint werden. Daß dies nur mög
lich sei, indem man — fälschlich! — der Einwilligung 
des Namensträgers rechtfertigende .Kraft beilegt, wie 
Ko h l r a u s c h  a. a. O. meint, ist unzutreffend. Es wird 
dabei das Merkmal der „rechtswidrigen Absicht' über
sehen, das als ein subjektives Unrechts- oder Tatbestands
merkmal die typische und spezielle Rechtswidrigkeit des 
mit der Fälschung erstrebten Zieles kennzeichnet. Liier 
also ist der systematische Ort für die behandelte Frage, 
soweit die Rechtsordnung auch den mit einem fremden 
Namen ausgestellten Urkunden Gültigkeit im Rechts
verkehr zuerkennt, handelt der Aussteller trotz Gebrauchs 
des fremden Namens nicht subjektiv-rechtswidrig. Das 
trifft nicht zu, wo eine Vertretung nicht zugelassen ist, 
z. B. beim eigenhändigen Testament (RGSt. 57, 235; vgl. 
auch 69, 117), oder wo gar keine echte Vertretung in 
Wille und Erklärung beabsichtigt ist (vgl. RGSt. 68 240 
mit Vorentsch.). Gerade die vorl. Entsch., die mit Recht 
scharf zwischen der Täuschung über das Verti etungs- 
verhältnis und derjenigen über außerhalb desselben 
liegende Tatsachen nach Absicht der Beteiligten unter
scheidet, erweist die Richtigkeit dieser systematischen 
Einordnung. Der Fall der Autographenfälschung etwa
liegt dazu ganz analog. „  , ,, ... .

6 Prof. Dr. Bo l d t ,  Kiel.
*

** 4. RG. — § 26 Nr. 3 FleischbeschauG. Auch das Ver
gehen nach §26 Nr. 3 FleischbeschauG. kann in mittel
barer Täterschaft begangen werden. , .

Im Fall des §26 Nr. 3 geht das Anbringen der falschen 
Kennzeichen in dem Feilhalten und dem Verkauf des so 
gekennzeichneten Fleisches auf, wenn beide Tatbestände 
von dem gleichen Täter im unmittelbaren Zusammenhang
verwirklicht werden. , _ , _R,01

Untersagung der Ausübung des Gewerbes gemäß §421
StGB.

a") Die Verurteilung des Angekl. wegen fortgesetzter 
Schlachtsteuerhinterziehung nach §396 RAbgO. n. F. 
mit §2 a Abs. 2 StGB, und § 3 RSchlachtStG. v 24. März 
1934 (RGBl I, 238) i. d. Fass, des Art. I der VO. vom 
21 März 1935 (RGBL I, 391) läßt keinen Rechtsirrtum 
erkennen und wird von der Rev. auch nur insoweit be
mängelt, als das Vorliegen einer fortgesetzten Handlung 
angenommen ist. Allein die Ausfuhrungen der StrK. 
darüber, daß der Angekl. die Straftaten, zu deren fort
laufender Begehung er sich auf Grund eines einheit
lichen, von vornherein bei ihm bestehenden Vorsatzes 
entschlossen hat, nach Art, Zeit und Form der Begehung 
so übersehen habe, daß ihre spätere stückweise Ver-
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wirklichung dem vorausgefaßten Oesamtvorsatz ent
sprach, sind rechtlich nicht zu beanstanden. Der Angekl. 
konnte im voraus natürlich nicht wissen, an welchen 
bestimmten Tagen und wieviele Stücke er jeweils 
schlachten würde. Das war aber auch nicht nötig. Es 
genügte, daß er entschlossen war, künftig in seinem 
Geschäft unter Ausnützung der im Urteil festgestellten 
besonderen Verhältnisse Schwarzschlachtungen vorzu
nehmen, so oft er dazu nach dem Fleischverbrauch An
laß und nach den zur Verfügung stehenden Schlacht
tieren die Möglichkeit hatte. Die Revisionsrüge ist also 
unbegründet.-

Die Ausführungen der Rev. geben keinen Anlaß, von 
der in RGSt. 72, 6, 238 ff., 71 92, 95 zum Ausdruck ge
brachten Rechtsauffassung abzuweichen, daß bei Ver
urteilung wegen Schlachtsteuerhinterziehung gemäß § 401 
RAbgO. auf Einziehung des aus den nichtversteuerten 
Schlachtungen herrührenden Fleisches oder auf Wert
ersatz zu erkennen ist.

b) D ie  Ü b e r t r e t u n g e n  nach § 27 Nr. 2 u. 3 
FI  e i s c h b G.

Die Übertretungen stehen nach dem Urteil in Tat
einheit mit der Schlachtsteuerhinterziehung. Sie waren 
aber schon zur Zeit der Anklage v. 21.Aug. 1939 ver
jährt, da seit der richterlichen Vernehmung des Angekl. 
v. 29. Okt. 1938 innerhalb der Frist von drei Monaten 
die Verjährung durch eine richterliche Handlung nicht 
unterbrochen worden war. Die Verurteilung aus § 27 
FleischbG. fällt deshalb weg. Einstellung des Verfahrens 
hat wegen der Tateinheit nicht zu erfolgen, doch muß 
die Urteilsformel berichtigt werden.

c) Ve r gehen  nach §26 Nr.  3 F l e i schbG.
S. ist als mittelbarer Täter nach § 26 Nr. 3 FleischbG. 

verurteilt, weil er durch seine von ihm abhängigen Ge
sellen an dem schwarzgeschlachteten Fleisch fortgesetzt 
Kennzeichen der im § 19 FleischbG. vorgesehenen Art 
fälschlich angebracht habe. Die Gesellen W.} Sch., D. 
und O. waren angeklagt, dem S. zu dieser Tat und 
durch eine weitere selbständige Tat zu den Schlacht
steuerhinterziehungen wissentlich Beihilfe geleistet zu 
haben. Die Verfahren sind auf Grund des Gnadenerlasses 
für die Zivilbevölkerung v. 9. Sept. 1939 eingestellt wor
den. Die Rev. bezeichnet die Verurteilung S.s als mittel
barer Täter für rechtlich unzulässig, da die Gesellen die 
Stempel auf seine Veranlassung angebracht hätten, S. 
also der Anstiftung schuldig sei.

Wenn die Gesellen die Tat nach § 26 Nr. 3 FleischbG. 
mit dem Tätervorsatz begangen hätten, könnte S. nicht 
mittelbarer Täter sein; er konnte aber als mittelbarer 
Täter verurteilt werden, wenn die Gesellen nur mit dem 
Gehilfenvorsatz gehandelt haben (RGSt. 57, 274; 62, 369, 
390; 64, 422, 425). Die Gesellen waren als Gehilfen S.s 
angeklagt und sind auch bei der Verurteilung S.s von 
der StrK. als Gehilfen angesehen worden. Die Rev. 
wendet hiergegen ein, daß in RGSt. 72, 99, 101 Ziff. 3 a 
ausgesprochen sei, bei der Begehungsform der fälsch
lichen Anbringung von Kennzeichen nach § 26 Nr. 3 
FleischbG. sei T ä t e r  derjenige, der die Handlung des 
Anbringens (wie hier die Gesellen) vornimmt; eine Teil
nahme anderer, an dieser Handlung sei entsprechend den 
allgemeinen Vorschriften über die Teilnahme in den ver
schiedenen Formen der Mittäterschaft, der Anstiftung 
und der Beihilfe möglich. Ob und in welcher rechtlichen 
Form eine solche Teilnahme im einzelnen Falle vorliegt, 
bedürfe der Prüfung und Darlegung; entscheidend sei 
nicht Art und Maß des Beitrags zur Tat, sondern die 
Willensrichtung.

Die Rüge kann keinen Erfolg haben. Die Entsclf. 
RGSt. 72, 99 befaßt sich in der Ziff. 3 a auf S. 101 nicht 
mit der mittelbaren Täterschaft. Es ist deshalb davon 
auszugehen, daß auch das Vergehen nach § 26 Nr. 3 
FleischbG. in mittelbarer Täterschaft begangen werden 
kann, wenn deren Voraussetzungen vorliegen, wie sie in 
RGSt. 64, 422, 425 Abs. 3 im einzelnen festgestellt sind. 
Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Falle er
füllt. Die von dem Angekl. abhängigen Gesellen haben 
nach dem Urteil auf seine „Anweisung“  gehandelt und 
waren nicht als vorsätzliche „Täter“ , sondern als „Ge
hilfen“  des Angekl. tätig. Auch konnte dieser sich durch 
das eigene fälschliche Anbringen in gleicher Weise straf-

Tätbc*
bar machen. Denn das Anbringen stellt ^ | ”ß.neS setzt 
stand dar, der eigenhändig erfüllt werden /nQSt. 
keine besonderen Tätereigenschaften vora ■ ¿¡e Ge- 
274; 63, 313, 315). Daß auch derjenige, der w ^  & „  
seilen die Tatbestandshandlung ausfuhrt, handeln
Täterwillen, sondern mit dem Gehilfenv , hiefZlJ 
kann, ist in der Rspr. des RO- ane[ka" i teibarer Täter 
RGSt. 74, 84). Die Verurteilung S.s als mdteio rectlt- 
des Vergehens nach § 26 Nr. 3 StGB, ist 
lieh nicht zu beanstanden. , mittel'

Wenn nun aber auch gegen die Annahme faß
baren Täterschaft hinsichtlich des Anb » s0 hau 
sehen Kennzeichen keine Bedenken be hr[ngens‘J  
die Verurteilung doch nicht wegen des „ Feiih  ̂6,. 
erfolgen. Denn dieses hatte gegenüber e£Chen 
und Verkauf des mit den falschen K ne bJ
sehenen Fleisches durch den gleichen p-ufialteU, 
sondere rechtliche Bedeutung, weil das icenme,,.„ 
der Verkauf schon bei der Anbringung der fa ls ^

unu vernaui ues mu ucn i»»-“ - -  ratpr ke>ne 
sehenen Fleisches durch den gleichen ppjiFialten. ü> 
sondere rechtliche Bedeutung, weil das i<ennze'c 
der Verkauf schon bei der Anbringung . f jafSc 
beabsichtigt war und weil das Anbring -malten 1 
Kennzeichen die Voraussetzung für das ra  F]eisc 
das Verkaufen des falsch gekennzeich ¡.jyüttG- 
bildete. Wie im Falle des § 4 N r.1 u;,,..tr;ebshatli^ 
Herstellungshandlung der Nr. 1 in der V fer
der Nr. 2 aufgeht (RGSt. 73, 83, 84 Nr. 2, J g  u 
RGSt. 72, 276, 280 vorletzter Abs.; JE  / ,  ,0  1253p 
372; die Entsch. RGSt. 41, 205 ist im s0 geht
v. 12. Dez. 1933: BayZ. 1934, 2W »üfeegeb J ^  de 
im Falle des §26 Nr. 3 FleischbG. das M  dein W  
falschen Kennzeichen in dem Feilhalten vveIin bß 
kauf des so gekennzeichneten Fleisches _i-fer iffl 
Tatbestände wie hier von dem gleichen™  S w j 
mittelbaren Zusammenhang verwirklich der Ke
sowohl wegen des fälschlichen Anbring , des 
Zeichen als auch wegen des Fe'lhalte ceStstelh*ß|c), 
kaufs des Fleisches angeklagt. Nach d ■ ,inete 
des Urteils hat er das falsch gekenn . des »__ i— Fr  et auf Urunu „„
Nr. 
schautes

S3 FleischbG. auch verurteilt worden, wed^Q^nu
lautes Fleisch „in Verkehr gebracht * - r
s § 26 a. a. O. ist er aber nur des A "h«nu 
len Kennzeichen schuldig befunden 
nach obigen Ausführungen richtig 

Itens und des Verkaufs des falsch 
usches hätte verurteilt werden so.

- v.rurteilung kann vom RevG. ausge 
Die auf „Vergehen gegen § 26 Nr. den rich 
tende Urteilsformel deckt aber au 
Schuldspruch. M 3 Fle>sC” cr-

Die StrK. hat das Vergehen nach §20 ^ ennzeicben ärl. 
das sie im An b r i ng e n  der falschen als 
blickt, gegenüber der Steuerhinterzieh p rechts1 ,êe
dige Straftat angesehen. Das ist an_ ejchefl b ge-
Denn das fälschliche Anbringen der K . desseI? ^
einen Teil des Steuervergehens insote, ’ erleicBt<=r 
gehung durch das Anbringen der Zeicn der

virfvrHpn cnllfp und der Anbr o Sc

¡nd

des § 26 a. a. O. ist er aber nur ^  ■ —- den 
sehen Kennzeichen schuldig befunden ' des
er nach obigen Ausführungen richtig . | nrlZeichn 
halfpnc itnH Hpq Vprkaljfs des fälsch ß k p,jg flC* ^
______  ___  __  __ shPÜ
Verurteilung kann vom RevG.

f<en°'

”Schlacht”un>';jeweih w e g * angfcg
ati’

verdeckt werden sollte und der
Zeichen nach einer Schlachtung j _
Schlachtungen und Zeichenanbringung 26. ScPk ‘ aueb
ten (RGUrt. 2 D 4/40 v 13. Ju« " R e ic h e "  J g  
Hiernach diente das Anbringen der grleicmr die 
der Ermöglichung oder mindestens jewe11 0|i-
der späteren Schwarzschlachtungen, 1 damit T̂lfl pße 
Entdeckung der früheren verhindert u StrR-, ' mH
zeiliches Einschreiten vereitelt wurde. ¡t zwi ^. 3 
deshalb von ihrem Standpunkt aus T_ acj, § 26 efl)
dem Steuervergehen und dem Vergeh scben ZelCaiiS- 
StGB. (Tatbestand des Anbringens der Miß. oben a 
annehmen sollen. Ist der Angekl. ab»  und dê  
geführt wurde, nur wegen des Fedhajt yü b ^ r
kaufs —n».?nWhneten Fleiscne^des falsch gekennzeichneten Fl g ganz- ^
fen, so entfällt der Tatbestand des Anb auföeLnii,
solche Fälle hat die Rspr. des Rü. den erden 283 
daß ein Gesetz, das nicht angewend 72, 27ö, 
auch keine Tateinheit begründet (Ru  Q„g. DR-.. ,,rich 
KT. o. nr,r-u. „  19. Juni }^ , aüsdr^ -‘-Nr. 3; RGUrt. 3 D 338/39 v.
15064). Das gilt nicht nur, wenn ein G. f ef  ß^die fdeii 
als „subsidiär“  ausgeschlossen ist, wieWeinQ fU* rer 
bestimmungen des WeinG. durch § 31 Wfu ^  hone 
Fall, daß die Tat nach anderen Vorschn
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für
tien

den

i^rgang  IQ4. j

,heFd,r|(?ht, ist (RGSt. 72, 283 Nr. 3), sondern auch 
■Heren’ j - w‘e b*er der eine Straftatbestand für 
lb eine c!e notwendige Voraussetzung bildet und 
iigen ¡,( iv, e nur tür den anderen Tatbestand zu 
ies VerL- r3r aher nur wegen des Feilhaltens 

m - zu ver, iU-?ns des falsch gekennzeichneten Flei- 
e 3 FleisrUkr'61 ^n’ so war das Vergehen nach § 26 
fenüber C5bQ- (das Feilhalten und das Verkaufen) 
*t> da es e e/  Steuerhinterziehung eine selbständige 
e'chea nicht •erV s das Anbringen der falschen Kenn- 
0lJ?ern ie«,„aln Tateinheit mit der Steuerhinterziehung,
s Tfen Urteilet ” acb ‘hr begangen war. 
ei halten ,.n esi stedungen ist zu entnehmen, daß das 
!Ch § 26 f f ,  das Verkaufen, in dem das Vergehen

U«S Von ■ r- j  Flpisehkn srMlnl/an ¡et ebenso Wie
?eUs
S;

?ehes
Nr.

5 vciKauren, in uem uas
(jer of FieischbG. zu erblicken ist, ebenso wie 

der fnie u • angenommene Vergehen des Anbrin- 
'“S bildet £” en Kennzeichen eine fortgesetzte Hand- 
dP̂ etzuno-'+.Tas d‘e Rev. gegen die Annahme einer 
t e Bemäno-5 vorbringt, ist ebenso unbegründet wie 
luu?rverp-Pk f Ung, der Annahme eines fortgesetzten 
(p e*f ZU ent nsu (vgl- hierzu oben). Ebenso ist dem 

und Verl ehfmen> daß auch das fortgesetzte Feilhal- 
Wäre „ ,,auteu mit der Höchststrafe geahndet wor- 

(ai.„,ntl d‘e StrK. in ihm und nicht in dem An-
st. . KpnnVPir'Inon Uprc+nR CTPCTdl Q 26

len
brll Wäl'e
f f «-u JoTq , our\. m nirii unu muin ui u ‘ "

Fleisch ur-T Kennzeichen den Verstoß gegen § 26 
die Hfick^4 ’ erblickt hätte. Der Einwand der Rev., 

nststrafe nur Hann vprhnncrt werden dürfe.mn der' 0chuststrafe nur dann verhängt werden dürfe, 
HruhaUpt m ;-re,rste Fall) der nach dem Tatbestand 

kanr?ri?|1Cii?..ist> vorliegt, ist rechtsirrig. Der Tat- 
bpclbrtl nach -  Höchststrafe stets dann anwenden, wenn 

puderen nseinem pflichtgemäßen Ermessen durch die 
ShJ Ein pß pfände des Falles geboten erscheint. 
sp, ' nicht cEtsfehIer ist darin zu erblicken, daß die 
{,•nes GewJtrPrd^  hat, ob dem Angekl. die Ausübung 
L eu Befehl ^es zu untersagen ist. § 42 Abs. 1 enthält 
SchU-ch zu m an den Richter, von der Vorschrift Ge- 
da, iluen isntacS.en) wenn ihr Zweck es angemessen er- 
j; Verbot’ ä Eas ist regelmäßig dann der Faü, wenn 
A„ l̂lgem0;? r .Eiewerbeausübung erforderlich ist, um 
j,i®kl. Zll nheit vor weiterer Gefährdung durch den 
S Verbot, s,chützen (RGSt. 74, 54). Damit die Frage 
iw"'e an .. der Gewerbeausübung geprüft wird, ist die 
L  der seo.„,Vorinstanz zurückzuverweisen, ohne daß es 
iVf t Ussnr,, ?enen Sachlage der Aufhebung des ganzen 

rfen. Uchs bedarf. Im übrigen ist die Rev. zu ver-
fto., 2 81 o

5 Rq ' trSen’ V’ 30' Jan' 1941, 2 D 482/'40-) [He-1
f e S ’ dT §,60 Nr. 3 StPO. An der Tat, die den Ge- 
k'J. StPo u ufersuchung bildet, ist jeder i. S. des § 60 
Atip^en v beteiligl, der in strafbarer Weise bei dem 
l):5*k!. init~°rgang und in derselben Richtung wie der 
C-^ihilfp-WRiit hat (RGSt. 64, 296, 298 und 377, 378). 
Vif ¡8ttn» -'v.8- des § 49 StGB., die in jedem Falle eine 
L> 8, Hasn '• ?• des § 60 Nr. 3 StPO, darstellt, setzt nicht 
WT Wer,i Slc ,2llr Ausführung der Haupttat selbst ge- 
¡si kann vielmehr schon zu bloßen Vor-
8t|.r5hei „ jUlungen des Täters erfolgen; Voraussetzung 

, ânrii,, daß die Hauptfat mindestens zu einer Ver- 
(Rq Ul«ng führte (RGSt. 58, 113, 114).

’ 1,StrSen. v. 7.Febr. 1941, I D 502/40.) [He.]

Z iv ilrech t

j ,  0 Bürgerliches Gesetzbuch
119, 779 BGB.; § 81 ZPO. Irrt sich der 

yyu zu -"uaentigte, der sich die Zustimmung seiner 
i$< en bat e!?em gerichtlichen Vergleichsvorschlag vorbe- 
Z ias „(u er das Vorhandensein dieser Zustimmung, so 
%fS '"'Hiu beachdicher Irrtum im Beweggrund und seine
k^btenu"8f zu dem Vergleichsvorschlag kann er nicht 

er die Anfechtung wird in dem anhängigen 
die /.®lt entschieden, t)

n- ; hatte Schadenersatz aus einem Kraftwagen- 
NiĈtszi,~e.n den Bekl. eingeklagt, war aber im ersten 

egt, b teilweise unterlegen. Sie hatte Berufung ein-

In einem Sühnetermin machte der Einzelrichter den 
Parteien einen Vergleichsvorschlag dahin, daß mit Zah
lung von 2500 9Ut die sämtlichen, auch die künftigen 
und nicht voraussehbaren Ansprüche der Kl. abgegolten 
werden sollen. Die Parteien behielten sich eine Frist 
zur Erklärung auf den Vorschlag vor, nahmen ihn aber 
dann an. Drei Tage nach der Annahme focht der Prozeß
bevollmächtigte der KI. jedoch seine Zustimmung zu 
dem gerichtlichen Vergleichsvorschlag wegen Irrtums an, 
weil er irrtümlich aus den Briefen die Zustimmung .der 
Kl. herausgelesen habe.

Ober die von der Kl. geltend gemachte Anfechtung 
mußte in dem vorliegenden Rechtsstreit entschieden 
werden. Ein besonderer Rechtsstreit wäre zur Durchfüh
rung einer Anfechtung allenfalls nur dann erforderlich, 
wenn es sich um einen gerichtlichen Vei gleich handelte. 
Denn nur der gerichtliche Vergleich beendigt einen 
Rechtsstreit und gewährt einen Vollstreckungstitel Der 
außergerichtliche Vergleich hat diese Wirkung nicht, laßt 
vielmehr die Rechtshängigkeit der Sache bestehen. Er 
gibt indes die Einrede des Vergleichs wider die durch 
ihn erledigten Ansprüche (RGZ. 142 1). Die Zustim
mung der Parteien zu dem gerichtlichen Vergleichsvor- 
schlag schuf keinen gerichtlichen Vergleich, da sie den 
Vergleichsvorschlag nicht zu einem Vollstreckungstitel 
machte und aus ihm trotz der Zustimmungen der Par
teien nicht vollstreckt werden kann. Indem der Bekl. 
erklärt, die Fortsetzung des Rechtsstreits sei wegen des 
Vergleichsabschlusses unzulässig, macht er die Einrede 
des Vergleichs geltend.

Die Kl. ficht den Vergleich wegen Irrtums an und 
trägt hierzu vor, ihr Prozeßbevollmächtigter habê  irr
tümlich aus den Schreiben ihres Mannes und ihres 
Vaters die Zustimmung zu dem gerichtlichen Vergleichs- 
Vorschlag entnommen. Beide Schreiben ergeben zwar 
klar die Ablehnung des gerichtlichen Vergleichsvor
schlags und verlangen eine Erhöhung der Vergleichs
summe Der Prozeßbevollmächtigte der Kl. kann daher 
die Briefe nur sehr flüchtig gelesen haben, wenn er aus 
ihnen die Zustimmung entnommen hat. Aber er ver
sichert glaubhaft, daß ihm dieser Irrtum widerfahren 
sei Die Anfechtung ist mithin an sich zulässig. Denn 
ob’ der Irrtum bei gehöriger Aufmerksamkeit und Sorg
falt vermeidbar war, darauf kommt es bei der Irrtums
anfechtung nicht an (RGRKomm. §119 Anm. 2).

Dagegen ist die Anfechtung sachlich nicht begründet. 
Im Vergleichsvorschlag war die Erklärungsfrist zu dem 
Vorschlag auf über zwei Monate ausgedehnt worden mit 
Rücksicht darauf, wie es darin heißt, daß der jetzige 
Ehemann der Kl. im Feld stehe und schwer zu er
reichen sei. Es sollte also seine Zustimmung zum Ver- 
Meichsvorschlag erst eingeholt werden. Daraus ergibt 
lieh daß die Zustimmung nicht als eine ausdrückliche 
Bedingung und als Bestandteil des sachlichen Vergleichs 
o-edacht und in dieser Weise Vorbehalten war. Wäre das 
der Fall gewesen, so wäre der Vergleich jetzt ohne jede 
Anfechtung unwirksam, weil die Zustimmung tatsächlich 
fehlt Die Kl. und ihr Vertreter wollten vielmehr ihre 
Zustimmung zu dem Vergleichsvorschlag von der des 
Fhemanns abhängig machen. Dies berührt an sich nur 
Has innere Verhältnis des Prozeßbevollmächtigten zu der 
Kl Denn der Prozeßbevollmächtigte war nach § 81 
ZPO zum Abschluß eines Vergleichs, auch eines außer- 
o-prir’htlichen ohne Zustimmung des Ehemanns der KI. 
ermächtigt. Daß diese Vollmacht für den Vergleichs
abschluß beschränkt worden sei, wird nicht behauptet. 
Daß der Prozeßbevollmächtigte sich der Zustimmung 
des Ehemanns der Kl. zu dem Vergleichsvorschlag erst 
vergewissern wollte, ehe er sich erklärte, bedeutet na
türlich keine rechtswirksame Beschränkung der Voll
macht durch die KI. gemäß § 83 ZPO. Die Zustimmung 
des Ehemanns sollte dem Prozeßbevollmächtigten viel
mehr für seine Entschließung, zu der ihn die Prozeß
vollmacht zwingend ohne weiteres ermächtigte, Rücken
deckung gewähren und für seine Erklärung, ob er dem 
Vergleichsvorschlag zustimme oder nicht. Der Vorbe
halt der Zustimmung des Ehemannes sollte ihm mithin 
nur mit die Grundlage schaffen für seine innere Willens
bildung. Ein Irrtum hierüber ist aber nur Irrtum im Be
weggrund. Es ist ähnlich so, wie wenn ein Kaufmann für

125*
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sich eine Berechnung anstellt, um die Höhe eines Kauf
preises festzustellen. Ein solcher Berechnungsirrtum ist 
anerkanntermaßen Irrtum im Beweggrund. Ein Irrtum im 
Beweggrund ist jedoch dann beachtlich und kann eine 
Anfechtung wegen Irrtums gewähren, wenn der Beweg
grund dem Gegner bei den Vertragsverhandlungen aus
drücklich oder stillschweigend kenntlich gemacht wor
den und auf diese Weise Gegenstand (̂ er entscheidenden 
Erklärung geworden ist. Der Irrtum des Prozeßbevoll
mächtigten darüber, daß die Zustimmung des Ehemanns 
vorläge, wäre dann Irrtum über den Inhalt seiner Er
klärung i. S. von § 119 BGB. gewesen, weil nach seiner 
Erklärung sein Wille mit der Zustimmung des Ehemanns 
übereinstimmen solle. Dieser Fall liegt aber hier nicht 
vor. Denn die Zustimmung des Ehemannes war nicht 
Gegenstand der sachlichen Vergleichsverhandlungen, son
dern sie war nur als Grund für die Bitte des Prozeß
bevollmächtigten angegeben worden, die Erklärungsfrist 
auf den Vergleichsvorschlag möge länger als gewöhn
lich und üblich ausgedehnt werden. Ein erheblicher Er
klärungsirrtum liegt demnach nicht vor, und die Anfech
tung ist unbegründet. Der Vergleich ist demnach rechts
wirksam, und es war dies demgemäß im entscheidenden 
Teile des Urteils auszusprechen.

(OLG. Köln, Urt. v. 23. Nov. 1940, 9 U 214/39.)

Anmerkung: Bei dieser Entsch. dürfte das OLG. einem 
grundlegenden materiell-rechtlichen Irrtum erlegen sein.

Tatbestandsmäßig ist davon auszugehen, daß hier nur 
ein außergerichtlicher Vergleich geschlossen worden ist. 
Darüber darf der vom G e r i c h t  gemachte Vergleichs
vorschlag nicht hinwegtäuschen. Das verkennt OLG. 
Köln auch nicht, übersieht aber, daraus auch die not
wendigen Konsequenzen zu ziehen. Nämlich für einen 
g e r i c h t l i c h e n  Vergleich würde den Rechtsausfüh
rungen beizutreten sein. Das ergibt sich aus dem gesetz
lichen Umfang und Inhalt der Prozeßvollmacht, die nach 
außen hin auch zum Vergleichsabschluß ermächtigt. Es 
ist klar, daß es dabei dann nicht darauf ankommt, ob 
die Partei vorher dem Vergleich zugestimmt hat, selbst 
wenn der Prozeßbevollmächtigte auf die Vergleichs
anregung des Gerichts hin erklärt hat, er müsse sich 
erst der Zustimmung seiner Partei vergewissern. Anders 
dann, wenn ein Vergleich unter dem ausdrücklichen Vor
behalt der Zustimmung der Partei bereits geschlossen, 
diese Zustimmung also nach dem Inhalt des Vergleichs 
ausdrückliche Voraussetzung seiner Wirksamkeit sein 
sollte. Dann käme überhaupt nicht erst eine Anfechtung 
des Vergleichs in Frage, wenn sich später das Fehlen 
der Zustimmung Jierausstellt. Sondern dann wäre ein 
Vergleich nur scheinbar zustande gekommen und wäre in 
Wahrheit eine Beendigung des Rechtsstreits durch ihn 
nicht herbeigeführt worden.

Hat aber der Prozeßbevollmächtigte in der irrigen 
Annahme, seine Partei habe zugestimmt, den g e r i c h t 
l i chen  Vergleich abgeschlossen, so ist das eine P r o 
z e ß h a n d l u n g ,  die er überhaupt nicht wegen Irrtums 
anfechten kann, selbst wenn sein Irrtum gegenüber einer 
r e c h t s g e s c h ä f t l i c h e n  Erklärung rechtserheblich 
wäre und zur Anfechtung berechtigen würde.

Aber hier handelt es sich, wie gesagt, ja nicht um 
einen gerichtlichen, sondern einen a u ß e r g e r i c h t 
l i chen  Vergleich, d. h. also um ein neben dem Prozeß 
herlaufendes und diesen in seinem Bestände, rein pro
zessual betrachtet, gar nicht berührendes p r i v a t 
r e c h t l i c h e s  Rechtsgeschäft. Daraus kann jede Partei 
— je nach dem Inhalt des Vergleichs — eine Einrede 
gegen die Fortsetzung des Prozesses herleiten, und des
halb kommt es in einem solchen Falle entscheidend 
darauf an, ob der außergerichtliche Vergleich, der ja die 
Grundlage für diese Einrede abgeben soll, rechtswirksam 
zustande gekommen ist, oder aber, ob er noch rechts
wirksam ist oder der rechtsgeschäftlichen Anfechtung 
(hier also wegen Irrtums) unterliegt. Die erste Fest
stellung ist natürlich die, ob es zu einem rechtswirk
samen Vergleich überhaupt gekommen ist. Und diese 
Feststellung ,hat das OLG. Köln zu treffen unterlassen, 
sich vielmehr in seinen Gründen nur mit der P r o z e ß 
v o l l m a c h t  als der Ermächtigung für den Anwalt zum 
Abschluß des Vergleichs und damit beschäftigt, ob seine

Erklärung nicht nur durch einen Motivirrtum beer ^  
gewesen ist. Dabei hat es übersehen, daß ja ,! faJ1g, 
zeßvollmacht, jedenfalls in ihrem gesetzlichen u ‘ jj. 
hier gar keine Rolle spielt. Sie ermächtigt zu 1 rn A b 
h a n d l u n g e n ,  aber nicht (jedenfalls nicht onne fjjr 
teres) zu r e c h t s g e s c h ä f t l i c h e n  Handlung ^  
die Partei. Die Berechtigung zu solchen beurte j 
nur nach BGB., nicht nach ZPO., nämlich nu 
dem Auftragsverhältnis zur Partei. h|jC(i-

Gewiß, im Zweifel läßt sich der Umfang der sac j 
rechtlichen Vollmacht dem der Prozeßvollmac gjj, 
§81 ZPO. gleichsetzen (so Baumbach 1 z jach 
Doch kommt man damit hier nicht weiter, ' ^
ausdrücklicher Urteilsfeststellung die Partei dem ^.^. 
ja gerade geschrieben hatte, daß sie mit dem ve B vot. 
Schluß nicht einverstanden sei. Dabei tot es in ° M 
hegenden Falle unerheblich, daß die Zustimffl“ ja 
Ehemannes der Partei ausstand. Denn OLU. ¡|,re 
ausdrücklich: „Die Kl. und ihr Vertreter w0 j cr des 
Zustimmung zu dem Vergleichsvorschlag “ ¿1»  
Ehemannes abhängig machen.“  Damit ist tatoe 
festgestellt, daß ohne diese Zustimmung “ ie Gejclis' 
ihrem Anwalt keine sachliche Vollmacht zum v s 
Schluß gegeben hat und geben wollte. ¡s

Die Notwendigkeit dieser Unterscheidung ge- 
sachlich-rechtlicher und Prozeßvollmacht und atißer'
deutung für die Legitimation zum Abschluß ein ^  0 n 
gerichtlichen Vergleichs scheinen also vom u ^ seiner 
verkannt worden zu sein. Dadurch ist dieses m ^¡¡r- 
Argumentation auf ein falsches Gleis geraten, . fljS bd 
lieh auch zu dem entsprechend unrichtigen trg 
der Entsch. geführt hat. OLG. Köln irrt, wenn ib A---- U. — : _1- _ t----nr a: — — ..«/r cPItief * ader Anwalt sei auch ohne Zustimmung seiner - j lira 
dem Vergleichsschluß berechtigt gewesen, ts > tej ju* 
aus nicht so, daß der Anwalt sich bei seiner ¡¡r ha
PiirlrpnHArlriirirr** I10+ offpn wrnllßtl. »  ̂ ,

er von seiner
„Rückendeckung“  hat verschaffen wollen. y-.lmacni y  

Partei die sachlich-rechtliche Vom und in
____„-richtlichen Vergleich haben wol . ĵuare

der irrigen Annahme, diese, nämlich mit der z- yergl**a
des Ehemannes, erhalten zu haben, dann den 
geschlossen. Bei Lichte betrachtet bedeutet ^
nichts anderes, als daß er in nur vermeintlichere 
macht gehandelt hat, in Wahrheit jedoch^ ^  Vfn(

b

mächtigt zu sein, oder in dem vollen Bewum=y \jert*:.

ber
Voll'

innen, cuuv» i,at. 
l a c h t  gehandelt h jjei»«te r  ohne V e r t r e t u n g s m a c m  geua..-— .¡n

_...................................  - 'age nach außen % evo11
Rolle, ob er das nur in der irrigen Annah ’. n>'

....................................  i  vollen Bewußtse>nV(

spielt es aber für die Rechtslage nach^außen^"'
Ire-

j  Si,»*-, 0 ^

tungsmacht zu überschreiten, getan hat. In? ^0«selb

niutiuigi zu oLiuj uuci in ucin vuui-*4 trtCf
bevollmächtigt zu sein und die Grenzen se tfie

dein anderen Fähe ist nämlich das Ergebnis ^  ¡jb®’ 
ein Vergleich zwischen den Prozeßparteie 0ÖS‘!J. 
haupt nicht zustande gekommen! Das anje ReCvßt 
wenn seine Partei dieses schwebend unwirks 1 . f ¡u 
geschäft nachträglich genehmigt hätte, wovo 
die Rede sein kann "iSDie weitere Folge ist aber die, daß mit ei 0peri 
anfechtung weder operiert werden kann ^ J- r ist 1 
zu werden braucht. Denn der Partei gegen .n ^  
kein sie hintlendes Rerhtscresehäft und damitkein sie bindendes Rechtsgeschäft und ua|u“  paIui ^ r, 
gerichtlicher Vergleich zustande gekommen. v
aber die Grundlage, aus der die Gegenpar p0jge: ¡¡¡et

"  de»gleichseinheit herleiten kann. Weitere - ^  
Rechtsstreit muß durchgeführt werden so, 3 ^  auf 
natürlich nur rein äußerlich betrachtet ejneiu ,vaI)ii 
Vergleichsvorschlag des Gerichts nie zU ¿fällt rus- 
gleichsschluß gekommen wäre. Damit _e yerglei 
naturgemäß auch jede Erörterung über ui aI,zust' 
anfechtung in diesem oder in einem eigen 
genden neuen Prozeß. t e i slĈ d ie

Wie bei dieser Sachlage die Gegenpa j  prage, f
A n w a l t  gegenüber verhalten kann, ist „ egenu
für die Entsch. dieses Prozesses der Part 
ohne Bedeutung ist. ßild '„<)1,1V. utuvuiuug »Ol. . - Bild

So gibt dieser Fall ein recht anschauhc eg, .

und außergerichtlichem Vergleich, ein ^n te r^  A ^e f 
offenbar auch dem die Anfechtung erklären j j^ g  ist 
der damit den Grund für die rechtsirrige Ben

dem rechtlichen Unterschied zwischen ^ j Clitlic ^  
sachlich-rechtlicher Vollmacht, zwischen srsChiodi o 
und anRprcrprirh+Iirlipm Vergleich. eill Ufl* ,

aer aamn aen vjrunu im uic rcausung'- «kniii11 
Sache gelegt hat, nicht zum Bewußtsein geK
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Re?i?+Shaib scheint mir auch, daß der vorangestellte 
djo tssatz nicht klar genug ist, weil er den Kernpunkt, 
dju es. sich um einen außergerichtlichen Vergleich han- 
licht n-u zutn Ausdruck bringt. Für diesen paßt er 
sich j .u°er einen gerichtlichen Vergleich aber verhalt 

Qle Entsch. nicht.
RA. K u b i s c h ,  Lübben.

KG. -  
; Ein

§§ 164 R., 181 BGB
\m } ' \  *ur Bestellung eines Unterbevollmächtigten be- 
befrpji ahcr von der Beschränkung des § 181 BGB. nicht 
in dJ \ r Bevollmächtigter ist regelmäßig rechtlich nicht 
des 8 e'ue Untervollmacht ohne die Beschränkung
2 p. ®GB. zu erteilen.

v°n dem Unterbevollmächtigten auf Grund der 
fechit, , cl,t mit sich selbst abgeschlossenes Rechts
ter ¿«l kann aber dadurch rechtswirksam werden, daß 
SenjlJ^Plbevollmächtigte es namens des Vollmachtgebers

IY
Genit ?ine von drei Miterben, Frau M., erteilte dem V. 
llnt.r? 1Vollmacht mit der Befugnis zur Bestellung von 
llnter„ n0llmächtigten. V. erteilte demgemäß dem B. 
âchi r ltnacht zum Verkauf und zur Auflassung eines 

UCFundstücks an sich selbst. Darauf kamen der 
%\viu ag und die Auflassung am 1. Juli 1940 unter 
SW,. der beiden anderen Erben und des B. zu- 
"’Urdp' Bltl hierauf gegründeter Umschreibungsantrag 
nicht , vom Grundbuchamte dahin beanstandet, daß V. 
des § ,|™lSt gewesen sei, den B. von der Beschränkung 
eitle®,1.81 BQB- zu befreien. Das LG. trat dem bei. Zu 
Kq, {!;,ler2cgen gerichteten weiteren Beschwerde hat das 

ty/s Sende Ausführungen gemacht: 
der p ;■ durch seine Vollmachtgeberin Frau M. von 
%6 p chränkung des § 181 BGB. befreit worden, soware v,"dnkung des § 181 dud . oeiren wutucu, su 
Bestpin auf Grund der 'ihm erteilten Ermächtigung zur 
ft* «»e eines Unterbevollmächtigten vielleicht befugt 
1,1 eH.",’ die Untervollmacht mit der gleichen Befreiung 
‘•tellun‘len- Denn die Einräumung des Rechts zur Be- 
'nw‘g eines Unterbevollmächtigten besagt mangels 
titie ^ nsiehender Umstände, daß der Bevollmächtigte

Bnn ny.ervollmchY” nach^aßgabe des Inhalts der 
V v l°  macht erteilen dürfe. Nun braucht die Befrei- 
^sdrü^-.der Beschränkung des § 181 BGB. nicht mit 
?ks buchen Worten erklärt zu werden; sie kann auch 
Vn, 7m allgemeinen Inhalt der Vollmacht und aus 
fdhn ,eck hervorgehen. Es war deshalb zunächst zu 
M, ¡l ’ oh aus den weitgehenden Befugnissen, die Frau 

Bevollmächtigten V. eingeräumt hat („Vor- 
gegenj. aller Rechtsgeschäfte, welche von mir und mir 

r vorgenommen werden können, so we i t  die 
¡•er Vnue eine V e r t r e t u n g  zu l assen“ ), der Wille 
So  j Un,achtgeberin, den V. auch von der Beschrän
ken wQes § 181 BGB. zu befreien, zweifelsfrei entnom- 
}  4erG • en Kann. Das ist jedoch, wie der Senat bereits 
5 Nm,eine gleiche Vollmacht betreffenden Entsch. vom 
N h V ?36 (1 Wx 551/36 =  JW. 1937 471) ausge- 
N te ii hat> nicht der Fall, weil eine derart gefaßte 
• iL  l^ k h u s e l regelmäßig nur die g e g e n s t ä n d - 

der zulässigen Erklärungen kennzeichnen soll 
auch zugleich eine Freistellung des Bevoll- 

% H ;̂en im gesetzlich zulässigen ̂  Umfange lunsicht- 
miigj r Pe r sön l i chen  Erfordernisse zum Ausdruck

?38'ynach ist mit den Vorinstanzen davon auszugehen, 
Jtit ¡.i n'cht von der Beschränkung des § 181 BGB. be- 

er' Dann ist aber der Standpunkt der Vorinstanzen, 
auch nicht in der Lage gewesen sei, seiner Voll- 

t^änu berin in der Person eines Dritten einen der Be- 
'reter , ng des § 181 BGB. nicht unterliegenden Ver
e in  u estelIen> rechtlich nicht zu beanstanden, 
^ ‘ begrifflich wird durch eine allgemeine Voll- 
■chaffr,;,Ur clen Bevollmächtigten eine Rechtsstellung ge- 
? jeder’ r le ihn in d,ie Lgge versetzt, im Rechtsverkehr 
%  Hinsicht an Stelle des Vollmachtgebers aufzu- 

a>so rechtsgeschäftlich so zu handeln, wie der 
oe i/nnnfp 8 1&1 BOB. beschränkt JC”

^ »cuubKcauiauuu» w  .
u-mi ri; tgeber es könnte. § 181 BGB. beschrankt je- 
h ’1hai!bSe Rechtsstellung durch das Verbot des sog. 

rens mit sich selbst und verlangt für eine Frei- 
** von dieser Beschränkung eine besondere dahin

gehende — ausdrückliche oder aus den Umständen zu 
entnehmende — Willensäußerung des Vollmachtgebers. 
Liegt eine solche nicht vor, so kann der Bevollmächtigte 
im Rahmen der ihm erteilten Vollmacht nur mit der 
durch § 181 BGB. geschaffenen Beschränkung auftreten, 
mit Wirkung gegenüber dem Vollmachtgeber also kein 
Rechtsgeschäft vornehmen, durch welches gegen § 181 
BGB. verstoßen würde. Enthält die Vollmacht die Er
mächtigung zur Bestellung eines Unterbevollmächtigten, 
so kann mithin auch diese Ermächtigung nur so ausge
übt werden, daß kein Rechtsgeschäft vorgenommen wird, 
auf Grund dessen der Vollmachtgeber entgegen dem 
§181 BGB. rechtlich gebunden wird. Anders wäre die 
Rechtslage allerdings dann, wenn der Hauptbevollmäch- 
tigte V. die Verkaufs- und Auflassungsverhandlung vom 
1. Juli 1940 namens der Vollmachtgeberin nachträglich 
genehmigt hätte. Denn dann hätte B. die Auflassung 
nur der Form nach mit sich selbst, der Sache nach aber 
mit dem Hauptbevollmächtigten als dem Vertreter der 
Frau M. vorgenommen. Bedenken gegen die Zulässig
keit eines solchen Vorgehens könnten ebensowenig er
hoben werden, wie wenn von vornherein bei der Ver
handlung v. 1. Juli 1940 für Frau M. deren Hauptbevoll
mächtigter V. auf der Veräußererseite mit B. auf der 
Erwerberseite verhandelt hätte. Ebenso wie die Auflas
sung durch nachträgliche Genehmigung hätte wirksam 
werden können, wäre dies auch auf Grund einer vor
herigen Einwilligung des V. — die in der Erteilung der 
Untervollmacht hätte gefunden werden können — recht
lich möglich gewesen, wenn der Hauptbevollmächtigte 
zugleich alle Einzelheiten der Grundstücksveräußerung 
festgelegt hätte. Denn es ist anzunehmen, daß eine 
solche Befugnis des Hauptbevollmächtigten im Sinne des 
Geschäftsherrn liegt, der ein Interesse nur daran haben 
kann, daß der Hauptbevollmächtigte das abzuschheßende 
Geschäft vor dessen Wirksamwerden in allen Einzel
heiten nachprüft. Eine so lche  Genehmigung oder Ein
willigung des Hauptbevollmächtigten liegt jedoch hier 
nicht vor.

(KG., l.ZivSen., Beschl. v. 30. Jan. 1941, 1 Wx 645/40.)
*

t

8. RG. — §§ 242, 276 BGB. Versicherungsvertragsrecht. 
Wenn eine Versicherungsgesellschaft einem Agenten die 
ihm bereits seit drei Monaten gewährte Befugnis, Versiche- 
rungsanträge entgegenzunehmen und vorläufige Deckungs
zusagen zu erteilen, fristlos entzieht, so muß sie damit 
rechnen, daß aus der Zeit seiner Befugnis noch mündlich 
erteilte Deckungszusagen, insbes. Zusagen der Deckung 
für einen besonderen Bedarfsfall vorliegen, für deren Er
füllung sie Sorge tragen muß. Es kommt dabei nicht dar
auf an, ob ein ablehnendes Verhalten der Versicherungs
gesellschaft gegenüber dem Kunden, dem die sofortige 
Deckungszusage erteilt wurde, ein vertragliches Verschul
den enthält, sondern darauf, daß sie sich nach Treu und 
Glauben nicht mit ihrem eigenen Verhalten in Widerspruch 
setzen darf, t )  ,

Im Mai 1937 kaufte der Angestellte W. (Kl.) von der 
Kraftwagen-Handelsgesellschaft in E. (Kahage) einen 
fabrikneuen DKW.-Personenkraftwagen, den er persön
lich am 10. Juni 1937 bei der Fabrik in Zwickau in 
Empfang nahm, um ihn nach seinem Wohnort L. zu 
überführen. Auf dieser Fahrt stieß der KL am 11. Juni 
1937 mit dem Lastkraftwagen des Kraftfahrers A. aus 
W. zusammen; beide Wagen wurden schwer beschädigt. 
A. verlangt von dem Kl. Ersatz des ihm hierdurch en>
standenen Schadens^ ^  auf Ha{tpfIichtversicherungs-
schutz für diesen Schadensfall in Anspruch und stutzt 
sich hierbei auf eine vorläufige Deckungszusage, die 
ihm, wie er behauptet, der damalige Versicherungsagent 
Sch’ für die Bekl. erteilt habe.

Sch hatte sich im März 1937 um die Übertragung der 
Generalagentur der Bekl. für den Bezirk E.. beworben. 
Die Verhandlungen hierüber hatten sich einige Monate 
hingezogen. Im April 1937 war ihm von dem Proku
risten L. der Bekl. erklärt worden, daß er seine Tätig
keit für die Bekl. bereits aufnehmen und Versicherungs
anträge für sie entgegennehmen dürfe; gleichzeitig war 
ihm die Befugnis zugestanden worden, „im Bedarfsfälle“
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den von ihm geworbenen Kunden vorläufige Deckungs
zusagen zu erteilen. Die Bekl. hatte dem Sch. ein Paket 
Werbematerial, insbesondere eine Anzahl ihrer Firmen
bogen übersandt. Die Verhandlungen mit Sch., der in
zwischen der Bekl. anderweit mehrere Versicherungs
anträge zugeführt und in einem Falle auch eine .vor
läufige Deckungszusage für sie erteilt hatte, endeten mit 
einem Schreiben der Bekl. an ihn v. 7. Juni 1937, worin 
sie ihm mitteilte, daß sie „die Verhandlungen als ge
scheitert ansehe und ihre Akten geschlossen habe“ . Die
ses Schreiben ging dem Sch. am 8. Juni 1937 zu.

Zur Begründung der Klage hat der Kl. vorgetragen, Sch. 
habe ihm schon etwa zwei Wochen vor dem 8. Juni 1937 
mündlich vorläufigen Deckungsschutz hinsichtlich des 
Kraftwagens für den Zeitpunkt seiner Abholung ¡uige- 
sagt; von einer schriftlichen Niederlegung habe man 
einstweilen abgesehen, weil der Versicherungsvertrag 
selbst zur Ersparnis von Prämienbeträgen auf den noch 
unbestimmten Tag der Lieferung des Wagens habe ab
gestellt werden sollen. Am Abend des 9. Juni 1937, als 
ihm von der Kahage mitgeteilt worden sei, daß der Wa
gen lieferbereit sei, habe ihm Sch. fernmündlich den 
vorläufigen Deckungsschutz „bestätigt“  und, seinem 
Wunsche gemäß, eine entsprechende schriftliche Zusage 
auf seinen (des W.) Namen am Morgen des 10. Juni 
1937 bei der Kahage abgegeben, wobei sich Sch. eines 
der ihm von der Bekl. überlassenen Firmenbogen be
dient habe. Zur weiter verabredeten Ausfertigung des 
schriftlichen Versicherungsantrags sei es infolge der 
schweren Verletzungen, die er (W.) bei dem Unfall er
litten habe, nicht mehr gekommen; in der Folge habe 
dann die Bekl. den Abschluß des Versicherungsvertrages 
abgelehnt.

Das LO. hat nach dem Klageantrag erkannt. Das BG. 
hat auf Berufung der Bekl. die Klage abgewiesen. Das 
RG. hob das Urteil des BG. auf und verwies die Sache 
an dieses zurück.

Der Vorderrichter ist aus den nachstehend kurz zu
sammengefaßten Erwägungen zur Klageabweisung ge
langt:

Vor dem 8. Juni 1937 sei dem W. keine verbindliche 
vorläufige Deckungszusage erteilt worden, und nach dem 
8. Juni sei Sch. nicht mehr befugt gewesen, eine solche 
zu erteilen, weil die Geschäftsbeziehungen zwischen ihm 
und der Bekl. von da ab ohne Kündigungsfrist und voll
ständig gelöst gewesen seien. Die Bekl. habe auch nicht 
durch die Belassung ihrer Briefbogen mit Firmenauf
druck und anderer Geschäftspapiere in den Händen des 
Sch. oder in anderer Weise einen Rechtsschein für 
dessen fortdauernde Befugnis, Deckungszusagen zu er
teilen, erweckt, auf den sich W. hätte berufen können.

Keine der beiden Erwägungen hält der rechtlichen 
Nachprüfung stand.

I. Nach den im Tatbestand des angefochtenen Urteils 
getroffenen Feststellungen des BG. ist Sch. vor dem 
8. Juni 1937 befugt gewesen, mündliche Deckungszu
sagen an von ihm geworbene Kunden „im Bedarfsfall“  
zu erteilen. Wenn nun, wie nach den vom Vorderrichter 
wiedergegebenen Behauptungen des Kl. W. zu unter
stellen ist, Sch. etwa zwei Wochen vor dem 8. Juni dem 
W. die Zusage gegeben hat, daß W. mit dem Wagen 
vorläufigen Deckungsschutz genieße, sobald er den Wa
gen in Zwickau abhole, und wenn dabei nur die schrift
liche Bestätigung der mündlich erteilten Deckungszu
sage sowie die Ausfertigung des Versicherungsantrags 
für den Zeitpunkt der Abholung vorgesehen war, so 
konnte der Vorderrichter die Erteilung einer verbind
lichen Deckungszusage nicht um deswillen verneinen, 
weil der KI. den eigentlichen Versicherungsvertrag da
mals noch nicht habe abschließen, sondern dies erst 
dann habe tun wollen, wenn festgestanden habe, daß 
und wann ihm der Wagen ausgeliefert würde. Die vor
läufige Deckungszusage ist ja gerade für die Zeit be
stimmt, wo noch kein Versicherungsvertrag besteht; sie 
verliert, falls sie nicht anders befristet ist, ihre Wirkung 
erst mit dem Abschluß des Versicherungsvertrags oder 
mit dessen Ablehnung.

Es ist auch fehlerhaft, wenn der Vorderrichter m«int, 
zur Abgabe einer verbindlichen Deckungszusage habe 
noch kein Anlaß bestanden, solange der Abschluß des

Z»'
fürVersicherungsvertrages selbst noch in „ungewis ^  

kunft“  gelegen habe. Dafür, daß der ZeitpunK^j 
den der Abschluß des Versicherungsvertrages S| 
vnrcrpsphpti war, nämlich die Lieferung des Krai v ®ge, 

:r das verkehrsübliche Maß hmaus » 
mft“  gelegen habe, bietet der Sar  -enteil 
3; der tatsächliche Verlauf hat das u 8

vorgesehen war, nämlich die Lieferung des^K^— 
in einer über das verkehrsübliche " "
wissen Zukunft
keinen Anlaß; der tatsacnncne veriaui uai U“L' '  jes 
gezeigt. Vielmehr war nach den Behauptungen 
zu unterstellen, daß es ihm darauf ankam, v ^  so- 
herein zu wissen, daß er Deckungsschutz gen «gSCn, 
halH pr rfpn Wacrpn un’trrlp ahhnlpn kÖnilCfl UHÖ

einzulei t j

b f

bald er den Wagen würde abholen können 
weil dann unter Umständen keine Zeit mehr st. 
in dieser Richtung erst Verhandlungen neu el Ab- 
anderseits konnte von da ab bis zum endgui ¡,e. 
Schlüsse des Versicherungsvertrages selbst n°c_ na[ie, f

Seb-achtliche Zeitspanne vergehen. Danach lag es „
prüfen, ob nicht dem W. Deckungszusage ^  \w 
anfangsbefristet und damit aufschiebend beai ,
BGB.) mündlich bereits rund zwei ------ . . n u»,-
8. Juni erteilt worden war; war dies zu ’ßedj’J
bestand vor Eintritt des Termins und damit . schr>*v 
gung keine Veranlassung, die Deckungszusage u ^ n g  
licher Form zu erteilen; das war, nach der v  ofdefl 
des KI., dem Zeitpunkt des Eintritts Vorbehalten ^ cn 
und konnte diesem Zeitpunkt Vorbehalten we ^  >
alledem versagen die Gründe für die Annanin ĵ ngS' 
es sei vor dem 8. Juni 1937 keine verbindliche f ̂ iir
Zusage erteilt worden; sie beruhen auf rechts1 |ej|s 
digung des teils vom BG. selbst festgestellte ^ tfc b 01 
ihm offen gelassenen Sachverhalts, also aui

¿0

Rechtsirrtum ,rdeHi
d-Das gleiche muß von den Erwägungen &esz$ r Gfû e 

mit denen der Vorderrichter die Anwendung^ über ,,

"Um
sätze ablehnt, die von Rspr. und Rechtslehre 1 
sog. Erweckung eines Rechtsscheins entwicK _:htene« : zll

er-sind. Diese Grundsätze werden vom angefoc jegj, 
im Anschluß an RGZ. 133, 97 ff. richtig darg paS 
Unrecht sind sie aber unangewendet geblieD • o 
gibt die vom BG. nicht angestellte Erwagd ten fL 
Bekl., wenn sie dem Sch. die ihm seit drei r }  3, 
währte Befugnis, Versicherungsanträge ent5efieni ^ ¡ t  
men und vorläufige Deckungszusagen zu er _ da111, 
los, also von einem Tag zum anderen^etn uiöj 
rechnen mußte, daß aus der Zeit seiner 
lieh erteilte Deckungszusagen, insbesonuc*-- ^  ei 
sagen, in einem bestimmten Augenblick un gt 
bestimmten Fall („Bedarfsfall“ ) eine solche v
erteilen, Vorlagen, so daß aller Anlaß für d ebei \
stand, dafür zu sorgen, daß solche Zusagen e g . 
falls auch eingelöst würden. Das würde au , ^  ; 
ten, wenn die Deckungszusage nicht

' n " '-

Zu-
.¡neu

dein
auch

falls auch eingelöst würden. Das würde ai 
ten, wenn die Deckungszusage nicht naci aULJ. 
Ausgeführten als von Sch. verbindlich, vve ü5eU ,
fristet und bedingt (§163 BGB.) gegeben 
sein sollte, wenn Sch. vielmehr aamals^ö er .OV-ill OUUlV-j WV.1U1 O d l«  VR.UUI.U* . i -gjl

hätte, er werde eine Deckungszusage (erst ko^u.
len, wenn der Kraftwagen zur Ausliefer ^erücl<sic
werde. Dabei muß nach Treu und Glaube hrting .j 
tigt werden, daß Sch. letzten Endes in „
Belange der Bekl .  die Deckungszusage er yers^'jt
daran ja selbstverständlich der Abschluß ektihJU
rungsvertrages hinsichtlich jenes K ra ftfan rzb muLe 
werden sollte; an dem Abschluß dieses Ve i aben- eo 
aber gerade die Bekl. das Hauptinteress eziehti0ßat 
wußte, daß die plötzliche Beendigung 1111C i£.ge ¿eh ¡cti 
zu Sch. seinen Kunden mindestens eine gey mUßtelen 
würde unbekannt bleiben müssen, und s ^  de' j 
sagen, daß laufende Beziehungen zu Kun ’ j er he ¡{ 
Sch. zu der Zeit, als er noch berechtigt > solch.e ^
Versicherungsanträge zuzuführen — ""cairefl 
Kunden zu verhandeln — und Deckungszm b ^ unter

zti;rvuwucii z.u vci nauuuu — ----- A\ a  t l
zu gewähren, bestehen würden. Wenn o■ sofprI J,jt
solchen Umständen ihre Firmenpapiere n ,ejzejtig j es 
rückverlangte, wenn sie überhaupt nie» %cfugi,lS v0ji 
der sofort wirkenden Entziehung jeglicne jenue>mlJß
Sch. gewissenhaft Vorsorge dafür traf, e:en, s° erb" 
Sch. eingeleitete Beziehungen abzuwickeln daj.3apf
sie nach Treu und Glauben das Ferngesp ^ W 
wie W. behauptet, am 9. Juni 1937 aben „as-
dessen Anruf geführt und worin er,..lll? ,p.1 
bereits früher fest zugesagten vorläufig
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Z )^stähgt oder jedenfalls nunmehr Deckungszu- 
Ü« »teilt habe, ebenso gegen sich gelten lassen, wie 
nach i lbrem Firmenbogen von Sch. dem W. (ebenfalls 
C ^ e n  Behauptung) am 10. Juni erteilte Deckungs- 
aüsT e; denn unter solchen Umständen hat sie die Vor- 
Unu p,unSen verwirklicht, unter denen W. nach Treu 
rä(le?r aUben nicM nur annehmen konnte, sondern ge- 
(tionM annehmen mußte, Sch. sei zu jenen Erklärungen 
^  berechtigt (RGZ. 118, 234 [236]; 133, 97; 145, 
s'htir,+ j 0mmt dabei nicht, wie der BerR. anzunehmen 
Schuir’ darauf an, ob die Bekl. ein (vertragliches) Ver
öl, y »1 trifft (§ 276 BGB.); es kommt nur darauf an, 
rnit ih!u Un(? Glauben der Bekl. gestatten, daß sie sich 
kun? r,e.m eigenen früheren Verhalten wegen der Wir- 
in Wirt le es bei w - auslösen mußte und ausgelöst hat, 
teilte arxrsPruch setzen darf, indem sie die von Sch. er- 
ÜQß) Ueckungszusage nicht gelten lassen will (§ 242

(RQ’* VII. ZivSen., U. v. 20. Dez. 1940, VII 155/38.) [N.J 
AnpfÜc^^ung; Dem Urteil ist in jeder Beziehung beizu-

UnL?». der Deckungszusage, die in allen Versiche- 
v lgen außer der Lebens- und der Glasversiche- 

l'ist“,„or‘<0mmt, gewährt der Versicherer vorläufig, d. h. 
ha»e„ !n Abschluß des eigentlichen Versicherungsver- 

er b*s zu dem Augenblick, in dem sich die Ver- 
(vgi ifgen darüber zerschlagen, Versicherungsschutz 
Kann ai ' 107> 198). Sie ist an keine Form gebunden, 
W   ̂s°> wie hier, mündlich erteilt werden. Die Haf
ner ?-es Versicherers beginnt sofort mit der Zusage 
Virkŝ m  Augenblick, in dem sie vereinbarungsgemäß 
itti werden soll. Die Ermächtigung an einen Agen- 
^ ckun n°cb n‘cllt angestellt ist, „im Bedarfsfälle“  
*a SMn2szusagen an die von ihm geworbenen Kunden 
Üie a etl> ist daher sehr gefährlich. Denn wenn sich 
&l+j_»ellunp des Agenten zerschlägt, bevor der end-des Agenten zerschlägt, bevor der end- 
'iin fj Versicherungsvertrag ¡zustande gekommen ist, 
W ua,s Verhältnis zwischen Versicherer und Versiche
rn blp-|Iller *n der Luft hängen, die Haftung des erste- 
51sq ueibt. aber unberührt. Der Versicherer muß sich 
sch0n • die Abwicklung des Verhältnisses gewissenhaft

antn.e*2enen Interesse bemühen, kann aber, wie es 
JUf sich ueiner,d geschehen ist, die Sache nicht einfach 

B;_b beruhen lassen, weil er mit dem Agenten nicht. ein,, t,unen lassen, wen er mit oem /\getueu inuu 
!icherp!m Abschluß kommt. Hat der Agent dem Ver
eng v°n der mündlichen Zusage schriftlich Mittei- 
« m a c h t ,  so hat dieser ja eine Unterlage für die 
f'cht » iS  in seinen Akten. Hat der Agent das aber 

was im Drange der Geschäfte bei einer 
. ich erteilten Zusage Vorkommen kann, dannfcvG ft* r 11 C i lC l l lL I l  Z-U bdj'C  V U lA U iu m tu  A a im ,

|Hng rilch die Gefährlichkeit einer solchen Ermächti- 
der Versicherer ist an einen Vertrag gebun- 

Hbe|. Uad .................................... — --------  du ¿ ^ ar ze‘tiicb und auch mangels Vereinbarung 
¡¡ich /.H ö lle  der Versicherungssumme auch der Höhe 

her ui ibleschränkt, ohne etwas davon zu wissen. Ist 
. — vom RG. zum Teil nur als richtig unter-

,-m Darstellung des Kl. wahr, so kann man sich 
Be,n.e so leichtsinnige Geschäftsführung auf seiten 

2 jy ' nur wundern.
ger'p,^ache lag hier nun insofern noch verwickelter, 

<W ‘‘dg ¡n jjen Zeitraum zwischen der Zusage und 
.Bestätigung“  der Abbruch der Ver

üb

r er noi in der

On Srvlluen mit dem Agenten fällt, der sie gegeben 
ein„ ° ‘I. Zum Wirksamwerden der Zusage bedurfte 

p? sich s.°lchen Bestätigung nach dem zu 1. Gesagten 
?rörter nicht. Davon geht auch offenbar das RG. bej 
^gsbpp.S der Rechtslage aus, wenn es von einer „an- 
5cli„CIristeten“  und damit aufschiebend bedingten

enapznsage spricht. Seine weiteren Ausführung 
j,leliTiei,;e Grundsätze des sog. Rechtsscheins betreffen 
11'Sen . . nach dem Tage des Abbruchs der Verhand
le ^  »Kochen der Bekl. und dem Agenten von letz- 
!,?raiis;/ bSegebenen Erklärungen, und zwar unter der 
/ ’fklj^tzung, daß die ursprüngliche Zusage noch keine 
.The . Deckungszusage, sondern nur die Zusage, eine 
T  £s ?>'m Bedarfsfälle“  erteilen zu wollen, gewesen 
Th i, *ft selbstverständlich, daß, wenn der Agent auch 
T dercil dem Scheitern seiner Abschlußverhandlungen 

“ ekl. dem Kl. gegenüber Erklärungen in dem

von diesem behaupteten Sinne, ja unter Benutzung von 
Firmenbogen der Bekl. abgegeben hat, die Bekl. dafür 
einstehen muß. Zwar nicht, wie bis zu dem genannten 
Zeitpunkt, auf Grund der dem Agenten erteilten Er
mächtigung, wohl aber auf Grund der in der Rspr. und 
im .Schrifttum entwickelten Grundsätze über den sog. 
Recht ssche in .  Hierbei handelt es sich nicht um 
Wirkungen, die auf dem besonderen Recht des Ver
sicherungsagenten, insbesondere seiner vom RG. in lang
jähriger Rspr. entwickelten Vertrauensstellung zwischen 
Versicherer und Versicherungsnehmer (Antragsteller) be
ruhen, sondern um einen alter deutscher Rechtsanschau
ung entsprechenden und von der Rspr. nur gemäß § 242 
BGB. weiter ausgebildeten Rechtsbegriff (vgl. Ker -  
s t i n g - D u r s t - R o h r b e c k ,  „Das Recht des Ver
sicherungsagenten“ , 2. Aufl., S. 86 zu Ziff. 8). Danach 
haftet der Versicherer Dritten gegenüber für Handlungen 
und Erklärungen des Agenten, die dieser ohne ent
sprechende Vollmachten des Versicherers abgegeben hat, 
wenn der Versicherer ein Verhalten gezeigt hat, das 
geeignet war, bei dem Dritten die Meinung hervorzu
rufen, der Agent habe Vollmacht von ihm, in seinem 
Namen so zu handeln, wie er es getan hat. Das gilt 
natürlich in erster Linie für angestellte Agenten, deren 
Vollmachten beschränkt sind, und zwar vor allem in den 
Fällen, in denen ihnen hochtönende, in Wahrheit auf 
ihre Befugnisse gar nicht zutreffende Titel (Bezirks
direktor, Subdirektor u. a.) beigelegt sind (vgl. dazu 
KG.: JRPV. 1930, 116; RG.: JW. 1934, 117). Es kann 
aber auch für Personen zutreffen, die, wie im vorl. Fall, 
gar nicht oder nicht mehr Agenten sind. Auf ein ver-* 
fragliches Verschulden kommt es dabei, wie das RG. 
richtig sagt, nicht an.

Sen Präs. K e r s t i n g .  Berlin.
*

9. RQ. _  §§ 756, 2018 ff., 2038, 2042 ff. BGB. Verfolgt 
eine Feststellungsklage eines Miterben gegen die anderen 
Miterben weiter nichts als die Klarstellung eines bei der 
künftigen Erbauseinandersetzung zugunsten des KI. zu be
rücksichtigenden Rechnungspostens, so ist sie nicht die auf 
Verschaffung des Erbteils gegen den Erbschaftsbesitzer 
gerichtete Erbschaftsklage der §§ 2018 ff. BGB., sondern 
sie fällt in den Rahmen des gegenseitigen Auseinander
setzungsanspruchs der Miferben (§§ 2042 ff. BGB.), bei 
dem nach § 756 mit § 2042 BGB. auch die sich auf die 
Erbengemeinschaft gründenden Forderungen der Miterben 
gegeneinander auszugleichen sind.

Der am 12. Mai 1927 verstorbene Dr. med. S., der 
frühere Ehemann der Bekl. zu 1 und Vater der Bekl. zu 2, 
war neben zwei anderen Erbstämmen Miterbe seines am
10. Okt. 1918 verstorbenen Vaters, des Maurermeisters 
Lou i s  S. in B. Als Erben des Dr. S. galten zunächst die 
beiden Bekl., denen auch ein entsprechender Erbschein 
erteilt wurde. Im Nov. 1937 trat aber die Kl., eine vor
eheliche, nach ihrer Geburt sogleich von den Eheleuten 
W. an Kindes Statt angenommene Tochter S.s und der 
Bekl. zu 1, mit Erbansprüchen auf den Nachlaß ihres 
Vaters hervor und ist jetzt auch von den Bekl. als ge
setzliche Miterbin zu 3/8 dieses Nachlasses anerkannt.

Der L o u i s  S.sche Nachlaß besteht aus vier B.er 
Grundstücken, die erst 1928 geteilt und von deren Nutzun
gen in der Zeit vom Tode Dr. S.s bis Ende 1937 den 
beiden Bekl. auf den Dr. S.schen Erbstamm laufende Be
träge zugeflossen sind. Die Kl. erhebt auf Grund ihres 
Miterbenrechts am Nachlaß ihres Vaters Anspruch auf 
den ihrem Erbteil entsprechenden Betrag dieser Nutzun
gen, den sie mit vorläufig 16392,61 berechnet. Sie 
bittet im Rechtsstreit 1. um die Feststellung, daß ihr aus 
den erwähnten Nutzungen dieser Betrag zustehe und 
demgemäß bei der künftigen Auseinandersetzung unter 
den Dr. S.schen Erben zu berücksichtigen sei.

Das LG. hat durch Teilurteil dem Klagbegehren zu 1 
stattgegeben. Das BG. hat die Klage zu 1 abgewiesen.

Das RG. erkannte nach dem Klagantrag.
Für das Revisionsverfahren bedarf nur der eingeklagte 

Feststellungsanspruch bezüglich der von den Bekl. in 
den Jahren 1927—1937 bezogenen Nutzungen der Louis 
S.schen Grundstücke der Erörterung. Das BG. faßt die
sen Anspruch, indem es seine Begründung aus unerlaub
ter Handlung als nicht in Betracht kommend zurück-



1 0 0 0 Rechtsprechung [Deutsches Recht, W o c h e n » ^ !

weist, als Erbschaftsanspruch I. S. von §§2018ff. BOB. 
auf und beurteilt die Verpflichtung der Bekl. gern. §2021 
BOB. nach den Vorschriften über die Herausgabe einer 
ungerechtfertigten Bereicherung, da sie das als Nutzung 
vereinnahmte Geld nicht mehr hätten. Indem der Vorder
richter nun im Einklang mit dem LO. und den Parteien 
die auf den Dr. S.schen Stamm entfallenden Grun-dstücks- 
reineinnahmen der fraglichen Jahre auf 82 643,30 ¡RM fest
stellt und davon eine Anzahl Nachlaßverbindlichkeiten 
der Dr. S.schen Erbmasse von zusammen 27 067,15 .‘JIM 
abzieht, gelangt er zu einer an sich eingetretenen Be
reicherung der Bekl. auf Kosten der Kl. gemäß deren 
Erbanteil in Höhe von 20841,05 ¡UM. Diese Bereicherung 
sei aber als weggefallen zu betrachten (§ 818 Abs. 3 
BOB.), da die Beld. das an sich der Kl. Gebührende 
mit zu ihrem eigenen, an sich keineswegs übermäßigen 
Lebensaufwand verbraucht hätten. Seien sie sonach um 
die streitigen Nutzungen nicht mehr bereichert, so könne 
auch dem Klagantrage zu 1 nicht stattgegeben werden.

Mit Recht rügt die Rev. diese Entscheidung sowohl in 
ihrem Ergebnis wie ihrer Begründung nach als in mehr
facher Richtung verfehlt. Zutreffend sagt allerdings der 
Vorderrichter, daß, da das Miterbrecht der KI. und ihr 
Erbanteil am Nachlaß ihres Vaters unstreitig seien, die 
erhobene Feststellungsklage bezüglich der Nutzungen nur 
die Vorbereitung der späteren Gesamtauseinandersetzung 
zwischen den Parteien über den Dr. S.schen Nachlaß
bilde. Dieser Zweck des Rechtsstreits gelangt auch in 
dem gestellten Klagebegehren zum Ausdruck. Verfolgt 
die Klage aber weiter nichts als die Klarstellung eines 
bei der künftigen Erbauseinandersetzung zugunsten der 
KI. zu berücksichtigenden Rechnungspostens im Wege 
des Feststellungs-, nicht des Leistungsprozesses, so ist 
sie nicht, wie das angefochtene Urteil meint, die auf 
die Verschaffung der Erbschaft oder des Erbteils gegen 
den Erbschaftsbesitzer gerichtete Erbschaftsklage der 
§§2018ff. BGB., sondern fällt sie in den Rahmen des 
gegenseitigen Auseinandersetzungsanspruchs der Miterbeni 
(§§ 2042 f . BGB.), bei dem nach §756 BGB. (vgl. §2042 
Abs. 2) auch die sich auf die Erbengemeinschaft grün
denden Forderungen der Miterben gegeneinander aus
zugleichen sind. Um eine solche Forderung handelt es 
sich offenbar, wenn ein Miterbe dem anderen Miterben 
anteilig gebührende, nach § 2038 Abs. 2 BGB. an sich in 
die Erbschaftsmasse fallende Erbschaftsnutzungen ver
braucht, und es ist fehlsam, wenn das BG. im Gegensatz 
dazu ausspricht, der eingeklagte Anspruch hinsichtlich 
der Nutzungen habe seiner rechtlichen Natur nach mit 
der Erbengemeinschaft überhaupt nichts zu tun. Der vom 
Vorderrichter anscheinend für diese Meinung als ent
scheidend betrachtete Umstand, daß die Bekl. die strei
tigen Nutzungen zu einer Zeit bezogen und verbraucht 
haben, wo sie von dem Miterbenrecht der KI. noch nichts 
wußten, ist für die Rechtsnatur des jetzt von dieser ver
folgten Anspruchs ohne Bedeutung (vgl. im übrigen 
RGRKomm., 9. Aufl. [1940J, § 2042 Bern. 3; RGZ. 78, 274). 
Dieser Anspruch findet jedenfalls seinen rechtlichen Grund 
in der zwischen den Parteien bestehenden Erbengemein
schaft, für deren Auseinandersetzung gerade die Ent
scheidung über die Haftung der Bekl. für den Nutzungs
posten benötigt und erbeten wird. Darum ist auch das 
Feststellungsinteresse der KI. nicht zu bezweifeln.

Aus dem Gesagten folgt, daß der Klaganspruch an 
sich überhaupt nicht, wie es das angefochtene Urteil aus 
§§2020, 2021 BGB. herleiten will, nach Bereicherungs
grundsätzen zu beurteilen ist, die von den Bekl. in den 
Jahren 1927—1937 vereinnahmten Nutzungen vielmehr 
Bestandteile des Nachlaßvermögens geworden sind und 
damit in die Abrechnungsmasse fallen. Als Einnahme
posten des Nachlasses sind sie jedenfalls zu berücksich
tigen. Die etwaigen Gegenposten, die die Bekl. mindernd 
in Rechnung stellen könnten, spielen für den _ Rechts
streit, abgesehen von den für die Rev. ausscheidenden, 
vom Klagantrag 2 des Tatbestandes erfaßten Forderun
gen, nur insoweit eine Rolle, als die Kl. sie sich selbst 
kürzt, da die Bekl. keine den Klagebetrag ermäßigenden 
Einwendungen daraus herleiten. Nun hat das BG. in 
Übereinstimmung mit den Parteien und dem LG. die 
Reineinnahmen des Dr. S.schen Nachlasses aus den 
Nutzungen der fraglichen Jahre festgestellt, und die KI. 
läßt sich auf ihren Anteil daran eine Anzahl im angefoch

tenen Urteil und im LGUrt. behandelte Nachla „ur 
Iichkeiten wiederum anteilig anrechnen, wf nnVorbehaH' 
zur Vereinfachung des Rechtsstreits und unter 
Danach liegt aber, wie das BU. ersehen läßt, a , r_etzung 
Kl. mit ihrem Klagantrag 1 für die Auseman unter 
in Anspruch genommene Betrag von 16d-)Z,o iixentlicl' 
dem, was ihr nach Ansicht des Vorderrichters Bereich'
— abgesehen von der Frage des Wegfalls ae F^ erunS 
rung — zukäme. Dann bedarf es aber Keinem -e ge- 
iiber irgendeinen der im Rechtsstreit zur F̂ PtAeilungs' 
kommenen Abzugsposten, ist vielmehr der r . ¡4ötje 
anspruch der KL, gleichviel ob und in w . s{ens in 
diese Abzugsposten zu Recht bestehen, nu
der eingeklagten Höhe begründet. ..„crewan^01

Aber auch vom Standpunkt der vom BU. a g ¡¡¡¡¡¡n 
Grundsätze der ungerechtfertigten Bereicherung ^¡sti
das Ergebnis kein anderes sein. Der Vordern jgghajn 
wie erwähnt, den Feststellungsantrag der Kl. (§81° 
zurück, weil die Bekl. nicht mehr bereichert 
Abs. 3 BGB.). Das angefochtene Urteil ihreS
selbst, daß die Bekl. die Nutzungen zur .Bes£  SenM«? 
keineswegs übermäßigen Lebensaufwandes m tfilt
1927—1937 verwandt haben. Sie müssen als die f  
dieser Nutzungen Aufwendungen erspart n > Riffel%
— ohne diese Einnahmequelle — aus and , : iS
im Notfall unter Inanspruchnahme ihres K d£in ßV 
bestreiten müssen, und bleiben somit, da na das 5.1, 
ihr Lebensaufwand kein Übermaß gewesen > 
ohne das ihnen zugeflossene Mehr an Nut gr -
aufgewendet haben würden, um dieses au jen un 
anteil der KI. stammende Mehr auf deren ^ ) ,  
gerechtfertigt bereichert (vgl. RGZ. 83,161, > . [N-l

(RG., VII. ZivSen., U. v. 17. Dez. 1940, V II103/
* . fesla-

10. RG. -  §§ 2085, 2304 BGB. Wird i«‘ E j j
ment eine nach der gesetzlichen Erbfolge n ejngese , 
in Betracht kommende Person zum Alleiner pjjic 
und zugleich der Ehegatte des Erblassers a pflieflt ^
teil verwiesen, so ist die Verweisung am „g, §  ̂
nicht eine ihrer Art nach selbständige Verl s 
BGB. ist deshalb hier nicht anwendbar. cekretär

Der am 13. Febr. 1939 in B. verstorbene A ^ f t M 1;. 
hat in einem am 6. Jan. 1938 errichteten pn 1937 , 
Testament die Bekl., mit der er seit haiten ha' 
Ziehungen, zuletzt geschlechtlicher Art, un ¿1., seA|t 
als seine alleinige Erbin eingesetzt und Kl-
Ehefrau, auf den Pflichtteil beschrankt. nljtgeS
dieses Testament für sittenwidrig und erst„(.fiirkeih eje 
wärtiger Klage die Feststellung seiner Ni °ej,eten. fS 

Die Bekl. hat um Abweisung der Klag & grt,lass 
hat geltend gemacht, die kinderlose Ln hUldens fS) 
mit der Kl. sei seit langem infolge V Erbeten, 
letzteren zerrüttet gewesen. Die Absicht ^  he|ra,eB. 
Scheidungsklage zu erheben und sie, B '¿¡^t w ytid 
sei nur durch seinen unerwarteten Tod oension ¡|S- 
Die KL, die durch den Genuß der y 11 pflichjJApt 
den mit etwa 15000 M t  zu be^ er̂ b e  er
anspruch ausreichend versorgt sei, lia r sie, puer 
nicht zu seiner Erbin einsetzen wollen ; dje TO . fli 
hierfür in Betracht gekommen wäre, na ufCn 'v 
einer Schwester der Kl. zu seiner Erbin

Die KI. ist dem entgegengetreten. . erjd^Ljig 
Das LG. hat das Testament für n}™ 7%{ück*e% \- 

zweiten Rechtszuge hat die Kl. neben ol , festzu ^
der Berufung der Bekl. hilfsweise be ¡¿die ®eJÍtfíf! 
len, daß das Testament nichtig sei, so T ¿no 
Alleinerbin eingesetzt sei. Das KG. h h(rewieseIV die 
des landgerichtlichen Urteils die Klage &d verWi 

Das RG. hob das Urteil des KG. au pe
sadle zurück. , „  , -roctameiA. ÜstztfflSDas KG. geht davon aus, daß das T ‘ g¡Bs a„f 
manns der KI. zwei Verfügungen enthalte, d HA dje 
der Bekl. als Erbin und die Beschra |  zug'f1 311S' 
den Pflichtteil. Mit letzterer Verfügung s Erbfolge ^  
Ausschließung der Kl. von der gMetzhce lasse 
gesprochen worden. Nach Lage der S h jte Verpech* 

f„0+ct0uPn find rtpr Erblasser die ?WL die Kh n-,itnicht feststellen, daß der Erblasser aic •- , n»-
nicht ohne die erste getroffen, d. h. daß vveJin & 
auf den Pflichtteil beschränkt haben fü se
der Unwirksamkeit der Einsetzung der
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fiiam gerechnet hätte. Für die Wirksamkeit jener Ver- 
„jSlS sei es daher ohne Belang, ob die Erbeinsetzung 
Kint>g sei (§ 2085 BOB.). Da nun die Beschränkung der 
'■■ auf den Pflichtteil für sich genommen unter den ge- 
pr,nnen Verhältnissen weder dem Grundsatz des § 138 
die in ch dem des § 48 Abs. 2 TestO. widerspreche und 
f.L . • an der alleinigen Feststellung der Nichtigkeit der 

°e>nsetzung der Bekl. kein rechtliches Interesse habe, 
dj,(se die Klage sowohl hinsichtlich des Haupt- wie des 
\vir)?antrags abgewiesen werden, ohne daß die Rechts- 
'kn b ra ^ 't der Begünstigung der Bekl. geprüft zu wer-

näUi'e* e Beurteilung begegnet rechtlichen Bedenken. Zu- 
l>, nst wird die Auffassung des Vorderrichters, daß die 
der r Feststellung der Nichtigkeit der Erbeinsetzung 
Hit d , ''ein rechtliches Interesse habe, von der Rev. 
ber u  ^  als rechtsirrig beanstandet. Als Pflichtteils- 
d# fSf’Ste hat die Kl. den Anspruch auf Auskehrung 
pe H'chtteils gegen den Erben (§ 2303 BOB.). Ist die 
lim*™ des Erben zweifelhaft, so ist sie an der Ermitt- 
sichti-uS Wahren Erben rechtlich interessiert. Daß hm- 
Uetin c der Wirksamkeit der vom Erblasser angeord- 
der r trb f°Ige Zweifel bestehen, ergibt sich schon aus 
M„*ÜUrteilung, die diese Frage in der Entsch. des LO. 
die p un.hat Die von der Kl. begehrte Feststellung, daß 
der L-r...e‘nsetzung der Bekl. unwirksam sei, dient nun 
die +p i*runS der sie rechtlich angehenden Frage, ob 
greicP'amentarische oder die gesetzliche Erbfolge Platz 
"Ur Diese Feststellung äußert allerdings Rechtskraft 
dert u1Schen den Parteien dieses Rechtsstreits. Sie för- 
k0m aber> auch soweit andere Erbberechtigte in Frage 
De, ne" SolHen, praktisch die Klärung der Erbfolgefrage, 
der; ,erE- hätte daher jedenfalls über den Hilfsantrag, 
Sen ?! übr'gen nur als Teil des Hauptantrags aufzufas- 
leilfp * nd das selbständige Interesse der KI. an dieser 
den ^jj'd lung  zum Ausdruck bringt, sachlich entschei-

auc|1:irbber hinaus beruht das angefochtene Urteil aber 
Cliesp einer fehlsamen Anwendung des §2085 BOB. 
Ver{? Vorschrift setzt eine Mehrheit von letztwillfgen 

, fangen voraus, die ihrem Wesen nach selbständige 
r̂f piHp.g haben können. Mehrere Verfügungen dieser 

/hält das umstrittene Testament aber nicht. Die 
r«chTr1SLUnS der KI. auf den Pflichtteil ist lediglich die 
trbin' • Folffe der Einsetzung der Bekl. als Allein-

l-l _e:> 'aV'1 UUl UV.I1 » • **■«•* *■

Crbin , Folge der Einsetzung de. ------
j tle Verweisung würde auch dann Platz greifen,

iede

WeH», s,v'u“ Verweisung wurde aucn dann 1 iaiz. g icuui, 
hätte r Erblasser sie im Testament nicht ausgesprochen 

s.handelt sich also nicht um eine ihrer Art nach 
*P-e Verfügung, sondern nur um die an sich 

lc“ e “ “  Verlautbarung der sich aus der Erb- 
daßTlll>£ für die Kl. ergebenden Rechtslage. Dafür, 

Erblasser die Kl. unabhängig von der Begünsti
g e r BekI- durch die Verweisung auf den Pflichtteil 
m r Erbfolge habe ausschließen wollen, fehlt es an 

Ehr die Anwendung des Grundsatzes des 
%  P; EQB. ist danach kein Raum. Die Wirksamkeit des 

0ne .Verfügung enthaltenden Testaments hängt viel- 
uiispi3 e'n von der Entscheidung darüber ab, ob die 

der Bekl. als Erbin aus den von der KI. vor- 
fÜllt h ? e.n Gründen nichtig ist. Trifft dies zu, so ent- 
5Uf die daraus gefolgerte Beschränkung der Kl.
?cbeiriln Pflichtteil. Da der BerR. zu der hiernach ent- 
^itie ¿ den Frage der Gültigkeit der Erbeinsetzung 
^iehpnjhting genommen hat und in Ermanglung aus- 

. Feststellungen hierzu der Rechtsstreit zur 
Niem T,bc'dung noch nicht reif ist, muß das BU. in 

Einifang aufgehoben und die Sache zur Verhand- 
^ r ^ ^ 'd  Entscheidung an das BO. zurückverwiesen

VII. ZivSen., U. v. 20. Dez. 1940, VII 89/40.) [N.]

Einsatz des jüdischen Vermögens
PG. — § 7 Abs. 1 VO. über den Einsatz des jüdi- 

iP'Poti, i rmb£e|is v. 3. Dez. 1938. Ebensowenig wie eine 
°raUch °der eine Grundschuld selbst kann ein Nieh

ls daran von einem Juden gültig erworben werden.
hat !rn jüdische Gläubiger einer verzinslichen Hypothek 

a diesem Recht einen Nießbrauch für einen ande

ren Juden bestellt. Die Eintragung in das Grundbuch ist 
in allen Instanzen abgelehnt worden.

§7 VO. verbietet einem Juden dem Wortlaut nach 
nur den Erwerb von Grundstücken und Rechten an 
Grundstücken, scheint also den Erwerb von Rechten an 
Grundstücksrechten nicht zu betreffen. Das LG. folgert 
demgegenüber die Unzulässigkeit der Nießbrauchsbe
stellung schon daraus, daß das Verbot des § 7 hinsicht
lich der Hypothek eine „personelle“  Unübertragbarkeit 
i. S. des § 1069 Abs. 2 BGB. begründe und damit auch 
die Nießbrauchsbestellung ausschließe. Ob dies zutrifft 
und ob nicht vielmehr anzunehmen ist, daß § 1069 
Abs. 2 BGB. unter nichtübertragbaren Rechten nur solche 
versteht, deren Übertragbarkeit nach ihrer Natur, nach 
gesetzlichen Vorschriften oder rechtsgeschäftlichen Ver
einbarungen schlechthin ausgeschlossen ist, wie in den 
Fällen der §§ 399, 400, 514, 613 Abs. 2, 664 Abs. 2, 717, 
847, 1092, 1098 BGB., braucht hier nicht entschieden zu 
werden, da die Unzulässigkeit der Nießbrauchsbestellung 
auf jeden Fall aus einer, sei es unmittelbaren, sei es 
entsprechenden Anwendung der Vorschrift des §7 VO. 
herzuleiten ist (so auch A l f  K r ü g e r ,  Komm, zur 
Judengesetzgebung, Anm. 8 zu § 7).

Wie der Senat mehrfach ausgesprochen hat, bezweckt 
die VO. v. 3. Dez. 1938, die Juden möglichst weitgehend 
von dem Einfluß auf den deutschen Grundbesitz auszu
schalten. Von dieser Zweckerwägung ausgehend, hat der 
Senat in der Entsch. v. 14. März 1940 (1 Wx 68/40: HRR. 
1940 Nr. 785) ausgesprochen, daß der Erwerb einer Hy
pothek mit Mitteln des Nachlasses durch einen n i ch t  - 
jüdischen Vorerben schon dann ausgeschlossen ist, wenn 
zu den Nacherben ein Jude gehört. Das ist mit den 
mittelbaren Einwirkungen des Anwartschaftsrechts eines 
jüdischen Nacherben auf die Hypothek und damit letzten 
Endes auf den Grundbesitz selbst begründet worden. 
Auch durch die Bestellung .eines Nießbrauchs an einer 
Hypothek würde einem Juden ein nach der VO. uner
wünschter Einfluß auf das Schicksal der Hypothek und 
mittelbar auf die Belastung des Grundstücks eingeräumt 
werden. Das ergibt sich aus. den Vorschriften der 
§§ 1077 ff. und 876 Satz 1 BGB., durch welche dem 
Nießbraucher ein Recht zur Mitwirkung bei der Kün
digung, Einziehung und Aufhebung der_ Hypothek ge
währt ist. Es liegt aber nicht nur im Sinne der VO., 
sondern entspricht auch ihrem W o r t l a u t  oder ist mit 
ihm mindestens vereinbar, daß als „Erwerb von Grund
stücksrechten“  auch der T e i l  erwerb von solchen, hier 
insbesondere der Erwerb des Zinsrechtes der Hypothek 
durch den Nießbraucher, angesehen wird. Es unterliegt 
keinem Zweifel, daß die bloße Abtretung der Zinsen 
einer Hypothek an einen Juden — ebenso wie die Ab
tretung eines Teils des Kapitals — unmittelbar unter das 
Verbot des §7 VO. fällt. Denn auch die Hypothek für 
die Zinsen ist ein Recht an dem Grundstück. Dann kann 
aber die noch weitergehende Nießbrauchsbestellung nicht 
gestattet sein. Von der rechtsgeschäftlichen Verpfändung 
der Hypothek oder der Zinsen würde dasselbe gelten, 
während die Pfändung, da sie kein Rechtsgeschäft ist, 
von dem Verbot des § 7 nicht betroffen wird, und_ zwar, 
da das Verbot sich ausdrücklich auf Rechtsgeschäfte be
schränkt, auch nicht i. Verb. m. § 851 ZPO.

Der Umstand, daß im vorliegenden Falle das im 
Nießbrauch verkörperte Recht auf die Hypotheken- 
zinsen schon zu r Z e i t  einem Juden zusteht und die 
dadurch begründete Belastung des Grundstücks gegen
ständlich durch Gewährung des Zinsrechts an einen 
anderen Juden nicht erweitert wird, ist vom Gesichts
punkt des §7 VO. aus ohne Bedeutung, denn § 7 läßt 
erkennen, daß j eder  neue Eintritt von Juden in den 
durch die Hypothek begründeten Einflußbereich ver
hindert werden soll, ebenso wie es beim Erwerb von 
Grundstücken oder von Vollrechten an Grundstücken 
nicht darauf ankommt, ob der Jude das Recht aus jü
discher oder aus nichtjüdischer Hand erhält. Insofern 
ist der vorliegende Fall nicht dem von der weiteren 
Beschwerde angeführten gleichzustellen, in dem ein jü
discher Hypothekengläubiger das H a u p t r e c h t  an 
einen Nichtjuden abtritt und sich dabei das Recht auf 
die Zinsen v o r be h ä l t ;  denn dann findet kein Neu
erwerb durch einen Juden statt.
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Endlich ist es für die Anwendbarkeit des § 7 auf den 
Nießbrauchserwerb unerheblich, welcher Zweck im Ein
zelfalle mit der Bestellung des Rechts verfolgt wird. 

(KG., 1. ZivSen., Beschl.'v. 13. Febr. 1941,1 Wx 669/40.)

Schuldenbereinigungsgesetz
12. KG. — §§ 1, 8 SchuldBereinG. n. F. Der Senat hält 

daran fest, daß einer OHG. eine Bereinigung ihrer Schul
den nicht bewilligt werden kann, f)

Eine OHG. und ihre beiden Gesellschafter haben mit 
der Behauptung, daß das von ihnen betriebene Unter
nehmen vor dem Jahre 1934 zusammengebrochen und 
in seinen wesentlichen Bestandteilen zur Befriedigung der 
Gläubiger hingegeben sei, die Bereinigung der alten Ge
sellschaftsschulden' beantragt. Das AG. hat den Antrag in 
vollem Umfange abgelehnt. Das LG. hat die Beschwerde 
der OHG. zurückgewiesen, auf die sofortige Beschwerde 
der Gesellschafter aber die Sache zur weiteren Prüfung 
ihrer Anträge an das AG. zurückverwiesen. Eine weitere 
Beschwerde der OHG. hat keinen Erfolg gehabt.

Das LG. ist der Ansicht, daß offene Handelsgesell
schaften ebenso wie juristische Personen eine Schulden
bereinigung nach dem Ges. v. 17. Aug. 1938, dessen in
zwischen in Kraft getretene Neufassung v. 3. Sept. 1940 
insoweit keine Änderung der bisherigen Rechtslage ge
bracht hat, nicht in Anspruch nehmen könnten. Es be
findet sich damit im Einklänge mit der Rspr. des Senats, 
wie sie insbes. in dem Beschlüsse 1 Wx 634/38 (JFG. 19, 
17 =  JW. 1939, 644) niedergelegt worden ist. Die Gegen
ausführungen der weiteren Beschwerde geben dem Senat 
keinen Anlaß, seine Rechtsansicht zu ändern.

Daß das Gesetz, wie der Senat in 1 Wx 517/38 (JFG. 
18, 286 =  JW. 1938, 3254) dargelegt hat, seinem Grund
gedanken nach für juristische Personen (insbes. Kapital
gesellschaften) nicht paßt, wird von der weiteren Be
schwerde selbst nicht in Abrede gestellt. Von einer OHG. 
läßt sich aber ebensowenig wie von einer juristischen 
Person sagen, daß sie — wie es in dem Vorspruche zu 
dem ursprünglichen Gesetze heißt — durch eine Schulden
last „gehindert werde, sich eine neue Lebensstellung auf
zubauen und zu einer angemessenen Lebenshaltung zu 
gelangen (vgl. auch § 6 Abs. 1 SchuldBereinG. n. F.). 
Eine Lebensstellung und eine Lebenshaltung kann nur 
eine natürliche Person, allenfalls gemeinsam mit ihrer 
engeren Familie, haben, aber nicht eine Personengesamt
heit, die sich lediglich zum Betriebe einer OHG. ver
einigt. Auch die Frage der Schutzwürdigkeit (§ 5 Schuld
BereinG. n. F.) läßt sich nur im Hinblick auf eine Einzel
person beantworten, dagegen nicht im Hinblick auf eine 
Personenmehrheit.

Der Haupteinwand der weiteren Beschwerde gegen 
die Rspr. des Senats gründet sich nun darauf, daß der 
Gesellschafter der OHG., anders als die Mitglieder einer 
juristischen Person, für die Gesellschaftsschulden un
beschränkt nicht nur mit dem Geschäftsvermögen, son
dern auch mit seinem Privatvermögen hafte. Die BeschwF. 
meint, daß, wenn man ihr die Schuldenbereinigung ver
sage, ihre Gesellschafter entgegen dem Zwecke des Ge
setzes an dem Aufbau einer neuen Lebensstellung ge
hindert werden würden, weil sie wegen der alten Gesell
schaftsschulden immer wieder in Anspruch genommen 
werden könnten. Das ist, wenn bei den einzelnen Gesell
schaftern selbst die Voraussetzungen der Schuldenberei
nigung aus §§ 1 bis 3 SchuldBereinG. n. F. vorliegen, 
nicht richtig. Denn von dieser Bereinigung werden ihre 
Verbindlichkeiten auch insoweit erfaßt, als sie den Ge
sellschaftsgläubigern gegenüber bestehen. Die letzteren 
können ihre Forderungen gegen einen einzelnen Gesell
schafter nicht mehr geltend machen, soweit bei dessen 
Schuldenbereinigung die Geltendmachung ausgeschlossen 
oder beschränkt worden ist. Der § 8 der Neufassung 
(bisher 8 3) steht dem nicht entgegen, weil die einzelnen 
Gesellschafter, wenn sie auch im Verhältnis zueinander 
(und vielleicht sogar im Verhältnis zu der Gesellschaft) 
Mitschuldner sind, bei dem hier zu unterstellenden Tat
bestände die Bereinigung ihrer Schulden (einschließlich 
derjenigen aus dem Betriebe der OHG.) nicht auf Grund 
des § 8, sondern auf Grund der §§ 1 bis 3 der Neu
fassung erhalten.

Präge
Es ist für die Entscheidung der aufgeworfenen die 

nicht einmal von maßgebender Bedeutung, ou ^  
OHG. dabei wie eine juristische Person behau 
ob man sie lediglich als Zusammenfassung ^ aB. 
reren Einzelpersonen ohne eigene Selbständig ¡j,rer 
sieht. Daß ihr im ersteren Falle die Bereinigt £ ¡{e[. 
Schulden versagt werden müßte, steht alllierwenn sie 
Andererseits könnten dann die Gesellschafter, 0en, 
selbst die Voraussetzungen der §§ 1 bis 3 nie»  ̂ jer 
unter Umständen den Schutz des § 8 Abs. - T. „ e aber 
Neufassung in Anspruch nehmen. Im zweiten r  ge. 
würde sogar vom Standpunkte der BeschwF. a, ¡enig 
dürfnis fehlen, die Schulden der OHG. neben ö l  penn 
der einzelnen Gesellschafter bereinigen zu las g ¿¡e 
bei dieser zweiten Betrachtungsweise wurde --¡.fliehe® 
Streichung einer Gesellschaftsschuld gegenübei s < enflb«r 
Gesellschaftern (ja vielleicht sogar sc*}°̂ a„ ¿aß der
einem einzigen) die rechtliche Folge haben, 

it nicht in dem Bereinigung V
ein

Gläubiger, soweit nicht in dem Bereinigung»F‘“g^>gi' 
Vorbehalt zugunsten einer Weiterhaftung u ^ ¡ ¡ r in 
Schaftsvermögens gemacht worden wäre, nicn die 
das Gesellschaftsvermögen vollstrecken könnt , v0n 
Inhaber dieses Vermögens (oder auch nut , flie I®‘ 
ihnen) als Schuldner ausgeschieden wären, a -„„übe* 
anspruchnahme ihres Vermögens für die ihnen B MC» 
erloschene Schuld nicht mehr zu dulden braU_„(<,jt( 
hier würde — immer vom
trachtungsweise aus — § 8 der Neufassung ¡jj  ̂ ■„

rrrpifpn xxrp il man trpi X/prnpinttnD- der oCI «

in ihren Gesellschaftern sei. $ ö ,.wurvcells^ 
die Bereinigungsmöglichkeiten für die G ^
~ipcam+cHinlilnf*r prweitern. F.S kann hier* t

greifen, weil man bei Verneinung der Sei hui<jn- 
der OHG. nicht sagen könnte, daß sie Mi vjelmefl 
neben ihren Gesellschaftern sei. § 8 wurci „„^ai
nur

nr zu auiucu ^Standpunkte der^w ^c^j«.

:ri®  

ehr 
ftef 
die

als Gesamtschuldner erweitern. Es kann hierruw** ^  ¿'¡e 
gegenwärtige Entscheidung dahingestellt bie ,.n’VorZ5> 
eine oder ob die andere Rechtsauffassung a jcber al 
verdient. In jedem Falle muß der OHG. als 
Bereinigung ihrer Schulden versagt werden. ßil/40.)

(KG., 1. ZivSen., Beschl. v. 23. Jan. 1941, 1 wX

Anmerkung: Bei einer OHG. wird eine 
nigung im allgemeinen schon deshalb nicht ,zting > 
kommen, weil das Gesetz im § 1 als Vorau ir{Scha' 
die Bereinigung fordert, daß der Schuldne. . cfjaftlial1 
lieh zusammengebrochen ist und die w zUr JL 
Grundlage seiner selbständigen Lebenshaitu ß g qH - 
friedigung seiner Gläubiger hingegeben hat. ur,d i 
wird in der Regel, wenn sie zusammenbri a
Vermögen einbüßt, zu bestehen aufhoren. j  Hu ' 
OHG. in Konkurs, so ist sie nach § 131 'aUfgelos ’ 
bereits durch die Konkurseröffnung als soicr q abe‘

Davon abgesehen läßt sich das Schuldner ¿e
jedenfalls auch aus den vom KG. angefuh arnthe‘‘ c. 
nur auf Einzelpersonen, nicht auf Personeng j^ch 
anwenden. Die alten Schulden der einzelnen VoraU.n

nicht. ,uf.

gegeben smu. /vuen wenn uic . "weise w>' \ 1.v
wirtschaftlichen Zusammenbruchs ausnahm „ j,after 
besteht, können bei dem einzelnen Oese ihn R-e 
Forderungen der Gesellschaftsgläubiger -„et
reinigt werden. Rechtlichen Schwierigkeite °n öes .«t 
Bereinigung dieser Forderungen dem e i a festste 
schafter gegenüber, wie das KG. zutret  ̂ ^

‘ {0- 
Je«

einzelnen Gesellschafter im Schuldenbere ^ än(jertv ij. 
ren gekürzt oder sonstwie in ihrem Inhalt . ie{ges
den. Sieht man die OHG. als eine, de person «
schaftern gegenüber selbständige, juristis QesellscUet 
so würden die Forderungen gegenüber a ßetracaer 
hierdurch wohl sicher nicht berührt w| '  mehr...
man dagegen die OHG. als „ Z u s a m m e n f a s0 
Einzelpersonen ohne eigene Selbständige _ > Ff)[

»hT. t n gg tdfji
Fraglich kann nur sein, welchen Erntiu ^ e Oh

Forderungen der Gesellschaftsgläubiger^g Se?e”rfah'

F°rde! >L.11UUIJU5UUCH GUUit. ~ , Jp|- JT
nach Ansicht des KG. die Änderung ¡welbat.
gegenüber dem einzelnen Gesellschafter U , ^  -«
auf die Forderung gegenüber der Gesellscn

Dabei ist aber eins zu berücksichtigen. Von o
den Auffassungen über das Wesen der U n0ch 
KG. in Betracht zieht, dürfte weder die ein

nWrl
den

■Ren-
bei'
däs
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he?er1 2û retfen- Die OHO. ist nach der durchaus 
iur^henden Meinung keine vollkommen ausgebildete 
Zu-Stlsclle Person, sie ist anderseits aber auch nicht eine 
s «mmenfassung von Einzelpersonen ohne jede „eigene 
ei p^Hdigkeit“ . Sie ist vielmehr ein Drittes, nämlich 
zu - S e i l s c h a f t ,  in der die einzelnen Gesellschafter 
X„,e!ner »Personeneinheit“  zusammengefaßt sind (vgl. 
die n J r?1 b e r g e r > „HOB.“ , Bem.28 zu §105). Daß 
Scho, doch ein gewisses Eigenleben führt, folgt 
Firm 3nS § 124 H045- Danach kann sie unter ihrer 
khZ1 ° echte erwerben, Verbindlichkeiten eingehen, 

Und verhlagt werden. Nach § 129 HGB. kann 
Släulv 6r einzelne Gesellschafter, wenn ein Gesellschafts- 
£in\v Sr '*ln Persönlich in Anspruch nimmt, diesem die 
Gii„,e. Ungen entgegensetzen, die die Gesellschaft,dem 
daß i er gegenüber hat. § 129 HGB. besagt aber nicht, 
glju,.mgekehrt auch die Gesellschaft dem Gesellschafts- 
«Ur e '®er. die Einwendungen entgegensetzen könnte, die 
derart einzelner Gesellschafter ihm gegenüber hat. Eine 
autsV !ge Umkehrung des Grundsatzes, den § 129 HGB. 
lutiffi- dürfte auch angesichts der selbständigen Stel- 
ichift le § ^24 HGB. der OHG. den einzelnen Gesell- 
Berg:if.rn gegenüber gibt, nicht gerechtfertigt sein. Die 
Schäftung der alten Schulden des einzelnen Gesell- 
Sch erS-dürfte deshalb den davon betroffenen Gesell
tes ^"gläubiger nicht hindern, wegen seiner Forderung 
sPruch noc*1 vorhandene Gesellschaftsvermögen in An- 
Wh ■ .u nehmen. Die OHG. wird sich demgegenüber 
Dennnr!-  ̂ auf § 8 Abs. 2 SchuldBereinG. berufen können, 
tiioun öle Gründe, die das KG. gegen die Schuldenberei- 
anfüjAzugunsten der OHG. als H a u p t s c h u l d n e r i n  
dinier, dürften in gleicher Weise auch gegen die Be- 
sprech ^ zugunsten der OHG. als M i t v e r p f l i c h t e t e r  

9en> AGR. Dr. B r e i t h a u p t ,  Berlin.

*
g * K Q- ~  § 1 Abs. 1, § 3 SchuldBereinG. n.F.

Beirj ,m Ruhestandsbeamten, der mit einem gewerblichen 
SrUndl zu?arninengebrochen ist und die Wirtschafts- 
"at, j a&e dieses Betriebes seinen Gläubigern aufgeopfert 
grii’,,.. ar' die Schuldenbereinigung nicht schon deshalb 
die ».SatHich versagt werden, weil sein Ruhegehalt ihm 
aWn gHchkei‘ einer, sei es notdürftigen, sei es sogar 
Rulle e?senen Lebenshaltung gewährleistet. Die Höhe des 
Zu bm!/ia.Rs 's* lediglich für die Art und den Umfang der 

jdhgenden Schuldenbereinigung von Bedeutung. 
r»hena ,sherige auf der alten Fassung des Gesetzes be- 
W i ahweichende Rspr. des Senats (JFG. 19, 181 = 
I939 3  450 = DFG. 1939> 95 und JFG‘ 20’ 330 = DR' ’ •‘Ü85) wird aufgegeben.
6 (3  'In Jahre 1924 vorzeitig in den Ruhestand versetzter 
Eink0l r llat zur Aufbesserung seines hierdurch gekürzten 
det unn .ens einen umfangreichen Gewerbebetrieb begrün

et damit nach anfänglichen Erfolgen zusammenund
* u a ii iu  uav.ii au ia u g u v .iii. ii jui lu tgwu t-uotumm-u

ÄQ Sein Antrag auf Schuldenbereinigung ist vom
alwH? vom LG. auf Grund der damals noch geltenden 
Lq. {Losung des SchuldBereinG. abgelehnt worden. Das 
(1 ¡m Anschluß an die bisherige Rspr. des Senats
*539 i 2/39 in JFG. 19, 181 = DR. 1939, 450 =  DFG. 
folge’n'5; lW x 378/39 in JFG. 20, 330 =  DR. 1939, 2085) 
RuW, ans: Dem Schuldner sei in seiner Stellung als 
•heu andsbeamter bei einem unpfändbaren Reineinkom- 
i chulriRn 330 JU i im Monat eine i. S. des § 1 Abs. 1 
blieben emeinG- n-F< ausreichende Lebensgrundlage ver- 
Sm p’u 8 stehe der Annahme seines vollständigen Zu- 
Schüi ,n°i'uches entgegen. Eine weitere Beschw. des 

D.'aners hat Erfolg gehabt.
Abs 6, ^dfassung des LG. von der Bedeutung des §1 
fiiit Jp chuldBereinG. a. F. steht allerdings im Einklänge 
die aiF bisherigen Rspr. des Senats und würde danach 
ier Vn 6” nunS des Schuldenbereinigungsantrages aus die- 
asSlini Schrift rechtfertigen. Inzwischen ist aber die Neu- 
Kra{( 2 des Ges. v. 3. Sept. 1940 (RGBl. I, 1209) in 
durirr ??4reten, was gemäß den Grundsätzen der Entschei- 
Jocfi «X 232/39 (JFG. 20, 45 = DR. 1939, 1392) auch 
N in  V o lte n  Rechtszuge zu beachten ist. Diese Neu- 

Von „ zwar im § 1 Abs. 1 Ziff. 1 an dem Erfordernis 
?.e*bsf-j ^Undigen wirtschaftlichen Zusammenbruches eines 

nmgen Gewerbetreibenden unmittelbar nichts ge- 
Die bisherige Bestimmung dieses Begriffes läßt

sich aber bei einer Betrachtung des Gesamtinhaltes der 
Neuregelung gerade in der hier wesentlichen Richtung 
nicht uneingeschränkt aufrechterhalten.

Die Schuldenbereinigung kann jetzt nach §3 der Neu
fassung auch von Angehörigen eines unselbständigen Be
rufes, also z. B. von Beamten, oder von Angehörigen eines 
selbständigen, aber ohne eigene Wirtschaftsgrundlage aus
geübten Berufes in Anspruch genommen werden, wenn 
diese Personen aus bestimmten Gründen in Schuldennot 
geraten sind. Nun läßt sich zwar der § 3 selbst im vorl. 
Falle nicht anwenden. Denn er soll ersichtlich nur solchen 
Personen zustatten kommen, welche die Voraussetzungen 
des § 1 Abs. 1 des Ges. nicht erfüllen k o n n t e n ,  insbes. 
deshalb nicht erfüllen konnten, weil sie ihren Beruf ohne 
eine eigene Wirtschaftsgrundlage ausübten, die sie ihren 
Gläubigern gemäß § 1 Abs. 1 Ziff. 2 hätten aufopfern kön
nen. So liegt der Fall hier nicht, da der Schuldner für 
seine verschiedenen Betriebe eine zur Hingabe an die 
Gläubiger geeignete Wirtschaftsgrundlage gehabt hat und 
ebenso alle anderen Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 er
füllen konnte. §3 läßt aber auch für einen solchen Fall 
als Auffassung des Gesetzgebers immerhin erkennen, daß 
das Fortbestehen der dem Schuldner in seiner Stellung als 
Arbeiter, Angestellter oder Beamter verbliebenen Siche
rung einer bescheidenen Lebenshaltung die Schuldenberei
nigung nicht grundsätzlich ausschließen, soll. Auch der 
Arbeiter, Angestellte oder Beamte soll — neben dem all
gemeinen Pfändungsschutz — eine Schuldenbereinigung 
erhalten können, wobei freilich seine Einkommensverhält
nisse (wie übrigens bei jedem Schuldner) für die Gestal
tung der Bereinigung im einzelnen Falle zu berücksich
tigen sind. Mit dieser Einstellung des Gesetzgebers wäre 
es nicht vereinbar, wollte man weiterhin einem Beamten, 
Arbeiter oder Angestellten, der — abgesehen von der 
Fortdauer dieser Lebensstellung — die Voraussetzungen 
des § 1 Abs. 1 sämtlich erfüllt, die Schuldenbereinigung 
allein deshalb versagen, weil er nach wie vor noch Be
amter, Arbeiter oder Angestellter ist und als solcher ein 
seine Lebenshaltung in bescheidenen Grenzen sicherndes 
Einkommen behalten hat. Es muß also zur Erfüllung des 
Erfordernisses des wirtschaftlichen Zusammenbruches bei 
einem Beamten, der nebenbei oder — als Ruhestands
beamter — in Ausübung eines neuen Hauptberufes ein 
selbständiges Gewerbe betrieben hat, genügen, daß er mit 
diesem Betriebe vollständig zusammengebrochen ist.

Der Umstand, daß ihm sein Beamtengehalt verblieben 
ist, würde die Schuldenbereinigung nicht einmal dann 
ausschließen, wenn der ihm unter Berücksichtigung aller 
Abzüge, einschließlich des pfändbaren und gepfändeten 
Teiles auszuzahlende Betrag eine i. S. des §6 Abs. 1 
SchuldBereinG. n.F. angemessene Lebenshaltung gewähr
leistete. Denn der Schuldner kann dann immer noch ver
langen, daß ihm, was zugleich im Interesse einer gerech
ten Befriedigung der einzelnen Gläubiger liegt, zur Ver
meidung von Vollstreckungsmaßnahmen geeignete Zah
lungsfristen bewilligt und daß ihm gegebenenfalls diejeni
gen Spitzenbeträge erlassen werden, die er innerhalb 
eines angemessenen Zeitraumes, nach § 7 Abs. 2 Satz 2 
des Gesetzes regelmäßig innerhalb von 10 Jahren, nicht 
abtragen kann (vgl. Senat in 1 Wx 394/39 in JFG. 20, 335 
=  DR. 1940, 45).

(I<G., l.ZivSen., Beschl. v. 20.Febr. 1941, 1 Wx 366/40.) 
*

14. LG. — §§ 1, 5 SchuldBereinG.
Ausnahmsweise kann ein Zusammenbruch und eine 

Vermögenshingabe vorliegen, obwohl der Schuldner noch 
heute das frühere Ladengeschäft innehat. In einem sol
chen Fall sind strenge Anforderungen zu stellen.

Würdigkeit des Schuldners trotz eines in mehrfacher 
Hinsicht nicht zu billigenden Verhaltens im Geschäfts
leben. f )

Der Schuldner, geboren 1893, ist Schlachter. Im Jahre 
1919 hat er eine Schlachterei im B.weg gekauft. Zu diesem 
Geschäft hat er im Jahre 1924 eine Schlachterei in der
K.straße gepachtet. Den Betrieb im B.weg hat der Schuld
ner 1926 für 7000 jU t  verkauft. Im Jahre 1927 hat er 
einen Schlachterladen in der S.straße erworben, den er 
1930 nach einem für ihn unglücklich verlaufenen Rechts-

126*
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streit an den Vormund der früheren Inhaberin wieder her
ausgeben mußte.

Im Jahre 1929 hat der Schuldner die bis dahin gepach
tete Schlachterei in der K.straße käuflich erworben. Der 
Kaufpreis betrug ursprünglich 6000 JU l. Nachdem 
5000 J U l in Raten bis 1932 bezahlt waren, ist dem Schuld
ner der Rest erlassen worden.

Im Jahre 1930 hat der Schuldner ein weiteres Geschäft 
am W.damm gekauft. Hierzu hat er von der Großschlach
terfirma K. & Sohn ein Darlehen in Höhe von 6000 JU l 
erhalten. Das Geschäft W.damm hat der Schuldner 1934 
wieder aufgegeben. Das Inventar war vorher schon an 
IC. & Sohn übereignet worden. Nach der Angabe des 
Schuldners ist die Aufgabe des Geschäfts erfolgt, weil die 
Umsätze zu gering waren.

Das Geschäft K.straße betreibt der Schuldner heute 
noch.

Der Schuldner hat richterliche Vertragshilfe nach dem 
SchuldBereinG. erbeten mit der Behauptung, er sei infolge 
der Wirtschaftsnot vor der Machtübernahme wirtschaftlich 
zusammengebrochen. Geldschwierigkeiten, Pfändungen der 
Gläubiger, das Verlangen der Gläubiger auf Herausgabe 
von Sicherungsübereignungen hätten zu dem Zusammen
bruch geführt. Ihm sei das notwendigste Inventar genom
men worden. Wenn er auch sein Geschäft fortgeführt habe, 
so sei er doch nicht mehr als selbständiger Geschäftsmann 
anzusehen gewesen. Er habe nur noch für die Gläubiger 
arbeiten können.

Das AG. hat den Bereinigungsantrag abgelehnt.
Gegen die Ablehnung seines Vertragshilfeantrages hat 

der Schuldner die sofortige Beschw. eingelegt.
Das LG. hat aufgehoben und ausgeführt:
a) Z u s a m m e n b r u c h :
Ein allgemein gültiges Merkmal, wann ein Unternehmen 

wirtschaftlich zusammengebrochen ist, kann nicht aufge
stellt werden. Erst der Einzelfall läßt eine sichere und 
allen Umständen gerecht werdende (§ 7 Abs. 1 Schuld
BereinG.) Lösung zu. Entscheidendes Gewicht ist für die 
Frage des Zusammenbruchs darauf zu legen, daß wirklich 
der Verlust der wirtschaftlichen Grundlage des Berufes 
vorliegt. Regelmäßig wird der Zusammenbruch den Ver
lust der bisherigen selbständigen Lebenshaltung des 
Schuldners zur Folge haben. Es sind aber Tatbestände 
denkbar, die als eine Ausnahme zu diesem Regelfall ange
sehen werden müssen. Ein derartiger Sachverhalt verlangt 
aber eine ganz besonders eingehende Nachprüfung.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners in der 
Zeit, die für einen Zusammenbruch im vorl. Falle in 
Frage kommt, sind durch den Sachverständigen Wirt
schaftsprüfer Dr. M. eingehend geprüft worden. Der Sach
verständige ist zu dem Ergebnis gekommen, daß der 
Schuldner mit folgender Schuldenlast behaftet gewesen ist:

1929 bis 1932 ist nicht 
Am 31. Dez. 1933 rund 
am 31. Dez. 1934 . . 
am 31. Dez. 1935 . . 
am 31. Dez. 1936 . . 
am 31. Dez. 1937 . . 
am 31. Dez. 1938 . . 
am 31. Dez. 1939 . .

festzustellen.
. 57 000 JU l,
. 62 389,39 JU l, 
. 78 244,— JU l, 
. 81 765,77 JU l, 
. 84 384,88 JU l, 
. 87 280,63 JU l, 
. 90 845,08 -JUl.

Der Sachverständige hat errechnet, daß der Schuldner 
bei einer — für seinen Geschäftsbetrieb zu hohen — jähr
lichen Abtragung zur Tilgung und Zinszahlung unter Zu
grundelegung einer Zinsberechnung der Gläubiger von 
nur 6 »/o über 30 Jahre gebraucht hätte, um von der Schul
denlast von 57 000 J U l auf Ende 1933 herunterzukommen. 
Unter Berücksichtigung dieser verzweifelten Lage des 
Schuldners ist der Sachverständige zu dem Ergebnis ge
kommen, daß der Schuldner am 31. Dez. 1933 wirtschaft
lich zusammengebrochen gewesen ist.

Die Umsatzzahlen, die von dem Sachverständigen auch 
genau festgestellt worden sind, können für die Frage des 
Zusammenbruchs nicht entscheidend verwertet werden, da 
die Gläubiger trotz der starken Verschuldung des Schuld
ners diesen ständig weiter beliefert haben. Diese Tatsache 
unterscheidet den hier zu beurteilenden Sachverhalt we
sentlich von den Regelfällen. Auf die besondere Bedeutung 
dieses Umstandes wird bei der Erörterung, ob der Schuld-

[Deutsches Recht, Wöchenausg^

ner sein Vermögen hingegeben hat, näher eing S 
werden. . . «e-

Für die Auffassung des Sachverständigen SP ¿er 
sentlich die von ihm festgestellte ständige ¿un aUi 
Verschuldung. Obgleich der Schuldner Abtrag » yer- 
die Rückstände geleistet hat und leistet, ist ihm Qt.
minderung der Schulden_ nicht möglich £^esen^inQp.unaerung uer ocnuiueii mein j „ n
genteil sind seine Verpflichtungen gegenüber «  
bigern seit 1933 von etwa 57 000 JU l auf über - * ^ 0
für Ende 1939 angestiegen. Hierfür sind mit e|„ea 
die hohen Zinssätze (9°/o), die jetzt noch von 
Gläubigern gefordert werden. , rs ist

Die genaue Höhe der Abzahlungen d̂es di &
nicht zu ermitteln gewesen. Dies liegt daran, , U" J -̂ £ll 
Abzahlungen regelmäßig von den Gläubigern ne - —1Oe
lieferung von Fleisch verrechnet werden. D' . * _ 
belastung mit Zinsen andererseits hat dazu g 
im Laufe der Jahre eine solche Unklarheit über A  ¿efl 
Höhe der Verpflichtungen des Schuldners s°w,°.niStaiidel1 
Gläubigern als auch bei dem Schuldner selbst _ gyt- 
ist, daß gegenwärtig niemand mehr einen Sen.“ ,',iiaftP 
blick besitzt. Ist dies bei dem Schuldner, der wir.® ¡̂nei1LHllK UCöllZ.1. 151 Uita uu u  uvuuiu..v.,
völlig von den Gläubigern abhängig ist una . ajtujig 
Ladengeschäft sich nicht eingehend mit der ~ ^d li^ ’ 
befaßt, noch bis zu einem gewissen Grade 
so ist diese Entwicklung vom Standpunkte der v#'re 1 .. ... 1 1__1. _1.1H__rlioCP \T\ UC‘‘ .Uatl,so ist diese Umwicklung vom sianapuunic
offenbar nur dadurch zu erklären, daß diese in ¿¿jeA

mit- ii'if oio A rV\Pilpt1flpTl P’eSCil 1/aCßPtragspartner nur den für sie Arbeitenden gfs® hr 
der sich aus der Verstrickung doch nicht m 
konnte. . „ nUr ei£e

Daß der Schuldner in den Jahren seit 194» glaub" 
recht bescheidene Lebenshaltung gehabt hat, na. dem
würdig mehrfach geschildert. Die Gläubiger ¿aß ,er 
Schuldner im wesentlichen auch nur vorgewor ‘ (
In '7a51 #»in Aiifr» orfdiiilrt titld Reisen ĝ n* gCl
OL11U1UUU 1111 wgotuinviivii 1
in früherer Zeit ein Auto gehabt und Reisen gern. en, 
Der Schuldner hat eine 3 Vs-Zimmerwohnung erInieite*uer öcnuianer n«.i eine o / » ■ ¿ - n i i u i u & ygffl*'.-., 
nem Geschäft, wovon er zeitweilig zwei Zimme 
gehabt hat. Seine Tochter hat außerdem nochJ  t
schäft mitgearbeitet und dort einen Gesellen erm a n  im ig e a iu v ii* -1  «uv« *. —------ ,

Für den wirtschaftlichen Zusammenbruch n
Sch«

1 Ul UC11 W1IUUU1U1UIEU /...l JLLH1II1̂ ."-' • , yQfgö -.
ners sprechen außerdem die von dem Schuldne ^  ¿efl®
ten Mitteilungen der X.-Bank AG. Hamburg, ^33 fu 
sich ergibt, welche Beträge der Schuldner sei 
den Gläubiger B. an die Bank hat zahlen I11USS üan die Bank hat zahlen mu=. seiF  

Die Motive, aus denen heraus der Schuldner m ^eiT 
Gläubigern, insbes. der Firma K. & Sohn, die ¡̂oss"Ulaubigern, insbes. aer rirma ovnu, ***-„escW0 I»i< 
nen Verträge zur Übereignung von Inventar g ßete 
hat, sind nicht mehr zu klären. Die Angaben o weicliel la l ,  ö llIH  lllv.111 l i l i f l i i  u n u n  vu ‘  ̂ O i-npfP W1, „(1
ligten über das Zustandekommen dieser Vertrau11g 11.11 UUU W.Ö ^UU.MUMV..V........---------------

wesentlich voneinander ab. Für die Frage des als?- 
bruchs sind die Verträge insofern von Bedeut« sj g. 
zeigen, daß, wirtschaftlich betrachtet, die
CaU  Anr KoeJiinmnnrlpi VArfrnoronartnpr (reWCS“1 . .
zeigen, uao, wuibuiannui uuiauun, ~ n ist* , 
Sohn der bestimmende Vertragspartner gewesei .eb h  

Zusammenfassend muß gesagt werden: Der.,„(Iiage 5|?.r 
Schuldners und seine wirtschaftliche Lebensgru “ r0(Z 0

des

__ _______  ;nŝ r7> tro*z 0 n
Ende 1933 so stark ausgehöhlt gewesen, duß ¡,s yo1.IIUC au aiain. auogi-uu im  r ioarhal1 vH
äußerlich unveränderten Fortführung des ue 111c 
einer selbständigen Berufsausübung ^sejt dtese^ ^„r ■
gesprochen 1 ' ’ r'~~
Scheindasein

(ständigen Berufsausübung seit dies«J ' ^  ek 
;n werden kann. Der Schuldner V.‘ ¿et s.f. 
iein als selbständiger Gewerbetrei&e ve
.■i hätte m. a ese‘ocneinuabcili aib aciubiaiiui{;u . *1« in •

dieser Zeit geführt. Jeder der Gläubiger hatte , ¿¡e-
£anFm ™ & re"  i L Ä ^ Ä i e  auf,< ? -gangenen Jahren die Möglichkeit genaoi, , ^oib f 
letzten Schein der Selbständigkeit von fleu^  
zu zerstören. Diese Möglichkeit haben die u  .
heute noch. Sie können dies auf verschiedenen {efU1i 
reichen. Die Verweigerung weiterer Fleisci wilfo 
und die Forderung, die Rückstände zu bezan ’ ,
ebenso wirksam sein wie Vollstreckungsmaßn 1 ,re(en ' .

Die Frage, wann der Zusammenbruch e’̂ ] ender*ile,g5
kannVnich?mit'der' AbgabeTines genauen K j Ö * - Z  
beantwortet werden. Dies ist auch jucht n hruchnmeuugenügt festzustellen, daß sich der - Zusammeumy^ 
eine gewisse Zeit erstreckt hat und daß ê  seIi is*- m  
wissen Zeitpunkt mit Sicherhei vollendet gewes ertia‘wissen Zeitpunkt mit öicnerncii unumit 
bei dem Schuldner, wie die Schilderung des ^  eben, -  { 
und die Feststellungen des Sachverständigen e r ^  ^  
Schwierigkeiten seit 1930 .StfnanS(;f,e'^»?7iisamme0'3
ein
in Frage. Das Geschäft W.damm hat oi!e,Jb *(.h0n pl 
dem Zusammenbruch beigetragen. 1930 sind
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“agen ausgebracht worden. Dazu sind Sicherungsüber- 
des Inventars vorgenommen worden. Besonders 

'«hierzu auf die mit der Firma K. & Sohn geschlosse- 
s Verträge und auf den mit dem Gläubiger M. geschlos- 
Inv Vertrag vom 19. Mai 1930 verwiesen. Ein Teil des 
zJ!ntars ist nach der Angabe des Schuldners auch 
L;itgSvers,e'gert worden. Die Schwierigkeiten sind im 
Voll t der immer größer geworden. 1933 sind Zwangs- 
^ istreckungen in größerem Umfange versucht worden. 
Vor ^huldner ist auch wiederholt zum Offenbarungseid 
scma aden worden. Auch diese Verfahren haben sich be- 
taitp ■im Jahre 1933 gehauft- Mit diesen Schwierig- 
Wje . £mg ein weiterer Umsatzrückgang Hand imHand,

^ nehmen läßt. Ein weiterer Anhaltspunkt dafür, daß ein 
riht n-menbruch Ende 1933 angenommen werden muß, er- 

s'ch aus dem Vergleich der von dem Schuldner der 
ihn I- hörde gegenüber angemeldeten Reingewinne, wie

11 Ql P II 1 _ C ' . I____ n«o,,,ninl FA Ol*

s'eh aus dem Gutachten des Sachverständigen Dr. M.

>hn 1. en°rde gegenüber angemeldeten Keingewinne, wie 
erki« * Aufstellung des Sachverständigen ausweist. Der 
rjff.r , Reingewinn des Jahres 1933 liegt wesentlich nied- 

. als der der beiden vorhergehenden Jahre. 
däR a a|len diesen Umständen rechtfertigt sich der Schluß, 
grunm Schuldner Ende 1933 so stark seiner Existenz- 
d6r ?*aSe beraubt gewesen ist, daß dieser Zeitpunkt als 

aes Zusammenbruchs an
^ ^ e r m ö g e n s h i n g a b e :

Schuldenbereinigung hat weiter zur Voraussetzung, 
stibt-i- Schuldner die wirtschaftliche Grundlage seiner 
Wor L^'Seri Lebenshaltung zur Befriedigung der Gläu- 
FjL «mgegeben haben muß. War nach der bisherigen 
gabe . S des SchuldBereinG. Voraussetzung, daß die Hin- 

riU. Konkurse, durch Zwangsversteigerung oder in- 
stän,i1‘äiilimg von Vollstreckungen in bewegliche Gegen- 

str er^°lgt war, so stellt die Neufassung des Gesetzes 
der ij«n2e Anforderungen nicht mehr. Es genügt jede Art 
jejcL^Sabe. Sie muß nur zur Befriedigung der Gläubiger 

llen sein.
iebon Aufzählung der Arten, wie das Vermögen hinge- 
bfi^^erdcn kann, im § 1 Ziff.2 SchuldBereinG. ist nur 
Zeir,t ® «aft. Der Ausdruck „oder in ähnlicher Weise 
^n n t der QesetzSeber ietzt igde Art der Hingabe an-

-geĥ !en Vermögenswerten, die von einem Schuldner hin- 
n Jverden können, zählen in erster Linie die realen
Urin Wr 1 t  i ..................nnnKon l/onn

angenommen werden muß.

ab<>r
de

_ j. Daneben kann 
erfolgt sein, daß

>er \  w!e Waren und Inventargegenstände 
:r eine Hingabe in der Weise en.ji6.

Hen me des Geschäfts oder der Kundenstamm hinge- 
Hr ‘ Werden oder daß das Geschäft seiner Barmittel so 
¡Ührun ößt wird, daß die erforderlichen und zur Weiter- 
dicht ^ des Betriebes unbedingt notwendigen Einkäufe 

n̂ hr getätigt werden können. Auch wenn eine so 
¡^Verausgabung der flüssigen Mittel eines Betriebes
•a|e vo® t Wird’ liegt eine 1Iingabe der Existenzgrund'
Mr(|esf® 1(dzte Art der Hingabe der Wirtschaftsgrundlage 
deutunUr den hier zu beurteilenden Sachverhalt von Be- 
Vor Die Entwicklung des Geschäfts, wie sie sich 

Hnaus dem Gutachten des Sachverständigen ergibt, 
i  daiß (jer Schuldner in den letzten 8 bis 10 Jahren 

H ie K leb geführt hat, ohne daß er die zur Führung des 
¡ditiäp ,es notwendigen Barmittel hatte. Sein Kredit ist zuin 
j b'ir i-, e,n ^933 vollständig erschöpft gewesen. Seine Glau- 
uen cnabe~.................  .........  • —M ----- ,u"*
tl‘eftenĈUlu“ cl lur leisiuugsiamg uuu wn t>~-
l‘s Q > Sondern weil sie selbst beabsichtigten, ein doppel- 
fdiig äf* zu machen. Sie haben einmal durch die Liefe- 

i den SrhiilHnpr alc Oroßhändler verdient, zum an-

Ä *  e
M  ■ ■ 
bb

L hol ^ vu iia iauuij; uov.uvjau v’ ------7---------. ..
, n ibm nicht den Kredit gegeben, weil sie selbst 

nuldner für leistungsfähig und wirtschaftlich gut 
de’ Sondern weil sie selbst beabsichtigten, ein A 

%g a„'äf t  zu machen. Sie haben einmal durch d 
 ̂ en i. , n Schuldner als Großhändler verdient,

Unfall ben s'e aus dem Ladenverkauf des Schuldners 
>0. \y,-s Zinszahlungen und ähnliche Abzahlungen erhal- 

'ernr« weit sie den Schuldner durch die Forderung von 
hr ;,f'tSen noch besonders bedrängt haben, ist nicht 

Ä m , ■Zuhlären. Die Gläubiger B. und Sch. bestreiten, 
d'es 1 J eise gefordert zu haben. Von der Firma K. & S. ist 
JJhr bPtgegeben worden. Es wird von diesem Gläubiger 

°nt, daß sich diese Überpreise im zulässigen Rah- 
,|ehalten hätten. . ..

3c 
ni

diese

ben
t)üan ‘‘‘“ ten hätten. , t  „

J*t ¡ „ , 7  Schuldner noch ein gewisses Inventar behalten 
i igenei,- 'enutzung, steht der Annahme, daß eine Ver- 
H  in Hh.lngabe i. S. des § 1 Ziff. 2 SchuldBereinG. erfolgt 

Qlesem Falle nicht entgegen. Regelmäßig wird bei

der Belassung des zur Sicherung übereigneten Inventars 
an den Schuldner nur eine Hingabe zur Sicherung erblickt 
werden können. Liegt aber eine derartige Aushöhlung des 
Betriebes durch die Entblößung von jeglichen Barmitteln 
vor, wie dies bei dem Schuldner der^Fall ist, so steht die 
Belassung der Inventargegenstände zur weiteren Benut
zung der Annahme der Vermögenshingabe nicht entgegen. 
Besonders zu berücksichtigen ist hierbei noch die I at- 
sache, daß der Schuldner mit den ihm von den Gläubigern 
leihweise belassenen Inventargegenständen seit Jahren in 
erster Linie im Interesse der Gläubiger gearbeitet hat. 
Es ist hierzu zu verweisen auf die Tatsache, daß beson
ders der Gläubiger B. seit Jahren regelmäßig wöchent- 
liehe Zahlungen von dem Schuldner erhält, wie die Mit- 
teilungen der X.-Bank AG. ausweisen und wie dies von 
dem Gläubiger auch selbst zugegeben wird.

Die Lebenshaltung des Schuldners und seiner Familie 
ist derart beengt gewesen, daß aus dieser Gründe, die 
gegen eine Vermögenshingabe verwertet werden könnten, 
nicht hergeleitet werden können.

c) W ü r d i g k e i t :
Für die Beurteilung der Würdigkeit hat das Gericht auf 

die von den amtlichen Stellen erteilten Auskünfte zurück- 
zugreifen. Von der Partei ist keine nachteilige Stellung
nahme abgegeben worden. Ähnlich hat sich die Polizei
behörde geäußert. Der Schuldner hat zwar kleine Bestra
fungen erlitten. Wesentliche Bedeutung für die Würdigkeit 
kann diesen Strafen jedoch nicht beigelegt werden. Von 
der Handwerkskammer als der zuständigen Berufsvertre
tung ist darauf hingewiesen worden, daß der Schuldner 
zwar bei seinen Steuerzahlungen säumig gewesen sei, daß 
ihm aber ein unehrenhaftes oder leichtfertiges Verhalten 
nicht vorgeworfen werden könnte.

Aus dem ganzen Schuldenbereinigungsverfahren ergibt 
sich das Bild des Schuldners als eines Mannes, der offen
bar keine starke eigene Entschlußkraft aufbringt und der 
die Dinge leicht laufen läßt, ohne selbst zu versuchen, auf 
sie Einfluß zu gewinnen. Es spricht auch eine gewisse 
Wahrscheinlichkeit dafür, daß der Schuldner nicht alle 
Möglichkeiten erschöpft hat, um seine wirtschaftlich kata
strophale Lage zu meistern. Insbes. hat er es offenbar in 
den letzten Jahren daran fehlen lassen, Ordnung in seine 
Abzahlungsverpflichtungen zu bringen. Es kann auch da
von ausgegangen werden, daß der Schuldner in den Jahren 
vor seinem Zusammenbruch offenbar seine Kräfte über
schätzt hat und sein Geschäft durch die Eröffnung ver
schiedener Zweigstellen ungesund aufgebläht hat. Dieses 
Verhalten kann aus rückschauender Betrachtung nicht gut- 
o-eheißen werden. Zugunsten des Schuldners muß aber be
achtet werden, daß in jener Zeit die allgemeine Geschäfts
moral nicht so streng gewesen ist, wie dies heute mit 
Recht der Fall ist. „  ,

Alles in allem kann nicht festgestellt werden, daß der 
Schuldner in einem solchen Maße leichtfertig gewesen ist, 
daß deswegen ein Ausschlußgrund nach § 5 Schuld
BereinG. gegen ihn angenommen werden muß. Besonders 
die sich aus der starken Verschuldung immer wieder er
gebenden Schwierigkeiten und die damit erklärlicherweise 
verbundenen Depressionen des Schuldners stehen der An
nahme eines solchen Ausschlußgrundes entgegen.

(LG. Hamburg, Beschl. v. 7. Dez. 1940, 1 T 527/39.)

Anmerkung: Der Fall, den das LG. Hamburg zu ent
scheiden hatte, liegt insofern eigenartig, als der bctiuidner 
— wenigstens dem äußeren Schein nach seinen selb- 
ständigen Geschäftsbetrieb aufrechterhalten konnte, ob
wohl er seit langem zahlungsunfähig war und seine Schul
denlast ständig größer wurde. Gleichwohl lieferten die 
Großgläubiger dem Schuldner weiter die für seinen Be
trieb erforderlichen Waren. Wie das LG. feststellt, taten 
die Gläubiger dies, weil sie ein doppeltes Geschäft machen 
und neben dem Großhändlerverdienst auch den Einzel- 
händlergewinn für sich in Anspruch nehmen wollten, die
sen Gewinn mußte der Schuldner zu einem erheblichen 
Teil in Form von Zins- und Tilgungszahlungen an die 
Gläubiger abführen. Die Gläubiger legten auf eine Sanie
rung des Betriebs keinen Wert, da der Schuldner um so 
stärker von ihnen abhängig wurde, je mehr seine Ver
schuldung zunahm.

Es entspricht gewiß der Billigkeit, in einem solchen Fall
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dem Schuldner zu helfen. Da die Schuldenbereinigung das 
wirksamste Mittel dafür ist, liegt es nahe, das Schuld- 
BereinO. zur Anwendung zu bringen. Das ist freilich nur 
bei einer recht weitherzigen Auslegung des Gesetzes mög
lich. Das Gesetz fordert im § 1 als Voraussetzung für die 
Schuldenbereinigung, daß der Schuldner wirtschaftlich zu
sammengebrochen ist und die wirtschaftliche Grundlage 
seiner selbständigen Lebenshaltung zur Befriedigung sei
ner Gläubiger hingegeben hat. Wie das LG. mit Recht her
vorhebt, soll der Richter das SchuldBereinG. nach § 7 
Abs. 1 so anwenden, daß das Ergebnis im Einzelfall zweck
mäßig und gerecht ist. Im Hinblick darauf ist es gerade bei 
diesem Gesetz nicht ungefährlich, die Begriffe, mit denen 
es arbeitet, vom Einzelfall losgelöst allgemein zu bestim
men. Eine starr festgelegte abstrakte Begriffsbestimmung 
wird immer für den einen oder anderen besonders ge
lagerten Fall nicht recht passen und dann zu Schwierig
keiten führen. Dies gilt besonders für den Begriff des 
„wirtschaftlichen Zusammenbruchs“ .

Für die Frage, ob der Schuldner wirtschaftlich zusam
mengebrochen ist oder nicht, soll nach der Auffassung des 
LG. Hamburg vor allem wesentlich sein, ob „wirklich der 
Verlust der wirtschaftlichen Grundlage des Berufs vorliegt“ 
(ebenso Gerken-Voge l ,  „Schuldenbereinigung“ , 2. Aufl., 
Bern. 6 zu § 1). Diese Umschreibung des Begriffs scheint 
mir allerdings wenig glücklich. Denn das Gesetz unter
scheidet im § 1 zwischen dem wirtschaftlichen Zusammen
bruch einerseits und der Vermögenshingabe andererseits. 
Die wirtschaftliche Grundlage seiner selbständigen Lebens
haltung braucht der Schuldner nach der Neutassung des 
Gesetzes nicht mehr unter allen Umständen hingegeben 
zu haben: Wenn er ein überlastetes Grundstück behalten 
hat, so schadet das nach § 1 Abs. 2 nicht. Daß der Schuld
ner wirtschaftlich zusammengebrochen ist, fordert das Ge
setz aber auch in diesen Fällen. Deshalb kann der w irt
schaftliche Zusammenbruch nicht mit dem Verlust der 
Existenzgrundlage gleichgesetzt werden (darauf habe ich 
bereits DR. 1940, 1893 hingewiesen). Wirtschaftlich zusam
mengebrochen ist der Schuldner vielmehr in der Regel 
dann, wenn er nicht mehr in der Lage ist, sein Geschäft 
in der bisherigen Form fortzuführen, wenn er die Herr
schaft über den Betrieb verliert. Der wirtschaftliche Zu
sammenbruch tritt also z. B. schon mit der E r ö f f n u n g  
des Konkursverfahrens ein. Ob der Schuldner infolge der 
Konkurseröffnung sein Geschäft endgültig eingebüßt hat 
oder nicht, das ist in d i e s e m  Zusammenhang nicht von 
Bedeutung (vgl. OLG. München: DR. 1940, 18925 und 
meine Anmerkung hierzu).

Von diesem Standpunkt aus kommt es für die Frage des 
Zusammenbruchs im vorl. Fall nicht darauf an, daß der 
Schuldner Ende 1933 hoch verschuldet war und seine Ge
schäftseinnahmen wesentlich zurückgegangen waren. Viel
mehr könnte der Zusammenbruch höchstens darin gesehen 
werden, daß der Schuldner damals in so völlige Abhängig
keit von seinen Gläubigern geriet, daß er in Wahrheit auf
hörte, ein selbständiger Geschäftsmann zu sein.

Was die weitere Voraussetzung für die Schuldenbereini
gung, die Vermögenshingabe, angeht, wird man vielleicht 
sagen können, daß dem Schuldner, wirtschaftlich gesehen, 
seit 1933 von seinem ganzen Unternehmen nichts mehr ge
hörte und daß er nur noch dem äußeren Schein nach der 
Inhaber des Geschäfts blieb.

Wie schon eingangs gesagt, können die beiden Voraus
setzungen des § 1 hier jedenfalls nur bei einer recht weit
herzigen Auslegung des Gesetzes als vorliegend angesehen 
werden. Sie war im vorl. Fall m. E. gerechtfertigt vor allem 
deshalb, weil das Verhalten der Gläubiger mißbilligt wer
den muß. Dies scheint den Gläubigern selbst auch klar ge
worden zu sein. Denn aus dem nicht abgedruckten Teil 
der Entscheidung ergibt sich, daß die Gläubiger jetzt 
grundsätzlich bereit sind, an einer Schuldenregelung im 
Rahmen des Bereinigungsverfahrens mitzuwirken.

Wie die Entscheidung selbst hervorhebt, kann eine Schul
denbereinigung nach § 1 in Fällen, in denen der Schuldner 
sein Geschäft noch weiter betreibt, aber jedenfalls nur 
unter ganz besonderen Umständen gerechtfertigt sein. Eine 
Verallgemeinerung ist hier gefährlich, weil sonst die 
vom Gesetzgeber bewußt gezogenen Grenzen eingerxssen 
würden. Au? die Gründe, die für die gesetzliche Regelung 
maßgeblich gewesen sind, soll hier nicht im einzelnen ein-

gegangen werden. Es sei nur auf zwei Gesichtspunkt 
gewiesen: Die Schlechterstellung der alten Glaum« fiihrt, 
genüber den neuen, zu der die Schuldenbereimgu g au- 
würde bei einem fortbestehenden Gewerbebetn ßs ¡st 
gemeinen jeder inneren Rechtfertigung en‘»“ J. n-ge deI 
schlechterdings nicht einzusehen, warum der]I & neuen 
einem bereits völlig überschuldeten Unternen , :enige, 
Kredit gegeben hat, besser gestellt sein so11 ,a,S,ias ÜDterJ 

orderung aus einer Zeit stammt, in der ^  aii:u
Kredit
dessendessen rorüerung aus einer z.en sianm», - - - .  t es 8i 
nehmen noch sicher dastand. Abgesehen davon (lieh 
nicht der Sinn des SchuldBereinG., Betriebe k . ht ge- 
Leben zu erhalten, deren Inhaber ihren Aufgab _ ständ̂ e 
wachsen sind. Daß solche Betriebsinhaber als . .umwachsen sind. Daß solche Betriebsinhaner als “V“net w'er’ 
Unternehmer aus dem Wirtschaftsleben ausge r ^  auch 
den, liegt im Interesse der Allgemeinheit, w 
für den Betroffenen selbst hart sein mag. Reriin.

n cd  n.- R r n i t h a u p t i

Verfahren, Gebühren- und Kostenrec^
15. OLG. — § 323 ZPO. Eine wesentliche 6> e' 

rung i.S. des §323 ZPO. ist gegeben, wenn e 
liches Kind für voraussichtlich dauernd an ein s0iVe 
(billigeren oder teueren) Orte untergebrach , upt 
der Ort der Lebensstellung der Mutter ub ¿„le 
spricht. Das uneheliche Kind verliert jedoch » Vat ‘ 
haltsanspruch gegenüber seinem außerehei1c sjCli
nicht etwa dadurch ganz oder teilweise, aao V 
unentgeltlicher oder besonders billiger Pflege _ feI1 11 
Vater muß m i n d e s t e n s  die ortsüblichen *  f) 
Lebensbedarfs für das uneheliche Kind autnr s ^ L: 

Der Bekl. ist am 15. Dez. 1930 von der %  %tsstre! 
in ll.-A. außerehelich geboren, ln dem Kl. f  
wegen Unterhalts vor dem AG. A. hat ei “  Unte 
seinen außerehelichen Erzeuger auf Zahlung - $ 0 )  e. 
haltsrente von jährlich 432 9tM (monatlich der g 
Anspruch genommen mit der Begründung, .väre. rii 
forderte Satz o r t s ü b l i c h  und angemessen W ;
jetzige Kl. ist durch Versäumnjsurted v._ ufreo
welches durch Anerkenntnisurteil v. 5. Mai iv 
erhalten ist, antragsgemäß verurteilt worden. bst « 

Die Vormundschaft über den Bekl. ist _e{ührt- L, 
vom Jugendamt H., teils vom Jugendamt A: & tno&QoJ. 
Jahre 1933 ist sie vom Jugendamt in B. “ r  ¿¡ge v 
Seit 1933 ist auch das AG. in B. das zus—  —  sjch
mundschaftsgericht. , , „findet ¿es

Das Kind befand sich schon vorher umu ßezir;{ ,,0n
auch jetzt noch in B., einem kleinen Ort e[d 
OLG. Celle, in Pflege. Es wird ein ptlef, ii 2^ '
25~!XM im Monat bezahlt. Dazu kommen noch t, 
Sonderausgaben. . h jahU',ten

Der KI. meint, dadurch, daß das Kind s » JaUfhalL, 
in B. aufgehalten habe und in Zukunlt a Ver?¡,e 
werde, wäre eine wesentliche Veränderung H ° e. 
nisse eingetreten, die für die Bestimmung bend
der dem Bekl. zugesprochenen Rente m <= 
wesen wären. «

Er hat beantragt: , m ßek1' fljt
Die Verpflichtung des Kl. gegenüber de» jg3l ^  

dem Versäumnisurteil des AG. H. v. 31. . rnon, he-
Wirkung vom Klagetage ab anderweitig ¡sUng 
25 3tM herabzusetzen. Der Bekl. hat Klag ^
antragt. , izi das Grtel!.,rd>

Das BG. hat auf die Berufung des KI. u ßeki. d“ te 
AG. dahin abgeändert, daß es die dem uene K 
Urteil des AG. A. v. 31. März 1931 zugesproci 
auf monatlich 30 SftM herabgesetzt hat. p

Es hat u. a. ausgeführt: eine * *  be«
Im Gegensatz zum AG. ha\ . de£ ..^ f,se als ge,^ter' 

liehe Veränderung derjenigen Verhaltm der U> n 
angesehen, die für die Bestimmung der Hon „
haltsrente auf 36 3tM im Monat naaßgeDi Vorpr0der 
sind. Dem Bekl. konnte diese hohe Rente i b m b- 
nur zugesprochen werden, weil ausdru o r * £jjCli' 
Klageschrift behauptet war, daß die Or*?up
l i e h  und deshalb angemessen wäre Dmse s e^r.
keit konnte sich nur auf A.er oder FLer b rIierk als 
ziehen. Zu der Höhe der Rente selbst mag-o< H.
den, daß zur Zeit selbst für die Grous
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f °rmalunterhaltssatz für uneheliche Kinder aus ein- 
Lebensverhältnissen ein Betrag von 3031M im 

°nat güt Die (jgfH ßekl. zugesprochene Rente liegt 
um 20o/0 höher als der im OLGBezirk Celle zur 

F 1 höchste Normalsatz für großstädtische Verhältnisse, 
p./^cheint auch bemerkenswert, wenn auch hier n i ch t  
.Scheidend, daß Renten in Höhe von 36 91JH in den 
^seltensten Fällen eheliche Arbeiterkinder zugespro- 
d „".«halten können, weil solche Unterhaltsbeträge von 
der d *ern einfach nicht bezahlt werden können.  Auch 
bei H^l" würde diese Rente als eheliches Kind des Kl. 
beii-Clessen Einkommens- und Familienverhältnissen nicht 
dern men können. Vielfach liegen die ehelichen Kin- 
l40tiatZU2esprochenen Beträge noch unter 30 3iM im

scf e  für den jetzigen Aufenthaltsort des Bekl. Ent- 
st^dende ist hier jedoch, daß Renten von 25 bis höch- 
der monatlich ortsüblich sind. Es fragt sich, ob

Ortswechsel als eine wesentliche Veränderung i. S. 
§323 ZPO. an; ‘ ‘ -  -  -  —

. Pragg bejaht.

r ItSwechseI als eine wesentliche Veränderung 1. b. 
dipr„ ¿23 ZPO. angesehen werden kann. Der Senat hat 

Pyage bejaht
ist allerdings, daß nach § 1708 Abs. 1 Satz 1 

dem i / er Vater eines unehelichen Kindes verpflichtet ist, 
cheiiH lnde den der Lebensstellung der Mutter entspre- 
4lli n Unterhalt zu gewähren und daß diese Lebens
ist der Mutter hier insofern unverändert geblieben.1 » als oi« a .1 t» __  __ i n:;- A H Z. V» amuuci iiici liiauitiu uh»v.i «iiuv*v f-,’—VT. i
der dS s'c Arbeiterin in H. war und ist. Für die Höhe 

ist aber nach § 1708 Abs. 2 BGB. auch der 
SleirK bedarf des Kindes entscheidend. Dieser ist bei 
C ne/  Lebensstellung der Mutter verschieden je nach 
liißp Aufenthaltsort ¿es Kindes. So kommt es, daß 
(Uneheliche Kinder von Arbeiterinnen je nach dem 
den’ In J?em der Lebensbedarf der Kinder gedeckt wer- 
itsnr ■l ’ Renten von 25 b is  zu 40Ä.4< im Monat zu- 
seinVn , n bekommen. Der Ort, an dem das Kind 
auch Lebensbedarf erhalten muß, kann nun und wird 
br^njejst der Aufenthaltsort der Mutter sein; "

Man

era ‘“ «st der Aufenthaltsort der 
u cht dies aber n i ch t  zu sein.

I ”l muß deshalb eine wesentliche Veränderung i. S. 
Vora„ 23 ZPO. als gegeben ansehen, wenn ein Kind für

- I  1 .1 ....... .1 _! -L i.  « io -

des

der f̂v.311 einem anderen Ort untergebracht wird, soweit 
sprich/ 1 der Lebensstellung der Mutter überhaupt ent- 
fiiw  \ Es könnte also nicht ohne weiteres ein Kind in 
könnt . ren Badeort untergebracht werden, wohl aber 
NqLO sich aus irgendwelchen zwingenden Gründen die 
kürl ndi8keit ergeben, ein Kind überhaupt in einem 
tfer i\»n Orte unterzubringen, als es der Wohnsitz 
der i f lu*ter ist. Dann muß, wenn der Unterschied 
“öhti°Sten aIs w es en t l i c h  zu erachten ist, eine E r- 
Htrar ng der Rente erfolgen. Ebenso ist umgekehrt eine 
daw 'jizung zulässig, wenn ein uneheliches Kind für 

L "d in einem billigeren Ort untergebracht wird. 
Kinclmit- ist jedoch nicht gesagt, daß das uneheliche 
»ater Seinen Unterhaltsanspruch seinem außerehelichen 
kann %eS,enüber dadurch ganz oder teilweise verlieren 
Mer’ daß es sich bei Verwandten der Kindesmutter 
fällig. s°nstigen Personen, die ihr oder dem Kinde ge- 
% d:ein wollen, in u n e n t g e l t l i c h e r  oder in be- 

b i l l i g e r  Pflege befindet. Das sind selbst- 
Sm« lch Vorteile, die dem Kinde unmittelbar zugute 
iSen n» müssen; denn der außereheliche Erzeuger hat 
iMerh u sPrucb darauf, daß er durch Dritte in seiner 

or/wP'bcht entlastet wird. Er muß mi ndes t ens  
vHblichen Kosten des Lebensbedarfes des unehe- 

diireh . ndes aufbringen. Es darf schließlich auch nicht 
ienten eitle rücksichtslose Herabsetzung der Unterhalts- 
Lantj von unehelichen Großstadtkindern, die auf dem 
’'ertp Jjntergebracht werden, das an sich erstrebens- 
dnat.»' ’ Großstadtkinder in ländliche Verhältnisse zub:
Orden’ r.llnniöglich gemacht oder zu sehr erschwert 

V w  mul* insoweit ein billiger Ausgleich gesucht 
l>i2Un» d 'er erschien nach Lage der Sache eine lierab- 
tfeisn -auf 30 ¡hM geboten. Das Kind erhält auf diese 
Nülf on,mer noch den Höchstsatz,  der im OLG- 

'--eile für Kinder aus gleichen Verhältnissen uber- 
., ÖL yir Zeit beansprucht wird.

Tat, :rabsetzung der Rente wird auch nicht durch 
v0rtr4‘sache gehindert, daß das Kind nach dem eigenen 

8 des Kl. bereits seit 8 Jahren in B. ansässig ist.

Dadurch, daß er nicht früher eine entsprechende Klage 
erhoben hat, hat er nicht etwa auf sein Recht aus 
§ 323 ZPO., Abänderung zu verlangen, verzichtet. Es 
konnte doch auch zur Zeit des Urteils die Übersiedlung 
des Kindes nach B. noch nicht berücksichtigt werden, 
selbst wenn sie damals bereits erfolgt gewesen sein 
sollte, was allerdings vom Bekl. nicht einmal behauptet 
ist, weil damals immerhin noch mit einer nur vorüber
gehenden Unterbringung in B. zu rechnen war. Jetzt 
muß man aber aus dem dauernden Aufenthalt des Bekl. 
schließen, daß die Unterbringung in B. auch für die 
Zukunft gedacht ist, zumal auch das Vormundschafts
gericht in B. seit Jahren die Sache übernommen hat. 

(OLG. Celle, Urt. v. 16. Dez. 1940, 1 U 439/40.) [R.]

Anmerkung: 1. Tritt bei einer Verurteilung zu künf
tig fällig werdenden wiederkehrenden Leistungen eine 
wesentliche Änderung derjenigen Verhältnisse ein, die 
für die Verurteilung zur Entrichtung der Leistungen, für 
die Bestimmung ihrer Höhe oder der Dauer ihrer Ent
richtung maßgebend waren, so kann nach § 323 ZPO. 
jede Partei durch Klage eine Änderung des Urteils tur 
die Zeit nach Erhebung der Klage verlangen. In Betracht 
kommt nur eine Änderung der für die frühere Verurtei
lung maßgebenden  Verhältnisse; im vorliegenden 
Falle müßte also eine Änderung der für die Höhe der 
Rente maßgebenden Verhältnisse vorliegen.

2 Für die Höhe der Rente eines unehelichen Kindes 
ist nach § 1708 Abs. 1 BGB. die Lebensstellung der 
Mutter entscheidend; in dem früheren Urteil ist diese 
auch als maßgebend angesehen worden. Zutreffend 
nimmt das vorliegende Urteil aber an, daß die Lebens
stellung der Mutter nicht unabhängig von dem Aufent
haltsort des Kindes entscheidend sein kann. Es ist zu 
billigen, wenn das Urteil als maßgebend den jeweiligen 
Aufenthaltsort des Kindes ansieht, sofern die Wahl dieses 
Ortes der Lebensstellung der Mutter entspricht; diese 
Auffassung ist auch schon verschiedentlich im Schrift
tum vertreten worden ( S t a u d i ng e r ,  9. Aufl., §1708 
Anm. 6). Mit Recht weist das Urteil darauf hin, daß der 
Unterhaltsanspruch des Kindes nicht ausgeschlossen 
wäre, wenn es von der Mutter oder Dritten unentgeltlich 
unterhalten würde; auch dies entspricht der schon bisher 
im Schrifttum und in der Rspr. vertretenen Auffassung 
(RGZ. 96, 145). , J

3. Der Wechsel des Aufenthaltsortes des Kindes ist
also als eine Änderung eines für die Bestimmung der 
Höhe der Rente maßgebenden Verhältnisse anzusehen; 
im vorliegenden Falle stellt dieser Wechsel auch eine 
wesentliche Änderung dar. Die Klage ist hier zulässig, 
da nach den Darlegungen des Urteils die Gründe, aut 
die sie gestützt wird, erst nach dem Schluß der münd
lichen Verhandlung entstanden sind, in der eine Erwei
terung des Klageantrages oder die Geltendmachung von 
Einwendungen spätestens hätte erfolgen müssen (§ 323 
Abs. 2 ZPO.). . „  , ,  . , ,

4. Ein Verzicht des Kl. auf sein Recht, eine Ände
rung zu verlangen, ist nach dem, Urteil nicht anzunea- 
men. Wenn ein entsprechender Hinweis im Prozeß ge
geben sein sollte, so hätte dies auch Anlaß zu einer 
Prüfung nach der Richtung geben müssen, ob nicht eine 
prozessuale Verwirkung eingetreten ist. Ob dies zutrittt, 
ob also Treu und Glauben der Zulassung der Klage 
entgegenstehen, kann nur unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Falles entschieden werden.

Prof. Dr. Schönke ,  Freiburg i. B.
*

16. KG. — § 614 a ZPO. Trotz der Vorschrift des 
§ 614 a ZPO. kann für ein klarstellendes Urteil der höheren 
Instanz ein Rechtsschutzinteresse gegeben sein. Das ist 
jedenfalls dann der Fall, wenn auf Klage und Widerklage 
aus beiderseitiger Schuld geschieden war und nunmehr 
nur eine der Klagen zurückgenommen wird. Liegt solchen
falls bereits eine Kostenregelung in gerichtlichem Ver
gleich vor, so ist für einen gerichtlichen Kostenausspruch 
kein Raum mehr, f)

ln der Berufungsinstanz ist folgendes Urteil ergangen: 
Das Urteil des LG. wird auf Grund der vergleichs

weisen Zurücknahme dahin geändert:
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Die Klage ist durch Rücknahme erledigt.
Auf die Widerklage wird die Ehe der Parteien aus

Alleinschuld des Kl. geschieden, i
Das Urteil ist rechtskräftig.

Aus Tatbestand und Entscheidungsgründen:
Der Kl. hat Klage auf Scheidung aus § 49 EheG., die 

Bekl. Widerklage auf Scheidung aus §§ 47, 49 EheG, 
erhoben. LG. hat auf Klage und Widerklage aus Schuld 
beider Teile geschieden. Die Bekl. hat Berufung mit 
dem Ziele der Scheidung aus Alleinschuld des Kl. ein
gelegt. Der Kl. hat Anschlußberufung mit dem Ziele 
der Scheidung aus Alleinschuld der Bekl. eingelegt.

In der Berufungsverhandlung haben die Parteien einen 
Vergleich des Inhalts geschlossen, daß der Kl. die Klage 
und seine Anschlußberufung im Einverständnis der Bekl. 
zurücknehme, indem sie zugleich ihre Unterhaltsbezie
hungen für die Zeit nach Scheidung der Ehe dahin ge
regelt haben, daß der Kl. der Bekl. noch eine Zeitlang 
einen bestimmten Unterhaltsbetrag zahle, auf weiter
gehende Unterhaltsansprüche aber die Bekl. verzichte. 
Die Kosten des Vergleichs hat der Kl. übernommen, im 
übrigen sind die Kosten des Rechtsstreits gegeneinander 
aufgehoben worden.

Danach ,hat die Bekl. nur noch beantragt, ent
sprechend der Klagerücknahme das angefochtene Urteil 
zu ändern. Der Kl. hat keinen Antrag gestellt. Darauf 
ist das eingangs genannte Urteil aus folgenden Erwä
gungen ergangen:

Durch die — vergleichsweise in Verbindung mit der 
Unterhaltsregelung unter den Parteien für die Zeit nach 
Scheidung der Ehe — erfolgte Klagerücknahme ist die 
Rechtshängigkeit des Scheidungsanspruchs des Kl. er
loschen, ohne daß es an sich in solchem Falle noch 
eines besonderen gerichtlichen Ausspruchs darüber be
darf (§ 614 a ZPO.). Desgleichen hat Kl. durch Rück
nahme seiner Anschlußberufung auf seine weitere Ver
teidigung gegen die Widerklage der Bekl. und damit 
gegen den von der Bekl. erhobenen Scheidungsanspruch 
verzichtet. Damit ist die Entsch. des LG. zur Widerklage 
in Rechtskraft erwachsen, ohne daß für einen rechts
gestaltenden Ausspruch des BG. hierzu noch Raum ge- 
wesen wäre. Gleichwohl war dem von der Bekl. gestell- 
ten Antrag, entsprechend der Klagerücknahme die da
durch bedingte Änderung des landgerichtlichen Urteils 
auszusprechen, stattzugeben. Der Senat hat bereits in 
seiner Entsch. 20 U 4496/40 v. 27.Nov. 1940 betont, daß 
trotz der Vorschrift des §614a ZPO. der gerichtliche 
Ausspruch über die Aufhebung des bereits ergangenen 
erstinstanzlichen Scheidungsurteils insofern noch Wert 
und Bedeutung habe, als er nunmehr auch formell das 
bereits vorliegende Scheidungsurteil beseitigt und damit 
den Fortbestand der Ehe klarstellt (zu vgl. dazu OLG. 
Celle: DR. 1940, 745, mit Anm. von Gaedeke  das.). 
Erst recht besteht ein dringendes Rechtsschutzinteresse 
für einen gerichtlichen Ausspruch in der Rechtsmittel
instanz in einem Falle, in welchem nur der Scheidungs
anspruch des einen Ehegatten durch Rücknahme der 
Klage oder der Widerklage seine Erledigung findet, 
während der im ersten Urteil behandelte Scheidungs
anspruch des anderen Ehegatten aufrechterhalten wird, 
so daß es sich nunmehr nicht darum handelt, den Fort
bestand der Ehe, sondern die Scheidung der Ehe n u r 
auf die Klage (oder n u r auf die Widerklage) hin fest
zustellen. Einem derartigen Antrag muß unter allen Um
ständen dann entsprochen werden, wenn das bereits er
gangene Scheidungsurteil auf Scheidung auf Klage und 
auf Widerklage hin oder auf Scheidung aus Schuld bei
der Teile lautet. Dann genügt die aus der Rücknahme 

' der Klage (Widerklage) des einen Ehegatten sich er
gebende Rechtsfolge der Beseitigung der Rechtshängig
keit insoweit nicht, um einwandfrei und unmißverständ
lich nach außen hin klarzustellen, wie die Rechtslage 
sich nunmehr — kraft Gesetzes (§614a ZPO.) — ge
staltet hat. Vielmehr bedarf es dann eines erneuten 
Urteils der Rechtsmittelinstanz, wenngleich dieses nicht 
mehr rechtsgestaltende, sondern nur rechtserklärende 
(deklaratorische) Wirkung hat.

Dem entspricht die nunmehr ergangene Entsch., 
welche klarstellt, daß das landgerichtliche Urteil nur 
noch hinsichtlich der Widerklage und damit mit allei

hat
mger scnuia aes m . seine wuiwa.«»—- 
jind nur insoweit in Rechtskraft erwachsen •. ¿sSfreits 

Für eine Entsch. über die Kosten des ttu„gs- 
war kein Raum mehr, nachdem der Kosten ^  voD
anspruch unter den Parteien abschließend d ^ g
• -...■ 1__ orlrlSrtp Kosternanspruch unter den Parteien aDscimeu«iv.--- 
ihnen zu gerichtlichem Protokoll erklärte Kos 
seine Regelung gefunden hat.

(KG., Urt. v. 26. Febr. 1941, 20 U 5618/40.)

Anmerkung: Dieses Urteil bildet einen vor der 
essanten wie anschaulichen Beitrag zu p-evvisseu1 
Schaffung des §614a ZPO. wie auch .. .„r*%Frage' 
Umfange — seitdem noch in der Praxis e r o j er gr
ob und unter welchen Voraussetzungen , , endigkel 
klärung .der Klagerücknahme noch die N [n ejneifl 
oder mindestens Raum für ein Urteil best • ^  die
Falle wie dem vorstehenden wird man m geIj. ße- 
Notwendigkeit einer Klarstellung bejahen t ßu-
sonders beachtlich erscheint auch der v 
geschlossene Vergleich wie schließlich die ^  
der Kostenentscheidumr. die tatsächlich du . „ :«,!________  __ ____g t  -  ¡s{ unfl
richtfichen Vergleich vorweggenommen w°‘ ,Ä ,en En*' 
demnach nicht mehr Gegenstand der geric
oz'lifilrliinn* cpin kruin + o D. o»Scheidung sein konnte

..... KW“'
17. RG. -  § 767 ZPO.; 3. AVO. zur VO- ub ,c$; 

digungsschutz für Miet- und Pachträuine *. •
§§ 1 n, 49 MietSchG. , „ „ sf!tel g«e‘i

Die gegen einen als Zwangsvollstreckung erhe*,e(.
neten, gerichtlich abgeschlossenen Vergleij-“ , cj,iuß el 
den Einwendungen, die erst nach Vergleich- ,reC|<unii, 
standen sind und deshalb im Wege der j,en si ’ 
gegenklage nach § 767 ZPO. geltend za ‘ ebung 6 - 
können auch auf einer Änderung der Ges zgsänderU 
ruhen. Die für die Beachtung einer Ges gesCbra 
gegenüber rechtskräftigen Urteilen gehen“ 
kungen bestehen bei einem Vergleiche nich . 1939

Hat sich eine Partei in einem, im Fru ¿Smnung v,|e 
Gericht abgeschlossenen Vergleich z u r *  W \ to, 
Pachträumen am 31. März 1940 verpfhcbaVO zur ’ ^ 
also aus der inzwischen ergangenen 3. A *
über Kündigungsschutz für Miet- und 1 a oguiiiunfl83
5. Sept. 1939 eine Einwendung gegen den 
spruch herleiten. , pachh^i-

Wenn in diesem Falle der Gebrauch der Vefpac 
durch den Vergleich über den nach Ansich c[,t k 
ters als Zeitpunkt des Vertragsablaufes m o  s0 »» 
menden Zeitpunkt hinaus verlängert wor beshj®jef
delt es sich um ein Pachtverhältnis für nac“ und
Zeit i. S. des § 1 n MietSchG. Soweit Pacbtra ' ^ ei.
3. AVO. zur VO. über Kündigungsschutz der 9 #g
Pachträume Schutz genießen, ist auf sie Verth?” <eS 
MietSchG. anzuwenden, obwohl in § 9 die bsCj,Ditt 
—‘ vermutlich versehentlich — nur der »■ ..
MietSchG. für anwendbar erklärt worden ■ gr}get)> t 

Der Kl. betreibt in Räumen des der Bek •
H. gelegenen Hauses, das im übrigen als |lIt fiir j ,  
wird, seit 1933 die „F.-Künstlerspiele“ . E jJ^OöO f f r  
Überlassung der Räume ein Jahresentgelt „ iibe(r .ff3- 
Zwischen den Parteien kam es zumi PgJen VerJ z>  
Dauer des von ihnen als „Pacht bezeic RäumUbfLn zu 
Verhältnisses. Die Eigentümerin verlangte z
I . April 1939. Es wurde sodann ein .anwuy ,,„crhloichlo55

resaifl'

1. April 1939. Es wurde sodann ein *»■-* . geS 
gerichtlichem Protokoll erklärter Verg 
ln ihm wurde bestimmt: , . airh die I

„1. Der Pächter, Herr S., verpflichtet sich, zU ra„. 
Pachträume am 31. März 1940 bedingungsio _ 
und an die Verpächterin G. herauszugebe • ^ äurnunl 

4. Herr S. unterwirft sich bezüglich „  ... ^ i  
Stimmung der sofortigen Zwangsvollstre * 14-

8. Im übrigen bleibt der Pachtvertrag „f
1933 bis zum 31. März 1940 bestehen . . .  gerufuflBhl|tz 

Der Kl. verweigert die „uVündigUI1°sf,ertel'
den durch die „3. AVO. zur VO. über t erw e h ¡¡.
Kr Miet- und P a c h t , *  “ t i ,  der, W g „  »J

unzulässig zu erklären.



11. Rechtsprechung

KlageSti?,as LG. wies die Klage ab. Das OLG. gab der I 
I - Das RG. bestätigte mit folgender Begründung: 
uegen einen als Zwangsvollstreckungstitel geeigneten 
«Mich abgeschlossenen Vergleich kann eine nach Ab- 

niuß des Vergleichs entstandene Einwendung gegen die 
V» n 16 Berechtigung der im Vergleich eingegangenen 
niäfP» htung im Wege der Vollstreckungsgegenklage ge- 
7q,̂  J  J67 ZPO. geltend gemacht werden (§§ 794 N r.l, 

¿PO.). Die Einwendung kann auch auf einer Ände- 
c.,,2 der Gesetzgebung beruhen (RGZ. 46, 66 ; 52, 213). 
r. ' aus einer solchen eine Einwendung gegenüber einem 
zi, „ k r ä f t i g e n  U r t e i l  entnommen werden, so bleibt 
B Prüfen, ob die Änderung gegenüber der Rechtskraft in 
30c ^ht kommt (vgl. dazu RG.: Gruch. 60, 64; RGZ. 147, 
(W 13901). Das ist, wie in der letztgenannten Entschei- 
di 2, angeführt, nur dann der Fall, wenn das Gesetz 

besonders zuläßt oder wenn es sich um dauernde,
. 'laufend neue Ansprüche erzeugende Rechtsverhält- 

fw 1 andeit. Diese Beschränkung für die Beachtung einer 
..^tzesänderung trifft aber nicht zu bei der sich gegen 
k „ n gerichtlichen Ver g l e i ch  richtenden Vollstrek- 
paJ s.gegenklage. Ein Vergleich soll zwar den Streit der 
einKlen beenden; dies geschieht aber im Wege der Ver- 
stan fUnS und nicht durch einen mit Rechtskraft ausge- 
¿ Richterspruch. Der Umstand, daß der gerichtlich 
srS llndete Vergleich nach ausdrücklicher Gesetzesvor- 
stelH 'uwie ein Urteil vollstreckbar ist (8 794 ZPO-)» 
Wok !hn nicht auch sonst einem Urteil gleich. Namentlich 
A/ip-n 'hm eben keine Rechtskraft inne. Danach trifft die 

des BG. zu, daß sich der Kl. gegenüber dem 
V “gleich auf einen Schutz gegen die Beendigung des 
iu„nr,agsverhältnisses berufen kann, der sich etwa für ihn 
<les ver n.ach dessen Abschluß stattgehabten Erweiterung 

^Kündigungsschutzes ergibt. 
tr a Cl dem Vergleich vom 21. März 1939 sollte das Ver
sah Verhältnis am 31. März 1940 enden. Der Kl. hatte 
tä ,lausdrücklich verpflichtet, an diesem Tage die Pacht- 
W ®  "bedingungslos zu räumen und . . .  bedingungslos 
5 s!U!Zugeben“ . Gemäß der Bestimmung des § 9 VO. vom 
sprpft- 3939, wonach der 1. Abschnitt des MietSchG. ent- 
£ ' c' « d für Pachtverhältnisse über Räume gilt, zieht 
iür “ G. den 8 1 n MietSchG. heran. Danach wird „ein 
naci.e'Ue bestimmte Zeit eingegangenes Mietverhaltnis 
<Wn dem Ablauf der .Mietzeit fortgesetzt, wenn sich nicht 
gun/fmieter unter Einhaltung der gesetzlichen Kundi-
stimi rist in einem Kündigungsschreiben besonders be-
W e,n Inhalts auf die Beendigung des Vertragsverhalt- 
äuitfi beruft und dabei die Voraussetzungen einer Miet- 

rJebungsklage (§§ 1,2 bis 4 a MietSchG.) gegeben sind. 
Vn e Rev. vertritt erneut den Standpunkt der bekl., die 
W v- 5.Sept. 1939 und der § ln  MietSchG. seien des. 
lief?„nicht anzuwenden, weil beim Vergleich nicht die 
i,„.,s'eUuncr eines für eine bestimmte Zeit laufenden I acht
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verhhv . s e>nes tur eine bestimmte z-eu wurcuu«, . 
^■ültnisses, sondern die endgültige und bedingungslose 

S zu dem bestimmten Zeitpunkt im Vordergründe 
par k e n  habe. Mag auch das letztere i. S. der Vertrags- 
Rä Üen gelegen haben, so lief doch die Überlassung der 
S Ä 6 an den Kl. weiter, wie dies unter Ziff. 8 des Ver- 
sehir.iS gesagt wird. Das war notwendig mit der Iieraus- 
C ^ n g  der Räumung bis zum 31. März 1940 verbun 
cW‘ daraus ergibt sich der unabweisbare Schluß, dal5 in 
li^ /e it  bis dahin ein Pachtverhältnis über Räume vor- 
schr\nd daß dies für eine bestimmte Zeit (§ l n Miet
en V, eingegangen war. Dabei kommt es nicht darau 
äa’ci!ta,s sieh die Parteien bei Abschluß des Vergleichs ge- 
Winkti!*aben; namentlich auch nicht darauf, ob für sie die 

Del t*Je Räumung die Hauptsache war

lOQi\ Pachtverhältnissen v. 24. Juni 1939 (RGBl. I, 
itk l Widerspruch gegen die im Vergleich übernommene 
^sCLpnSsverpnichtung eingelegt. Dieser wurde durch 
des o ,de des Oberbürgermeisters vom 17. Aug. 1939 und 
eb«n u^Dräs. vom 21. Sept. 1939 zurückgew.esen, da die 
barn bezeichnete DurchfVO. auf diesen Fall nicht anwend- 
Rev sei. In Verbindung mit dieser Tatsache wastd ie  
KiL  a.uf § 2 der 4. AtisfVO. v. 26. Sept. 1939 (RGBl. I, 

i !n’ wonach die Übergangsregelung des § 8 Abs. 1 
eüie l V° -  v. 5. Sept. 1939 nicht anzuwenden war, wenn 

ijutscheidung der Preisprüfungsbehörden schon vor 
'• Sept. 1939 rechtskräftig geworden oder ein Ver

gleich vor diesem Zeitpunkt zu Protokoll genommen war.
Sie meint, wenn die Preisbildungsbehörde festgestellt ge
habt habe, daß für sie kein Anlaß zum Einschreiten ge
geben sei, könne die VO. v. 5. Sept. 1939 erst recht nicht
eingreifen. . . ,v, ,

Dieser Gedankengang ist jedoch unschlüssig. Wenn der 
Kl. aus der früheren, inzwischen außer Kraft getretenen 
(vgl. § 8 Abs. 2 VO. v. 5. Sept. 1939) VO. v. 19. April 1939 
und der dazu ergangenen DurchfVO. v. 24. Juni 1939 
keinen Schutz entnehmen konnte, wie dies in den eben er 
wähnten Bescheiden ausgesprochen wurde, so besagt das 
nichts dagegen, daß ihm die neue VO. v. 5. Sept. 1939 
einen solchen verschaffte. Die früheren, auf Grund andere 
Bestimmungen ergangenen Bescheide sind dazu unbeacht
lich. Hier liegt kein Fall vor, der unter die Übergangs
bestimmung des § 8 VO. v. 5. Sept. 1939 zu befrei en ge 
wesen wäre. Deswegen kommt der seine Anwendung 
unter gewissen Voraussetzungen ausschließende § 2 vu. 
v. 26. Sept. 1939 von vornherein nicht in Betracht.

Das BG. verwirft weiter die Ansicht der Bekl., aus der 
Vergleichsbestimmung b e d i n g u n g s 1 o s e r Räumungs- 
Verpflichtung sei ein Verzicht des Kl. auf etwaigen zu
künftigen Schutz gegen den Ablauf des Vertragsverhalt- 
nissesgzu folgern. Das BG. stützt sich in erster Lime auf 
eine Auslegung des Vergleichs gegen die keine recht
lichen Bedenken bestehen. Ein Verzicht au* die dem Kl. 
günstigen Folgen späterer gesetzlicher Maßnahmen, die 
zum mindesten in ihren Einzelheiten nicht vorauszusehen 
waren, ist darin nicht enthalten. .

Das BG. zieht weiter den § 49 MietSchG. heran, wo
nach die Beteiligten nicht auf die ihnen nach dem Gesetz 
zustehenden Rechte verzichten können. Demgegenüber er
hebt die Rev. das Bedenken, daß diese Bestimmung nach 
dem Wortlaut der VO. v. 5. Sept. 1939 nicht auf Pacht
verhältnisse zu beziehen ist, weil § 9 der Verordnung nur 
den 1. Abschnitt MietSchG. für sie in Geltung setzt und 
der 8 49 im 3. Abschnitt enthalten ist. Die Annahme hegt 
nahe daß es sich dabei nur um ein Versehen in der Fas
sung’ der Verordnung handelt. Jedenfalls entspricht es dem 
Geilte dieser Schutzgesetzgebung den durch sie für 
Pachtverhältnisse neu gewahrten Schutz auch für diese 
für unverzichtbar zu erklären.

Ist somit der § 1 n MietSchG. au das Ver ragsverhal - 
nis der Parteien anzuwenden, so zieht das BG. daraus cne 
zutreffende Folge, daß der Vertrag überdenSL Marzl940 
hinaus fortzusetzen ist. Denn, wie das OLG. im einzelnen 
darlegt, liegen die im MietSchG. offengelassenen Voraus- 
setzunnen einer Beendigung nicht vor, da die Bekl. sich 
nicht fn der vorgeschriebenen Art auf eine Beendigung 
des Verhältnisses berufen hat und ihr auch k«n dem § 4 
MietSchG. entsprechender Grund zur Aufhebung zur 
Seite steht.

(RG., V.ZivSen., U. v. 21.Nov. 1940, V 87/40.) [N.]
DR. Zu RGZ. 42 (Nov. 40) 4.3.41

Anmerkung: Die Entscheidung entwickelt drei Rechts
sätze, denen zuzustimmen ist. .

1. Daß die Änderung der Gesetzgebung auf einen Pro
zeßvergleich in weiterem Umfang■ «„w irk t wie au. ein 
rechtskräftiges Urteil, beruht auf der Verschiedenheit der 
beiden den Rechtsstreit beendenden Ereignisse, naml ch 
des mit Rechtskraftwirkung versehenen Staatshoheitsaus
spruchs und des lediglich "durch private Willenserklärun
gen herbeigeführten Vergleichs. , , ,
"  2 Durch den Vergleich wurde die Dauer des Pachtver
trages ausdrücklich auf bestimmte Zeit, und zwar über den 
Zeüpunkfdeslnkrafttretens der 3. AVO. zur KündSchVO. 
v 5 Sept. 1939, den 7. Sept. 1939, verlängert Es bestand 
somit beim Inkrafttreten der Verordnung noch ein l i n 
des Pachtverhältnis. Die VO. konnte deshalb auf dieses 
einwirken. Hieran wird auch nichts dadurch geändert daß 
das Pachtverhältnis zu einem bestimmten Zeitpunkt un
bedingt enden sollte. Denn dieser Fall wird durch § 1 n 
MietSchG. betroffen.

Die KündMaßnVO- v. 14. April 1939 fand zwar nach 
88 7 6 auf das Pachtverhältnis Anwendung, § 22 Abs. d 
DurchfVO. v. 24. Juni 1939 schloß aber den Widerspruch 
des Pächters aus, da er vor dem Inkrafttreten der Kund- 
MaßnVO. sich durch besondere Vereinbarung zur Räu
mung verpflichtet hatte. Die Preisbehorde hat deshalb
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mit Recht den Kündigungsschutz versagt. Diese Entschei
dung der Preisbehörde konnte aber trotz ihrer Rechtskraft 
nicht gemäß § 2 Abs. 1 der 4. AVO. zur KündSchVO. den 
Kündigungsschutz gemäß § 8 Abs. 1 der 3. AVO. zur 
KündSchVO. ausschließen, weil die letzere Vorschrift nur 
Kündigungen betrifft, die Vereinbarung eines bestimmten 
Vertragsendes aber einer Kündigung nicht gleichzusetzen 
ist. Dies hätte der besonderen Hervorhebung im Urteil 
bedurft. Denn es wäre vertretbar, den § 8 Abs. 1 der
3. AVO. zur -KündSchVO. entsprechend den §§ 5 und 6 
KündMaßnVO. dahin auszulegen, daß unter Kündigung 
nicht nur eine Kündigung und eine Ablehnung der Ver
tragsverlängerung, sondern auch die Berufung auf ein be
stimmt vereinbartes Vertragsende zu verstehen sei. Bei 
dieser Auslegung wäre nach § 2 Abs. 1 der 4. AVO. zur 
KündSchVO. die Räumungspflicht des Pächters festzu
stellen gewesen. § 8 Abs. 1 ist aber, wie ausgeführt, in 
Übereinstimmung mit dem RQ. auszulegen.

3. Der Kernpunkt der Entscheidung beruht in dem Aus
spruch, daß § 49 MietSchO. auch für Pachtverhältnisse 
gilt, obwohl § 9 der 3. AVO. zur KündSchVO. nur den 
1. Abschnitt des MietSchO. für diese in Geltung setzt und 
§ 49 zum 3. Abschnitt gehört. Gegen die Richtigkeit dieser 
Auslegung bestehen keine Bedenken, sie wird durch Sinn 
und Zweck der Vorschrift gefordert. Der Pächter gewerb
licher Räume oder (§ 2 der 5. AVO. zur KündSchVO.) ge
werblich genutzter unbebauter Grundstücke kann deshalb 
nicht auf die Rechte des Mieterschutzes verzichten. An
ders ist es nur dann, wenn der Verzicht nicht lange vor 
Ablauf des Pachtverhältnisses oder bei oder nach diesem 
Ablauf erfolgt, so daß der Pächter die Wirkung des Ver
zichts voll übersehen kann (ebenso RGUrt. v. 9. Mai 1922: 
RGZ. 104, 312 zu § 9 MietSchVO.).

KGR. Dahmann,  Berlin.
*

** 18. RG. — § 767 Abs. 1 ZPO.; Ges. über das Deutsch- 
Schweizerische Abkommen über die gegenseitige Anerken
nung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen 
und Schiedssprüchen v. 28. Juli 1930 (RGBl. II, 1065, 1270); 
AusfVO. v. 23. Aug. 1930 (RGBl. II, 1209).

1. Für die Vollstreckungsgegenklage (§767 Abs. 1 ZPO.) 
gegen ein ausländisches Urteil ist dasjenige Gericht zu
ständig, das dem ausländischen Urteil die Vollstreckbar
keit verschafft hat. Daran ändert sich auch nichts dadurch, 
daß auf diese Weise ein AG. berufen sein kann, als Pro
zeßgericht in einer Sache von erheblichem Streitwert zu 
entscheiden.

2. Ein Teilurteil über eine von mehreren Begründungen 
zu einem einheitlichen Klagebegehren kommt auch dann 
nicht in Frage, wenn die mehreren rechtlichen Begrün
dungen auch auf verschiedener tatsächlicher Begründung 
beruhen; ein Zwischenurteil seit der Änderung des §303 
ZPO. durch die Nov. v. 14. Febr. 1924 ebensowenig. Eine 
Zwischenentscheidung gemäß § 276 ZPO. kann jedoch 
auch das RevG. noch erlassen, f )

I. Was die im Vordergrund stehende Frage angeht, ob 
für die zunächst nur als Vollstreckungsgegenklage nach 
§ 767 ZPO. aufgezogene Klage das angerufene Gericht 
zuständig ist, so ist dem angefochtenen Urteil beizu
treten, wenn es unter Bezugnahme auf die reichsgericht
liche Rspr. sowie auf Jonas,  Bern. 12 zu § 723 und I I  
zu §767; Re i che l :  Arch. für ziv. Praxis 133, 19 aus
führt, zuständiges Gericht sei das AG. Köln, weil es das 
für die Vollstreckbarerklärung des schweizerischen Urteils 
zuständige Gericht sei, das sich auch in der Tat bereits 
weitgehend als „Prozeßgericht“  mit den Einwendungen 
gegen die Vollstreckbarkeit zu befassen gehabt habe. — 
—Dem ist beizufügen.

Zunächst bezweifelt auch der KI. nicht mehr, daß — 
was auf den ersten Blick ja scheinbar nahe läge — das 
schweizerische Gericht nicht das Gericht des § 767 
Abs. 1 sein kann. Dafür genügt es, auf die Ausführungen 
des RG. in dem Urteile v. 25. Nov. 1903, IV 196/03 (Gru- 
cho t  48, 829 Nr. 75; JW. 1904, 41 H; RGZ. 13, 349; 
JW. 1886, 195ia) hinzuweisen. Die gegenteilige Auf
fassung findet keine Vertreter mehr. Streitig ist nur, ob 
i. S. des § 767 Abs. 1 ZPO. das Gericht zuständig ist, 
das dem ausländischen Urteil Vollstreckbarkeit ver
schafft hat, oder — wie die Rev. meint — ein nach den

allgemeinen Vorschriften, allenfalls in entsprec . s 
Anwendung des § 797 Abs. 5 ZPO. zu bestimm 
Gericht. Es kann indessen nicht zweifelhaft .se/n, ^  
nur das -erstgenannte Gericht als Prozeßgericht i. • ^  
§ 767 Abs. 1 ZPO. in Betracht kommen kann. Denn ^  
durch das Urteil festgestellte Anspruch selbst l- ■ etl
§ 767 Abs. 1 ist bei der Vollstreckungsgegenklage' ¡Ufa# 
ein durch Vollstreckungsurteil für vollstreckbar e aJ1 
ausländisches Urteil nicht der materielle Anspru pie
sich, sondern die ihm gewährte Vollstreckbar!« • ^
Vollstreckungsgegenklage ist ja, wie längst feststen
prozeßrechtliche Klage auf ein rechtsgestaltende j, 
dahin, daß die (einem materiell-rechtlichen A 
gewährte) V o l l s t r e c k b a r k e i t  nach Wegta paS
Voraussetzung entfalle“  (Jonas § 767 Bern- '.. '’ Rer. 
ist ihr Streitgegenstand. Hat nun, was auc . aUSlän- 
nicht verkennt, der Gesetzgeber keinesfallsi ein .¡¡¡reii 
disches Gericht um deswillen für zuständig 
wollen und können, weil es über den sachlich-rec ^ ¡ t  
Anspruch selbst befunden hat, so kann nur de sein, 
über die Vollstreckbarkeit derjenige Rechtsstre *
nach dem sich das Prozeßgericht i. S. des § ' “ yß|j. 
ZPO. bestimmt. Bildet sonst den Gegenstand ül 0l$- 
Streckungsgegenklage die Frage, ob die vom ejnes
gericht selbst ausgesprochene Vollstreckbarkei ||eIt
Urteils wegen Wegfalls ihrer Voraussetzung e 
soll (Jonas a. a. O.), so wandelt sich .^‘eŝ r t1;n ah 
gegenständ im vorliegenden Falle lediglich d a . cj,en
daß es sich darum handelt, ob die einem auslan qc. 
Urteile durch besonderes Urteil eines inländisc c ^  
richts zuerkannte Vollstreckbarkeit aus ebenp[07.eß' 
Grunde wieder entfallen soll. Dafür kann als ¿er 
gericht nur das Gericht in Frage kommen, bei .Y^chd1 
Streit ausgetragen worden ist, ob dem ausla UQaraü 
Urteil die Vollstreckbarkeit zu gewähren war. Vol'' 
kann sich nichts um deswillen ändern, weil d v0r 
Streckungsgegenklage gegen Schiedssprüche sci 
dem Widerspruchsverfahren möglich ist (RGZ. ein
=  JW. 1935, 310212). Da im vorliegenden U“ alich 
Widerspruchsverfahren stattgefunden hat un‘ klings- 
rechtskräftig vor der Entsch. über die Vollstr ^ ¿lei'

fegenklage erledigt worden ist, kann dahingestm ^äs
en, ob jener vom II. ZivSen. des RG. für ĵ ngs- 

Sprüche aufgestellte Rechtssatz auch für Y°“ str£(jeriĉ
gegenklagen gegen Urteile von schweizerischen
ten gilt; dies könnte mit Rücksicht darauf zvY.l2-. 193° 
erscheinen, daß in Art. 2 der AusfVO. v. 23. A B’
§ 1042 Abs. 2 ZPO. nicht angeführt ist (vgl. Ru 
274, vor dem Absatz).

Das Ergebnis erscheint dem KI. und der Rev- „ roZeß- 
hauptsächlich deshalb unannehmbar, weil a's , n Fal)e 
gericht i.S. des § 767 Abs. 1 ZPO. im v°jl«S®ntjg30 d"

£

1

aus. i uer z. veremivu. v. lö. sepr. ivw  ft/O-e“: 
1253]). Diese Regelung der vorgenannten Aust ^ e i-

.baf

geman a h . i oarz i aer a u s iv u . v. /-¡»cei
AG. (Köln) in Betracht kommt, so daß kraft -  m

m  ■' f  M  ' "
(y lg i' i)

18.Sept.1940 ent

ern AG. berufen ist, als Prozeßgericht in
von erheblichem Streitwert zu entscheiden, , S1 
sich weiter der Wegfall der Revlnst. ergibt ( Mo] 
Abs. 1 der 2. VereinfVO.

spricht der in Art. 6 Abs. 1 Satz 2 des Deutsch-_ ieg-te° 
zerischen Abkommens v. 28. Juli 1930 niederg .̂fleIn 
Richtlinie, wonach die Vollstreckbarerklärung »* ztl er
möglichst einfachen und schleunigen Verfahren j,ir 
folgen hat“ . Sie muß selbstverständlich auch 
genommen werden, wenn es sich um hohe Strei ¿afü> 
handelt, und kann nicht etwa einen Anhaltspu*1 
abgeben, daß als Prozeßgericht nach § 767 Aps- (je- 
nicht das für die Vollstreckbarerklärung zustan hief 
rieht in Betracht käme. Läge eine Regelung c|iliche 
getroffenen Art nicht vor, so hätte es für die sa recK- 
Zuständigkeit der Gerichte in Ansehung der XjnrScHrl _ 
barerklärung ausländischer Urteile bei der v ¡Her
des § 722 Abs. 2 ZPO. sein Bewenden, und da» § 
nach zuständige Gericht wäre dasjenige, das¡na jjrage 
Abs. 1 ZPO. als zuständiges Prozeßgericht 1 
käme. Es ist nicht einzusehen, wieso sich nahi''? 
rechtlichen Gestaltung ein Einwand gegen die a g 70' 
herleiten ließe, wonach als Prozeßgericht i- S. d . ¿tf 
Abs. 1 ZPO. eben das Gericht in Betracht k°n -|S em' 
aber die Vollstreckbarkeit des ausländischen Uri
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& « i  ßat. Ebensowenig sind aus Art. 4 der genannten 
zu i ‘ Bedenken gegen die hier vertretene Auffassung 
Artiu inehmen- Die Bestimmung des ersten Satzes jenes 
Wfr, j scheidet aus, weil es sich nicht um solche Ein- 
den AUn̂ en des „Verpflichteten“  (hier des Kl.) geg«1 
fp<L-,sPruch handelt, die nach schweizerischem Rechte 
a PnÛ er der Entsch. zulässig sind. Nach Satz 2 u. 3 
Zul3 '• kann der Verpflichtete „Einwendungen gegen die 
ty.,SSlgkeit der Vollstreckungsklausel im Wege des 
et[,.?rsPruchs“  _  im Verfahren über die Vollstreckbar
ster*1̂  geltend machen; er „ist hierdurch nicht ge- 
732 s01 che Einwendungen in dem in den /üt, 
Hart, , ZPO. vorgesehenen Verfahren geltend zu 
läsaiorii1 Nun können Einwendungen gegen die Zu- 
deuS eit der Vollstreckungsklausel (§ 732 ZPO.) nach 
naoh 1 o Recht überhaupt niemals im Wege der Klage 
steh" s 767 ZPO. geltend gemacht werden; vielmehr 
dunffü die Voraussetzungen des § 767 ZPO. („Einwen- 
sp31n gegen den durch das Urteil festgestellten An- 
Wçnrt, Selbs t “ ) naturgemäß im Gegensatz zu Ein- 
streou ngen> welche (nur) die Zulässigkeit der Vol1- 
übpri1UngskIausel betreffen. In Art. 4 ist also an sich 
Wend,?uP* nicht bestimmt, daß der Verpflichtete Ein- 
AnSn.Un?en gegen den durch das Urteil festgestellten 
Volk*Uck selbst im Wege des Widerspruchs gegen die 
auspi^ekbarerklärung geltend machen kann; ob dem 
VpH<?1Scllen Urteile im Verfahren über die Vollstreck-^rerkla- ’ -------------- ------------—
ist

f iiirung (vgl. Art. 3 Satz 1 des Ab 
• u Abs. l Satz 1 das.) „die Anerkennung 
_ nirh+ Hoc* »o+ vip lm phr. iihf^esel'

Abkommens mit
zu versagen“

ZpOder nicht, das ist vielmehr, abgesehen von § 723 
Sch«; Und von Art. 4 Satz 1 u. 2 der AusfVO. im Deutsch- 
rednerischen Abkommen v. 28. Juli 1930 selbst ge- 
%urs Utld es mag dahingestellt bleiben, ob im Wider- 
§767 ^ rfabren (Art. 2 AusfVO.) Einwendungen der in 
ob ^ 1J0. bezeichneten Art beachtet werden können, 
iiberL WeSen der Vorschrift in § 767 Abs. 2 ZPO. dort 
274 als solche möglich sind (vgl. dazu RGZ. 14S,

-1W- 1935, 31021S). Doch mag hier unterstellt wer- 
¡0 der Verpflichtete durch den genannten Art. 4
fahren ka2e versetzt wird, schon im Widerspruchsver- 
festp". »Einwendungen gegen den durch das Urteil 
A„g teilten Anspruch selbst“  (über den Inhalt dieses 
zeitPruehs vgl. oben) zu erheben, daß ihm aber gleich- 
OtiaKudas Recht Vorbehalten wird, solche Einwendungen 
«ei™?*« davon auch im Wege der Vollstreckungs- 
üichtc.Rtage geltend zu machen. Auch daraus ließe sich 
i. § , gegen die Annahme herleiten, daß Prozeßgericht 
über'T §767 Abs. 1 dasselbe Gericht sein muß welches 
kun„ den Widerspruch zu entscheiden hatte. „Vollstrek- 
Sem!^er.icht“  i. S. der ZPO. (§764) ist weder das 
gernHu 1 der genannten AusfVO. noch das sonst

f “ § 722 ZPO. zuständige Gericht. Erwägungen, die 
C j> efdhrt haben (vgl. H a h n ,  Mat. S. 437) Einwen- 

>• S. des § 767 Abs. 1 ZPO. nicht dem Voll- 
Ver«,„ll,tlgsgericht zuzuweisen, können deshalb hier nicht 

p f te t  werden.
EntsJ st also, wie das RG. schon in der obenerwähnten 

v 25. Nov. 1903 (bei G r u c h o t  a. a. O. S. 834)tut»;; v- /ä. Nov. tyui toei m u t u u i  ir-V
alŝ ngen der Annahme der Rev. klar ausgesprochen hat, 
deut /ozeßgericht nach §767 Abs. 1 ZPO. dasjenige 
?« e, QerRht zuständig, bei dem der Prozeß über die 
gefüu 'gkeit der Zwangsvollstreckung in erster Instanz 

worden ist. Dies ist das AG. Köln. Das ange- 
lich! ,ne. LG. Köln war deshalb unzuständig; die sach- 
auSs> i e  örtliche) Zuständigkeit des AG. Köln ist eine 

„^beßliche (§ 802 ZPO.).
äus h5s fragt sich nur noch, welche Folgerungen sich 
W ri.erJ Verbindung zweier an sich selbständiger Klage- 
tiämi; '!dungen für ein einheitliches Klagebegehren —
Zvveitp„ f,ür den ira ersten RechtszuSe all« n SraV* Rechtszug als Hauptantrag gestellten Klage
rn  g.~~ und aus der vom BG. zu beiden Begrundun- 

dem gleichen Ergebnis (Zurückweisung. der_Be- 
UrteiM, einheitlich gefällten Entsch. ergeben. Ein le il- 
«inhpi .̂her eine von mehreren Begründungen zu.einem 
praffotllchen Klagebegehren kommt auch dann nicht in 
aUcb .’ )venn die mehreren rechtlichen Begründungen 
(Rq i,â  verschiedener tatsächlicher Begründung beruhen 
Seit h • v. 3. März 1922, VII 363/21; ein Zwischenurteil 

der Änderung des § 303 ZPO. durch die Novelle

v 14 Febr 1924 ebensowenig. Der Kl. hat erstmals in 
der Revlnst. hilfsweise den Antrag gestellt, das RG. 
möge gemäß § 276 ZPO. den Rechtsstreit an das AG. 
Köln als zuständiges Gericht verweisen.

Diesem Antrag ist stattzugeben. Zwar hat der erk 
Senat in seinem Urteile v. 23. Sept. 1930 (RGZ. 130, 53 
=  JW. 1930, 348310) ausgesprochen, „nach dem gegen
wärtigen, vielleicht abänderungsbedürftigen Stande der 
Gesetzgebung könne das RevG. keine Zwischenentsch. 
gemäß § 276 ZPO. erlassen“ ; Es kann dahingestellt 
bleiben, ob jener Entsch. für die damals gegebene Sach
lage heute noch beigepflichtet werden könnte; denn der 
vorliegende Fall unterscheidet sich von dem damals ent
schiedenen immerhin nicht unwesentlich dadurch, dali 
dort das BG. zu Unrecht seine örtliche Zuständigkeit an
genommen hatte, was von der Rev. gemäß § 5 o l Nr. 4  
ZPO. gerügt und weswegen Klageabweisung beantragt 
worden war, wogegen der RevBekl. (Kl.) die ^erwei- 
sung an das örtlich zuständige Gericht gemäß § ¿10  
ZPO. beantragt hatte. Hier dagegen haben schon beide 
Vordergerichte ihre Unzuständigkeit angenommen, das 
BG. allerdings nur hinsichtlich der Klagebegrundung 
aus § 767 ZPO., und das RevG. tritt dieser Auffassung 
bei; es fehlte bisher bloß an einem auch nur hilfsweise 
gestellten Verweisungsantrage des KI. Diesen Antrag hat 
er als RevKl. nunmehr nachgeholt. Bei dieser Sachlage 
trägt der Senat kein Bedenken, dem Anträge zu ent
sprechen; die Ausführungen, nach denen sich der erk. 
Senat damals durch § 565 Abs. 3 Nr. 2 1. Verb. m.
§ 557 ZPO. gehindert glaubte, einem Verweisungs- 
antrage zu entsprechen, können jedenfalls bei der hier 
vorliegenden Verfahrenslage nicht durchgreifen (ygl. 
auch die Besprechung jenes Urteils durch Jonas: JW. 
1930 3483 zu Nr. 10, ferner S e u f f e r t - W a l s m a n n ,  
Bern. 4 und Baum bach ,  Bern. 2 zu §276 ZI O.).

(RG., VII. ZivSen., U. v. 21. Jan. 1941, V II32/40.) [R.]
Anmerkung: I. Das Ziel einer Vollstreckungsgegen

klage (§767 ZPO.) ist nicht die Aufhebung des Urteils, 
sondern die Beseitigung der Vollstreckbarkeit wegen 
Erlöschens oder Hemmung des materiellen Anspruchs. 
Die Klage ist daher, wie heute ganz überwiegend ange
nommen wird, ihrer rechtlichen Natur nach «ne pro
zessuale Gestaltungsklage. .Die Klage wird allerdings 
bisweilen als negative Feststellungsklage angesehen. D 
Kl. will aEier nicht eine Feststellung darüber, daß der 
Anspruch erloschen sei; er bezweckt auch nicht eine 
Feststellung .darüber, daß die Zwangsvollstreckung un
zulässig sei: er will vielmehr die Zwangsvollstreckung 
dadurch abwenden, daß dem Titel durch einen richter
lichen Gestaltungsakt die Vollstreckbarkeit genommen 
wird. Dieses Ziel verfolgt auch die Vollstreckungsgegen
klage, die sich gegen ein Vollstreckungsurteil ( § § /2Z, 
723 ZPO.) richtet; auch hier ist Streitgegenstand die 
Frage, ob die Vollstreckbarkeit aus einem der genannten 
Gründe entfallen soll. Hieraus ergibt sich, daß zuständig 
für die Vollstreckungsgegenklage das Gericht ist, das 
das Vollstreckungsurteil erlassen hat. Diese in dem vor
liegenden Urteil vertretene Auffassung entspricht auch 
der im Schrifttum herrschenden Meinung; außer den im 
Urteil Genannten steht auf diesem Standpunkt auch 
Baum bach ,  „ZPO.“  (15. Aufl.) § 767 Anm 3 B Das 
Urteil legt zutreffend dar, daß sich aus der Hohe 
Streitwerts nichts anderes ergeben kann. aucö aas
deutsch-schweizerische Vollstreckungsabkommen fuhrt
nicht zu einer anderen Auffassung.

II Fin Teilurteil ist nach § 301 Abs. 1 ZPO. nur zu
lässig über einen quantitativen Teil des Klageanspruchs, 
der bestimmt individualisiert und f  ner gesonderten 
rechtlichen und tatsächlichen Beurteilung fähig ist, fer 
ner über einen von mehreren in einer Klage oder
durch Zwischenfeststellungsklage geendgemachenAn-
spriichen Wird derselbe Anspruch in verschiedener 
Weise begründet, so darf nicht über eine Begründung 
durch Teilurteil entschieden werden. Man wird dem vor
liegenden Urteil zustimmen müssen daß dies auch 
dann gilt, wenn die mehreren rechtlichen Begründungen 
auch auf verschiedener tatsächlicher Begründung be-
ruhen. , „ , „  „

III. Das RG. hat bisher angenommen, daß das RevG.
127*
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nicht nach § 276 verweisen könne; demgegenüber wird 
im Schrifttum die Auffassung vertreten, daß der Verwei
sungsantrag auch erstmalig in der Revlnst. gestellt und 
vom RevO. verwiesen werden kann (Ba u m b a ch a. a.O. 
§ 276 Anm. 2A; J o n a s - Po h l e ,  „ZPO.“  (16. Aufl.) 
§ 276 Anm. VII; Schönke ,  „Zivilprozeßrecht“  S. 128; 
Seuf fer t -Wai smann,  „ZPO.“ (12. Aufl.) § 276 Anm. 4). 
Wenn das vorliegende Urteil die Zulässigkeit einer Ver
weisung durch das RevG. aus Besonderheiten des zu ent
scheidenden Falles erklärt, so würden die grundsätzlichen 
Ausführungen der früheren Urteile trptzdem auch hier ent
gegenstehen; man kann daher in dem Urteil wohl eine 
grundsätzliche Aufgabe der früheren Rspr. sehen.

Prof. Dr. Schönke ,  Freiburg i. B.
*

19. KG. — §§ 103, 627 b ZPO. Der Gesamtvergleich 
im Eheprozeß ist zur Festsetzung geeigneter Titel hinsicht
lich der Kosten, derentwegen er eine Regelung enthält, 
und .zwar im Verhältnis der Parteien zueinander, auch ab
weichend von der gerichtlichen Kostenentscheidung im 
Scheidungsurteil.

In dem Eheprozeß, in welchem der BeschwF. der Kl. 
als Armenanwalt beigeordnet war, ist Urteil dahin er
gangen, daß die Ehe der Parteien aus Schuld des Bekl. 
geschieden werde. Anschließend hat die KI. auf alle 
Unterhaltsansprüche verzichtet und der Beld. diese Ver
zichtserklärung angenommen. Alsdann haben die Par
teien auf Rechtsmittel gegen das Urteil verzichtet.

Der BeschwF. hat für diesen Rechtsmittelverzicht 
eine Vergleichsgebühr in Flöhe von 75ÄJ£ zur Fest
setzung im Verfahren aus § 124 ZPO. gestellt. Der 
Urkundsbeamte hat die Festsetzungsgebühr abgelehnt, 
weil es insoweit an einem zur Zwangsvollstreckung ge
eigneten Titel fehle. LG. hat die Erinnerung hiergegen 
zurückgewiesen, weil für den Rechtsmittelverzicht eine 
Vprgleichsgebühr nicht erwachsen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Armen
anwalts. Diese ist, obwohl die Beschwerdesumme nur 
75 ¡RM beträgt, zulässig. Es handelt sich nicht um die 
sofortige Beschwerde aus § 104 Abs. 3 ZPO., sondern, 
weil der Urkundsbeamte aus formellen Gründen — 
wegen Fehlens eines Vollstreckungstitels — abgelehnt 
hat, die Festsetzung vorzunehmen, um die formlose 
Erinnerung und demgemäß gegen den dann ergehenden 
Beschluß des LG., ohne Rücksicht auf dessen Begrün
dung, um die einfache Beschwerde (Beschluß des Sen. 
v. 2. Dez. 1940, 20 W 3448/40). Diese ist, wie der Senat 
in der genannten Entsch. ausgesprochen hat, von einer 
Beschwerdesumme nicht abhängig.

Es war demnach zu prüfen, ob hier ein vollstreck
barer Titel hinsichtlich der Vergleichsgebühr nicht vor
liegt. Ein solcher fehlt indes nicht. Es handelt sich hier 
um einen Gesamtvergleich, bei welchem gegen die 
Unterhaltsregelung für die Zeit nach der Scheidung auf 
Rechtsmittel gegen das ergangene Scheidungsurteil ver
zichtet wird. Soweit ein solcher Gesamtvergleich als 
g e r i c h t l i c h e r  Vergleich sich darstellt, ist er auch 
bezüglich irgendwelcher vollstreckbarer in ihm enthal
tenen Ansprüche Vollstreckungstitel, d. h. also auch 
wegen der Kos t en ,  die von ihm umfaßt werdqn. Je 
nach dem Inhalt des Vergleichs können das die Kosten 
des Eheprozesses oder auch nur des Unterhaltsverfah
rens, d. h. des in diesem Verfahren aus § 627 b ZPO. 
geschlossenen, den endgültigen Unterhaltsanspruch um
fassenden Unterhaltsvergleichs sein. Der Vergleich gibt 
den übereinstimmenden Willen dpr Parteien hinsichtlich 
der Kosten wieder. E r ist also maßgebend, wenn etwa 
außerdem — wie in den Fällen des Rechtsmittelverzichts 
— noch eine g e r i c h t l i c h e  Kostenentscheidung er
gangen ist, die von der Kostenregelung im Vergleich ab
weicht. Dafür werden vorzugsweise diejenigen Fälle in 
Betracht kommen, in denen zunächst Urteil auf Schei
dung ergeht und alsdann auf Grund Gesamtvergleichs 
der Parteien der Verzicht auf Rechtsmittel, anschließend 
dann die Unterhaltsregelung ?u gerichtlichem Protokoll 
erklärt wird.

Liegt in solchem Falle ein Gesamt v e r g l e i c h  im 
Sinne der Rspr. des Senats vor, d. h. ein solcher, der 
zur Beilegung des Eheprozesses einerseits und der

Unterhaltsansprüche für die Zeit nach ^cj iell|(,s“ Aiif- 
Ehe andererseits abgeschlossen wird und der oechfc 
geben einer wirklichen Rechtsposition des affl j,at, 
mittel verzichtenden Ehegatten zum Gegensta ^
dann ist dieser Vergleich ohne Frage auch v ^
barer Titel. Liegt nur ein Unterhaltsvergleich ’sChaf' 
ist auch nur insoweit ein vollstreckbarer Titel 8
fen, in welchem allerdings auch über die ab-
Eheprozesses eine von der im Urteil geiron paß
weichende Kostenregelung vereinbart werden « 
inzwischen infolge des Rechtsmittelverzichts n enjger
bereits rechtskräftig geworden ist, steht umRs°onderliê  
entgegen, als die Gesamtvereinbarung ihre tse „ugerer 
gerade darin zeigt, daß sie in unmittelbare j esselt 
und innerer Verbindung mit dem E h e p ro z ü ¿e geh*
Beendigung zustande kommt. Aus diesem — - ¿ers v» 
für das Verhältnis der Parteien zueinander > i^gost®1 
Verhältnis zur Reichskasse, soweit die Gerl . ĵ echts' 
in Frage stehen) eine vergleichsweise, selbst na der 
inittelverzicht zu Protokoll erklärte Kostenreg die 
gerichtlichen Kostenentscheidung vor und « „ ô3 f“ 
Kostenerstattung und Kostenfestsetzung nach 8a 
ZPO. als maßgebend zugrunde zu legen. , pUIik-

Betrachtet man unter diesen rechtlichen 0®S1C en, s° 
ten die hier zu Protokoll gegebenen Erklär ^  par- 
fehlt es dabei an einer Kostenregelung ur^  legun°S"

im

teien überhaupt. Folglich könnte nur die A 
regel des § 98 ZPO. in Frage kommen, weie .regei aes § ya ¿iJu. in rrage Komme«, ■■ - e2e0e}ttü 
eine Aufhebung der Kosten des Vergleichs k^glic“
ander, somit keine Kostenerstattung, vorsieht. ° eflt' 
solchcr Kosten, über welche bereits rechts* zende 
schieden ist, findet nach § 98 Satz 2 ZPO. ^ie,e fo'ß' 
gesetzliche Regelung ohnehin keine A n w e n u u d i e

den
pief

^cacuuuic uiincnm ivumv. (rzttf
lieh bewendet es hier, wo durch das Scheidung  ̂
Kosten des Rechtsstreits dem Bekl. auferleg ^
sind, an der gerichtlichen Kostenentscheiim pest'
würde mithin den vollstreckbaren Titel rur bilde“’ 
Setzung einer Vergleichsgebühr im Eheproz 
sofern eine solche in der Tat erwachsen war • ^¡ls 

Das kann aber nach dem Inhalt des SitzungsPr 
nicht bejaht werden. Danach entspricht das < p bejd:e 
Scheidungsurteil dem übereinstimmenden erkl“ „
Parteien. In solchem Falle bedeutet der m3” 
Rechtsmittelverzicht kein Aufgeben einer , ¡-bsW61’ 
Rechtsposition und führt somit keine verg j eS S« ■ 
Beendigung des Eheprozesses herbei (Entscn. 
v. 18. Dez. 1940: DR. 1941, 603). f beaInteiJ

Wenngleich also die Erwägung des Urkun s pjte 
nicht zutrifft, daß es an einem vollstreckD ^  tv  
fehle, so ist doch der sachlichen Erwägtm0_ epr°z,̂ r 
beizutreten, daß eine Vergleichsgebühr im erSt d 
nicht entstanden ist. Mithin bedurfte es nici ¿vVer., 
Zurückverweisung an den Urkundsbeamten zU s_ w  
der sachlichen Nachprüfung des Kostenansa grf°j“ 
mehr mußte die Beschwerde im Ergebnis o q ) i 
bleiben und war daher kostenpflichtig (§9'  
rückzuweisen. ^  ^  8/41-1

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 9. April 1941,20 w

Erbgesundheitsgerichte

20. § 1 Abs. 2 Nr. 8 Wolfsrachen und Hasen»0 
schwere erbliche körperliche Mißbildung. „

K. ist mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspahe seii$ 
derart, daß der harte und weiche Gaumen 
ganzen Ausdehnung und ebenso das Zap,CI Q̂srfl2' . 
Querfinger breit gespalten ist. Trotz der0.enomII1f j 
sehen Operation, die an der Lippenspalte .v0£.“ rache 1
worden'ist, ist das Gesicht Ä f t ?  die 
schwer verständlich. K. leidet danach an eine 
körperlichen Mißbildung. , £S sh1“

Schwere Mißbildungen im Sinne des Gese 
solche, die unter allen Umständen als für ü Vom. 
tüchtigkeit und damit für den Fortbestand p • ^  soS_ 
verhängnisvoll zu gelten haben. Das ist bei ^  
Wolfsrachen der Fall. Die Mißbildung ersc 
ästhetischen Gründen in aller Regel die Farn

Jieng
aiis

0 '
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fesf’ S« d'e Voraussetzung für den Fortbestand der 
sch« bddet- Der durch die Mißbildung hervorgerufene 
ZU(i ere Sprachfehler beschränkt stark die Berufswahl. 
teaH [laben die klinischen Erfahrungen gezeigt, daß 
Kitiri> , e Träger eines Wolfsrachens besonders im 
der *?a“ er sehr häufig lebenbedrohenden Erkrankungen 
\ViclVtmungs°rgane ausgesetzt sind und so in ihrer Ent- 
0rp. Un2 stark geschädigt werden. Bei K. lassen die 
kennp6 CHS Rachens Zeichen chronischer Katarrhe er- 
tw .,»  w'e er denn auch selbst über häufige Erkäl- 
schu!,rat?kheiten klagt. Sowohl Prof. Dr. Frhr. v. Ver- 
daß ”  a s aU£h Prof. Dr. Rüdin bejahen demgemäß, 
lei(jeter an einer schweren körperlichen Mißbildung 
erbun ZUma' 'm vorliegenden Falle eine schwere Ver-

sein j'^ndet s>ch zu Unrecht gegen die Feststellung, daß 
heit d en ein Erbleiden sei. Die Meinungsverschieden- 
Erbürff beiden genannten Professoren darüber, ob die 
^erni ■ generell als nachgewiesen zu gelten habe 
keit )edem einzelnen Falle der Beweis der Erblich- 
RedeiitfC 1 den Sippenbefund zu fordern sei, ist hier ohne 
((„ Ä  Denn der Sippenbefund ergibt im vorliegen- 
auch .alle durch das Vorkommen einer weiteren, wenn 
bei dlm Ausbildungsgrade geringeren Spalterscheinung 
behaff1? .Bruder F., der mit einer sog. Hasenscharte 
Seine j r jst> den eindeutigen Beweis der Erblichkeit, 
lehnt ^Fruchtbarmachung ist lediglich deshalb abge- 
anges't’orden, weil bei ihm, der ebenfalls als Erbträger 
Bfadai n Wefden muß, die Mißbildung nur in geringer 
setz t i  Prägung in die Erscheinung getreten ist, das Ge- 
gebiidpier nur den erscheinungsbildlich schwer  Miß- 
iibrig-p„e.n der Unfruchtbarmachung zuführen will. Im 
Falle n ls* zur Frage der Erblichkeit im vorliegenden 
Sch\vpn° i 1 darauf hinzuweisen, daß das Kind des Be- 
Und PL ebenfalls an einer Spaltbildung — Blasenektopie 
Ent^Pispadie _  leidet. Es liegt sehr nahe, daß diese 
Ausd:, k Ungsstörung im Bereiche des Urogenitalsystems 
iin Q. . der gleichen Anlage ist wie die Spaltbildung 
den jw j t. Hierüber besteht Einverständnis zwischen 

Nach Cn Professoren.
mit rr.1 den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft ist 
Nachk„ er Wahrscheinlichkeit zu besorgen, daß die 
khädpn ,men des K. an schweren körperlichen Erb- 
daher n Ie>den werden. Die angeordnete Maßnahme ist 
Es SoI?F Gesunderhaltung des Volksganzen notwendig. 
Seiae f> dem BeschwF. zugegeben werden, daß er für 
ücbes pf.rson trotz der körperlichen Schäden ein nütz
te,- ^ued der Volksgemeinschaft ist; die Wiederholung 
¡iche „ ■ulklasse kann nicht als Beweis für eine erheb
e t  £ eistige Minderbegabung genügen. Die Nützlich
e r  ni L elnzelnen für die Volksgemeinschaft schließt 
,9gen * ■ aus> daß auf Grund gewisser krankhafter An- 
S U f A s  Erbgutes seine Fortpflanzung im Hinblick 
Fuß p..Erbgesundheit der Rasse unerwünscht erscheinen 
Mli‘d̂ le ungehemmte Ausbreitung kranker Erbanlagen 
re'chün ^ esetz gerade verhindern. Im Interesse der Er- 
kiche^,.dieses großen, für das Volksganze Segens- 

^ le ês muß der BeschwF. sich einsichtsvoll dem 
s8niicj!, Unterziehen, der ihn im übrigen in seiner Per

l t  . Keit in keiner Weise beeinträchtigt.
ScsGer. Frankenthal, Beschl. v. 18. Juni 1940.)

n2sgefahr außer Zweifel steht.

Reichsarbeitsgericht

RArbG. — Treuprämien unterliegen in derselben 
Pflicht Weihnachtszuwendungen der Angleichungs- 

ß na«h §§ 40 ff. BRÄndG.
iji dL Ki- steht seit dem 18. Aug. 1914 als Angestellter 
H l. „Hf.. der bekl. Gesellschaft. Sämtliche Anteile der 
„ E)ie p oren der Stadtgemeinde K.

J?£kl. hat seit längerer Zeit ihren Angestellten 
s'nes iu ihriger Dienstzeit eine Treuprämie in Hohe 
Mhlu^miatsgehalts gezahlt. Zuletzt ist eine derartige 
, öeJ\>am 1. Juli 1939 erfolgt. .. .

/  Bat die Bekl. die Gewährung der Treupramie 
«s Sie stützte diese Weigerung auf den RdErl.

v. 13. Juni 1939, II SB 1661/39 — 6211, über 
unungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. Im

Rechtsstreit beruft sich die Bekl. allein auf ihre An
glei chungspflicht.

Der Kl. begehrt im Rechtsstreit den Betrag eines 
Monatsgehalts als Treuprämie. Die Klage ist in allen 
Instanzen abgewiesen.

Zu Recht geht das BG. davon aus, daß die Bekl. 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts i. S. des Teil 2 
Kap. I § 7 RPräsVO. v. 5. Juni 1931 (RGBl. I, 279/283) ist. 
Sie ist eine Unternehmung, deren sämtliche Anteile sich 
im Eigentum der Stadtgemeinde K. befinden, und die 
nach § 8 Abs. 1 Satz 2 a. a. O. somit als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts nach diesen Vorschriften gilt. Damit 
ist die Bekl. aber im Verhältnis zu ihren Angestellten 
auch als Körperschaft des öffentlichen Rechts i. S. des 
§49 Abs. 2 BRÄndG. v. 30. Juni 1933 (RGBl. I, 433) an
zusehen. Sie ist somit verpflichtet, die gesetzlichen An
gleichungsmaßnahmen ihren Angestellten gegenüber 
durchzuführen.

Unbedenklich konnte das BG. dann weiter annehmen, 
daß es sich bei der Treuprämie um einen Dienstbezug 
des KI. handelte. Diese findet ihre Rechtsgrundlage 
lediglich im Dienstverhältnis der Streitteile und es ist 
außerhalb dieses keine Anspruchsgrundlage für die Klage
forderung erkennbar. Für die allerdings jährlich fällig 
werdenden Weihnachtszuwendungen hat das RArbG. in 
ständiger Rspr. angenommen, daß sie als Dienstbezüge 
der Angleichungspflicht unterliegen (zu vgl. RAG 100/37 
v. 6. Okt. 1937 [ArbRSamml. 30, 145]; RAG 147/37 vom 
lO.Nov. 1937 [ArbRSamml. 32, 377] und RArbG. 20, 59 
[64] =  JW. 1938, 299666). Eine abweichende Beurteilung 
läßt sich für die Treuprämie aus dem Umstande nicht 
rechtfertigen, daß sie eine einmalige Zahlung anläßlich 
der Vollendung einer langjährigen Dienstzeit ist. Grund
sätzliche Unterschiede gegenüber der Weihnachtszuwen
dung sind nicht erkennbar. Es handelt sich in beiden 
Fällen um Sonderzahlungen außerhalb des laufenden 
Dienstlohns. Das RArbG. hat auch sonst — in der Frage 
der Entstehung eines Rechtsanspruches — die Treu
prämie nach den gleichen Grundsätzen wie die Weih
nachtszuwendungen behandelt (RArbG. 23, 91 [93] =  
DR. 1940, 1391). Hiernach bestand für die Bekl. die 
Pflicht, auf die Treuprämie die Angleichungsvorschriften 
anzuwenden.

Unerheblich ist im Zusammenhang übrigens, daß die 
Dienstbezüge des Kl. sonst tariflich geregelt sind. Die 
Treuprämie jedenfalls wurde außerhalb des in Geltung 
befindlichen Tarifes bezahlt. Damit hat sie die Eigen
schaft eines außertariflichen Bezuges. Der Kl. kann der 
Angleichungspflicht nicht die tarifliche Regelung seiner 
sonstigen Arbeitsbedingungen entgegenhalten und sich 
nicht auf die Ausnahmevorschrift im §49 Abs. 3 2. Halb
satz BRÄndG. berufen.

Die Zulässigkeit der Angleichungsmaßnahme wird 
auch nicht durch den Ablauf der in § 48 BRÄndG. zur 
Durchführung seiner Maßnahmen vorgesehenen Frist 
zum 31. Dez. 1933 ausgeschlossen. Diese Frist war nur 
ein zur Durchführung der Angleichungsmaßnahmen den 
nachgeordneten Körperschaften gesetzter Termin. Nicht 
aber bedeutete sie, daß die Gefolgschaftsnutgheder, 
deren Bezüge irrtümlicherweise nicht angeglichen waren, 
die überhöhten Beträge dauernd weiter erhalten sollten. 
Die Pflicht zur Durchführung der Angleichungsbestim
mungen ist für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften 
vielmehr eine Dauerverpflichtung, die fortgesetzt auch 
über den 31. Dez. 1933 hinaus erfüllt werden muß 
(RArbG. 15, 305; 19, 134 =  JW. 1938, 1132 -%

Nach allem handelt es sich bei der Verweigerung der 
Treuprämie um eine im Rahmen der Angleichungs- 
gesetzgebung zulässige Angleichungsmaßnahme. Damit 
ist aber einmal dem Kl. jede Möglichkeit genommen, 
sich gegenüber der Angleichungsmaßnahme auf wohl
erworbene Rechte zu berufen, so auf die ständige Ge
währung der Treuprämie an die Gefolgschaftsmitglieder 
nach 25jähriger Dienstzeit. Alle entgegenstehenden recht
lichen Hindernisse sind beseitigt (§ 40 Abs. 4 BRÄndG.). 
Damit ist weiter für die Gerichte jede Möglichkeit ent
fallen, auch im übrigen die Angleichungsmaßnahmen 
nachzuprüfen (§ 41 Abs. 3 BRÄndG.).

(RArbG., Urt. v. 22. Okt. 1940, RAG 98/40. — Königs
berg.)
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** 22. RArbQ. — § 2 ÖffArbOG. Die Bewilligung einer 
Trennungsentschädigung an Angestellte im öffentlichen 
Dienst steht im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen 
Dienstbehörde. Bei Ausübung dieses Ermessens ist aber, 
obwohl ein Rechtsanspruch auf die Trennungsentschädi
gung nicht besteht, dem Fürsorgegrundsatz des § 2 Öff
ArbOG. Rechnung zu tragen, und insoweit ist richterliche 
Nachprüfung möglich.

Nach §22 der Tarifordnung A für Gefolgschaftsmit
glieder im öffentlichen Dienst (TO. A) v. 1. April 1938 
(RArbBl. VI, 475) wird einem Gefolgschaftsmitglied, das 
während des Bestehens des Dienstverhältnisses aus dienst
lichen Gründen nach einem anderen Dienstort versetzt 
wird, Umzugskostenvergütung nach dem Gesetz über 
Umzugskostenvergütung der Beamten gewährt.

Die Allgemeine Dienstordnung (ADO) für nichtbeam
tete Gefolgschaftsmitglieder bei öffentlichen Verwaltungen 
und Betrieben, insbes. zur TarO. A für Gefolgschaftsmit
glieder im öffentlichen Dienst v. 30. April 1938 (RGBl. I, 
476) bestimmt zu diesem §22:

Nr. 4. 1. Bei Einstellung in den Dienst einer Verwal
tung oder eines Betriebes kann Angestellten mit eigenem 
Hausstand Umzugskostenbeihilfe nach dem Umzugs
kostengesetz gewährt werden, wenn

a) der Arbeitsplatz zur Befriedigung eines dringenden 
dienstlichen Bedürfnisses auf die Dauer von minde
stens zwei Jahren besetzt werden muß und

b) die Angestellten auf dienstliche Anordnung umziehen 
und sich ferner vor dem Umzug schriftlich verpflich
ten, die gewährte Umzugskostenbeihilfe zurückzuzah
len, wenn das Angestelltenverhältnis aus einem von 
dem Angestellten zu vertretenden Grund vor Ablauf 
von zwei Jahren nach dem Umzug endet.

Bei Angestellten, die in den Dienst einer Verwaltung 
oder eines Betriebes eingestellt werden, nachdem sie ein 
vorausgegangenes Dienstverhältnis im öffentlichen Dienst 
zum Zwecke des Übertritts in das neue Dienstverhält
n is. . .  gelöst haben, kann von diesen Voraussetzungen.. .  
abgesehen werden.

Nr. 11. 1. Angestellten kann eine Trennungsentschädi
gung nach § 11 des UmzugskostenG. gewährt werden, 
wenn sie

a ) . . .
b) in den Dienst einer Verwaltung oder eines Betriebes 

eingestellt werden und nach Nr. 4 eine Umzugskosten
beihilfe erhalten können.

2. Die Bestimmungen der Nr. 25 Abs. 2 bis 12 der 
DurchfVO. z. UmzugskostenG. gelten sinngemäß...

§ 11 des Ges. über Umzugskostenvergütung der Be
amten v. 3. Mai 1935 (RGBl. I, 566) überließ die Rege
lung der Trennungsentschädigung der VO. des RFM. 
Nach der DurchfVO. zu dem Ges. über Umzugskosten
vergütung v. 7. Mai 1935 (RBesBl. 40) Nr. 25 kann Tren
nungsentschädigung nach § 11 des Ges. Beamten im Falle 
der Versetzung gewährt werden. Abs. 3 bestimmt aus
drücklich, daß auf Trennungsentschädigung kein Rechts
anspruch besteht. Die Entschädigung ist schriftlich zu 
beantragen. Sie kann von der der obersten Dienstbehörde 
unmittelbar nachgeordneten Behörde bis zur Dauer von 
3 Monaten bewilligt werden. Dann kann die oberste 
Dienstbehörde die Entschädigung bis zu weiteren 3 Mo
naten bewilligen. Darüber hinaus ist die Zustimmung der 
für das Besoldungswesen allgemein zuständigen obersten 
Dienstbehörde einzuholen.

Der Antragsteller ist verpflichtet, sich um die Erlan
gung einer Familienwohnung zu bemühen. Ob der Grad 
der Bemühung als ausreichend anzuerkennen und ob dem 
Angestellten der Umzug zuzumuten ist, ist in das Er
messen der zuständigen Behörde gestellt. Das Ermessen 
darf selbstverständlich nicht willkürlich ausgeübt werden, 
hat aber andererseits auch die Aufrechterhaltung der Ord
nung des öffentlichen Fiaushalts und die Vermeidung der 
Vergeudung öffentlicher Mittel zu beachten. Die bloße 
Kannvorschrift schließt einen Rechtsanspruch auf die 
Trennungsentschädigung aus. Wohl aber muß bei ihrer 
Anwendung dem Fursorgegrundsatz des § 2 Abs. 2 Öff
ArbOG. Rechnung getragen werden, der das gesamte 
Arbeitsrecht beherrscht und namentlich auch den An-

Aucn aer vjrunasaiz aer uieiuiucnanuiu,.& ,sC| 
Schaftsmitglieder fordert, daß die Trermung en
gung nur aus sachlich gerechtfertigten Erwae » 
sagt wird. Sind also die Voraussetzungen g S ,e 
läßt das pflichtgemäße Ermessen der Dienstü _

die
gestellten öffentlicher Dienstgemeinschaften, die steiit. 
besonderen Rechte der Beamten genießen, zur Qefolg' 
Auch der Grundsatz der Gleichbehandlung au„ofljsC|iädi-

SS
de den

laut aas pmcntgemaue ermessen uei fl s.
Umzug des Angestellten nicht zumutbar ersc ¿e 
würde die Versagung der Trennungsentscha » ® ¿e:
Fürsorgepflicht der Behörde, die zur 9 eWc*p11ung a° 
Entschädigung von dem Monat der Antrag 
ermächtigt ist, verletzen. . . i.0n d&

Freilich kann eine solche Verletzung nicht .«SItlgBi£ 
aus abgeleitet werden, daß die Behörde vorsc Iancrt fl*1“ 
alle 3 Monate die Erneuerung des Antrags v A  tllti- 
die Voraussetzungen neu prüft. Der Angestellt ,-r die 
liehst selbst für die Beschaffung der Unterlag ĉhe 
Prüfung zu sorgen haben. So wenig wie die 
Überlastung der für den Antrag zuständig 
behörde wird aber eine ohne Verschulden Um
stellers eintretende Verzögerung in der Besc R .¿tigütj' 
für die Entscheidung erforderlichen amtlichen rnu!j 
gen zu Lasten des Antragstellers gehen dürlcn. durcfl 
besonders dann gelten, wenn die Verzögerung rden *5’ 
Verschulden von Polizeibehörden verursacht jz iib£* 
die mit Wirkung v. 1. April 1937 durch das y  jQ.jvfäP
Finanzmaßnahmen auf dem Gebiet der Polizei v- a,0rd(IJ

mte g 
ßnahn
behöK

fertigen. Die Dienstbehörde wird vielmehr w ^ 'seibst be

Finanzmaßnahmen aut dem Gebiet der rou«-* aê o>ur( 
1937 (RGBl. I, 325) unmittelbare Reichsbeamte £ „¡dji 
sind. Die eine Reichsbehörde kann ihre Maßna reC(it- 
durch die Lässigkeit einer anderen Reichsbetio ^  An

tragsteiler bei der Beibringung der Unterlagen -
h ilf lirh  cAi’n miiccpti um ih rp r Fiir£Ori?CpIW _,

zu

-oll"

hilflich sein müssen, um ihrer Fürsorgeptiwm^j des
>lelinen r 
schon
. Nuf 
sorg'?"

Pflicht, die übersichtliche Ordn«“ :
öffentlichen Haushalts zu wahren, die nachtrag verW®

nügen, und wird die Rückwirkung auf den e„ d&l 
Eingangs des Antrags nicht allein deshalb at> fl 
fen, weil die notwendigen Unterlagen nicht ^ ur 
ständig mit dem Antrag eingereicht wurden. pj 
wird sie nicht nur  ̂ohne Verletzung ihrer 1 Uq
sondern aus der

lung vom Monat des Eingangs des Antrags < j4*c 
gern können, wenn der Antragsteller aus eig gewu*
lässigkeit sich um die Voraussetzungen für
gung seines Antrags und um die rechtzeitige d jsjac 
der für die Entscheidung notwendigen amtu 
weise nicht kümmert. ,.

In diesem Rahmen der Fürsorgepflicht ist die 
des Ermessens bei der Handhabung dieser g in 
Schriften durch die Dienstbehörde der Nachp ^  ¡n of 
Rechtsweg in ähnlicher Weise zugänglich, W1 n1ißbräUjgf 
Rspr. für den Schadensersatzanspruch aus bei 
¡¡eher Ausübung des Ermessens des Diensthe 9
dem Führer der Verwaltung oder des Betri ¡.¡flicjba 
Abs. 2 TO. A v. 1. April 1938 übertragenen t 
Einreihung der öffentlichen Angestellten (RAr (Jbe 
=  DR. 1940, 196441) und für die Bezahlung v ^  > 
stunden öffentlicher Angestellter (RArbG. 1 > 
erkannt worden ist. g t̂tifl-)

(RArbG., Urt. v. 13. Nov. 1940, RAG 76/40. -  5

** 23. RArbO. — §§ 323ff., 615 BGB.; §§ jjs
Die Frage des Betriebsrisikos, namentlich >m „ auf.® r 
den gegenwärtigen Krieg und seine Einwirku**& ung w 
Wirtschaftsleben, sind aus der jetzigen ^ nsC® echtt|C.|e|i 
das Arbeitsverhältnis als vorwiegend persone rtei
Gemeinschaftsverhältnis (§§ 1, 2 ArbOGJ z yber af, 
und nicht nach den Bestimmungen des Bü v ^ e r V  
gegenseitigen Vertrag. Auch die vom RArbG. B ^ . m - 
wendete „Sphärentheorie“ kommt nicht mehr „„in«YVCHUCtC „üjjuai CIllllWI IC AUll.«** Jpf B ^
Es erscheint vielmehr gerechtfertigt, im Falle rt(reV,0 rü.r  
gefalir den Unternehmer grundsätzlich zur f “  L j  Za u. 
der Vergütung an die Gefolgschaft für verpm. „  paiiu ,̂ 
achten. Doch kann unter besonderen Umstan. ¿sVer 
lir*h im orpo-pnwäriiiypn KrieffC. 3US der i %%/ßtlieh im gegenwärtigen Kriege, aus der w«r'
denheit di'e° Pflicht “ der Gefolgschaft abge le ite ts t 
durch Beschränkung des Lohnanspruchs die tie» 
mitzutragen, f )  , ,.n

Der Kl., der mit der Bekl. den Eintritt in aet* geP' 
als kaufmännischer Angestellter (Reisender) zu
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Eiin7lp5reint>art hatte, dem dann aber von ihr wegen der 
<jer p- S ihres Inhabers zum Heeresdienst und wegen 
sonstI:"Wirkungen des erwarteten Kriegsausbruchs auch 
Verhai? - das Geschäft vor dem Diensteintritt das Dienst- 
die p n'ä fristlos gekündigt wurde (§ 70 HGB.), erkennt 
. <\ecntrnäßio-kpit hpr TCnnrlionincr nicht an und verlangtdä8 ^e'chtrnäßigkeit der Kündigung nicht an und verlangt 

¡Vereinbarte Gehalt bis zum Ablauf der ordentlichen 
aus 5 UnSsfrist (8 66 HGB.), unter Abzug des GehaltseniPt*__i Vö... n T-\r® r\;«
Kit
aus Pw**8©iri8I 00 rU J D .), unier /\D ZU g UCb u u ir tiio  
BeJci ¡"!er. anderweitig angenommenen Dienststelle. Die 
daher <!■ ihrer Kündigung bestehen und verweigert

Da a ^ ahlung des Gehalts überhaupt, 
ßetrao-o rb9' hat zur Zahlung der Hälfte des geforderten 
Das Sp ’ J'ämlich zur Zahlung von 256,96 JI JL, verurteilt, 
dahin ¿,aa* aid die Berufung beider Parteien das Urteil 
156% —Sondert, daß die Bekl. nur zur Zahlung56ns — sondert, oaß die BeKi. nur zur ¿.aruung von 
abw’p!,,; ^  verurteilt und der Kl. mit der Mehrforderung 
2urüc[®sen.wurde. Auf Rev- des Kl. ist aufgehoben und

Re ,Verwiesen worden. 
iS 323 *1'°̂ . yerfehlt ist die Verweisungi — vciicuu im uie vci Weisung des BG. auf die 
'värtittpUnd 324 BGB. Es verkennt, daß nach der gegen- 
v°rwip ^ nschauung über das Arbeitsverhältnis als ein 
die Bpjrnd personenrechtliches Gemeinschaftsverhältnis 
trag rsRlnlmungen des BGB. über den gegenseitigen Ver- 
duno- ft* 323 ff.) auf das Arbeitsverhältnis keine Anwen- 
26if3den können (RArbG. 22, 18 [20 ff.] =  DR. 1940, 
Rechtst Tassen daher auch für die Beurteilung des vorl. 
s>ändii/reits’ dem ein Vertrag über die Leistung unselb- 
Hegt To Dienste, also ein Arbeitsverhältnis, zugrunde 

Geht 6r ®e4rac4lt bleiben.
<lerRp„i?an.rnit dem BG. davon aus, daß die Kündigung 
|4ö[Ji;„i'1'swirksamkeit entbehrte, so ergeben sich folgende 

in* rechtliVViAn r̂ pcfnitnnCTPri• Hatte dip Bekl. keinenrechthVven rechflichen Gestaltungen: Hatte die Bekl. keinen 
Dienstp beachtlichen Grund, die vom Kl. angebotenen
il 11 _ 1 I • I . ! TT — 11  — _ /Iam MAnU /I AI-

^ ''« '-nuicnen v jru n u , u ie  vum  a u g tu u » .ia n  
für <je„ abzulehnen, so liegt ein Fall vor, der nach der 
Qrund ‘ Gläubigerverzug in § 615 BGB. ausgesprochenen 
Atispr^P1 zu beurteilen ist, d. h., der Kl. behielt seinen 
s%jc l l ?uf Vergütung jedenfalls bis zum Ende der ge- 
ieä J} Kündigungsfrist (§ 66 HGB.) unter Anrechnung 
i^OrU , desjenigen, was er in dieser Zeit anderweitig 
«ein A„,n bat (§ 615 Satz 2 BGB.). In diesem Falle bestand 
‘ reu uüa ’ dem Kl., etwa unter dem Gesichtspunkt von 
ziig-e "d Glauben (§ 242 BGB.), eine Kürzung seiner Be- 
7°nnte UzHmuten. Hatte die Bekl. einen solchen Grund, 
pfieo-LSle infolge der Auswirkungen des drohenden 
¡̂evftfp.sbruchs und der dann weiter eingetretenen 

s!«n °lgen für ihr Geschäft tatsächlich von den Dien
te  pes. Kl. keinen Gebrauch machen, dann war damit 
Eenannfcbtslage gegeben, die als die Auswirkung des so- 
Wfi :A‘ed »Betriebsrisikos“ anzusehen ist. Mit diesem Be- 
îchnp, “ er in der Rspr. vielfach behandelte Fall gekenn- 

bereit ,daß der Beschäftigte zur Leistung der Dienste 
S c h ,TT imstande ist, der Unternehmer aber ohne sein 
h‘rS rt en’ infolge eines äußeren auf den Betrieb ein- 
U'enstPen Umstandes, gehindert ist, die angebotenen 
techne„.zd verwenden. Zu diesen Umständen sind u. a. zu 
bisse r,',. iörungen betriebstechnischer Art, Naturereig- 
^teiha ltische Verhältnisse und der Krieg mit seinen un- 
S?*äitlipuen und mittelbaren Auswirkungen auf das wirt- 
s'ockun„ Gebiet. Ob Betriebsstörungen oder Betriebs- 
, dfiel x? aus wirtschaftlichen Gründen (wie Auftrags- 
kd8l.), p*Tng,el an Rohstoffen oder Absatzschwierigkeiten\\ an Konsionen ouer Aosausuiwic*igivwvwu
, -s5n’ e,twa lediglich als Folgen naturgegebener Schwan- 
^ßerap,, Wirtschaftslebens oder auch als Mitfolgen 
« ä h n l ic h e r  Erscheinungen, wie sie z. B. _die Wirt-

k ....  __ ............... _..... „ ........ .......
das gan: 
i  auf das

■ '-iest-Jn°‘':uen) s°  vorliegend auf das Geschäft der Bekl. 
l%t ? ‘ der Einziehung ihres Inhabers zum Heeres- 

tt Verdunkelung und der dadurch sowie durch 
«.äderiiA mstände, wie behauptet, hervorgerufenen Ver- 
°̂ chen i fR dfis Absatzes in Dekorationsgegenständen usw.,
U Die | mstand dar.
H ts i'd  den Fällen der Betriebsgefahr sich ergebende 

«e ist beim Fehlen einer tariflichen, betrieblichen

oder arbeitsvertraglichen Regelung, hinsichtlich der dem 
Beschäftigten zu gewährenden Vergütung für den Unter
nehmer und den Beschäftigten, wie das Rechtsverhältnis 
zwischen ihnen überhaupt, aus der jetzigen Anschauung 
über das Arbeitsverhältnis, wie es besonders in den §§ 1 
und 2 ArbOG. Gestalt gewonnen hat, zu beurteilen. Wie 
hierbei die Bestimmungen des BGB. im besonderen über 
den gegenseitigen Vertrag (§§ 323 ff.), aber auch die Be
stimmung des § 615 BGB. keine geeignete Grundlage für 
die Beurteilung bilden (so schon RGZ. 106, 272 [275] — 
JW. 1923, 831; weiter RArbG. 2, 74 [78] =  JW. 1929, 453
m. Anm. H u e c k  u.a.), so kann dafür auch der vom 
RArbG. nach dem früheren Arbeitsrecht angewendete Ge
danke nicht mehr verwertet werden, daß derjenige Teil 
der Arbeitsvertragsparteien, aus dessen Gefahrenkreis 
jenes auf den Betrieb einwirkende Ereignis kommt, für 
die daraus sich ergebenden Folgen einzutreten habe (u. a. 
RArbG. 2, 79 =  JW. 1929, 453; RArbG. 3, 86 [88/89] = 
TW. 1930, 430; Urt. v. 26.Febr. 1930, RAG 454/29: ArbR- 
Samml. 10, 150 [152]; RArbG. 15, 57 [62/63] =  JW. 1935 
2221 m. Anm. N i k i s c h). Dieser Gedanke verträgt sich 
nicht mit der Anschauung über das Arbeitsverhältnis als 
ein zwischen dem Unternehmer und den Gefolgschaftsmit
gliedern bestehendes, durch das Band der Treue und Für
sorge zusammengeschlossenes Gemeinschaftsverhältnis, 
das eine Aufspaltung zwischen ihnen, wie sie jenem Ge
danken zugrunde liegt, nicht zuläßt. Nach der in § 2 
Abs. 1 ArbOG. festgelegten Ordnung der Aufgaben und 
Pflichten des Unternehmers und der Gefolgschaft ist dem 
Unternehmer als Führer des Betriebes, nach Maßgabe der 
weiter im Gesetz getroffenen Regelung, in allen betrieb
lichen Angelegenheiten gegenüber der Gefolgschaft die 
Entscheidungsbefugnis zuerkannt. Aus diesem Grunde so
wie auch aus dem Gesichtspunkt der Fürsorgepflicht (§ 2 
ArbOG.) erscheint es gerechtfertigt, ihm die Verantwor
tung für den Fortgang des Betriebes aufzuerlegen und ihn 
in dem Falle der Betriebsgefahr grundsätzlich zur Fort
gewährung der Vergütung an die Gefolgschaftsmitglieder 
Für verpflichtet zu erachten (vgl. das Urteil RArbG. 15, 
64/65 =  JW. 1935, 2221, in dem der Gedanke erwogen, 
dazu aber noch keine weitere Stellung genommen worden 
ist; ferner RAG 17/40 v. 12. Juni 1940: ArbRSamml. 39, 
407 [410]).

Aus der Betriebsverbundenheit zwischen dem Unterneh
mer und den Gefolgschaftsmitgliedern (§ 1 ArbOG.) und 
aus dem Treuegedanken (§ 2 Abs. 2 ArbOG.), sowie aus 
dem allgemeinen Volksinteresse an der Erhaltung der Be
triebe (1 1 ArbOG.) kann unter Umständen, insbes. wenn 
sonst der Bestand des Betriebes gefährdet würde, die Ver
pflichtung der Gefolgschaftsmitglieder abgeleitet werden, 
durch eine Beschränkung des Lohnanspruchs und äußer
stenfalls durch Verzicht auf ihn die Folgen der Betriebs
gefahr für ihr Teil mitzutragen (vgl. zu allem auch § 36 
Abs. 2 und 3 Akademieentwurfs eines Gesetzes über das 
Arbeitsverhältnis). Ein solcher Fall kann besonders in 
Zeiten der Schicksalsgemeinschaft aller Volksgenossen, wie 
sie in dem gegenwärtigen Kriege besteht, gegeben sein. 
Dieser Rechtsgedanke liegt auch dem § 1 der unter dem 
16. Sept. 1939 (RGBl. I, 1869) erlassenen 1. DurchfBest. 
zum Abschnitt III (Kriegslöhne) der KriegswirtschVO. 
v. 4. Sept. 1939 (RGBl. I, 1609) zugrunde, wonach der 
Reichstreuhänder oder Sondertreuhänder der Arbeit, wenn 
in Auswirkung des Kriegszustandes Betriebe stillgelegt, 
eingeschränkt oder umgestellt werden, die besonderen 
Kündigungsfristen für einzelne Gefolgschaftsmitglieder, 
für die Gefolgschaften einzelner Betriebe oder diejenigen 
einer Gruppe von Betrieben abkürzen oder über die Zah
lung fällig werdender Entschädigungen (Abfertigungen) 
von den gesetzlichen Vorschriften oder sonst getroffenen 
Regelungen abweichende Bestimmungen treffen kann.

Ob Umstände der bezeichneten Art gegeben sind, be
darf aber im einzelnen Falle der näheren Prüfung und 
Darlegung. Das läßt das angefochtene Urteil, wie die Rev. 
mit Recht rügt, vermissen. Es ist nicht naher zu ersehen, 
in welchem Ausmaß die durch den Kriegsausbruch be
dingten Maßnahmen und deren Folgen, wie die Verdun
kelung, die Einschränkung öffentlicher Veranstaltungen, 
der geringere Reklamebedarf auf das Geschäft der Bekl., 
das Innen- wie das Außengeschäft, nachteilig eingewirkt 
haben, inwieweit ferner die Einziehung des Inhabers der
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Bekl. das Geschäft nachteilig beeinflußt hat und ob und 
inwieweit, etwa wegen der behaupteten Unmöglichkeit der 
Einführung des fachfremden Kl. in seinen Dienst, die Bekl. 
gehindert war, den Kl. für den in Aussicht genommenen 
Dienst oder sonst zu beschäftigen. (Wird ausgeführt.)

(RArbG., Urt. v. 26. Nov. 1940, RAG 104/40. — Görlitz.)
Anmerkung: Das Problem des Betriebsrisikos, das den 

Kern der vorstehenden Entsch. bildet, hat jahrzehntelang 
zu den umstrittensten Fragen des Arbeitsvertragsrechts 
gehört. In seiner verschiedenen Behandlung spiegelt sich 
sehr anschaulich die Entwicklung in der grundsätzlichen 
Auffassung vom Wesen des Arbeitsvertrages und des 
Arbeitsverhältnisses in den letzten 40 Jahren wider, ln 
der Zeit vor dem Weltkrieg erblickte man im Arbeitsver
trag einen rein schuldrechtlichen Vertrag, der eine Unter
form des bürgerlich-rechtlichen Dienstvertrages darstellte; 
es erschien selbstverständlich, daß die Frage, ob der Ar
beiter bei einer von keinem Teil zu vertretenden Betriebs
störung Lohn verlangen könne, nach den Grundsätzen des 
BGB. zu lösen sei, und der auch damals schon lebhaft ge
führte Streit um diese Frage spitzte sich dahin zu, ob Un
möglichkeit der Arbeitsleistung oder Annahmeverzug des 
Arbeitgebers vorliege, ob also der Lohnanspruch nach 
§ 323 BGB. zu verneinen oder nach § 615 BGB. zu be
jahen sei, man behandelte also die Frage als ein Problem 
rein bürgerlich-rechtlicher Dogmatik. In der Nachkriegs
zeit vollzog sich dann langsam die Loslösung vom BGB.; 
man sah ein, daß das BGB. keine direkte Antwort auf 
dieses Problem gab, man suchte deshalb die Lösung in 
allgemeinen Rechtsgedanken des Arbeitsrechts zu finden. 
Zwei berühmt gewordene Entsch. des höchsten Gerichts 
sind hier von besonderem Einfluß gewesen: die viel um
strittene Entsch. des RG. v. 6. Febr. 1923 (RGZ. 106, 272 
=  JW. 1923, 831), die in einer für die damalige Zeit außer
ordentlich fortschrittlichen, rechtsschöpferischen Weise 
den „individualistischen Standpunkt des BGB.“  ablehnte, 
demgegenüber den „Gedanken der sozialen Arbeits- und 
Betriebsgemeinschaft“ in den Vordergrund stellte und die 
Entsch. aus der Betrachtung der sozialen Verhältnisse zu 
gewinnen suchte, und sodann die Entsch. des RArbG. vom 
20. Juni 1928 (ArbRSamml. 3, 1Í6 =  JW. 1929, 453), die 
die erste grundsätzliche Stellungnahme des RArbG. zum 
Problem des Betriebsrisikos enthielt und eine Reihe von 
Richtlinien aufstellte, die seitdem die Rspr. beherrscht 
haben. Man hat die damals in Wissenschaft und Praxis 
herrschende Lehre wohl als Sphärentheorie bezeichnet: 
derjenige soll den Schaden tragen, in dessen Sphäre er 
entstanden ist, wobei die Arbeitnehmerschaft als Einheit 
angesehen wurde; der in ihrer Sphäre entstandene Scha
den (Fall des Teilstreiks) war von jedem einzelnen Arbeit
nehmer durch Verlust des Lohnanspruches mitzutragen, 
gleichgültig, ob er persönlich an dem Verhalten, das die 
Betriebsstillegung zur Folge hatte, beteiligt war oder 
nicht. Diese Lehre steht mit den Anschauungen der da
maligen Zeit, die in Arbeitnehmern und Arbeitgebern die 
„sozialen Gegenspieler“ erblickte und die den Schwerpunkt 
der arbeitsrechtlichen Entwicklung im kollektiven Zusam
menschluß der Beschäftigten in „Arbeitnehmerschaften“ 
und Gewerkschaften sah, völlig im Einklang.

Die jetzige Entsch. kann an grundsätzlicher Bedeutung 
neben die beiden genannten Entsch. gestellt werden. Es 
ist zwar nicht die erste Stellungnahme des RArbG. zum 
Problem des Betriebsrisikos seit 1933, aber die bisherigen 
Entsch. hatten das Problem nicht grundsätzlich vom Boden 
der neuen Auffassung vom Wesen des Arbeitsverhältnisses 
aus behandelt; das geschieht erst in dem vorstehenden 
Urteil.

Es war selbstverständlich, daß das RArbG. für die 
Lösung des Problems nicht auf die Vorschriften des BGB. 
zurückgreifen, insbes. nicht den § 323 BGB. heranziehen 
würde, hat es doch in neuerer Zeit mehrfach die Anwend
barkeit der Normen des BGB. über gegenseitige Verträge 
(§§ 323 ff.) auf das Arbeitsverhältnis überhaupt verneint 
(vgl. ArbRSamml. 37, 230). Aber das RArbG. lehnt auch 
die Sphärentheorie ab und sucht, m. E. mit vollem Recht, 
die Lösung aus den Grundgedanken des neuen Arbeits
rechts zu gewinnen. Damit allein ist allerdings die Entsch. 
noch nicht gegeben, denn es fragt sich, welche Gesichts
punkte des neuen Arbeitsrechts, wie es vor allem im 
ArbOG. Ausdruck gefunden hat, heranzuziehen und wel-

che Folgerungen aus ihnen für unser Problem  ̂ 50 
men sind. Auch darüber ist schon gestritten ^uS.
hat man den Gedanken der Betriebsgemeinscha „ ¿as 
gangspunkt wählen und daraus folgern woll > Qefolg' 
Betriebsrisiko gleichmäßig auf Unternehmer u 
schaft zu verteilen sei. Wenn demgegenüber a wenn 
den entscheidenden Ton auf das Führerprinzip ^ sorge- 
es daraus sowie aus dem Gesichtspunkt cier führer 
pflicht entnimmt, daß der Unternehmer, der ‘,iiejten ZÜ 
des Betriebes in allen betrieblichen Angele,,,  ̂auch
entscheiden habe, auf der anderen Seite grund yber-
die Verantwortung für den Fortgang des Bei Loh0 
nehmen und deshalb auch bei Betriebsstillegui^ 
zahlen müsse, so kann dem nur zugestimmt jĵ rliche® 
weiteren Begründung kann ich auf kleine a 
Äußerungen an anderen Stellen (AkadZ. i \  
Deutsches Arbeitsrecht [Grundriß] S. 114, s ^
S t o 11: DAR.1934, 203; B r o d f ü h r e r: DAK. de 
verweisen, die mit dieser grundsätzlichen t 11 ctPnen 
RArbG. vollständig übereinstimmen. An jenen der
ich aber auch schon betont, daß auch der soW1
Betriebsgemeinschaft Beachtung verdiene. Au 
aus dem Interesse der Allgemeinheit an “  ann ui>,e 
des Betriebes sei zu folgern, daß dem Gefolgb . insbe®- 
besonderen Umständen ein Opfer zuzumuten ^ ne ]fet‘

auo

dann, wenn durch die Fortzahlung der Lohn? °jef,es ge
schuldet! des Unternehmers die Existenz des Be_rIiinff d£;

mit 
väh:
j de» ur

E>eutsches Recht aufgestellte Entwurf eines ^^erbe5*^.

schulden des Unternehmers die Existenz des F „ ung de„ 
fährdet werde. Auch das deckt sich mit der Il0Ch, 
RArbG. im vorstehenden Urteil. Erwähnt 5. „Hernie 
auch der vom Arbeitsrechtsausschuß der A ¡ib

das Arbeitsverhältnis, wenn man von einer ?. -jiko t 
mung über das sogenannte generelle Beta gleit*1® 
sieht, in seinem § 36 Abs. 2 und 3 ganz „.¡ndesteO.• 
Standpunkt vertritt (im wesentlichen, zum m  ̂£ r - N
Ergebnis, übereinstimmend auch S t a u d i j i g ,  » 
p e r d e y ,  „BGB“ , § 615 Anm.65ff.; N 1 k 19 11 j er 
1938, 318; S i e b e r t , „Das Arbeitsverhälthis

AM!Or*

nung der nationalen Arbeit“ , S. 105 u. a. W.)-. ¡̂egeti 
Es darf also festgestellt werden, daß die u . ..„H 

Ansicht in Theorie und Praxis für das ge 
das künftige Recht zum gleichen^ Ergebms^g^--oeUe ^_ ....... ............................... ...
und deshalb darf erwartet werden, daß d> D,tsL
offenbar als grundsätzliche Stellungnahme ge ü  ̂ ¡jber aonenoar ais grunusaiziiuue oieuuiigumiw— t- • .
des höchsten Gerichts den langjährigen BL ¿&\ v,
praktisch wie theoretisch so bedeutsame 1 f °  m eB“St:g 
triebsrisikos zum mindesten für die Praxis . giin 
tigen Abschluß gebracht hat. Gewiß wird unter », 
noch darüber gestritten werden, welche rai, ¿„eo s;fe. 
Begriff des Betriebsrisikos im einzelnen e‘nz hrneial‘ „ 
und wann die Voraussetzungen für den Aus ^  yO'Pj 
geben sind, in dem der Unternehmer nten gichtig; {, 
Lohn zu zahlen hat, aber dadurch wird d, ,ienden 
und die grundsätzliche Bedeutung der vors 
Scheidung nicht in Frage gestellt. Münckel1’

Prof. Dr. Hu e c k ,

** 24- RArbG. 225 Abs. 2, 226 ff. A rbV e rm ö /^
yef'Abs. 2 BRÄndG. Rechtsstellung der von ĵ,pitslosed„Hs- 

Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und , ¡n Aire ¿jf-
sicherung übernommenen Dauerangestellten pjacbp
nachweisämtern. Zulässigkeit und gerichtlic s0jcjie 
barkeit von Angleichungsmaßnahmen gegen 
gestellte. DaUer is-

Der Kl., der früher bei der Stadt. K- al® •fgoach'^o. 
stellter in beamtenähnlicher Stellung im Arei  \ rb\let ¡¿y 
dienst beschäftigt war, ist gemäß § 225 Abs-3v0fl der 
spätestens mit Wirkung vom 1. April 194V \ ArP set
maligen Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung ¡gabefl« 
losenversicherung übernommen worden. Die . eitsel° i,e' 
Reichsanstalt sind nach der VO. über den das t- 
v. 25. März 1939 (RGBl. I, 575) unmittelbar a Vim 
klagte Deutsche Reich übergegangen, das vra*
herr der Angestellten geworden ist. Der ¡(vertrage j  
Dauerangestellter der Stadt K. keinem ra_ .¿ung
terworfen und besaß hinsichtlich seiner B 
Versorgung eine beamtenähnhehe Stellung. ugste„Uts 

Die Parteien streiten darüber, welche Ke 
der Kl. hinsichtlich seiner Besoldung und ae ¡,
auf Alters- und Hinterbliebenenversorgung
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et\̂ rnahrne erlangt hat und welche Änderungen darin 
W  ??.a,er Infolge von Neuregelungen durch Tarifver- 
»-£’ Dienstordnung oder Angleichungsmaßnahmen ein-
"t^en sind, insbes. ob der Kl. seine früher bei der Stadt 
"'gründeten Ansprüche auf Besoldung und Versorgung 
tet| een für Beamte geltenden Grundsätzen beibehal-

li!'t*®etzlich geregelt sind durch §§ 226 ff. ArbVermG. 
dortu- der Übernahme zur Reichsanstalt nur für die 

ln übernommenen Beamten und für solche Arbeiter 
BeajHgestehten, die nicht unter § 225 Abs. 5 fallen. Die 
;i- nten wurdpn rinrrli 8 gegen eine Verminderungihrer k" Wurde« durch § 226 gegen eine Verminderung 
Schiit,tSleriSen Dienstbezüge und Versorgungsrechte ge- 
Anl^> ,während bei den zuletzt genannten Arbeitern und 
traptp Jten nadl § 228 Satz 1 inl Falle rechtzeitig bean- 
RechfJ Übernahme ein Eintritt der Reichsanstalt in die 
fand Pflichten des bisherigen Arbeitgebers statt-
m^nenn ^ efidung bei den nacb § 225 Abs. 5 ^übernoni-

%
■ien

“ *= Regelung bei den nacn 55 zzo aos. j uuciuum- 
Dauerangestellten blieb daher grundsätzlich der 

)em yereinbarung überlassen. Sie erlangten durch die 
Seiche nicllt etwa von Gesetzes wegen eine beamten- 
Win e Pfeilung, vielmehr beruhte ihre Rechtsstellung nach 
OrutiHi iediglich auf dienst- (arbeits-) vertraglicher 
jeheraiaSe- Davon ist die höchstrichterliche Rspr. von 
Obern aLSSegangen. Diese hat es aber, sofern bei der 
für fi,ahme nichts Abweichendes vereinbart worden ist, 
aiip-e-, et?s° selbstverständlich gehalten, daß die Dauer- 
v>eWn .n Segen früher nicht schlechter gestellt werden, 
Halt r lbren Besitz an Rechten und Anwartschaften bei- 
iriiher " sol' ten, und daß die Reichsanstalt insoweit in ihre 
326 L , ,v Dienstverträge eingetreten ist (vgl. RArbG. 7, 
3l,u Jw. 1932 3283: RArbG. 9, 292; 16, 351; Urt. vom 
Üjl .t' 933, RAG 490/32: JW. 1933, 2235’ ; RGZ. 136,
H & 5 . 1  .................. | |  1
anwi 
Sieb

: --OU31 =  JW. 1932, '3448). Die Reichsanstalt selbst 
a*>t übereinstimmend durch eine Reihe von Dienst- 
i?ungen r W  ReHirehtiinor der Dauerangestellten, daß

nähme verschlechtern 
ß n e r ,  „Das Dienst-

ungen der Befürchtung der Dauerai: 
t„nre Rechtslage nach der Übernahme 

> vorzubeugen gesucht (M e i n 
Angestellten und BeamteS.U dar Angestellten und Beamten der Reichsanstalt , 

(ts trotzdem konnten die besonderen Verhältnisse 
Kl, n-l®tlstes bei der Reichsanstalt auf die Rechtslage des 
in, d ohne Einfluß bleiben. Insoweit nimmt das BG. 
Reicj, 5 der Kl. mit seiner Übernahme in den Dienst der 
H cIk nstaR nunmehr grundsätzlich dem Dienstrechte der 

n talt unterfiel, daß also entweder der einschläfrige 
V r i ' ltentarifvertrag (ATV. Reichsanstalt) oder w 
:Ud i? Dienstordnung der Reichsanstalt^ für ihu^ maß-

S wems
‘- 'ic iib iu runu iig  uci ivuuw auo iou *****

Verküu, .Wurde, soweit dies nicht den Bestand seiner Rechte 
¡Hienn-, Diese Auffassung ist zutreffend. Die besondere, 
So , lcn im preußischen Recht ausgebildete Rechtsstel- 
M S  rv,Dauerangestellten (vgl. darüber RGZ. 152, 79 
S  gJ.w. 1936, 3539), die sie den Beamten nahegerückt 
Sich ht illr nicht entgegen. Allerdings war es vielfach 
Sen cderartige Angestellte wegen ihrer beamtenahn- 
S  A„„ dung von den Tarifverträgen für die kommuna- 
Sht ,'/i“stellten auszunehmen (vgl. W a c k e ,  „Das Dienst
ler St-Ün Behördenangestellten“ , S. 359), wie dies auch bei 
Sht „d , K. geschehen zu sein scheint. Aber begrifflich 
0!«.. nichts im Wege, sie tariflichen Regelungen oder
&  iU ................ .............. . -

ausdrücklich vor, daß nicht nur die Dienst- 
JehalLder Beamten der Reichsanstalt, sondern auch die 
S u ' bezüge und die Grundsätze für Anstellung, Dienst
w e g ,  -  ■ - '

Ub lm Wege, sie tarimcneii w w
SbYgi^ünungen zu unterwerfen. So sieht § ^39 Abs. 1

Oi

irs^ng, Ruhestandsversorgung und Hinterbliebenen- 
eschiP der Angestellten — vorbehaltlich eines etwa ab-

?ercD-p̂?Sencn Tarifvertrags — durch die Dienstordnung 
W H . werden. Angesichts der grundsätzlichen Bedeu- 
jH ft a Ser Bestimmung für die gesamte Angestellten- 
Üaß der Reichsanstalt hat das RArbG. stets anerkannt, 
H le S 1 die übernommenen Dauerangestellten nicht 
fi'chsa n außerhalb des Wirkungsbereichs des ATV. 
Ratiirifn,stalt oder der Dienstordnung geblieben sind, 
lallten galt der Tarifvertrag für den einzelnen Ange- 

§ 1 Abs. 2 TarVertrVO. v. 23. Dez. 1918 und 
Hun» *?28 nur kraft Verbandszugehörigkeit oder Be- 
Hhts mH, ‘hn, worüber im gegenwärtigen Falle indessen 
H  p-,Näheres festgestellt worden ist. Andernfalls wurde 
H  p : |nit der Übernahme jedenfalls der Dienstordnung 
*War cnsanstalt unterfallen sein. Der Dienstordnung geht 

1 w*e sich ebenfalls aus § 39 Abs. 1 ArbVermG. er

gibt, der Tarifvertrag innerhalb seines Geltungsbereichs 
vor, aber das ist nicht von wesentlicher Bedeutung, da die 
beiderseitigen Bestimmungen sich inhaltlich decken, so
weit sie hier in Betracht zu ziehen sind. Von der vor
stehend umrissenen Rechtslage gehen sämtliche einschlä
gigen Entsch. des RArbG. aus (RArbG. 7, 326 — JW. 1932, 
3283; RArbG. 9, 262 [267]; Urt. v. 14. Jan. 1931, RAG 
400/30: ArbRSamml. 12, 513; RArbG. 16, 351 =  JW. 1936, 
2947E2). Selbstverständlich bedeutet die grundsätzliche 
Unterstellung der Dauerangestellten unter den Tarifver
trag oder.die Dienstordnung nicht, daß den Dauerange
stellten dadurch weitergehende Rechte aus ihren Emzel- 
verträgen, also aus dem Bestand, mit dem sie übernom
men wurden, etwa entzogen worden sind. Auf das Fort- 
bestehen etwaiger übertariflicher Ansprüche dieser Art 
ist schon in RArbG. 16, 351 ausdrücklich hingewiesen 
worden. Der ATV. Reichsanstalt und die Dienstordnung 
haben sich eine gegenteilige Auswirkung — jedenfalls 
ursprünglich — auch gar nicht beigelegt. So wird in 
Art. 2 Nr. 1 der Vereinbarung über die Neufassung des 
Tarifvertrags vom 31. Juli 1931 ausdrücklich bestimmt, 
daß, soweit mit einzelnen Angestellten Sondervereinbarun
gen mit Rücksicht auf §§ 225 ff. ArbVermG. getroffen wor- 
den sind, diese durch den Tarifvertrag nicht berührt wer
den.

Eine gesetzliche Gewähr dafür, daß die übernommenen 
Dauerangestellten ihre über den Tarifvertrag und die 
Dienstordnung hinausgehenden Rechte in alle Zukunft be
hielten, bestand jedoch nicht. Diese Rechte unterlagen viel- 
mehr den auch sonst gesetzlich zugelassenen Kürzungs
möglichkeiten, und zwar nach einer doppelten Richtung 
hin. Zunächst konnten nach dem früheren, vor dem ln- 
krafttreten des ArbOG. v. 20. Jan. 1934 geltenden Tarif
vertragsrechte durch Einzelvertrag vereinbarte günstigere 
Arbeitsbedingungen im Wege ausdrücklich dahin gerich
teter tarifvertraglicher Regelung ausgeschlossen werden 
(8 l  Abs. 1 Satz 2 TarVertrVO.). Das war an sich auch 
für bereits bestehende günstigere Einzelarbeitsverträge 
möglich (vgl. RAG 492/30 v. 21.Febr. 1931: ZentrBl. für 
die öffentl. Verw. und Betriebe 1931, 164). Einseitige Ab
änderungen insoweit konnten sodann auf Grund der A11- 
gleichungsvorschriften geschehen, und zwar sowohl durch 
Einzelmaßnahmen gegenüber jedem Angestellten als auch 
durch allgemeine Verwaltungsanordnungen, insbes. durch 
einschlägige Zusatzbestimmungen zur Dienstordnung ge
genüber bestimmten Angestelltengruppen. Solche Anglei- 
chungsmaßnahmen fanden ursprünglich hinsichtlich der 
Dienstbezüge der Angestellten ihre Grundlage i n j  J  
Abs. 2 und 4 Teil I Kap. 2 RPräsVO. v. 6. Okt. 1931 (RGBl.
I 537 ; 2. GehaltskürzungsVO.), während die Angleichung 
der Ruhegehaltsbezüge der Angestellten unter Hinzufugung 
des Abs. 5 zu dem oben genannten § 7 durch 1 eil IV 
Kap. 7 RPräsVO. v. 4. Sept. 1932 (RGBl. I, 425) geregelt 
worden ist. Schon damals war übrigens für die Ange
stellten — im Gegensatz zu den Beamten — ein Benutz 
wohlerworbener Rechte nicht vorgesehen (§ 7 Abs. 3). Die 
vorgenannten Bestimmungen sind sodann in § 49 Abs. z 
BRAndG. v. 30. Juni 1933 (RGBl. 1,433) weiterhin aufrecht
erhalten worden, jedoch unter Einschränkung der gericht- 
lichen Nachprüfbarkeit. Gerade hierdurch aber wird die 
zu treffende Entsch., wie noch dargelegt werden soll, 
wesentlich beeinflußt. Dabei ist vorweg zu bemerken, da» 
die hier streitigen Angleichungsmaßnahmen, auch soweit 
sie vor dem Inkrafttreten des BRÄndG. liegen, den Rege ^ 
dieses Gesetz unterfällen, weil sie unter dessen Herrschatt 
weiterhin aufrechterhalten und von der ReJc'? an| , a;  0W? '  
rend des Rechtsstreits ausdrücklich auf § 49 Abs. 2 des 
Gesetzes gestützt worden sind. Im einzelnen handelt es 
sich um folgendes:

II Die Reichsanstalt hatte die Dienstbezüge des Kl. be
reits im Oktober 1932 im Wege der Angleichung nach § 7 
Abs. 2 der 2. GehaltskürzVO. unter Zugrundelegung der 
Sätze der RBesoldO. neu festgesetzt. Daraus folgt natür
lich nicht, daß weitere Angleichungsmaßnahmen für die 
nachfolgende Zeit ausgeschlossen gewesen waren Zu 
Ende 1933 hat sich die Reichsanstalt dann zu einer allge
meinen Neuregelung der Besoldung der übernommenen 
Dauerangestellten entschlossen. Sie stellte deren Besoldung 
nunmehr — unter Berufung auf § 7 Abs. 4 a. a. O. — von 
den Sätzen der RBesoldO. auf diejenigen des ATV. Reichs-
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anstalt (mit dem sich die Sätze der Dienstordnung decken) 
um. Der Kl. muß zwar zugeben, daß sich seine Gehalts
bezüge dadurch im Ergebnisse nicht verringert, sondern 
sogar um einiges erhöht haben. Er empfindet es aber als 
eine grundsätzliche Schmälerung der ihm zukommenden 
Rechtsstellung, daß er nunmehr nicht mehr nach Beamten
grundsätzen besoldet wird, und dem will er mit der Klage 
entgegentreten.

Damit kann er nicht durchdringen. Das RArbG. hat 
sich bereits früher mit der Angleichung von Dienstbezü
gen der zur Reichsanstalt übernommenen Dauerangestell
ten befaßt, und zwar zunächst in der Entsch. v. 31. Mai 
1933, RAG 461/32, der die weitere v. 8. April 1936, RAG 
6/36 (RArbG. 16, 351 = JW. 1936, 2947 “ ) gefolgt ist. In 
der zuerst genannten Entsch. ist ausgeführt, daß die An
gleichung der Dauerangestellten vor ihren außertariflichen 
Rechten nicht haltzumachen hat, und daß sich die An
gleichung bei ihnen auch insoweit im Rahmen des § 7 
Abs. 4 der 2. GehaltskürzVO. vollzieht, also unter Zu
grundelegung des Maßstabes der Entlohnung der Reichs
angestellten durchzuführen ist. Die spätere Entsch. RArbG. 
16, 351 beruht auf denselben Gedankengängen und betont 
ausdrücklich, daß es für die Frage, ob die Angleichung 
nach § 7 Abs. 2 oder Abs. 4, also nach dem Maßstabe der 
Reichtsbeamtenbesoldung oder demjenigen der Reichsan
gestelltenbesoldung durchzuführen sei, nur darauf an
komme, ob der Angestellte grundsätzlich einem Tarifver
träge oder einer Dienstordnung unterstehe, wie es bei 
den übernommenen Dauerangestellten in der Tat der Fall 
ist. Von diesem früher für maßgeblich gehaltenen Grund
satz hat sich die jüngere Rspr. des RArbG. aber wieder 
abgewendet. Diese stellt jetzt nicht mehr darauf ab, ob 
der Angestellte im ganzen gesehen zu der Gruppe der 
Tarif- oder Dienstordnungsangestellten gehört, sondern 
darauf, ob das jeweils den Gegenstand der Angleichung 
bildende Recht des Angestellten auf einem Tarifverträge 
oder einer Dienstordnung oder im Gegensätze hierzu auf 
einer davon unabhängigen Grundlage beruht. Ist das 
erstere der Fall, dann muß die Angleichung nach dem 
Maßstabe des § 7 Abs. 4, sonst nach § 7 Abs. 2 geschehen 
(RAG 100/37 v. 6. Okt. 1937; RAG 147/37 v. 10. Nov. 1937: 
ArbRSamml. 32, 333; RAG 141/38 v. 8. Febr. 1939: RArbG. 
21, 1 [7] =  DR. 1939, 1471; RAO 36/40 v. 7. Aug. 1940: 
RArbG. 23, 292 [294] =  DR. 1940, 1966). Aber auch dieser 
veränderte Rechtsstandpunkt vermag nicht zu einem dem 
Kl. günstigeren Urteilsergebnisse zu führen. Denn nach 
§ 49 Abs. 2 letzter Halbsatz i. Verb. m. § 41 Abs. 3 BR- 
ÄndG. sind Angleichungsmaßnahmen gegen solche Ange
stellten, deren Bezüge nicht in einem Tarifverträge oder 
in einer Dienstordnung geregelt sind, im ordentlichen 
Rechtswege nicht nachprüfbar. Die Klage geht aber ge
rade darum, ob der Kl. seinen Anspruch auf eine beamten
mäßige, von dem ATV. Reichsanstalt und der Dienstord
nung jedenfalls in ihrem Mindestbestande unabhängige 
Besoldung trotz der Angleichung beibehalten hat. Die 
Rechtslage ist demnach seit dem Inkrafttreten des BR- 
ÄndG. jetzt so, daß die nach § 7 Abs. 4 der 2. Gehaltskürz
VO. vorgenommene Angleichung an sich zutreffend wäre, 
da sie die Besoldung des Kl. — wie nicht fraglich ist — 
auf diejenige vergleichbarer Reichsangestellten zurück
geführt hat, daß aber, selbst wenn die Angleichung nach 
§ 7 Abs. 2 a. a. O. im Beamtenmaßstabe zu geschehen 
hatte, die dafür maßgebenden Voraussetzungen zugleich 
die Bindung des Gerichts an die Angleichung ergeben 
(vgl. RArbG. 19, 129 [136] =  JW. 1938, 1132 *«; RArbG. 
21, 1 [8] =  DR. 1939, 1471 m. Nachw.).

(RArbG., Urt. v. 29. Okt. 1940, RAG 44/40. — Königs
berg i. Pr.)

*
** 25. RArbG. — VO. über Fürsorge für Soldaten und Ar- 
beitsmänner v. 30. Sepf. 1936 i. d. Fass. v. 29. Dez. 1937; 
§§ 1, 9, 12 VO. über die Einberufung zu Übungen der 
Wehrmacht v. 15. März 1939; § 1 VO. zur Abänderung 
und Ergänzung von Vorschriften auf dem Gebiete des Ar
beitsrechts (AbändVO.) v. 1. Sept. 1939. Urlaubsansprüche 
eines im Laufe des Urlaubsjahres aus dem Betrieb aus
scheidenden Gefolgsmanns im Fall der Einberufung zum 
Erfüllen der aktiven Dienstpflicht und im Fall der Einbe
rufung zum Wehrdienst im gegenwärtigen Kriege.

Der Kl. ist seit mehr als 15 Jahren als Hauer unter

Für sei»Tage im Bergbau beschäftigt. -----, <-
Zeit schon auf der der Bekl. gehörigen ' rj,ei»c
Arbeitsverhältnis gilt die Urlaubsordnung für v0iri
westf. Steinkohlenbergbau v. 3. Mai 1937 i. . \0 ,
15. Juni 1937 (RArbBl. VI, 469 und 654). A^ de er
also unmittelbar vor Kriegsausbruch, wur deIT) ihi» 
Heeresdienst einberufen. Vorher hatte er vo ĵ s
nach der Urlaubsordnung für das vom 1- Ap_ . n (Jr-
zum 31. März 1940 laufende Urlaubsjahr zustene ^  
laub zwei Urlaubstage erhalten. Nach seine tjaSSliiig 
dern der Bekl. hin am 14. März 1940 erfolgte ypaiib5'
aus dem Heeresdienst sind ihm vor Ablaut e ge-
jahres von der Bekl. noch drei weitere Urj‘■ .. m trotz
währt worden. Er vertritt den Standpunkt, a , seiner 
seiner Abwesenheit aus dem Betrieb watt vo»e 
Dienstzeit im Heer für das Urlaubsjahr 1939/ werdeIj 
tarifliche Urlaub mit 12 Tagen hätte 
müssen. Mit der Klage begehrte er eine Ver tage zU 
Bekl. dahin, ihm „sieben nicht gewährte U 
entschädigen“ . , s \\

Die Bekl. ist der Ansicht, der Kl. habe nacn 8 n a»' 
Abs. 2 der Urlaubsordnung nur Anspruch a ej,abt, e»‘ 
teiligen Urlaub mit insgesamt fünf Tagen» „3̂ 40 1» 
sprechend der Zeit, die er im Urlaubsjatir 
ihrem Betriebe beschäftigt gewesen sei. 2enanIlte

Der Anspruch des Kl. gründet sich auf „MPnbergba“; 
Urlaubsordnung für den rhein.-westf. Steinko - vo 
Unstreitig hatte der Kl. die in-§ 3 dieser U ¡jriaubs' 
geschriebenen Wartezeiten schon zu Beginn „ 4 Nf- 
fahres 1939/40 erfüllt. Danach stand ihm gef lali l eitst£ 
derselben für das genannte Urlaubsjahr eia ^„Lchs »j 
umfassender Urlaub zu. Dieser Anspruch , ,ag (%' 
mit dem 1. April 1939 als dem maßgebenden „gg. [41 
RAG 246/37 v. 27. April 1938: ArbRSamml. M  r yt 
=  JW. 1938, 2308 5°). Ein solch bereits erwor uttter 
laubsanspruch wird nun nach der Urlaubsor ^  de» 
Umständen nachträglich auf einen Anteil besc 
in § 11 Nr. 2 derselben ist bestimmt: , ¿eS

„Scheidet ein Gefolgschaftsmitglied nähren berei
laubsjahres aus dem Betrieb aus, so erhält e 0
erworbenen Urlaub anteilig. Ist bereits ein 
laub erteilt, so hat es damit sein Bewenden. jgIlSt »e 

Dies gilt auch bei Einberufungen in den 
Wehrmacht oder des Arbeitsdienstes.“  0b di»!a

Der Streit der Parteien geht um die Frag - W 
letztere Vorschrift trotz der AbändVO. v. ]• ^ei a» 
(RGBl. I, 1683), die in ihrem § 1 grundsätzlichst ei 
Einberufungen zu einer Dienstleistung im wefr,rtbes*ev,e. 
Beschäftigungsverhältnis des Einberufenen i eS »
läßt, in Fällen der vorl. Art eine Beschrank <*̂ ¡1 1 
reits erworbenen Urlaubsanspruchs auf einen »
Folge haben kann. __ Llrla^^pr

Ur-

In ihrem sich offenbar auf die allgemeinen. 
aussetzungen des § 3 beziehenden § 10 scnr 
laubsordnung vor:

di»

licht als 
°Vcr  de»lüSuruuuiiK v o i; ¡11

„Kriegs-, M ilitär- und Arbeitsdienstzeit » ‘ geo 
iterhrechumr der Tätigkeit. Auf die Bestimm«^ y0»Unterbrechung der Tätigkeit. Auf die ~r- •<„rnännc‘ «v 

VO. über Fürsorge für Soldaten und Arbeit ‘geZug s
30. Sept. 1936 (RGBl. 1, 865) wird ausdrücklicn ^ 
nommen.“  nV die SC

In der hier in Bezug genommenen Fursuv-» eine n 
durch die Bek. v. 29. Dez. 1937 (RGBl. I, 44l  i t  daß 43,üurcn die tiei<. v. /y. uez. i>«/ (RGBl, », *yg D, op*. 
Fassung erhalten hat, ist zunächst bestimmt Jjjtefl ' 
Beschäftigungsverhältnis der Arbeiter, Ang b
Lehrlinge in der freien Wirtschaft 
endet, an dem sie nach § 8 WehrG. „zum

»eU! 
3*»$

atre

-  f t * 'ßetr,eb.
aktiven Dienstpflicht in der Wehrmacht“ aU® 
ausscheiden. oder wenn sie freiwillig in den a pud»1

ch
auaauiuucu, uuu  wv.uu oiv ----- , 0*7 Aet
dienst eintreten. Das Beschäftigungsverhal ¡st lu 
diesen Fällen ohne Kündigung. Des wf.1*ec„idatc° ’í í i 
Verordnung (§ 2) u. a. vorgesehen, daß die s ¡fl in»-j,
erfüllter aktiver Dienstpflicht“  möglichst wi . dni»0 ,erJ 

________________ .„ .„ le n  nnH es S1UU „eiicfrüheren Betrieb vermittelt werden, und es ,err) iieU„e 
§ 3) Bestimmungen über die Ansprüche au vv,an» ,ef 
Beschäftigungsverhältnis getroffen, u. a. daru ’p auerm  
Zeit der erfüllten aktiven Dienstpflicht auf die .„gpr^ 
Betriebszugehörigkeit angerechnet wird we e0. p.f,
von der Dauer der Betriebszugehorigkeit abiw * v
Anrechnung auf die Wartezeit für den Erwer 
laubsansprüchen ist dort grundsätzlich vernem
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»‘«nach war die Rechtslage für den Urlaubsanspruch 
J.es «n Laufe eines Urlaubsjahres zum Erfüllen seiner 

D. Iven Dienstpflicht aus dem Betrieb ausscheidenden 
n^manns, der zu Beginn des Urlaubsjahres einen vollen 
oh i ■ ansPruch erworben hatte, klar: es verblieb ihm, 
der n 1 se'n Beschäftigungsverhältnis gemäß § 10 Satz 1 
, clrlaubsordnung nicht als unterbrochen galt, nur ein 
trj5)ruch auf anteiligen Urlaub, der seiner wirklichen Be

lm Ugehör‘gkeit entsprach (§ 11 Nr. 2 Abs. 2 das.), 
p: J? v°rl. Fall hat es sich nun bei dem Kl. nicht um eine 
‘Wendung zum Erfüllen der aktiven Dienstpflicht, son

st ,n eine Einberufung für den unmittelbar _ bevor- 
nden Krieg gehandelt. Dann fand für ihn nicht die 

Pi ?nn*e FürsVO., sondern zunächst die VO. über die 
(Dpnfuhing zu Übungen der Wehrmacht v. 15. März 1939 

I, 609) Anwendung, die in § 1 Abs. 1 bestimmt: 
PiiiruUtlg im Sinne dieser Verordnung ist jeder von Wehr- 
¿¡p ntlgen des Beurlaubtenstandes außerhalb der aktiven 
^stp flicht in Erfüllung der Wehrpflicht oder freiwillig 
^'stete aktive Wehrdienst.“
s , ,r diese Vorschrift noch näher erläuternde Abs. 2 des 
Fall j  * an der Anwendbarkeit der Verordnung auf den 

Gi. - Kl. keinen Zweifel.
pv,n̂ maß § 9 dieser Verordnung wurde das Beschäfti- 
sfwa8lerhältnis des Kl. dann mit der Einberufung nicht 
<Wa be.endet wie das bei einer Einberufung zum Erfüllen 
Vn a.ktlven Dienstpflicht gemäß § 1 der erörterten Fürs- 
Urla,,u r gewesen wäre, vielmehr trat nur eine „Be
sieh °Ung“ zur Ableistung der „Übung“ ein, deren Dauer 
Üeß ca?k Ausbruch des Krieges freilich nicht übersehen 
Sätz’li u on diese Verordnung, die in ihrem § 12 grund- 
ttgStJc.b die betrieblichen Urlaubsansprüche weitgehend 
ne« nu‘zt wissen will, läßt es mindestens fraglich erscheinen . w>ssen will, laßt es mindestens iragncn erscnei- 
mit’ 5. 'hr gegenüber der § 11 Nr. 2 der Urlaubsordnung 
sp^m er Beschränkung bereits erworbener Urlaubsan-
iw C 7lir PioHunrr 1/nmmPH l/m itlfp i^1ir7P 7 t d3T13Ch.

ß al'£emein folgendes bestimmt:
^ehra- die Einberufung zu einer Dienstleistung im 
(Arh„-Jenst wird ein bestehendes Beschäftigungsverhältnis 
•fechi *’ Lehrverhältnis) nicht gelöst. Die beiderseitigen 
fun~,f Und Pflichten ruhen für die Dauer der Einberu-

0b

i» «
Da d&s Beschäftigungsverhältnis des Kl. nach der 

i , 0 .  v. 15. März 1939 fortbestand, wurde es mit 
erDfit raittreten der AbändVO. v. 1. Sept. 1939 von dieser

(Jrjank6 Verordnung enthält nun zwar keine besonderen 
der' h Forschriften, ihr Grundgedanke ist aber offenbar 
Def’oi , den zum Dienst in der Wehrmacht einberufenen 
liehen n u,en ei« weitgehender Schutz in ihren betrieb- 
Srunri ^echten gewährt werden soll, daß ihnen solche 
Sollen ^ziieh durch die Einberufung nicht verlorengehen 

Diesem Grundgedanken der Verordnung würde es 
ttifer. Sprechen, wenn man auf die zum Wehrdienst einbe- 
nupp Gefolgsleute den § 11 Nr. 2 der Urlaubs verord- 
trieg F r Anwendung bringen und sie so den aus dem Be- 
deln Wirklich ausscheidenden Gefolgsleuten gleichbehan- 
tinen Wollte. Der Kl. hatte zur Zeit seiner Einberufung 
HaM. Y°llen Urlaubsanspruch erworben, dieser darf ihm 
E in i-J^  Sinn und Zweck der Verordnung durch die 
her k„u,Ung nicht mehr beschränkt werden. Das „Ruhen 
EinKp 'derseitigen Rechte und Pflichten für die Dauer der 
beik,:U ung. auf das sich deren Einwirkung auf das Ar- 
beScl 5 h,äHnis nach dem klaren Wortlaut der Verordnung 
reits ankt, kann den auch nur teilweisen Untergang be- 
Fou ^Worbener Rechte des Gefolgsmannes nicht zur 
§ l l  -Uaben. Der tariflichen Beschränkungsvorschrift des 

r Grlaubsordnung muß also, weil sie den Grund
i g  en der mit Gesetzeskraft erlassenen VO. v. l.Sept.
^ehr^lders‘reitet, für den Fall der Einberufung zum 

K'Ulensf w;Li___1J.J« ■•U‘U,1 IC l, 1U1 ClCll L «1.
ß menst die Wirkung versagt werden 
). Anspruch des Kl. ist somirp,

» S ip o
somit begründet. 

Urt. v. 11. Dez. 1940, RAG 140/40. Dort-

<LPa' RArbG. — §8 1, 3 Ges. über die Besoldung usw. 
Fit!„’’gehörigen der Wehrmacht bei besonderem Einsatz 

atz-WehrmGebG.) v. 28. Aug. 1939; § 1 VO. zur Ab

änderung und Ergänzung von Vorschriften auf dem Ge- 
biete des Arbeitsrechts (AbändVO.) v. 1. Sept. 1939. Das 
Einsatz-WehrmGebG. verfügt nicht, daß die Friedens- 
dienstbezüge der Festbesoldeten des öffentlichen Dienstes 
und der Angestellten und Arbeiter bei Behörden und 
Körperschaften des öffentlichen Rechts weiterzuzahlen 
sind, sondern ordnet nur an, daß gewisse Ausgleichsbe
träge für die von der Wehrmacht gewährten Bezüge von 
den Friedensbezügen abzuziehen sind, falls diese weiter
gezahlt werden. Ein Rechtsanspruch des Angestellten kann 
gegen den Betrieb auch nicht ohne weiteres auf dem Uni- 
weg über die Fürsorgepflicht hergeleitet werden. Viel
mehr steht solchen Ansprüchen grundsätzlich die allge
meine Regel der AbändVO. entgegen.

Der unverheiratete Kl. ist bei der beklagten Bankanstalt 
angestellt. Seit dem 10. Aug. 1939 ist er zur Wehrmacht 
einberufen. Seit dem 1. Nov. 1939 erhält er von der Bekl. 
nur noch 30 °/o seiner Bruttobezüge. Er hält die Bekl. 
jedoch als Anstalt des öffentlichen Rechts für verpflichtet, 
ihm während der Einberufung zum Wehrdienst die vollen 
Bezüge abzüglich des vorgesehenen Ausgleichsbetrags zu 
zahlen, und hat deshalb mit der Klage beantragt, festzu
stellen, daß die Bekl. verpflichtet sei, ihm auch über den 
1. Nov. 1939 hinaus seine vollen Bezüge abzüglich des 
Wehrsoldes zu zahlen.

In zwei Rechtszügen wurde nach dem Klageantrag er
kannt, jedoch statt abzüglich des Wehrsoldes abzüglich 
des Ausgleichsbetrags gemäß § 3 Abs. 2 Einsatz-Wehrm
GebG. Auf die Rev. der Bekl. ist die Klage abgewiesen.

Nach § 1 AbändVO. v. l.Sept. 1939 (RGBl. I, 1683) 
wird ein bestehendes Beschäftigungsverhältnis (Arbeits-, 
Lehrverhältnis) durch die Einberufung zu einer Dienst- 
leistung im Wehrdienst nicht gelöst, aber die beider- 
seifigen Rechte ünd Pflichten ruhen für die Dauer der 
Einberufung. Damit ist der allgemeine Grundsatz aufge- 
stellt, der nicht zwischen Arbeitsverhältnissen in privaten 
Betrieben und denen in Betrieben und Verwaltungen der 
öffentlichen Hand unterscheidet, sondern alle Lohn- und 
Gehaltsansprüche aus abhängigen Beschäftigungsverhält- 
nissen jeder Art für die Zeit des Wehrdienstes ruhen läßt. 
Die Beamten werden von der Verordnung allerdings nicht 
betroffen, ihre Gehaltsansprüche erlöschen bei vorüber
gehender Dienstbehinderung nicht. Das folgt aus dem 
Wesen des Beamtenverhältnisses, das den Dienstverpflich
teten persönlich besonders eng mit seiner Dienststelle ver
bindet und deshalb auch ein besonderes Schutzverhaltms 
der Dienststelle zu dem Beamten begründet (RGZ. 107, 
190). Deshalb ist der Beamte auch nicht dem Arbeitsrecht 
unterworfen, in dessen Gebiet die VO. v. l.Sept. 1939 
allein eingreift. Dagegen unterstehen auch die Angestellten 
öffentlicher Verwaltungen und Betriebe dem Arbeitsrecht 
und damit der VO. v. l.Sept. 1939.

Trotz dieser grundsätzlichen Aufhebung der Rechte aus 
dem Arbeitsverhältnis für die Dauer der Dienstleistung 
im Wehrdienst glaubt der Kl. seinen Anspruch auf die 
besonderen Bestimmungen des Gesetzes über die Besol
dung, Verpflegung, Unterbringung, Bekleidung und Heu
fürsorge der Angehörigen der Wehrmacht bei besonderem 
Einsatz (Einsatz-WehrmGebG.) v. 28. Aug. 1939 (RGBl. I, 
1531) stützen zu können. Dieses Gesetz schreibt vor:

(1) Bei oesonderem Einsatz werden die Gebührnisse 
der Angehörigen der Wehrmacht . .. nach Maßgabe dieses 
Gesetzes gewährt.

(2) Alle diesem Gesetz entgegenstehenden Bestimmun- 
gen in Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften treten 
für die Dauer der Anwendung dieses Gesetzes außer Kraft.

§3.
(1) Die im Frieden den Festbesoldeten des öffentlichen

Dienstes auf Grund öffentlichen Rechts gezahlten Frie
densdienstbezüge, Fürsorge- und Versorgungsbezüge und 
sonstige Bezüge werden durch dieses Gesetz unbeschadet 
des Abs. 2 nicht berührt. . . .  , WT ,

(2) Als Ausgleich für die von der Wehrmacht gewahr
ten Bezüge (Wehrsold, freie Verpflegung, Bekleidung oder 
Bekleidungsentschädigung, Heilfürsorge) wird denjenigen 
Angehörigen der Wehrmacht, die als festbesoldete nach 
Abs. 1 ihre Bezüge weitererhalten, von den im Abs. 1 ge
nannten Bezügen ein Ausgleichsbetrag abgezogen.
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Der Ausgleichsbetrag beträgt: . . .
(3) Die im Frieden den Angestellten und Arbeitern bei 

Behörden und sonstigen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts gezahlten Friedensbezüge werden durch dieses Ge
setz unbeschadet Satz 2 nicht berührt. Angehörigen der 
Wehrmacht, welche die als Angestellte und Arbeiter be
zogenen Friedeftsbezüge weitererhalten, wird ebenfalls 
ein Ausgleichsbetrag gemäß Abs. 2 abgezogen.

Nach den DurchfBest. v. 31. Aug. 1939 (RGBl. I, 1557) 
werden die Friedensbezüge der nicht zur Friedenswehr
macht gehörenden Festbesoldeten des öffentlichen Dienstes 
und der Angestellten und Arbeiter bei Behörden und 
Körperschaften des öffentlichen Rechts durch ihre bisheri
gen Heimatdienststellen gezahlt.

Alle diese Bestimmungen können jedoch den Klagean
spruch nicht tragen. Denn das Gesetz verfügt nicht, daß 
die Friedensdienstbezüge der Festbesoldeten des öffent
lichen Dienstes und der Angestellten und Arbeiter bei 
Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts wei
terzuzahlen sind, sondern ordnet nur an, daß gewisse 
Ausgleichsbeträge für die von der Wehrmacht gewährten 
Bezüge von den Friedensbezügen abzuziehen sind, w e n n 
diese weitergezahlt werden. Sonst hätte das Gesetz nicht 
erklärt, daß es die Friedensbezüge nicht berühre. Diese 
Erklärung kann nicht dahin verstanden werden, daß das 
Gesetz die Fortzahlung der Friedensdienstbezüge einführt, 
damit sie unberührt bleiben, sondern nur dahin, daß es 
sich mit der Frage, ob die Friedensdienstbezüge fortzu
zahlen sind, nicht befaßt. Es wäre auch nicht zu ver
stehen, daß die AbändVO. v. l.Sept. 1939 die allgemeine 
Fassung erhalten hätte, wenn das wenige Tage ältere 
Einsatz-WehrmGebG. für ganze Beschäftigtengruppen im 
Gegensatz zu der Verordnung den Lohn- und Gehalts
anspruch während der Einberufung zum Wehrdienst auf
rechterhalten hätte. .

Ein anderer Inhalt des Einsatz-WehrmGebG. ergibt sich 
auch nicht aus der VO. über die Einberufung zu Übungen 
der Wehrmacht v. 15. März 1939 (RGBl. I, 609), die die 
Fortzahlung der Dienstbezüge der Angestellten und Ar
beiter des öffentlichen Dienstes für die Dauer des Fort
bestehens des Dienstverhältnisses während der Übungs
zeit, und zwar nach § 15 Abs. 1, § 14 Abs. 1 das. bis zur 
Höchstdauer von 28 Wochen anordnet. Für eine kurze 
zeitlich festbegrenzte Dauer ist die Verpflichtung zur 
Fortzahlung der Dienstbezüge für öffentliche Körperschaf
ten um so eher tragbar, als sie sich durch die Aufteilung 
der Arbeit auf die übrigen Gefolgschaftsmitglieder ohne 
Unkostenerhöhung behelfen und bei Unmöglichkeit der 
Vertretung Zurückstellung des Einberufenen beantragen 
können. Im Fall des Einsatzes der Wehrmacht auf unbe
stimmte Zeit sind grundlegend andere Verhältnisse ge
geben, für deren Regelung die Verordnung über die vor
übergehende Einberufung zu Übungen in der Wehrmacht 
keine Anhaltspunkte geben kann. Im Gegenteil zeigt diese 
Verordnung ebenfalls, daß in das Gesetz eindeutig eine 
die Fortzahlung der Friedensbezüge anordnende und 
näher umgrenzende Bestimmung ausgenommen worden 
wäre, wenn ihm ein ähnlicher Inhalt wie jener Verord
nung hätte gegeben werden sollen. Die Einberufung zu 
Übungen der Wehrmacht wird auch nicht als Einberufung 
zu einer Dienstleistung im Wehrdienst angesehen und 
wird daher nicht durch die VO. v. l.Sept. 1939 betroffen.

Aber auch eine andere gesetzliche Grundlage ist für 
den Anspruch des Kl. nicht vorhanden. Zu dem Kreis der 
Festbesoldeten des öffentlichen Dienstes, die auf Grund 
öffentlichen Rechts Dienstbezüge bekommen (§ 3 Abs. 1 
Einsatz-WehrmGebG.), gehört er nicht. Es sind dies die 
Beamten, denen nach beamtenrechtlichen Grundsätzen die 
Friedensdienstbezüge bei Einberufung zur Wehrmacht 
weitergezahlt werden.

Ob er zu den nichtbeamteten Gefolgschaftsmitgliedern 
öffentlicher Veraaltungen und Betriebe i.S. der Erlasse 
des RFM. v. 26. Aug. 1939 (RBesoldBl. 212) und vom 
9. Sept. 1939 (RBesoldBl. 238) gehört, kann dahingestellt 
bleiben. (Wird ausgeführt.)

Wenn der Kl. zu den Gefolgschaftsmitgliedern gehört, 
die von den genannten Erlassen des RFM. erfaßt werden, 
so ergibt sich schon aus ihnen eindeutig, daß er den An
spruch auf Fortzahlung seiner Dienstbezüge nicht auf das 
Einsatz-WehrmGebG. stützen kann. Finden die Erlasse

11 die Bckl*
auf ihn keine unmittelbare Anwendung, we . ge3tell-
kein Betrieb i.S. des öffArbOG. ist, oder ihre ^  iiif 
ten wenigstens nicht der Allgemeinen lax terjallen,

im Öffentlichen LslS™ ■cJticfltZ'
xen wenigstens mein uci Aiigwijw“ — - 
Gefolgschaftsmitglieder im öffentlichen Dien , Einsatz* 
so bestätigen die Erlasse doch den ,.Sin,? Zahlung def 
WehrmGebG. dahin, daß damit nicht die honw. s0„. 
Friedensbezüge der öffentlichen Angestellten cjesetzes
dern die Fortzahlung für die Anwendung npjvf. 
vorausgesetzt ist. In den Erlassen hat sich Qeiolg"
mit einverstanden erklärt, daß den mchtbeam getrieb,e
Schaftsmitgliedern öffentlicher Verwaltungen j we1'
bei Einberufung zur Wehrmacht trotzdem ¿er im
teres die bisherigen Dienstbezüge v° rbe."L weiter ge' 
Einsatz-WehrmGebG. vorgesehenen Abzug ¿er W
währt werden. Grundsätzlich bleibt es a.° .  piderseitigefl 
Stimmung der VO. v. 1. Sept. 1939, daß die ruhe°'
Rechte und Pflichten für die Dauer der er-
Die öffentlichen Verwaltungen und Betriebe pecht5veri
m ä c h t i g t  worden, die Dienstbezüge.°h r ¿daß
bindlichkeit weiterzuzahlen. Das betont f 1I}.)v^prResoldp|' 
des RFM. v. 12. April 1940, A 5401/426 IV P 1 liege im 
201) nochmals besonders mit dem Anfugen, Itiache,n' 
Ermessen des Betriebsführers, davon Gebrauci puren* 
Bestände nach dem Einsatz-WehrmGebG. ode allf d| 
fiihrungsbestimmungen dazu ein Rechtsansp di
Fortzahlung der Friedensbezüge,^so hätte u erSt ztif

■ucliöffentlichen Verwaltungen und Betriebe " IL‘L,tsansprû ‘ 
Fortzahlung ermächtigen brauchen. Ein KeR trjeb allC', 
des Angestellten kann demnach gegen den d cürSorge' 
nicht ohne weiteres auf dem Umweg über a ... rer dar 
pflicht hergeleitet werden. Denn der Betrieb 1 . îgkf? 
bei der Ausübung des Ermessens auch die. _egtelhe> fl s 
der Weiterzahlung von Dienstbezügen an A » j£pete, a 
er nicht beschäftigen kann, für die von 1“ ,IVfnn(iers rer 
öffentlichen Betrieb der Volksgemeinschaft beso 0e|eD 
antwortliche Anstalt nicht unberücksichtigt la sdeS Rra; 
diese Erwägungen im Anschluß an die trias yerwa'
aber schon für die Angestellten der ^enthcne teheJi, s» 
tungen und Betriebe, die dem ÖffArbOG. un ^ e  Ufl 
müssen sie erst recht für solche öffentliche j e. e„ tfa®. 
Anstalten zutreffen, die nicht nur der offent und “e 
vorbehaltenen wirtschaftlichen Zwecken die“  heiteö- 
halb mit privaten Betrieben im Wettbewerb < c|jöpfj® 

Wenn auch nach der aus eigener Kenntnis „ ngestell
Feststellung des BG. die Friedensbezüge 
und Arbeiter von Behörden und öffentlichen bjejbt a 
ten weitgehend weitergewährt werden m°2e' ’ aChe 
Fortzahlung demnach doch immer Ermess AUSiibllJ  
Betriebsführers und kann bei pflichtgemäßer j,tsWes 
des Ermessens von dem Angestellten nicht n 
erzwungen werden. . . nUr kei *

Es besteht daher für den Klageanspruch ni ^  duf 
gesetzliche Grundlage, sondern im Gegenteil isi ped1 
die allgemeine Regel der VO. v. 1. Sept. 1939 
grund entzogen. pöti'25’

(RArbG., Urt. v. 4. Dez. 1940, RAG 154/40. *** 
berg i. Pr.)

•* 27. RArbG. — § 32 ArbOG. Auslegung eines 
Troncsystems im Gaststättengewerbe. , ug.

Der Kl. war in der Zeit vom 1. Juni bis 2 • ^  O 
in dem Hotelbetriebe des Bekl. im Ostseeba1 v  gal* r {. 
de rang“ angestellt. Für das Anstellungsverha ^  sjj 
TarO. für die Gaststätten in den Sê ba! r  zTarilrel!!tfi- 
schaftsgebiets Nordmark v. ll.Febr. 1937 t ,^apfres 
Nr. 834/3) nebst der Änderung v. 16. Juni 193» ^ „  && 
ster Nr. 834/4). Der Bekl. erhob im Jahre 193» die pe 
Pensionsgästen einen Aufschlag von 15 /o peChnal17ie' 
sionspreise. Seine den Gästen zugestellten „ 0/0 ße,.e, 
trugen den Vermerk: „15% Arxfsehiag-, in^ '0/0 als lie?er 
nung“ . Von diesen 15 % führte der Bekl 10 /0während {> 
nungsaufschlag dem sogenannten „Tronc  ̂ ’ A»5!,^
die restlichen 5 % für sich behielt. Der Kl. i Vereinhar%
daß der Bekl. schon kraft stillschweigender yei &
verpflichtet gewesen sei, den gesamteni A ^¡gteö aUf 
Tronc zwecks Verteilung an die prozentbe flg
gestellten zuzuführen. Außerdem stutzt sich destim ^ re 
I  10 der genannten Tarifordnung. Diese D 
lautete in der bis zum 30. Juni 1938 geltenden
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a iÄ Der au* die Pensionspreise erhobene Bedienungs- 
Tm„ aS (Wirtschaftszuschlag) ist einem gemeinsamen 
iinr) u zuzuführen. Aus diesem werden die Garantielöhne 
der ,fJ^hrarbeitsstunden bezahlt. Der Rest ist entsprechend 
z e n Ä der tariflichen Oarantielöhne restlos an die Pro- 
Scht» ä n g e r zu verteilen“ (die übrigen Absätze der Vor- 

l‘t alter Fassung sind hier nicht von Belang).
7® 1. Juli 1938 in Kraft getretene Neufassung lautet:

den r -  Prozentempfänger haben Anspruch auf den von 
ln»/ asten erhobenen Bedienungsaufschlag (mindestens 

(21 r?m Umsatz).
einem ^  in Hotels . . .  erhobene Bedienungsaufschlag ist 
der r  ronc zuzuführen. Dieser ist entsprechend der Höhe 

(3) ran*ielöhne nach Abs. 4 zu verteilen.

15 p- Abrechnung hat, soweit sie nicht schon am 
C " es jeden Monats stattfindet, spätestens am letzten 
rantL- uS Monats zu erfolgen. Es sind zunächst die Ga- 
ZUzaiu ne und das Entgelt für Mehrarbeitsstunden aus- 
destp n,.E)er ,4ann noch verbleibende Überschuß ist min
ie,, r S b‘s zur Hälfte mit auszuzahlen. Der Rest kann auf 
Verrplrandelohn in der Zeit vom 1. Juni bis 15. September 
Ihen.r et wefden. Ein noch verbleibender Betrag ist bei 
15 Sp i Un2 des Arbeitsverhältnisses, spätestens jedoch am 
Verhaft •tnberi auszuzahlen. Bei Beendigung des Arbeits- 
die f ‘™>sses vor dem 15. September gilt als Stichtag für 

DfJ ,i’abrechnung der Tag des Ausscheidens.“ 
berer-U' 's* der Auffassung, daß der Bekl. hiernach nicht 
durchbgt gewesen sei, den Angestellten eigenmächtig 
eiuen T • m die Rechnungen aufgenommenen Vermerk 
habe t des erhobenen Zuschlags zu entziehen. Der Bekl. 
Tro ’eIPler zu Unrecht die sich im Juli 1938 ergebenden 
für i Vberschüsse auf den nicht erreichten Garantielohn 
NeUf!:ni 1q38 verrechnet. Die eine Verrechnung zulassende 
tfMf.,is7 ng des § 10 sei erst am 1. Juli 1938 in Kraft ge- 
B (w Uer Kl. meint, auf Grund einer tarifmäßig richtigen
W e n  g noch 434>14 M J l aus dem Tronc verlanSen zu

zivisri, hat sich nicht davon überzeugen können, daß 
Kl. p - n dem Bekl. und seiner Gefolgschaft, insbes. dem 
irren stillschweigende Vereinbarung zustande gekom- 
der wonach dem Tronc der gesamte Aufschlag, den 
zufal]p • im Jahre 1938 von seinen Pensionsgästen erhob, 
tu BöDte. Hierauf braucht jedoch nicht eingegangen 

da der Anspruch des Kl. schon durch die 
5 '^mutigen gerechtfertigt wird, 

daß j Schwerpunkt der tariflichen Regelung liegt dann, 
der «r Vo'ie Bedienungsaufschlag dem Tronc zugunsten 
mit (°zentberechtigten Angestellten zuzuführen ist. Da- 
Was 7 zum Ausdruck gekommen, daß der Wirt an dem, 
«nd , Gäste für das Bedienungspersonal zahlen wollen 
stren alllen> nicht beteiligt sein soll. Diese Bestimmung ist 
WerdA, aiJ?zulegen und darf in keiner Weise umgan;werd“ “ “szuiegen und darf in keiner weise umgangen 
»enden- Sie bezweckt — abgesehen von der ihr mnewoh- 
u.. «n «p—  tmten Kartellwirkung, wodurch feste Kal

lagen für den beteiligten Unternehmerkreis
.S . . .  f t r _i__ _ D /iff/n nn lound Unterbietungen auf Kosten des Personals 

b i e t ' werden sollen (vgl. 11 u e c k - N i p p e r d e y - 
ßeteii; > Anm.61 zu S 32 ArbOG.) — dem Personal ein. ■‘Uplltip. . T ? • 1___ r\_~ ...Oll r

eine2e>eilip’ n l|m. oi zu $ sz a rnuu .; — uem ■
am Umsatz zu sichern. Das ist nötig, weil die 

Se»e pleJdhne nur das mindeste sind, was als angemes- 
scliniH„n °hnung anzusehen ist, und unter dem Durch- 
ä>rilci^Verdienste zu liegen pflegen. Hotelbetriebe an- 
‘>ie(Ji(,nSv°ilerer Art sind daher genötigt, einen höheren 
»«ben f,nkszuschlag als die sonst üblichen 10% zu Gr
atis ’ aa sie für die Bedienung des Fahrstuhls, des Tele- 
p»ge<ükii,le *ür Pagendienste usw. verhältnismäßig mehr 
für di„eJ.be beschäftigen müssen. Bei ihnen hat sich daher 
t a»iit nns‘°nsgäste ein Zuschlag von 15% eingebürgert.

Puegen die Gäste derartiger Hotels als mit einem 
äavon ®nden Satze zu rechnen, während sie andererseits 
JW  au,s?ehen müssen, daß das, was das Hotel lur seine 
trschrinueistungen bekommt, sich in dem Pensionspreise 
?'°»snr i- Wül der Hotelwirt für sich selbst zu dem Pen-

aeiSe noch einen besonderen Zuschlag erheben, so 
S>»der, Wan allerdings durch die Tarifordnung nicht ge- 
b%ifoi b<Ur muß er dann diesen Zuschlag in einer jeden 
7  ^schließenden Weise als solchen kennzeichnen. 
rJUnrip ,sein, daß der Bekl. gerechtfertigte wirtschaftliche 
kästen latte, für erhöhte Annehmlichkeiten, die er seinen 

miter Aufwendung besonderer Kosten bot, außer

dem allgemeinen Pensionspreise noch einen Zuschlag zu 
verlangen. Das hat er aber in seinen Rechnungen nicht 
genügend zum Ausdruck gebracht. Der Zuschlag von 15% 
entspricht der Höhe nach durchaus demjenigen, den die 
Pensionsgäste in Hotels von gleichem Range für das Per- 
sonal zu zahlen pflegen. Daß im Hotel des Bekl. von dieser 
Übung abgewichen werden sollte, brauchten sie nicht 
anzunehmen. Der Vermerk in den Rechnungen enthält in 
großem Druck nur die Worte „15 % Aufschlag“ , während 
die weiteren Worte „inkl. 10% Bedienung“ in kleinem 
Drucke zugefügt sind. Über derartiges pflegt hinweg
gelesen zu werden. Der gesamte Vermerk verleitet übri
gens auch zu der Auffassung, daß mit den 10 % nur die 
Bedienungsgelder bei Tisch gemeint sind, die in dieser 
Höhe allgemein üblich sind, und daß eben diese in den 
15 % eingeschlossen sein sollten. Es ist jedenfalls nicht 
recht verständlich, daß die Gäste aus dem Vermerk darauf 
hätten schließen müssen, daß die restlichen 5 % nicht dem 
Personal, sondern dem Hotel selbst zusätzlich zum Pen- 
sionspreise zugute kommen sollten. Die larifordnung will 
es aber gerade verhindern, daß der Unternehmer sich die 
Gepflogenheit seiner Gäste, 15 % Bedienungsgeld zu zah
len, zunutze macht, um sich selbst daraus eine Einnahme
quelle zu verschaffen. Eine ihrem Sinne entsprechende An
wendung der Tarifordnung führt also im vorl. Falle dazu, 
daß der gesamte Zuschlag von 15% in den Tronc fließen 
mußte. Dann aber ist die Klageforderung nach der vom 
Kl. aufgestellten nicht bestrittenen Berechnung in vollem 
Umfange begründet. Auf die Frage, ob eine Verrechnung 
des Tronc-Überschusses aus Juli 1938 auf ein Manko aus 
Juni statthaft war, braucht nicht eingegangen zu werden, 
weil ein solches Manko nicht besteht, wenn man mit dem 
Kl. davon ausgeht, daß die vollen 15% in den Tronc zu 
fließen hatten.

(RArbG., Urt. v. 18. Dez. 1940, RAG 56/39. — Güstrow.)
*

** 28. RArbG. — § 8 JugSchG. Der Lohn eines jugend
lichen Arbeiters ist für die Unterrichtszeit in der Berufs
schule auch dann weiterzuzahlen, wenn im Betriebe kurz
gearbeitet wird und deshalb zulässigerweise eine Anrech
nung der Unterrichtszeit auf die Dauer der Arbeitszeit 
gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 nicht stattfindet.

Der Kl. ist seit dem Jahre 1937 im Betriebe der Bekl. 
als jugendlicher Arbeiter beschäftigt. Er erhält einen 
Stundenlohn von 46 Pfg. Anfang 1940 war in dem Be
triebe-Kurzarbeit eingeführt, die von Montag bis Freitag 
jeder Woche geleistet wurde. Sonnabends ruhte der Be
trieb. An den Sonnabenden fand aber der Unterricht der 
Berufsschule statt, zu deren Besuch der damals 16 Jahre 
alte Kl. verpflichtet war. Er hat auch an dem Unterricht 
teilgenommen, hat für die Unterrichtszeit von der Bekl. 
aber keinen Lohn bekommen. Eitle Anrechnung der Un
terrichtszeit auf die Arbeitszeit hat nicht stattgefunden. 
M it der Klage forderte der Kl. den Stundenlohn für 6 Be- 
rufsschulstunden, an denen er am Sonnabend den 3. Febr. 
1940 teilgenommen hat.

Das ArbG. hat die Klage unter Zulassung der Berufung 
abgewiesen, das LArbG. hat ihr stattgegeben. Die Kev. 
ist zurückgewiesen. „

Die Klage ist gestützt auf § 8 JugSchG. v. 30. Apnl 
1938 (RGBl. I, 437), in dem folgendes bestimmt ist:

„(1) Den Jugendlichen ist die zur Erfüllung der gesetz
lichen Berufsschulpflicht notwendige Zeit zu gewahren.

(2) Die Unterrichtszeit in einer Berufsschule ist auf die 
Dauer der Arbeitszeit anzurechnen. Die Erziehungsbei- 
hilfe oder der Lohn ist für die Unterrichtszeit weiterzu- 
Zcihlcn ^

Diese Vorschrift findet sich im dritten, die „Arbeitszeit 
der Jugendlichen“ regelnden Abschnitt des Gesetzes. Der 
einleitende § 7 dieses Abschnittes setzt als Regel das 
Höchstmaß der täglichen Arbeitszeit auf 8, stunden, das
jenige der Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden fest. Nach 
8 8 “kann dann kein Zweifel daran bestehen, daß das Ge
setz einen Jugendlichen regelmäßig durcn eigentliche Ar
beit und Unterricht in der Berufsschule insgesamt nicht 
über die angegebenen Höchstmaße hinaus in Anspruch 
genommen wissen will, und ferner, daß der Jugendliche 
durch den pflichtmäßigen Besuch der Berufsschule in sei
nen regelmäßigen Einkünften nicht beeinträchtigt werden 
darf. Nicht ohne weiteres ergibt sich aber aus der Fas-
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sung des § 8, wie es mit der Bezahlung der Unterrichts
stunden sein soll, wenn die vorgeschriebene Anrechnung 
der Unterrichtszeit auf die Dauer der Arbeitszeit nicht 
stattfindet, weil im Betriebe Kurzarbeit durchgeführt ist.

Hauptzweck der angeführten Vorschrift ist nach der 
amtlichen Begründung des Gesetzes (RArbBl. 1938, III, 
112) zweifellos, unter Vermeidung einer Überbean
spruchung der Jugendlichen eine bestmögliche Ausbildung 
zu erreichen. Um dieses Zweckes willen hat das Gesetz 
grundsätzlich die der Berufsschule gewidmete Unterrichts
zeit der betrieblichen Arbeitszeit gleichgesetzt, und zwar 
— so ist der Satz 2 des § 8 Abs. 2 aufzufassen — auch 
hinsichtlich der Entlohnung. Wenn es in dieser Beziehung 
dann hatte anders sein sollen, wenn im Betrieb kurzge
arbeitet wird und dieserhalb zulässigerweise von einer 
Anrechnung der Unterrichtszeit gemäß Satz 1 des § 8 
Abs. 2 Abstand genommen wird, so hätte das als Aus
nahme von der Regel besonders gesagt sein müssen. Da 
das nicht geschehen ist, muß eben jeder pflichtmäfjige 
Berufsschulbesuch als vollwertige Arbeitszeit gerechnet 
werden.

Im übrigen deckt sich die Auffassung, daß jede, auch 
nicht angerechnete Unterrichtszeit hinsichtlich der Bezah
lung als normale Arbeitszeit zu gelten hat, mit dem vom 
RArbM. vertretenen Standpunkt, wie er in dem im 
RArbBl. 1939, III, 293 veröffentlichten Erlaß vom 26. Aug.
1939, III a 14617/39 (und besonders in dem im RArbBl.
1940, I, 127 abgedruckten Bescheid v. 20. März 1940, li la  
5791/40) eindeutigen Ausdruck gefunden hat.

(RArbG., Urt. v. 11. Dez. 1940, RAG 100/40. — Erfurt.)
t *

29. RArbG. — § 50 ArbGG.; § 176 ZPO. Es wird 
daran festgehalten, daß im Arbeifsgerichtsverfahren eine 
Zustellung an die Deutsche Arbeitsfront oder an die 
Rechtsberatungsstelle der Deutschen Arbeitsfront unwirk
sam ist. Die Zustellung muß vielmehr an den zum Prozeß
bevollmächtigten bestellten Sachbearbeiter erfolgen.

Die Rechtzeitigkeit der Berufung war von der Bekl. in 
Zweifel gezogen worden. Sie ist auch im dritten Rechts
zuge von Amts wegen nachzuprüfen. Die Berufungsfrist 
wurde für den Kl. mit der im Amtsbetriebe zu bewirken
den Zustellung des erstinstanzlichen Urteils in Lauf ge
setzt (8 50 Abs. 2 ArbGG.). Die Zustellung ist zunächst 
am 9. Jan. 1940 „an die Deutsche Arbeitsfront in B.“ er
folgt. Diese Zustellung war wirkungslos. Prozeßbevoll
mächtigter des Kl. im ersten Rechtszug war, wie auch im 
Kopfe des arbeitsgerichtlichen Urteils angegeben ist, der 
Gaurechtsstellenleiter G. in M. An ihn hätte die Zustel
lung erfolgen müssen, wenn er sich auch bei der Ver
handlung durch einen Angestellten der Rechtsberatungs
stelle der Deutschen Arbeitsfront in B. hatte vertreten 
lassen. Im übrigen würde nach § 50 Abs. 1 ArbGG. an 
sich schon eine Zustellung „an die Deutsche Arbeitsfront“ 
nicht ausreichend sein können. Das zunächst deshalb, weil 
der Zusatz fehlt, daß eine Rechtsberatungsstelle der Deut
schen Arbeitsfront Zustellungsempfängerin sein soll. Aber 
selbst mit dieser Vervollständigung wäre die Zustellung 
in keinem Falle rechtswirksam, weil eine Rechtsberatungs
stelle der Deutschen Arbeitsfront als solche nicht Pro
zeßbevollmächtigte einer Partei sein kann. In RArbG. 23, 
26 = DR. 1940, 107230 ist hierzu bereits ausgeführt, daß 
als Prozeßbevollmächtigte seitens der Deutschen Arbeits
front immer nur die Leiter oder Angestellten einer von 
ihr eingerichteten Rechtsberatungsstelle für ihre Personen 
in Betracht kommen. Dort ist auch dargelegt, daß die 
Zustellungsvorschrift des § 50 Abs. 1 ArbGG. mit ihrem 
Hinweis auf § 183 Abs. 2 ZPO. nur besagen will, daß die 
Ersatzzustellung statt an diese Bevollmächtigten an einen 
anwesenden Gehilfen oder Schreiber der Rechtsberatungs
stelle geschehen kann. An dieser Auffassung muß um so 
mehr festgehalten werden, als sie auch den praktischen 
Erfordernissen Rechnung trägt. Denn es hat sich gezeigt, 
daß die Einhaltung von Rechtsmittelfristen gefährdet wird, 
wenn die Zustellung nicht an den als Prozeßbevollmäch
tigten tätigen Sachbearbeiter der Deutschen Arbeitsfront 
erfolgt. Im vorl. Falle ist die Zustellung sodann, nachdem 
das Urteil durch Beschl. v. 26. Jan. 1940 berichtigt war, 
am 16. Febr. 1940 wiederholt worden. Sie war diesmal an 
„die Gaurechtsberatungsstelle der Deutschen Arbeitsfront 
in M.“  gerichtet. Nach dem oben Ausgeführten war auch

[Deutsches Recht, Wochena
usgabe

diese Zustellung schlechthin wirkungslos, so dan ajs 
24. Febr. 1940 eingegangene Berufung ohne zw 
rechtzeitig anzusehen ist. vtawR'
(RArbG., Urt. v. 19. Nov. 1940, RAG 124/40. -  m B 
bürg.)

Preußisches O b e rv e rw a ltu n g s g e r ic W

30. §§ 2, 3 VO. zur Regelung der 
Landes- und Kreispolizeibehörden v. 1. Okt. |irchfV0'
i. d. Fass, der VO. v. 6. Febr. 1934 (GS. 60); D jg37; 
v. 7. Dez. 1934 und 25. März 1939 (RGBl. 1*W< *’ ellUig 
1939, I, 629) zum Ges. über die einstweilige ins
des Straßenwesens und der Straßenverwaltung v.
1934 (RGBl. I, 243). . affentlicbeß

Wegerecht.  Eingriff in den Bestand eines o 
Weges. Wegebegradigung. . _ jede11

Die Polizeibehörde ist zum Einschreiten geg g ¿jffent' 
Eingriff unberechtigter Dritter in den Bestand ein ü b 
lichen Weges befugt, ohne daß es im Einzel'311 ^ re i 
weises einer polizeilichen Gefahr oder eines "  wege- 
polizeilichen Interesses, namentlich eines besonn 
polizeilichen oder verkehrspolizeilichen Interes ejncr 

Ein Wegeanlieger, der das Recht zur Herstellung tück 
Überfahrt vom öffentlichen Wege zu seinem'-1' .  ¿et
hat, darf dieses Recht nicht unter Außerachtta 
wegepolizeilichen Interessen ausübem . ,

Eingriffe eines Nichtwegebaupflichtigen in “ "/.gen»" 
eines öffentlichen Weges sind nicht durch cijCbtig€l1 
polizeiliche Verfügung, die nur an den Wegebau)?^ oer 
gerichttet werden kann, sondern durch Vertug 
Wege Verkehrs polizei abzuwehren. . , f ße-

Der Kl. ist Eigentümer eines Ackerplanes in ^ e r  
markung W. (Oberschlesien), an dessen Ostgre * utj 
eine Dorfstraße entlangführte. Diese Dorfstrabe j-,eide® 
Sommer 1937 ausgebaut, dabei verschmälert una pom 
Seiten mit Straßengräben versehen. Zwischen ^  e\v
Straße und dem Grundstück des Kl. entstand d sarnte.®
schmaler keilförmiger Streifen. Eigentümer d ..n|c[jteov.uiuaiv.1 ncn io i iingv i uu  ciiv-ir. u igun«** iifiCÖ»'" .

Straßengrundstücks blieb Graf H. Der Kl. 'Yd gtraß.e0|! 
Schaffung zweier Übergänge über den westhcl 
graben, um seine bisherige Zufahrt zu seinem. <oCh 1 
beibehalten zu können. Diesem Anträge wurde jeu <.ffä_________________________  „  len Strap f
Rechnung getragen. Der Kl. füllte nunmehr de grde aU
rrrabon an Q+ollon -711 innom T o il SPIDSt I**1 , . (graben an zwei Stellen zu einem Teil selbst mi ^  ßß 
Darauf forderte der Amtsvorsteher den Kl. > frühe.!, 
ben ordnungsmäßig zu räumen und wieder in a , 
Zustand zu versetzen. Nach vergeblicher Bes

■hob

der Kl. die Klage im Verwaltungsstreitverfahr
Das BezVerwGer. wies die Klage ab,
Die Rev. hatte Erfolg.
Nach dem Inhalt der Akten muß davon a Jbtefl \  

werden, daß es sich bei der Dorfstraße unbe~,pr 
einen öffentlichen Weg handelt. Zubehörung ° seitlic‘1u, 
liehen Wege sind ihre Seitengräben und sonstig 259; v» ’ 
Entwässerungsanlagen (OVG. 1, 260 ; 24, 241; ’ocj We» 
auch Germershausen-Seydel ,  „Wegerecnt
Verwaltung in Preußen“ , 4. Aufl., Bd. 1, S. 31)

Das BezVerwGer. hat die Berechtigung A s geH u; 
eigenmächtigen Vornahme der beiden Aufscnu^ verf)ê fl

Kl-
?ur
in1

eigenmacmigen vornanme aer oeiuen u  vei" ,
Graben der Dorfstraße grundsätzlich mit Kec tyj,rii 

Das BezVerwGer. ist jedoch bei seinen Au n0cli A 
ohne weiteres davon ausgegangen, daß der ^ j uSbau , ^ 
lieger der Dorfstraße sei, obgleich seit dem UI,d a 
Dorfstraße zwischen dem Grundstück des b".„«rrruis
nunmehrigen eigentlichen Wegekörper ein ^ egek6ü ^
Streifen Landes liegt, der zwar früher zum. ob 
gehörte, hinsichtlich dessen aber nicht S5" la pi,ung 
die Eigenschaft als Weggelände durch tinzi „  
falls eine einfache Wegeregulierung (Begrab e, ^
vorliegen sollte, durch Beschluß der Wegepoj ^
und des Wegebaupflichtigen verloren hat y S ' a 
535, 536; Germershausen-Seydel ,  4. « 3. A^ef
S. 519; Riemann, „Das Schlesische Auenrecm ’ -st 0d 
S. 50 und 55 ff.). Je nachdem, ob dies gesehen 
nicht, ergibt sich eine verschiedene Recntslag • -feil e. 

Ist der keilförmige Landstreifen nicht mf-hr tfeg* 
Dorfstraße, so trennt er das Grundstück des bi- 
und dieser ist daher nicht mehr als Wegeaü

P
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•nanu6'11 -aus se*nem erweiterten Gemeingebrauch und 
nicu?els irgendwelcher ersichtlichen Sonderregelung auch 
recht * S rriraher eines eine Überfahrt betreffenden Sonder- 
fejT,? um WeSe- sondern wie jeder sonstige auf den ge- 
anziK k en Gemeingebrauch beschränkte Wegebenutzer 
Sriff • Alsdann ist die Wegepolizei gegen seinen Ein- 
schüttn 9 e .n  Wegekörper nebst Graben, wie ihn die An- 
tererkr ® im Graben darstellt, nicht nur dann vorzugehen 
bestim lgt’ wenn der Eingriff den Weg in seiner Zweck
in .¡"Jaeng behindert oder die Gefahr einer Beschädigung 
Ordni Scmießt, mithin eine Gefahr für die öffentliche 
poli . 2 bildet. Vielmehr gehen die Befugnisse der Wege
ais p 2egenüber öffentlichen Wegen grundsätzlich weiter 
hit>un ®enäber sonstigen, im Eigentum und in der Ver- 
s ^ fg e w a lt von Privatpersonen stehenden Grund- 
slalten " Denn die öffentlichen Wege sind polizeiliche An- 
fiisun Und sind als solche im weitesten Maße der Ver- 
15 e9äi?gewalt der Wegepolizeibehörde unterworfen (OVG. 

¡ - ¡ 3 9 ,  219; Germershausen-Sey del, 4. Aufl., 
%  u h und S. 393). Die Wegepolizei ist daher berech-
wahr(stand “ ,und Eingriffe unberechtigter Dritter in diesen Be
licht:?,1?.6 Rücksicht auf ihre Schädlichkeit oder Unschäd- 
iveL  “  .den Weg oder für den Verkehr auf ihm abzu-
s*andiff ^ ie Wegepolizeibehörde ist, wie das OVG. in 
fnnsch • Rspr. ausgeführt hat, ohne weiteres zu einem 
sbnd r®detl gegen jeden derartigen Eingriff in den Be- 
Ein2gu€'!les öffentlichen Weges befugt, ohne daß es im 
eines h ^es Nachweises einer polizeilichen Gefahr oder 
eines ?esonderen polizeilichen Interesses, namentlich auch 
liehen , 0nderen wegepolizeilichen oder verkehrspolizei- 
69, 3nt nleresses bedarf (OVG. 60, 361, 362; 63, 306, 307; 
>’Ven,,’u332'> 83, 237; 84, 295, 296; von Brauch i t sch ,  
2 Aufl^cnf?sgesetze für Preußen“ , Bd. II, 2. Halbbd., 
fecht 8.562; G er m e r s h a u s e n - S e y  d e l ,  „Wege-

Auf! o ®sSese*ze fdr Preußen“ , Bd. II, 2. Halbbd., 
recht 8.562; G e r m e r s h a u s e n - S e y d e l ,  „Wege- 
S.3944Û  Wegeverwaltung in Preußen“ , 4. Aufl., Bd. 1,

O L *
i'ir n3r| der keilförmige Landstreifen aber rechtlich noch 
«nit d( ’1straße und ist daher der Kl. noch Wegeanlieger 
6rgebPnjen aus seinem erweiterten Gemeingebrauch sich 
eines dk®n Recht zu einer Überfahrt oder ist er im Besitz 
Sehn,unln. gehenden Sonderrechts, so ist er in der Wahr- 
*inne dieses Rechts nicht „unberechtigter Drittel'“  im 
Jl5- vorstehenden Ausführungen (vgl. OVG. 32, 213, 

230; 69, 331, 332 ; 84, 295; auch 102, 195; Ger-ttie

St;

39, 
rsh'j 
lurf 
e d 
r Ii 
¡s n 
dm 
er 
üb(

.yelände abfließt —, so war die Polizei berechtigt,

p eSe a aber ein solches Recht zur Überfahrt nicht im 
»chcr ?er „Selbsthilfe“ unter Außerachtlassung polizei
hat cs Jmeressen ausüben. Tat er es dennoch — und er 
oer, dj*au den zutreffenden Feststellungen des BezVerw- 
Me erurc.n die Anschüttung im Graben getan, auch wenn, 

e,nwendet, das aus dem Graben bei plötzlichem•au

'asübunlese die öffentliche Ordnung störende Art der 
Wiietp des Überfahrtsrechts einzuschreiten und sie zu 
¡¡¡je Art a„!uc.h nötigenfalls bestimmte Anordnungen^über

fl
i d e n v f  seitens der'Polizei bei ihrem Einschreiten nicht 
r 3 nur '.?rSangen, der Bekl. hat aber darauf hingewiesen, 
l berfaB * e Art der durch Anschüttungen hergestellten 
i t̂ig d "en, nicht aber eine ordnungsmäßige Überbrük- 
¡.oli¡ze| ? Straßengrabens unzulässig sei. Damit hat die 
Â tlic-u m Umstände Rechnung getragen, daß, soweit ein 
¡]filier, aer Anspruch, insbes. auf eine Überfahrt zu einem 

chts n rundstück, vorliegt, sie die Ausübung dieses

V-Maut oy
H Ä s b u c h -  von G e r m e r s h a u s e n - S e_y d e 1,

i c Art j  nougeniaus oesimiimc miuiuuuLiSvu
^0, 2ni er Ausübung des Rechts zu erlassen (OVG. 28, 
H  p_Vi 39>.231, 232). Eine derartige Anordnung ist im 
aiiH. soitone rto»- Kpi JVirptn Finsrlirpitpn nicht

insoweit beschränken darf, als sachliche Ge- 
r 1 20n polizeiliche Interessen es rechtfertigen (OVG. 
Ä f t * 01; 39, 231; PrVerwBl. 9, 16; 35, 339). Wenn das
a M4H j »Uli v_» i in ̂  * o ix m. w w _---j -  - 7
a ^  d ä „ !» 8-88 zum Ausdruck bringt, daß die Polizei 
<t’liegpr!;n.’ wenn die Überfahrt eines berechtigten Wege-

l n  TT____ , 1 , , •  r - . ___ ___________ ______ U  '.U ram P r .?leSs^ra in Frage steht, die Beseitigung nach ihrem Er- 
J sOndPanordneii könne, ohne daß es des Nachweises eines 
n,dit k„ en Polizeilichen Interesses bedürfe, so kann dem 
„Daß getreten werden.
rh*.' die r zuständige Polizeibehörde befugt war, vom 
?achtip. eseitigung der von ihm im Straßengraben eigen

er | 0atlgelegten Aufschüttungen zu fordern, unterliegt 
einem Zweifel. Im vorl. Fall ist diese Forderung

•ha
dah,

von dem Amtsvorsteher gestellt worden. Diesem fehlte 
jedoch hierfür die Zuständigkeit. Denn es handelt sich hier 
nicht etwa, weil eine Veränderung des Wegekörpers 
(Grabens) in Frage steht, um einen zur Zuständigkeit der 
Wegebaupolizei und damit, da nicht eine Reichs- oder 
Landstraße (Chaussee) in Betracht kommt, zur Zuständig
keit des Amtsvorstehers gehörenden Fall (vgl. RVerwBl. 
61, 169 und § 1 DurchfVO. v. 7. Dez. 1934 und 25. März 
1939 (RGBl. 1934, I, 1237 und 1939, I, 629) zum Ges. über 
die einstweilige Regelung des Straßenwesens v. 26. März 
1934). Wegebaupolizeiliche Verfügungen können, wie in 
der Rspr. anerkannt ist, nur die Erfüllung der Wegebau
pflicht zum Gegenstand haben und daher nur an den Trä
ger der Wegebaulast gerichtet werden; Eingriffe nicht
wegebaupflichtiger Dritter in den Bestand eines öffent
lichen Weges sind dagegen als Störungen des Verkehrs 
von der Wege Verkehrspolizei abzuwehren (OVG. 96, 
119, 120 =  RVerwBl. 56, 942; OVG. 83, 237; RVerwBl. 
60, 170,171). Da der Kl. nicht wegebaupflichtig ist, handelt 
es sich hiernach im vorl. Falle um eine in den Bereich der 
Wege Verkehrspolizei fallende Angelegenheit. Zuständig 
für Angelegenheiten der Verkehrspolizei sind aber nach 
§ 2 VO. zur Regelung der Zuständigkeit der Landes- und 
Kreispolizeibehörden v. l.Okt. 1931 (GS. 213) i. d. Fass, 
der VO. v. ö.Febr. 1934 (GS. 60) nicht die Ortspolizei
behörden, sondern die Kreispolizeibehörden. Kreispolizei
behörde ist nach § 3 Abs. 2 PolVerwG. der Landrat. Der 
Amtsvorsteher war daher nicht befugt, die in der ange
fochtenen Verfügung ausgesprochene Forderung zu stellen.

Da das BezVerwGer. dies nicht beachtet hat, so hatte 
wegen dieses Rechtsirrtums das OVG. die Sache frei zu 
prüfen. Dabei ergab sich nach vorstehendem, daß die 
Entscheidung des BezVerwGer. aufzuheben und der Be
schwerdebescheid des Landrats sowie die angefochtene 
polizeiliche Verfügung des Amtsvorstehers außer Kraft 
zu setzen waren.

(PrOVG., Urt. v. 14. März 1940, IV C 105/38.)
*

31 .  W e g e r e i n i g u n g .  Anlieger. Wegebegradigung. 
Wegeverbreiterung. Grünfläche.

Einer Widmung für den öffentlichen Verkehr bedarf es 
auch für solche Geländestücke, die zu einem bestehenden 
öffentlichen Wege als Verbreiterung hinzugelegt werden.

Bei Wegebegradigungen ist zwar für die fortfallenden 
kleinen Wegestücke abweichend von der Regel kein Ein
ziehungsverfahren, sondern nur ein Beschluß der Wege
polizei und des Wegebaupflichtigen erforderlich, für die 
zum Wege hinzutretenden Geländestücke bedarf es aber 
der Regel entsprechend stets der Widmung der drei Be
teiligten (Wegepolizei, Wegebaupflichtiger, Eigentümer).

Der Kl. ist Eigentümer eines bebauten Grundstücks in 
B. Zwischen seinem Grundstück und der F.straße befindet 
sich ein Geländestreifen, der bis zum 7. Jan. 1936 den L.- 
Werken gehörte und damals von der Stadt B. erworben 
wurde. Er wurde demnächst von der Stadt bepflanzt und 
zu einer Grünanlage ausgestaltet. Diese Anlage hat vor 
dem Grundstück des Kl. eine Breite von etwa 20 m und 
besteht aus einem etwa 15 m breiten mit Bäumen und 
Sträuchern bepflanzten Grünstreifen, einem etwa 3 m brei
ten, ungefähr parallel mit der Grenze des dem Kl. gehöri
gen Grundstücks verlaufenden, geraden, befestigten Pro
menadenweg und einem etwa 2 m breiten weiteren Grün
streifen. Hieran schließt sich erst die eigentliche ruß
gängerbahn (etwa 5 m breit) und der Fahrdamm von etwa 
8 m Breite. Die Unterhaltung der Grünanlage ist der 
städtischen Gartenverwaltung übertragen, die auch den 
Promenadenweg nach Bedarf reinigt. .

Auf Grund dieser Sachlage erachtete der I oll ras. in B. 
diesen Geländestreifen als 'keil der F.straße und somit den 
Kl. als Anlieger dieser Straße. Er gab ihm daher auf, für 
die polizeimäßige Reinigung der F.straße vor seinem 
Grundstück Sorge zu tragen.

Das BezVerwGer. hob auf die Klage die angefochtene 
Verfügung auf, da der Kl. mit seinem Grundstück nicht 
an die F.straße angrenze. . . . .

Die von dem beklagten RegPras. und der beigeladenen 
Stadt B. eingelegte Rev. hatte keinen Erfolg.

Nach § 1 der Ortssatzung betreffend die Reinigung 
öffentlicher Wege für die Stadt B. liegt die Verpflichtung 
zur polizeimäßigen Reinigung der von ihr erfaßten öffent-
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liehen Wege den Eigentümern der angrenzenden Grund
stücke ob. Es ist zwischen den Parteien unstreitig, daß die 
Voraussetzungen des Ortsstatuts für den hier in Betracht 
kommenden Teil der F.straße vorliegen; streitig ist ledig
lich, ob der Kl. mit seinem Grundstück an die F.straße an
grenzt, ob also das zwischen seinem Grundstück und der 
Fußgängerbahn vor dem Fahrdamm der F.straße liegende 
Gelände der Grünanlage ihn nicht von der F.straße trennt.

Das BezVerwGer. hat in seiner Entscheidung diese 
Frage verneint und ausgeführt, das Gelände der jetzigen 
Grünanlage sei zwar nach dem festgestellten Fluchtlinien
plan als Straßengelände ausgewiesen worden, dann aber 
von der Stadt als Grünanlage hergerichtet worden. Durch 
den Fluchtlinienplan und seine Feststellung sei das Ge
lände aber nicht Bestandteil der Straße geworden; das 
könne vielmehr nur durch Widmung geschehen. Eine solche 
sei aber nicht nachgewiesen und auch aus den Akten nicht 
ersichtlich.

Es kommt, wie das BezVerwGer. zutreffend hervor
gehoben hat, lediglich darauf an, ob der fragliche Streifen 
rechtsgültig von den drei Beteiligten — dem Grundeigen
tümer, dem Wegeunterhaltungspflichtigen und der Wege
polizeibehörde — für den allgemeinen Verkehr als öffent
licher Weg gewidmet worden ist. Eine Widmung durch 
den Eigentümer und die Wegepolizei hat das BezVerw
Ger. als nicht festgestellt erachtet. Daß eine besondere 
Widmung „in der üblichen Form“ nicht stattgefunden hat, 
haben die RevKl. in der Rev. zugegeben. Unter der Vor
aussetzung, daß seinerzeit eine Widmung für die eigent
liche F.straße erfolgt sei — was allerdings ebenfalls bisher 
aus den Akten nicht habe nachgewiesen werden können —, 
halten sie eine besondere Widmung des Geländestreifens 
auch nicht für erforderlich, da es sich bei der Hinzunahme 
des Streifens zur Straße nur um eine Verbreiterung der 
Straße handle. Die Meinung der RevKl, daß in einem der
artigen Fall eine Widmung nicht notwendig sei, ist nicht 
zutreffend. Allerdings hat die Rspr. anerkannt, daß bloße 
Wegeregulierungen, Begradigungen und unwesentliche 
seitliche Verschiebungen nicht unter den Begriff der Wege
verlegung fallen (vgl. Germershausen-Seydel ,  „Wege
recht und Wegeverwaltung in Preußen“ , 4. Aufl., Bd. I, 
S. 519). Daraus ist der Schluß gezogen worden, daß es in 
solchen Fällen für die entbehrlich werdenden Wegeteile 
nicht des förmlichen Einziehungsverfahrens nach § 57 
ZustG. bedarf, jedoch ist ausdrücklich ein Beschluß der 
wegeunterhaltspflichtigen Gemeinde, die regelmäßig auch 
Wegeeigentümerin ist, und die Zustimmung der Wege
polizeibehörde für notwendig erachtet worden (OVG. 64, 
535/36). Demgemäß sind für die zum Wege neu hinzu
tretenden Wegeteile entsprechende „Beschlüsse“ , d. h. auch 
bei Wegeregulierungen usw. Widmungen der drei Wid- 
mungsbeteiligten, erforderlich. Im vorl. Fall trifft das um 
so mehr zu, als es sich bei der Verbreiterung eines Weges 
um ein Geländestück von 20 m Breite nicht mehr um eine 
bloße Regulierung handelt, und zwar auch dann nicht, 
wenn dieses Geländestück in seinem weiteren Verlaufe 
sich stark verjüngt.

Wie das BezVerwGer. ferner zutreffend und in Überein
stimmung mit alter Rspr. ausgeführt und die RevKl. an
erkannt haben, ist auch die förmliche Feststellung eines 
Fluchtlinienplanes nicht ausreichend, die davon betroffenen 
Grundstücke zu Bestandteilen der Straße und zu Teilen 
eines öffentlichen Weges zu machen (OVG. 64, 535; 
RVerwBl. 59, 688). Der Fluchtlinienfestsetzung von 1877’ 
die unbestritten die Grünanlage mitumfaßte, kommt also in 
dieser Hinsicht keine Bedeutung zu.

Es bleibt noch die Frage zu prüfen, ob irgendwelche 
Tatsachen festzustellen sind, die den auf eine etwaige still
schweigende Widmung gerichteten Willen der Beteiligten 
erkennen lassen. Derartige Tatsachen hat weder das Bez
VerwGer. noch das RevG. feststellen können. Der von den 
RevKl. hervorgehobene Umstand, daß innerhalb der Grün
anlage ein Promenadenweg mit daran aufgestellten Bänken

hergerichtet ist, ist schon insofern nicht beweiskrai & 
als in dieser Hinsicht der Promenadenweg von etwa a 
Breite nicht das rechtliche Schicksal der insgesamt au 
breiten Anlage beeinflussen kann, auch wenn diese Atu 8 
sich nach Süden hin verjüngt. Im Gegenteil spricht 
Umstand, daß die Grünanlage zum ganz überwiege1’ 
Teil unmittelbaren Anschluß an die große Grünau » 
hat, die sich um die Kirche und das Hospital St. *• 
streckt, dafür, daß bei dem Grünstreifen, seiner Am s 
nach, die Schaffung einer Freifläche und nicht einer ou 
liehen Straße beabsichtigt war, d. h. einer Fläche, die n 
dem öffentlichen Verkehr, sondern anderen Zwecken, „ 
besondere der Hebung der Volksgesundheit, dienen = 
(OVG. 102, 260). Der Promenaden weg selbst ist matU j 
nachgewiesener Widmung als ein Privatweg der K „ 
anzusehen, der zwar tatsächlich dem öffentlichen GeW 
offensteht, aber kein öffentlicher Weg im Rechtssinn g 
worden ist. In diesem Zusammenhang ist auch d>e
vom BezVerwGer. zutreffend gewürdigte Tatsache b e .^  
lieh, daß die Reinigung des Grünstreifens einsehlie ’ . 
des Promenadenweges von der Stadtverwaltung „ 
wird und daß nicht die Anlieger dazu herangezogen 
den. ,, rVl.

Da nach alledem der Grünstreifen, wie das BezY«ent. 
Ger. zutreffend erkannt hat, nicht einen Teil der 0 . ^  
liehen Straße bildet, sondern als ein selbständiges! 
im Eigentum des Kl. stehendes Grundstück das u m 
stück des Kl. von der F.straße trennt, ist der Kl. m*\® nC\\ 
Grundstück nicht Anlieger der F.straße. Er ist mithin 
nicht zu ihrer Reinigung verpflichtet.

(PrOVG., Urt. v. 15. April 1940, IV C 90/39.)

Sächsisches Oberverwaltungsgerich*
A‘,P ü,c32. SächsOVG. — Grundstückseigentümer, “ i 

Mietzinssteuer nach der RPräsVO. v. 8. Dez. 193’ ,^efen 
löst haben, können eine Befreiung von der ange°r er. 
Wiedererhebung der Steuer nicht wegen besondere r 
sönlicher Verhältnisse und auch nicht deshalb 
Sprüchen, weil sie das Grundstück nach 1931 «rW 
haben. . .flS.

Der Kl. beansprucht die Befreiung von der ^ iehoben 
Steuer, soweit, sie über den 31. März 1940 hinaus ei ¡n 
wird, nicht aus in dem Grundstück selbst, ,Sj  „¿nne” 
seiner Person liegenden Gründen. Solche Gründe “ alis 
jedoch nicht beachtet werden, und zwar auch mc ‘ uer 
den Vorschriften des § 1 StAnpG. heraus. Denn die j. 
ist eine reine Objektsteuer. Auf die Frage, ob das [,e. 
stück von der Beseitigung der Aufhebung der Ste tfej. 
troffen wird, ist es deshalb ohne Einfluß, ob unl ,/!.rluste 
ehern Umfange der Kl. durch die Geldentwertung J £r- 
erlitten hat. Aber auch der Umstand, daß er bm ü die 
werb des Grundstücks davon ausgegangen sein en. 
Steuer werde mit dem 1. April 1940 endgültig w®» j a(3 
vermag ihm keinen Anspruch darauf zu gewähre 
sein Grundstück nicht weiterhin zur Steuer herang j er 
wird. Das Gesetz selbst sieht keine Ausnahme » gteuer 
Beseitigung des früher angeordneten Wegfalles der ^ {. 
vor. Wenn der Kl. bei dem Erwerb des Grundstuc ^40 
auf vertraut hat, daß die Steuer mit dem 
wegfallen werde, so hatte er hierzu nicht mehr un^elfof' 
weniger Anlaß, als die sämtlichen von der Steue1 . 
fenen Grundstückseigentümer. Ebenso wie er "?nnfl(j stiicl< 
mindesten jeder Grundstücksbesitzer, der sein p r^ 0rbefl 
nach Verkündung der RPräsVO. v. 8. Dez. 1931 er v0ni 
hat, die Befreiung von der Steuer mit Wirk” n̂ weck 
1. April 1940 ab verlangen. Das liegt weder in) v0ifl 
noch in der wirtschaftlichen Bedeutung des Ändu 
1. Dez. 1936.

(SächsOVG., Entsch. v. 8. Nov. 1940, 19 II 1940.)

Schr i f t le i tung: Er ich Schmidt,  unter Mitarbeit der Rechtsanwälte Dr. Helmut  Seydel, Rudol f  Hense» 
Rudol f Leppin (z. Z. bei der Wehrmacht), sämtlich Berlin W 35, Lützowufer 18«. Fernruf: 213718. — Für mc

un°
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0rdemissen der Rechtsprechung und der Praxis angepaßt und bieten somit Gewahr für höchstmögliche Sicherheit.

Zum Beispiel:
Gruppe Grundstücks-u. Hypothekenrecht:

Preis 
100 St. 
RM.

Nindbuchauszug, zw e is e itig ....................................
rundbuchauszug, v ie r s e i t ig ....................................

"Vpothek mit Unterwerfungsklausel, Protokoll,
vierseitig ......................................................................................

Einlageblatt zu Not. Nr. 402, weitere Hypotheken-
tälligkeitsbestimmungen, z w e is e it ig ..................
ypothek ohne Unterwerfungsklausel, Antrag . .
ochstbetragshypothek, A n tra g ...........................

Antretung (Teilabtretung) von Hypotheken und
wundschulden ......................................................

Cösjhungsfähige Quittung, A n tr a g ....................
"tlassungsvormerkung, A ntrag ...........................
tundstiickskaufvertrag, v ie rs e it ig .........................

Elnlagebogen für Grundstückskaufvertrag Not.- 
"t. 408 bei RestkaufgeidhypotheK, vierseitig . .
nnassung, vierseitig

2.10
4.30

4.30

2.10
2.10
1.90

1.90
1.90
1.90
4.30

4.30
4.30

Preis
lOSt.
RM.

-.30
-.50

-.50

-.30
-.30
-.25

-.25
-.25
-.25
-.50

W
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Blankovordrucke (Kostenrechnungen, Proto- 
N0f on?nd Ausfertigungen),

L.., '"207 , Allgemeiner Teil des BGB. und Schuldver-

A f » ,  J «  bgb„
Not ~^0, Protestrecht,
Not, so?' ^ e r t r a g ,
Not ¿n Testamente,
Not n, ~"^03, Zwangsversteigerung, 
p.. *2-914, Notariatsgebührenabgabe.

___d'e Anwaltschaft führen wir 147 verschiedene Vordrucke.

N ot-
Nr.

410
411
412
413
414

414 a
415
416

417

Zum Beispiel:
Gruppe Grundstücks- u. Hypothekenrecht:

Auflassung von Trennstiidren, v ie rs e it ig ..............
Veräußerungsanzeige betr. GrdESt.u. ZuwachsSt. 
Entpfändung v. Grundstücken u. Parzellen, Antrag
Vorrangseinräumung, A n tra g ...............................
Grundschuld mit Unterwerfungsklausel, Proto

koll, v ie rse itig ...........................................  • • ; •
Grundschuld ohne Unterwerfungsklausel, zweiseit. 
Löschungsbewilligung und -Antrag . . . . . . .
Abtretung u. Umwandlung einer durch Zahlung 

seitens des Eigentümers zur Eigentümer
grundschuld gewordenen Hypothek mit Voll
streckungsklausel, Protokoll, v ie rse itig ..............

Abtretung u. Umwandlung einer durch Zahlung 
seitens des Eigentümers zur Eigentümer
grundschuld gewordenen Hpothek ohne Voll- 
streckungsklausel, Antrag, zweiseitig . . .

Preis 
100 St. 
RM.

4.30
1.90
1.90
1.90

4.30
2.10
1.90

4.30

2.10

Preis 
10 St. 
RM.

-.50
.25

-.25
-.25

-.50
-.30
-.25

—.50

-.30

Karteiartiger Ordnungskasten (zirka 500 Stück 
unserer sämtlichen Not.-Vordrucke). . RM. 20.

Mustermappe für Prozeßvordrucke.....................RM. 5.
Mustermappe für Notariatsvordrucke . . . . . . ■ RM. 3.—
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' • ■ Dieser praktische Wegweiser wird allen mit 
dom Versteigerungsrecht befaßten Rechtswabrern 
'Gekommen sein, zumal ähnliche Bücher nur spär- 
*®h vertreten sind . . . Der Verfasser hat es mit 
jcschick verstanden, an zahlreichen Rechnungs- 
Spielen das Wesun der in Betracht kommenden 
ostimmu ugen zu verdeutlichen . . . Das Buch ist 

'T°u einem erfahrenen Praktiker geschrieben. Das 
gedeutet bei der Schwierigkeit der in Betracht 
.könnenden Bestimmungen, die ohne praktische 

ffhlirung niemals restlos verständlich sind, einen 
"^entliehen Vorzug. Das Buch kann unbedingt 
^pfohlon werden. KGR. Dr. Mönch, Berlin
Umfang; 170 Seiten. Preis: k a rt. R M . 2.40

Zu beziehen durch den Buchhandel 
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§§ 1, 3 Ges. über die Besoldung usw. der 
Angehörigen der Wehrmacht bei beson
derem Einsatz (Einsatz-WehrmGebG.) v. 
28. Aug. 1939; § 1 VO. zur Abänderung 
und Ergänzung von Vorschriften auf dem 
Gebiete des Arbeitsrechts (AbändVO) v. 
1. Sept. 1939. Das Einsatz-WehrmGebG. 
verfügt nicht, daß die Friedensdienstbezüge 
der Festbesoldeten des öffentlichen Dien
stes und der Angestellten und Arbeiter bei 
Behörden und Körperschaften des öffent
lichen Rechts weiterzuzahlen sind, sondern 
ordnet nur an, daß gewisse Ausgleichs- 
betrage für die von der Wehrmacht ge- 
währten Bezüge von den Friedensbezügen 
abzuziehen sind, falls diese weitergezahlt 
werden. Ein Rechtsanspruch des Angestell
ten kann gegen den Betrieb auch nicht 
ohne weiteres auf dem Umweg über die 
Fürsorgepflicht hergeleitet werden. Viel
mehr steht solchen Ansprüchen grundsätz
lich die allgemeine Regel der AbändVO. 
entgegen. RÄrbG.: DR. 1941, 1019 Nr. 26 

§ 32 ArbOG. Auslegung eines tariflichen 
1 roncsystems im Gaststättengewerbe. 
RArbG.: DR. 1941, 1020 Nr. 27 

§ ® JugSchG. Der Lohn eines jugend
lichen Arbeiters ist für die Unterrichtszeit 
in der Berufsschule auch dann weiterzuzah
len, wenn im Betriebe kurzgearbeitet wird 
und deshalb zulässigerweise eine Anrech
nung der Unterrichtszeit auf die Dauer 
der Arbeitszeit gemäß §8 Abs. 2 Satz 1 
nicht stattfindet. RArbG.: DR. 1941 1021 
Nr. 28

§50 ArbGG.; §176 ZPO. Es wird daran 
festgehalten, daß im Arbeitsgerichtsverfah-

ren eine Zustellung an die Deutsche Ar
beitsfront oder an die Rechtsberatungsstelle 
der Deutschen Arbeitsfront unwirksam ist. 
Die Zustellung muß vielmehr an den zum 
Prozeßbevollmächtigten bestellten Sach
bearbeiter erfolgen. RArbG.: DR. 1941, 
1022 Nr. 29

Preußisches Oberverwaltungsgericht
§§ 2, 3 VO. zur Regelung der Zuständig- 

keit der Landes- und Kreispolizeibehörde 
v. 1. Okt. 1931 (GS. 213) i. d. Fass, der 
VO. v. 6. Febr. 1934 (GS. 60); DurchfVO 
v. 7. Dez. 1934 und 25. März 1939 (RGBl. 
1934, I, 1237; 1939, I, 629) zum Ges. über 
die einstweilige Neuregelung des Straßen
wesens und der Straßenverwaltung vom 
26. März 1934 (RGBl. I, 243).

W ege re c h t .  Eingriff in den Bestand 
eines öffentlichen Weges. Wegebeoradi- 
gung.

Die Polizeibehörde ist zum Einschreiten 
gegen jeden Eingriff unberechtigter Dritter 
in den Bestand eines öffentlichen Weges 
befugt, ohne daß es im Einzelfall des Nach
weises einer polizeilichen Gefahr oder 
eines besonderen polizeilichen Interesses, 
namentlich eines besonderen- wegepolizei
lichen oder verkehrspolizeilichen Interesses 
bedarf.

Ein Wegeanlieger, der das Recht zur 
Herstellung einer Überfahrt vom öffent
lichen Wege zu seinem Grundstück hat, 
darf dieses Recht nicht unter Außeracht
lassung der wegepolizeilichen Interessen 
ausüben.

Eingriffe eines Nichtwegebaup 
m den Bestand eines öffentlich jp e  
sind nicht durch wegebafP°‘ p0 ’ 
Verfügung, die nur an den We„'¿urch 
tigen gerichtet werden kann, sona ĵ ei 
Verfügung der Wege ve rke t t ;0 2 .  
abzuwehren. PrOVG : DR. i94h
Nr‘ 30 Wegcbe»’Wegereinigung. Anliegen 
gung. Wegeverbreiterung. 9Lü!!mM  v.el

Einer Widmung fü r den offen'j  0epdt 
kehr bedarf es auch für soJc“ , n öffen'j 
stücke, die zu einem bestehen 
liehen Wege als Verbreiterung »
werden.

Bei Wegebegradigungen ,st ? i/e ab"10', 
fortfallenden kleinen WegestucK p i
chend von der Regel kein .Mull & 
fahren, sondern nur ein f  L  [ichti» 
Wegepolizei und des Wege1b ■'¡ünzutK 
erforderlich, für die zum weg ^  <je 
tenden Geländestücke bedarf UI)g d 
Regel entsprechend stets der w ^egê S 
drei Beteiligten (Wegepolizei, . 
pflichtiger, Eigentümer). I r 
1941, 1023 Nr. 31
Sächsisches Oberverwaltung8 ^

Grundstückseigentümer, die  ̂ g 
zinssteuer nach der RPräsVU- Beir> 
1931 abgelöst haben, können êbuj1» 
ung von der angeordneten wie per5°h 
der Steuer nicht wegen beson t 
licher Verhältnisse und auch Qrunds'i,

Bewerbungen auf Zifferanzeigen stets mit der 
Ziffemummer kennzeichnen; auch au f dem Um
schlag, dort am besten in der linken unteren Ecke, 

my « i v  m mit  Buntstift umrahmt.
C * P'1 'l Bewerbungen auf Stellenanzeigen niemals Ori- 

—mmwm_ h Z I  ginalzeugnisse, sondern mit Namen und Adresse 
gekennzeichnete Zeugnisabschriften beifügen. Auf 
Lichtbildern müssen Name und Adresse auf der 
Rückseite vermerkt sein. Unter „Einschreiben“  oder 
„Eilboten“ eingesandte Bewerbungen können nur 
als „Einschreiben“ - oder „Eilboten“ -Briefe weiter
gesandt werden, wenn das Porto hierfür beigefügt 
ist. Diese Art Briefe und mehrere Bewerbungs
schreiben auf verschiedene Zifferanzeigen dürfen auf 
dem äußeren Umschlag die Ziffernummer nicht tra 
gen; sie sind nur an die Anzeigenabteilung zu richten

breit«
den-Anzeigenpreis: die viergespaltene

m m -Zeile45Rpf.; fü r  Verleger-uu und
rerkehrsanzeigen 36 Rpf.; für ®te für
einspaltige Gelegenheitsanzeigen 23 ^
Familienanzeigen und Nachrufe jyVf;
Ziffergebühr fü r Stellenangebote zeigen
für Stellengesuche und Gelegenhet
5° RPf- ,ta,  der

Anzeigenschluß: jeweils der D onner^ und 
Vorwoche, nur für eilige Stellenamte 0 ê s 
wenn Räum noch zur Verfügungst® ’
der Montag der Erscheinungswoc e'

r y o s1
Zahlungen für Anzeigenbeträge nurâ sVerlaSeS 

Scheckkonto des Deutschen R e c t l  

„  c ---------- GmbH. — Berlin Nr. 451 76.
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Offene Stellen ilijjf'ii!!!!
Vertreter

fürgrößereLandgerichtspraxismit 
Notariat in Nordostdeutschland 
auf Kriegsdauer gesucht, evtl, 
auch Aufnahme in die Praxis als 
Sozius. Angeb. u. A . 1515 a. Anzei
gen-Abteilung Deutscher Rechts- 
verlag, Berlin W35, Lützowufer 18.

Vertreter
für die Zeit vom 7. (evtl. 14.) Juli 
bis 9. August 1941

gesucht.
Dr. K o w a 1 s k i , 

Rechtsanwalt und Notar, 
Beuthen (O.-Schl.), 
Adolf-Hitler-Platz 8.

Für meine Anwalts-und Notariats
praxis suche ich für etwa 2 Mon 

Vertreter
bzw. H i l fs a rbe i te r  (Assessor, 
R.A. oder pens. Richter). Angeb. 
mit Referenzen an Kur t  Stange 
Rechtsanwalt und Notar, Be r l in -  
Zehlendorf ,T elto wer Damm 33.

Ferienvertreter
für oberlandesgerichtliche Praxis, 
möglichst für J u n i  oder J u l i ,  

gesucht.
Rechtsanwalt

Dr. Frhr. v. H o d e n b e r g ,  
Celle.

di«

V e rtre te r. WodlCn 
ab 1. Juli 1941 auf 4"

gresu e j i '
W ohnung  n"  n ,

Dr. P e n k e /j0tar,
Rechtsanwalt un ^

M e r s e b i U ^ ^ ; ^

Assessor
oder Rechtsanwalt gesucht
als Vertreter für die Zeit vom 
1. 7. 1941 bis 30. 6. 1942 für 
Rechtsanwalt und Notar in mittel
deutscher Großstadt. Angebote u. 
A . 1521 an Anzeigen-Abteilung 
Deutscher Rechtsverlag, Berlin 
W 35, Lützowufer 18.

O p f e r t  f ü r  d a s  2.  K H W !

l u r i f t ( i n )
als Sachbearbeiter für die Rechtsabteil’* 
einer Wirtschaftsprüfungs- und Treuha  ̂  ̂
gesellschaft m ö g l i c h s t  u m g e ^ e

gesucht.
un0

w oft:
Angebote m it Lebenslauf, Zeugnisabschrift60 
Gehaltsansprüchen e r b e t e n  u n te r  K e n H vV . 
„Jurist“ J. N. 7898 an Werbedienst Berlin Sw 

Jerusalemer Straße 50/51.



l u r i f t t f d i c r  I T ü t n r b e i t c r
a 1 s A s s i s t e n t  d e s  S y n d i k u s

gesucht.
^Werbungen erbeten unter Beifügung von Lichtbild,
^benslauf, Zeugnisabschriften,Examensergebnissen,
ehaltsansprüchen und E i n t r i t t s d a t u m  

Henkel & Cie., G. m. b. H.,
J u r i s t i s c h e  A b t e i l u n g  
Düsseldorf, Schließfach 345.

OoUjurlft
Rechtsanwalt, z.Zt. in ungekünd. Staatsstellung, 511 J., gesund, 
repräs. volle Arbeitskraft, NSRB.mitglied, wünscht Tätigkeit 
in Wirtschaft, Übernahme einer Anwaltschaft oder Beteiligung, 
oder sonst, freiberufl. Tätigkeit. Dauerstellung jede Einarbeit
schnellstens möglich. Angebote unter A . 1533 an‘ Anzeigen- 
Abteilung Deutscher Rechtsverlag, Berlin W 35, Lutzowufer 18.

in,,, Suche
s h a 1 d i g e n E i n t r i t t  

. Probe- oder 
, Waltsassessor.

I)r >htsanwalt und Notar
S l L  ^ r ' c h Blume,

S ^  Qoethestraße 1,
Obergeschoß.

tftęhłi° f 0r * oder  sPäter 
für jyj Stenotypistin

;p ° ar|atsbüro. Gute Kennt-■ und
Abständiges Arbeiten

i * ‘  ■

*e mit kurzem Lebenslauf
^geb-N0tariat erwünscht.

Bürovorsteher (in)
oder

Bürogehilfen (in),
in beiden Fächern erfahren, und 

ferner
perfekte Stenotypistin

sofor t oder später in Dauer
stellung

gesucht.
M a r k f e l d t ,  

Rechtsanwalt und Notar,
T i e g e n h o f bei Danzig.

OoUjurlft

und L j ",
Sthrif(ir, tbi>d sowie Zeugnisab-

H, :n erbittet
K o l l p ac i{> Notar, 

1 *7- m a n n s t a d t , 
"^Hitler-Straße 128, 

rernruf 227 93.

Eine Anzeige 

in dieser Größe, 30 mm 

einspaltig, kostet 6.90 RM

Mittfünfziger, verh., 8 Jahre lang Syndikus Berliner Großbrauerei, 
sodann 2Ü Jahre eigene Anwalts-u. Notariatspraxis im Altreich, 
zZt beauftr. Richter im neuen Osten, der poln. u. russ. Sprache 
mächtig, bes. Erfahrungen im Grundstucksrecht, sucht tur
alsbald oder später l e i t en  de S te l lung  (Sachbearbeiter der
Rechtsabteilung) bei Industrie, Bank oder Verwalt.-Behorde. 
Wiederaufbaugeb. des Ostens (einschl. Gen.Gouv.) bevorzuge 
A ngebo te  erbeten unter A . 1531 an Anzeigen-Abteilung 

Deutscher Rechtsverlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Anwaltsassessor 
in  B erlin , beide Examina gut, 
vielseit. Behörden- u. Wirtschafts
erfahrung, übernimmt beratende, 
gutachtl. od.wissenschaftl. T ätigk. 
i. Rahmen einer Nebenbeschäftig. 
Angebote unter A . 1535 an Anzei
gen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Bürovorsteher,
beide Fächer, 33 J., (Chef gefallen)

sucht Stellung
zum 15. 5. oder 1. 6., möglichst 
Ost- oder Mitteldeutschland. An
gebote unter A . 1536 an Anzei
gen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, BerlinW 35, Lützowufer 18.

löcröet niitglieö Der 1150.!

Bürovorsteher,
selbst. Arb., in allen Arbeiten firm,

sucht Stellung
zum sofortigen Antritt in R.A.- und 
Notar.-Büro. Gegend gleich. An
gebote mit ausführl. Angaben u. 
A . 1532 an Anzeigen-Abteilung 
Deutscher Rechtsverlag, Berlin 

W 35, Lützowufer 18.

3ufdulften auf 
3iffcran)cigcn bitte fthon auf 

bem Briefumfrtilag Deutlich 
mitber3iffecnummer 

hennjei ihnen!

• • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • •

Bekanntm achungen verschiedener Art

b»,.er Pechtsan„ , .u  ..„a in L i p p e ist entwicklungsfähige |— “ “ 7 ...^Ccktsanwalt und Notar
Amt

i"Ct?rtretungena hf.p..Sanwälten und Notaren 
^  I534l11’ Angebo te  unter 

De an Anzeigen-Abteilung 
■A|jn ,®cher Rechtsverlag,
X < ^ 5 , J -ützowufer 18.

^.R echtsanw a lt

Anwaltspraxis
wegen Todesfall s o f o r t  zu

übernehmen.
Vollständige Büroeinr ichtung 
vorhanden. Anfragen zu richten 
unter A . 1523 an Anzeigen-Ab
teilung Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W35, Lützowufer 18.

guter Praxis

.-^vntsanwalt Wegen Todesfall
C * .  Landgericht inOst-  Praxis als juristischer

n mit putPr n„n„ir Repetitor
mit Bibliothek, evtl, auch voll-
ständigerWohnung,abzugeben.
Angebote an
FrauP. Moser ,  H e id e lb e rg ,  

Kurzer Buckel 5.

Tausch
Herliner Kollegen. An

Ala ß ten unter Z a  45656 
’ Berlin W35

mme Verkaufe
\utl n ,lrReichger.RäteBd. 1-5,' 
^•> gut erhalten fürRM.50.- 

'*]= Anwalt Dr. Kühn,  
n W 50■ Tauentzienstr. 20.

Diktiermaschine
zu kaufen  gesucht.

W. K üppe r ,  Kassel , 
Weißenburgstr. 8. Tel. 33455

I Q i » n e  r U I n n  ist jeweils der Donnerstag der Vorwodie! 
'A n . . .  " “ “ n S C r l l U l J  Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., A 11- 
w  ,e|lung, Berlin W  35, Lützowufer 18, Tel. 224086

Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
Bd. 60 bis 142, Generalregister Bd. 111 bis 140, sowie

luriftifche UJochen Jchrift 1929—1935
(21 Bände). Alles in d a u e r h a f t e n  E i n b ä n d e n

pre isw ert abzugeben.
Verband  der Vereine Creditreform e. V., 

L e ip z ig  C 1, F leischerplatz L ___________

T n e itlu U is
p A  IZ e cÄ h a M iö ä & e

liefert jeden Bürobedarf, Papiere 

Drucksachen, Vordrucke, Stempel 

Amtstrachten

Spezialität: Neueinrichtungen

e \k e



M faD en  311c JJröiis
in öer GefchäftöftollQ des flncrbengerichls

Von Justizlnspektor Karl Prskawetz
?Ker ^ ' i taäen behandelt einen Stoff, der heute allgemeines Reichsrecht darstellt und aus diesem Grunde 
überall in Deutschland Nutzen zu stiften geeignet ist. Er stellt sich aber besonders auf die O stm ark  ein, wo 
die Anglerchungsbesümmungefi neues Einarbeiten der Beamten erforderte und noch erfordert; der darin 
en thaltene Wert w irkt sich heute in der gleichen Weise fü r das Sudetenland aus, wo das Reichserbhofrecht 
m it dem 1. Marz 1940 eingefuhrt wurde, und zwar mit Angleichungsvorschriften die von denen der Ostmark 
nur unbedeutend abweichen. Die Schrift dient in erster Linie dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des 
Anerbengerichts, d. h. praktisch allen, die dies werden können, also der gesamten m ittleren i u s t i z b e a m t e n -  
schaft. Aus diesem Grunde geht sie trotz knappster Fassung sehr ins Detail, und das dürfte ein besonderer 
Vorteil für die in zweiter Lime gedachten Adressaten sein: die Richter, die K re isbauern fäh re r und deren 
btabsleiter, die m it dem einschlägigen Stoffe befaßten Gemeindebeamten und überhaupt die Gemeinden selber, 
terner tur die N o ta ria ts - un d  Rechtsanwaltskanzleien. Alles wesentlich unbedingt Wissenswerte ist in dieser 
bchritt zusammengefaßt. Die einzelnen Bestimmungen des Erbhofrechts nebst Durchführungsvorschriften 
und bpezialbestimmungen fü r die Ostmark sind auszugsweise oder schlagwortartig unter Hinweis auf die 
rundste llen  lind unter Berücksichtigung der führenden L ite ra tu r  so angeordnet und durch Verweisungen untei- 
einander verbunden, wie sie gegebenenfalls Zusammenwirken und zu berücksichtigen sind. Für die Ostmark 
sind besonders die von der bisherigen Geschäftsgebarung abweichenden und oft nicht geläufigen Vor- 
schriften eingehend behandelt und praktisch erläutert. Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis sichert das rasche

...... ™ vjtsunnusgcudiuiig ao weicncncien unci ott ment geiauugcn ■ -•
a «• Ü" eT gel*el?d behandelt und praktisch erläutert. Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis sichert das rasche 
Auttinden der Anleitungen. Diese erstrecken sich vor allem auch auf jene Bestimmungen, deren genaue Kennt- 
ms bei der Abwicklung des Parteienverkehrs unerläßlich ist. So ist dieses eine Spezialmaterie behandelnde 
Büchlein in seiner erst- u n d  e inm aligen A r t  der S to ffbehand lung  zu einem Nutzen auf breitester Basis angelegt-

Um fang: 64 Seiten u. eine T ab e lle  Preis: kart. 1.50 RM-

Z u  b e z i e h e n  d u r c h  d e n  B u c h h a n d e l  o d e r  d i r e k t  v o m  V e r 1 B

Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Berlin . Leipzig Wien
Berlin W 35, Hildebrandstr. 8 ^

A u s lie fe ru n g  fü r  O s tm a rk  und S u d e te n la n d : D e u ts c h e r R e c h ts v e r la g  G .m .b .H , W ien I, R ieniergasse

Sie .UwicnccdrtfommmG
beS $  am mergericfyfg itt 3i»t l facf>en

unter  •Serf i t f f lc&tigung ber übr igen tfödf ftridMertictjen 5?offenred>ff)n•e$t,n'<,
‘33 cm •

nach dem Stande vom l . M r i r z  1938  U m fa n g  ^ 4 ^ elten ltn  ^  ‘^ 0  8-7°
-  ----  -  - K a r t,  m it  L e in e n ru cM "ÄammergmdjGrat fit 33erlfn

D e n  J u s t i z b e h ö r d e n  w i r d  e i n  V o r z u g s p r e i s  v o n  R  M .  7.40 e i n g e r ä u m t .
Hill

„©(efe 3wette Auflage 8eü¡ gefeilten ÖermuSgeberes öer Äoftenrecf)tfprecf)ung fann alé 3ubftóumé<tuégabe betefefmet w«»«1»' 
1.3an. 1938 öer Äoftenfenaf Deé ÄammergericfiWlO 3abre befielt. — fft für Dfe Brajcfé unentbehrlich/

te n a n io a M fie itg e fe ^
©pftematffct) erläutert non 3 c .  'VmW ( S a c t e f c ,  Äammercjerfc^t^raf/ Berlin

U  m f  a n  g  36 6  S e i t e n  O k t a v  / P r e i s  i n  L e i n e n  g e b u n d e n  R  M .  6. —
* „

tft bettf © ta nöa rö we r f  über Dtefeei ©ebtet De$ ‘Jfrmenamnatofoftenreditei. — <Rür Öen ‘dnwalt unentbehr l ich ^friw
3t?l.©r.Crf<b «e»"'«1" ' '

B e s t e l l u n g e n  ü b e r n e h m e n  a l l e  B u c h h a n d l u n g e n  o d e r  d e r  V e r l a g

3B. SJJoefee $ u d ) ( ) a n 6 l u n g  ♦ £ e i p 3 t 0  ^ *


